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Bundestag: Verlängerung der reduzierten Umsatzsteuer in der Gastronomie  

Der am 22.09.2022 vom Bundestag in der Fassung der Beschlussempfehlung 

seines Finanzausschusses beschlossene Entwurf eines Achten Gesetzes zur 

Änderung von Verbrauchsteuergesetzen enthält nun die im sog. Entlastungspa-

ket III angekündigte Verlängerung der reduzierten Umsatzsteuer in der Gastro-

nomie. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, soll der ermäßigte Umsatz-

steuersatz daher für Restaurant- und Verpflegungsdienst-leistungen, mit Aus-

nahme der Abgabe von Getränken, bis Ende des Jahres 2023 verlängert werden 

(§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG-E). Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. 

 

BMF: Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR) – Vorübergehende Ver-

längerung der Reinvestitionsfristen 

Mit BMF-Schreiben vom 13.01.2021 hatte die Finanzverwaltung die erste  

vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen um ein Jahr bezogen auf 

die Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR) vorgesehen, wenn die Fristen 

ansonsten in einem nach dem 29.02.2020 und vor dem 01.01.2021 endenden 

Wirtschaftsjahr abgelaufen wären. 

Mit BMF-Schreiben vom 15.12.2021 wurde die Fristverlängerung für ansonsten in 

einem nach dem 29.02.2020 und vor dem 01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahr 

ablaufende Fristen auf zwei Jahre ausgedehnt. Darüber hinaus wurden neu auch 

Reinvestitionsfristen um ein Jahr verlängert, wenn die Rücklage ansonsten am 

Schluss des nach dem 31.12.2020 und vor dem 01.01.2022 endenden Wirt-

schaftsjahres aufzulösen wäre. 

Mit BMF-Schreiben vom 20.09.2022 wurden diese beiden bereits gewährten 

Fristverlängerungen nun nochmals um jeweils ein Jahr, also auf drei bzw. zwei 

Jahre ausgedehnt. Darüber hinaus wurden neu auch Reinvestitionsfristen um ein 

Jahr verlängert, wenn die Rücklage ansonsten am Schluss des nach dem 

31.12.2021 und vor dem 01.01.2023 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wä-

re. 

 

BMF: Befristete Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für Gaslieferun-

gen 

Im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren zur zeitlich befristeten Absenkung 

des Umsatzsteuersatzes für Gaslieferungen über das Erdgasnetz (vgl. TAX 

WEEKLY # 31/2022) hat die Finanzverwaltung am 22.09.2022 den Entwurf eines 

BMF-Schreibens zur Umsetzung der Neuregelung veröffentlicht. 

Nach der geplanten Gesetzesänderung soll der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 

7 % für Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz gelten, die im Zeitraum vom 

01.10.2022 bis zum 31.03.2024 bewirkt werden. Eine Differenzierung nach der 

Art des gelieferten Gases (z. B. Biogas oder Erdgas) ist nicht erforderlich, wohin-

gegen der Vertriebsweg des Gases maßgeblich für die Gewährung der Steuerbe-

freiung sein soll: Erfolgt die Lieferung der Gase nicht über das Erdgasnetz, son-
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dern über andere Vertriebswege, wie z. B. Tankwagen oder Kartuschen (vgl. Ab-

schnitt 3g.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE), soll die Ermäßigung keine Anwendung finden. 

Umsatzsteuerrechtlich gelten Gaslieferungen erst mit Ablauf des jeweiligen Ab-

lesezeitraums als ausgeführt. Dies habe zur Folge, dass der Gasverbrauch eines 

Kunden auch dann in vollem Umfang dem Steuersatz unterliegt, der am Ende 

des Ablesezeitraums gilt, wenn zu Beginn dieses Zeitraums noch ein anderer 

Steuersatz gegolten habe. Die Finanzverwaltung stellt klar, dass für Ablesezeit-

räume, die nach dem 30.09.2022 und vor dem 01.04.2024 enden, grundsätzlich 

die Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums dem ermäßigten Umsatzsteuer-

satz von 7 % unterliegen soll. Dies soll entsprechend bei der Rückkehr zum regu-

lären Steuersatz von 19 % für Gaslieferungen gelten, deren Ablesezeiträume 

nach dem 31.03.2024 enden. Abweichend hiervon stellt der Entwurf klar, dass 

umsatzsteuerlich auch über kürzere Ablesezeiträume gesondert abgerechnet 

werden kann und hierfür das oben beschriebene Prinzip grundsätzlich entspre-

chend Anwendung findet. Ergänzend hierzu sieht der Entwurf abweichende Mög-

lichkeiten für eine Zuordnung der gelieferten Gasmengen zu den unterschiedli-

chen Steuersatzregimen vor. 

Daneben enthält der Entwurf Vereinfachungen für die Anwendung dieser befriste-

ten Maßnahme, z.B. hinsichtlich der Behandlung von End- und Abschlagszahlun-

gen. Für Gaslieferungen, die nach dem 30.09.2022 und vor dem 01.11.2022 zwi-

schen Unternehmern ausgeführt werden, soll zudem nicht beanstandet werden, 

wenn in den Rechnungen der Steuersatz von 19 % angewendet wird. Auch im 

Hinblick auf die geplante Rückkehr zum regulären Steuersatz von 19 % am 

01.04.2024 trifft die Finanzverwaltung Aussagen: Diesbezüglich sollen die vor-

stehenden Regelungen entsprechend Anwendung finden. 

 

EuGH: Niederlassungsfreiheit gebietet keinen Abzug finaler Verluste einer 

Freistellungsbetriebsstätte 

Am 22.10.2020 hatte der BFH seinen Beschluss vom 06.11.2019 (I R 32/18) zur 

Vorlage an den EuGH bzgl. der Abzugsfähigkeit finaler Verluste einer Freistel-

lungsbetriebsstätte aufgrund Unionsrechts veröffentlicht. Die vielfach und zudem 

kontrovers entschiedene Thematik hat ihren Ursprung im prominenten Grund-

satzurteil Marks & Spencer (EuGH vom 13.12.2005, Rs. C-446/03), in dem der 

EuGH erstmalig die Rechtsfigur der finalen Verluste konzipierte. In den vergan-

genen Jahren wurde die ursprüngliche Konzeption stetig novelliert, indem sie so-

wohl Erweiterungen als auch Einschränkungen erfuhr. Der Erste Senat sah folg-

lich die Notwendigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens in fünf Fragen, da 

der Grundsatz der Berücksichtigungspflicht, die ggf. zu berücksichtigende Höhe 

und ferner das Kriterium der „Finalität“ nicht hinreichend geklärt seien.  

Zuletzt sorgte das Urteil „Bevola/Trock“ (EuGH vom 12.06.2018, Rs. C-650/16) 

mit einem Restriktionsverweis auf das vorhergehende Urteil „Timac Agro“ (EuGH 

vom 17.12.2015, Rs. C-388/14), welches die Abzugsfähigkeit finaler Verluste fak-

tisch verneinte, für diverse Unsicherheiten hinsichtlich der Anwendung des Uni-

onrechts. Infolgedessen stellte der Senat allem voran die Grundsatzfrage, ob die 
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Niederlassungsfreiheit eine Pflicht zur Berücksichtigung finaler Verluste einer 

Freistellungsbetriebsstätte nach DBA auf Ebene des deutschen Stammhauses 

erfordert.  

Der EuGH kommt mit Urteil vom 22.09.2022 (C‑538/20) – den Schlussanträgen 

seines Generalanwalts Collins folgend – zu dem Ergebnis, dass die Niederlas-

sungsfreiheit die Berücksichtigung der finalen Verluste nicht gebietet. 

Sofern der Ansässigkeitsmitgliedstaat einer Gesellschaft aufgrund eines Doppel-

besteuerungsabkommens darauf verzichtet hat, seine Besteuerungsbefugnis hin-

sichtlich der Gewinne und Verluste der gebietsfremden, in einem anderen Mit-

gliedstaat belegenen Betriebsstätte dieser Gesellschaft auszuüben, ist – so der 

EuGH – die Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft mit einer gebiets-

fremden Betriebsstätte nicht mit der einer gebietsansässigen Gesellschaft mit ei-

ner gebietsansässigen Betriebsstätte vergleichbar. Folglich liege in einem Fall 

wie dem des Ausgangsverfahrens keine Beschränkung der Niederlassungsfrei-

heit vor. 

Der EuGH stellt klar, dass dieses Ergebnis nicht durch seine bisherige Recht-

sprechung in der Rs. Bevola/Trock in Frage gestellt wird. In jener Rechtssache 

hatte der Ansässigkeitsmitgliedstaat der Gesellschaft, die die Berücksichtigung 

der endgültigen Verluste ihrer gebietsfremden Betriebsstätte beantragt hatte, 

nicht durch ein Doppelbesteuerungsabkommen auf seine Befugnis zur Besteue-

rung der Ergebnisse dieser Betriebsstätte verzichtet. Er hatte vielmehr nur unila-

teral entschieden, trotz seiner entsprechenden Befugnis die Gewinne und Verlus-

te gebietsfremder Betriebsstätten gebietsansässiger Gesellschaften nicht zu be-

rücksichtigen. 

Angesichts der Verneinung schon der ersten Vorlagefrage waren die weiteren 

vier Vorlagefragen nicht mehr zu beantworten. 

 

BFH: AfA-Berechtigung nach entgeltlichem Erwerb eines Anteils an einer 

vermögensverwaltenden Personengesellschaft 

Mit Urteil vom 03.05.2022 (IX R 22/19) hat der BFH entschieden, dass der Ge-

sellschafter bei entgeltlichem Erwerb seines Anteils an einer vermögensverwal-

tenden Personengesellschaft die AfA auf die anteilig miterworbenen abnutzbaren 

Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens nur nach Maßgabe seiner An-

schaffungskosten und der Restnutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts im 

Zeitpunkt des Anteilserwerbs beanspruchen kann. Soweit dem erworbenen Anteil 

entsprechende Gesellschaftsschulden den mittelbar erworbenen abnutzbaren 

Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens einzeln zugeordnet werden kön-

nen, erhöhen diese die Anschaffungskosten des Erwerbers.  

Im Streitfall waren zwei Brüder zu je 50 % an einer vermögensverwaltenden Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) beteiligt, welche Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung erzielte. Ein Bruder schied aus der Gesellschaft aus, indem er 

seinen Anteil teilweise an seinen Bruder und teilweise an seine Schwägerin ver-

äußerte. Streitig war insbesondere, ob die von der GbR für den Erwerb von 
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Grundstücken aufgenommenen und noch nicht getilgten Darlehen (Verbindlich-

keiten der GbR) die Anschaffungskosten der Erwerber und dementsprechend die 

AfA auf die anteilig miterworbenen Gebäude erhöhte. Sowohl das Finanzamt als 

auch das Finanzgericht hatten eine solche Erhöhung abgelehnt. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und die Sache an 

das Finanzgericht zurückverwiesen. Nach ständiger Rechtsprechung ermittele 

eine Personengesellschaft als solche die gemeinschaftlich erzielten Einkünfte. 

Auf Gesellschaftsebene sei dabei die AfA auf die vermieteten Gebäude nach den 

historischen Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Die so ermittelten Einkünfte 

würden den Gesellschaftern nach ihren Beteiligungsverhältnissen nach Maßgabe 

des Zurechnungsprinzips unmittelbar zugerechnet.  

Daran könne sich auch nichts ändern, wenn ein Gesellschafter seinen Anteil ent-

geltlich auf einen oder mehrere neue Gesellschafter übertrage. Gesellschafter, 

die ihre Beteiligung nachträglich entgeltlich erworben hätten, könnten die in ihrem 

Ergebnisanteil berücksichtigte AfA aber nicht beanspruchen. Ihre AfA-

Berechtigung bemesse sich vielmehr nach den individuellen Anschaffungskosten 

und nach Maßgabe der voraussichtlichen Restnutzungsdauer des anteilig miter-

worbenen abnutzbaren Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Der 

ihnen zugerechnete Ergebnisanteil müsse deshalb korrigiert werden, soweit die 

ihnen zustehende AfA von der AfA abweiche, die auf Gesellschaftsebene bei der 

Ermittlung der Einkünfte berücksichtigt worden sei.  

Das BFH-Urteil befasst sich grundlegend und ausführlich mit der Frage, wie der 

Korrekturbetrag zu ermitteln ist. Zudem wird seitens des BFH klargestellt, dass 

der Korrekturbetrag Gegenstand der einheitlichen und gesonderten Gewinnfest-

stellung ist, auch wenn er nur die persönlichen Verhältnisse einzelner Gesell-

schafter betrifft (Ergänzungsbereich). Daraus ergebe sich zugleich, dass die be-

treffenden Gesellschafter zur Klage der Gesellschaft gegen den Gewinnfeststel-

lungsbescheid notwendig beizuladen seien, was im Streitfall aber unterblieben 

war. 

Des Weiteren kommt der BFH entgegen der Entscheidung des Finanzgerichts zu 

dem Schluss, dass die dem erworbenen Anteil entsprechenden Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft die Anschaffungskosten des Erwerbers erhöhen, soweit sie den 

anteilig miterworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgütern direkt zugeordnet werden 

könnten. So war es auch im Streitfall, da die Gesellschaft die Darlehen aufge-

nommen hatte, um bestimmte Vermietungsobjekte zu erwerben.  

Soweit die Anschaffungskosten des Anteilserwerbers die Summe der Buchwerte 

der anteilig miterworbenen Wirtschaftsgüter übersteigen, seien diese den anteilig 

miterworbenen Wirtschaftsgütern nach dem Verhältnis der in ihnen ruhenden stil-

len Reserven einzeln zuzuordnen. Die Aufteilung der sog. Mehranschaffungskos-

ten erfordere eine Einzelbewertung jedes in Betracht kommenden Wirtschafts-

guts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Gehöre – wie im Streitfall – ein bebautes 

Grundstück zum anteilig miterworbenen Gesellschaftsvermögen, sei eine erneute 

Aufteilung der anteiligen Anschaffungskosten auf Grund und Boden einerseits 

und Gebäude andererseits erforderlich, um eventuell im nicht abnutzbaren Wirt-
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schaftsgut Grund und Boden entstandene stille Reserven zutreffend erfassen zu 

können. Das Finanzgericht hat nun die erneute Aufteilung nachzuholen. 
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Alle am 22.09.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VII R 4/19 17.05.2022 

Nichtannahme einer Zollanmeldung wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz 
(AMG) - keine eigene arzneimittel-rechtliche Prüfungsbefugnis der Zollbehörde - 
Feststellungswirkung fachbehördlicher Entscheidungen -  Beschränkung der Sach-
aufklärungspflicht des FG 

I R 19/18 04.05.2022 Einkünftezurechnung bei sog. doppelter Treuhand 

IX R 22/19 03.05.2022 
AfA-Berechtigung des Erwerbers nach entgeltlichem Erwerb eines Anteils an einer 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft 

V R 23/21 01.02.2022 Organschaft bei GmbH &amp; Co. KG 

 

Alle am 22.09.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI B 5/22 02.09.2022 
Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs bei der Zurückweisung präkludierten Vor-
bringens 

VI R 8/22 01.09.2022 Fristberechnung 

XI B 97/21 28.06.2022 
Erlass von Zinsen wegen sachlicher Unbilligkeit; unerkannter Fall des § 13b UStG; 
unzutreffende, aber folgerichtige Besteuerung beim Leistenden und beim Leistungs-
empfänger ohne Liquiditätsvorteile oder -nachteile der Beteiligten und des Fiskus 

 

Alle bis zum 23.09.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III C 2 - S 
7030/22/10016 
:005 

22.09.2022 
Entwurf eines BMF-Schreibens zur Umsatzsteuer; Befristete Absenkung des 
Umsatzsteuersatzes für Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz 

IV C 6 - S 
2138/19/10002 
:003 

20.09.2022 
Rücklage für Ersatzbeschaffung; Vorübergehende Verlängerung der Reinvesti-
tionsfristen 

III C 3 - S 7158-
e/22/10001 :001 

16.09.2022 
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 7 Satz 1 Buchstaben b bis d und f 
Umsatzsteuergesetz (UStG); Nachweis der im Gastmitgliedstaat geltenden 
Voraussetzungen (§ 4 Num-mer 7 Satz 5 UStG) 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210116/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-09-22-entwurf-bmf-schreiben-absenkung-umsatzsteuersatz-fuer-lieferungen-von-gas.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-09-22-entwurf-bmf-schreiben-absenkung-umsatzsteuersatz-fuer-lieferungen-von-gas.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-09-22-entwurf-bmf-schreiben-absenkung-umsatzsteuersatz-fuer-lieferungen-von-gas.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 13. Januar 2021 


BETREFF Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR); 
Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen 


GZ IV C 6 - S 2138/19/10002 :003 
DOK 2021/0014231 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt zur Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR Folgendes: 


Die in R 6.6 Absatz 4 Satz 3 bis 6, Absatz 5 Satz 5 und 6 sowie Absatz 7 Satz 3 und 4 EStR 
geregelten Fristen für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung verlängern sich 
jeweils um ein Jahr, wenn die genannten Fristen ansonsten in einem nach dem 
29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahr ablaufen würden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.eu2020finance.de
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 15. Dezember 2021 


BETREFF   Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR);  
  Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen  


GZ IV C 6 - S 2138/19/10002 :003 
DOK 2021/1286489 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt zur Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR Folgendes: 


Die in R 6.6 Absatz 4 Satz 3 bis 6, Absatz 5 Satz 5 und 6 sowie Absatz 7 Satz 3 und 4 EStR 
geregelten Fristen für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung nach Bildung 
einer Rücklage nach R 6.6 Absatz 4 EStR verlängern sich jeweils um zwei Jahre, wenn die 
Rücklage ansonsten am Schluss des nach dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. Die genannten Fristen verlängern sich um ein 
Jahr, wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 
2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. 


Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 13. Januar 2021, BStBl I Seite 102. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de
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DOK 2022/0939203 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt zur Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR Folgendes: 


Die in R 6.6 Absatz 4 Satz 3 bis 6, Absatz 5 Satz 5 und 6 sowie Absatz 7 Satz 3 und 4 EStR 
geregelten Fristen für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung nach Bildung 
einer Rücklage nach R 6.6 Absatz 4 EStR verlängern sich jeweils um drei Jahre, wenn die 
Rücklage ansonsten am Schluss des nach dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. Die genannten Fristen verlängern sich um zwei 
Jahre, wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 
1. Januar 2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. Sie verlängern sich um ein Jahr, 
wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 2023 
endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. 


Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2021, BStBl I Seite 2475. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de
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 Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Lieferungen von Gas über das 
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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder gilt Folgendes: 
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Seite 3 1 Umsatzsteuersatzsenkung 


 


1.1 Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Gaslieferungen über das 


Erdgasnetz 


 


1 Durch das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen 


über das Erdgasnetz (BGBl. I S. XXXX) wird der Umsatzsteuersatz für 


Gaslieferungen über das Erdgasnetz befristet vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 


2024 von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. Die Änderung tritt am 1. Oktober 2022 in 


Kraft. 


 


1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 


(§ 27 Abs. 1 UStG) 


 


2 Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Änderungen des Umsatzsteuergesetzes auf 


Lieferungen, sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe anzuwenden, 


die ab dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführt werden 


(§ 27 Abs. 1 Satz 1 UStG). Werden statt einer Gesamtleistung Teilleistungen (§ 13 


Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG) erbracht, kommt es für die Anwendung 


einer Änderungsvorschrift (z. B. der Absenkung und Anhebung der Umsatzsteuersät-


ze) nicht auf den Zeitpunkt der Gesamtleistung, sondern darauf an, wann die einzelnen 


Teilleistungen ausgeführt werden. 


 


3 Änderungen des Umsatzsteuergesetzes sind nach § 27 Abs. 1 Satz 2 UStG auf die ab 


dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführten Lieferungen 


und sonstigen Leistungen auch insoweit anzuwenden, als die Umsatzsteuer dafür  


- z. B. bei Anzahlungen, Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Vorschüssen - in den 


Fällen der Istversteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b 


oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG bereits vor dem In-Kraft-Treten der betreffenden 


Änderungsvorschrift entstanden ist. Die Steuerberechnung ist in diesen Fällen erst in 


dem Voranmeldungszeitraum zu berichtigen, in dem die Leistung ausgeführt wird 


(§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG). 


 


4 Gaslieferungen sind erst mit Ablauf des jeweiligen Ablesezeitraums als ausgeführt zu 


behandeln. Die während des Ablesezeitraums geleisteten Abschlagszahlungen führen 


mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums ihrer Vereinnahmung zum Entstehen der 


Steuer (Abschnitt 13.1 Abs. 2 Sätze 4 und 5 Umsatzsteuer-Anwendungserlass 


– UStAE –). Die unter den Rzn. 2 und 3 genannten Grundsätze haben zur Folge, dass 







 


 


Seite 4 der Gasverbrauch eines Kunden auch dann in vollem Umfang dem Steuersatz 


unterliegt, der am Ende des Ablesezeitraums gilt, wenn zu Beginn dieses Zeitraums 


noch ein anderer Steuersatz gegolten hat. Um für die intendierte Breitenwirkung der 


Steuersatzsenkung zu sorgen, greift die unter Tz. 3.2 dargestellte 


Nichtbeanstandungsregelung. 


 


 


2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze 


 


2.1 Anwendungsbereich 


 


5 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt nur für die Lieferung von Gas über das 


Erdgasnetz. Nicht entscheidend ist dabei, um welche Art von Gas es sich handelt 


(z. B. Biogas oder Erdgas). Ebenso erfasst sind Lieferungen von Gas, das vom 


leistenden Unternehmer dem Erdgasnetz entnommen und sodann unmittelbar zum 


Leistungsempfänger weitertransportiert wird. 


 


6 Als Lieferung von „Gas über das Erdgasnetz“ gilt auch das Legen eines Gas-


Hausanschlusses. Die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 4. Februar 2021 (BStBl I 


S. 312) - zu Hauswasseranschlüssen gelten für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 


zum 31. März 2024 entsprechend. Ebenso umfasst die Steuersatzermäßigung die 


Mehr-/Mindermengen-Abrechnung von Gas auf Ebene des Ausspeisenetzbetreibers 


sowohl im Verhältnis zum Transportkunden als auch im Verhältnis zum 


Marktgebietsverantwortlichen. 


 


7 Selbstständige sonstige Leistungen, die nicht Teil einer Gaslieferung sind, unterliegen 


dem Regelsteuersatz. Nicht ermäßigt besteuert wird weiterhin die Lieferung von Gas, 


welches vom leistenden Unternehmer nicht aus dem Erdgasnetz entnommen, sondern 


über andere Vertriebswege, wie z. B. Tankwagen oder Kartuschen (vgl. 


Abschnitt 3g.1. Abs. 1 Satz 2 UStAE) geliefert wird.  


Die Einfuhr von Gas über das Erdgasnetz bleibt unter den Voraussetzungen des § 5 


Abs. 1 Nummer 6 UStG weiterhin steuerfrei. Bei Lieferungen von Gas über das 


Erdgasnetz unter den Bedingungen von § 3g Abs. 1 oder Abs. 2 UStG liegt weder ein 


innergemeinschaftliches Verbringen noch ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor 


(vgl. Abschn. 3g.1 Abs. 6 Satz 3 ff UStAE). 
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2.2 Anwendungsbeginn 


 


8 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt für Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz, die 


während der Dauer der Erhebung der Gasumlage vom 1. Oktober 2022 bis zum 


31. März 2024 bewirkt werden (vgl. Rzn. 2 bis 4).  


 


3 Vereinfachungsregelungen 
 


3.1 Abrechnung auf Grundlage des Gastages 


 


9 Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn der Unternehmer 


Abrechnungen zum 1. Oktober 2022 6 Uhr und zum 1. April 2024 6 Uhr so behandelt, 


als wäre die Abrechnung am Vortag um 24 Uhr erfolgt. Ein Unternehmer kann diese 


Vereinfachungsregelung nur einheitlich anwenden. 


 


3.2 Abschlagszahlungen 


 


10 Die Lieferungen von Gas durch Versorgungsunternehmen an Kunden werden nach 


Ablesezeiträumen (z. B. vierteljährlich oder jährlich) abgerechnet. Sofern die 


Ablesezeiträume zu einem Zeitpunkt nach dem 30. September 2022 und vor dem 1. 


April 2024 enden, sind grundsätzlich die Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums 


dem ab 1. Oktober 2022 geltenden Umsatzsteuersatz von 7 Prozent zu unterwerfen. 


Sofern Ablesezeiträume nach dem 31. März 2024 enden, sind grundsätzlich die 


Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums dem Umsatzsteuersatz von 19 Prozent zu 


unterwerfen. Werden nach dem 30. September 2022 und vor dem 1. April 2024 


ausgeführte Lieferungen gesondert abgerechnet, gelten die Sätze 2 und 3 für die 


verkürzten Abrechnungszeiträume entsprechend. Umsatzsteuerrechtlich bestehen 


keine Bedenken dagegen, diese gesonderten Abrechnungen bei Kunden in der Weise 


vorzunehmen, dass die Ergebnisse der Ablesezeiträume, die regulär nach dem 30. 


September 2022 und/oder vor dem 1. April 2024 enden, im Verhältnis der Tage vor 


und ab dem 1. Oktober 2022 aufgeteilt werden. Für Ablesezeiträume, die regulär nach 


dem 31. März 2024 enden, können die gesonderten Abrechnungen im Verhältnis der 


Tage vor und ab dem 1. April 2024 vorgenommen werden. Ist der Ablesezeitraum 


länger als drei Monate, hat das Versorgungsunternehmen bei der Aufteilung 


grundsätzlich eine Gewichtung vorzunehmen, damit die Verbrauchsunterschiede in 


den Zeiträumen vor und ab dem Stichtag entsprechend berücksichtigt werden. Soweit 


wesentliche Verbrauchsunterschiede nicht bestehen, kann auf die Gewichtung 


verzichtet werden. 
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11 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten können die Finanzämter auf Antrag 


ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren für solche Versorgungsunternehmen 


zulassen, die bei ihren Kunden ein manuelles direktes Inkassoverfahren anwenden. 


Sofern in diesem Inkassoverfahren bei Kunden mit gleichen Ablesezeiträumen zu 


unterschiedlichen Zeitpunkten abgelesen wird und sich die Ablesezeiträume 


unterschiedlich um den 1. Oktober 2022 verteilen, kann zum Ausgleich der 


unterschiedlichen Ablesezeitpunkte für die letzte Ablesung vor dem 1. Oktober 2022 


ein mittlerer Ablesezeitpunkt gebildet werden. 


 


12 Die Rechnungen an die Kunden sind anhand der nach den vorstehenden Grundsätzen 


ermittelten Ergebnissen auszustellen. Spätere Entgeltberichtigungen sowie 


Änderungen der nach den vorstehenden Grundsätzen vorgenommenen Aufteilung der 


Lieferungen sind umsatzsteuerlich entsprechend zu berücksichtigen. 


 


13 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es nicht beanstandet, wenn 


Rechnungen über Abschlagszahlungen, die nach dem 30. September 2022 und vor 


dem 1. April 2024 fällig werden, nicht berichtigt werden, sofern dementsprechend 


Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent abgeführt und erst in der Endabrechnung nach 


den vorstehenden Grundsätzen zutreffend abgerechnet wird. In diesem Fall wird es 


auch nicht beanstandet, wenn vorsteuerabzugsberechtigte Kunden aus den 


Abschlagsrechnungen einen Vorsteuerabzug auf der Grundlage von 19 Prozent 


geltend machen und der Vorsteuerabzug für die gesamte Leistung erst auf der 


Grundlage der vorstehenden Endabrechnung auf den zulässigen Wert korrigiert wird. 


 


 


3.3 Zu hoher Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette 


 


14 Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30. September 2022 und vor dem 


1. November 2022 an einen anderen Unternehmer erbrachte Leistung in der Rechnung 


den Regelsteuersatz ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abgeführt, wird es aus 


Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in den Rechnungen 


den Umsatzsteuerausweis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerabzug berechtigten 


Leistungsempfänger wird aus Gründen der Praktikabilität aus einer Rechnung mit 


einem derartigen Steuerausweis, der i. S. von § 14c Abs. 1 UStG unrichtig ist, auch für 


die nach dem 30. September 2022 und vor dem 1. November 2022 seitens eines 


Unternehmers erbrachte Leistung ein Vorsteuerabzug auf Grundlage des 


ausgewiesenen Steuersatzes gewährt. Für Umsätze, für die der Leistungsempfänger 


die Steuer nach § 13b UStG schuldet, gilt dies entsprechend für die vom 


Leistungsempfänger berechnete Steuer. 
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4 Anhebung des Umsatzsteuersatzes zum 1. April 2024 


 


15 Die vorgenannten Regelungen gelten für die Anhebung des Steuersatzes von 7 Prozent 


auf 19 Prozent zum 1. April 2024 entsprechend. 


 


 


Dieses Schreiben steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internet-Seiten des 


Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik 


Steuern – Veröffentlichungen zu Steuerarten - Umsatzsteuer - zum Download bereit. 


 


Im Auftrag 


 








EuGH-Vorlage vom 06. November 2019, I R 32/18 
Abzug "finaler" Verluste einer Freistellungsbetriebsstätte aufgrund Unionsrechts


ECLI:DE:BFH:2019:VE.061119.IR32.18.0


BFH I. Senat


EG Art 43 , EG Art 48 , AEUV Art 49 , AEUV Art 54 , DBA GBR 1964 Art 3 Abs 1 S 2 , DBA GBR 1964 Art 18 Abs 2 Buchst a S 
1 , GewStG § 7 S 1 , GewStG § 9 Nr 3 , GewStG VZ 2007 , KStG § 8 Abs 1 , KStG VZ 2007 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 04. September 2018, Az: 4 K 385/17


Leitsätze


Dem EuGH werden folgende Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:


1. Sind Art. 43 i.V.m. Art. 48 EG (jetzt Art. 49 i.V.m. Art. 54 AEUV) dahin auszulegen, dass sie Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft verwehren, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn Verluste einer 
in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte abzuziehen, wenn die Gesellschaft zum einen alle Möglichkeiten 
zum Abzug dieser Verluste ausgeschöpft hat, die ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in dem diese Betriebsstätte 
belegen ist, und zum anderen über diese Betriebsstätte keine Einnahmen mehr erzielt, so dass keine Möglichkeit mehr 
besteht, dass die Verluste in diesem Mitgliedstaat berücksichtigt werden ("finale" Verluste), auch dann entgegenstehen, 
wenn es sich bei den betreffenden Rechtsvorschriften um die Freistellung von Gewinnen und Verlusten aufgrund eines 
bilateral zwischen den beiden Mitgliedstaaten vereinbarten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung handelt?


2. Falls die erste Frage zu bejahen ist: Sind Art. 43 i.V.m. Art. 48 EG (jetzt Art. 49 i.V.m. Art. 54 AEUV) dahin auszulegen, 
dass sie auch den Rechtsvorschriften des deutschen Gewerbesteuergesetzes entgegenstehen, die es einer 
gebietsansässigen Gesellschaft verwehren, von ihrem steuerpflichtigen Gewerbeertrag "finale" Verluste der in der ersten 
Frage bezeichneten Art einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte abzuziehen?


3. Falls die erste Frage zu bejahen ist: Können im Falle der Schließung der in dem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte "finale" Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art vorliegen, obgleich die zumindest theoretische 
Möglichkeit besteht, dass die Gesellschaft erneut eine Betriebsstätte in dem betreffenden Mitgliedstaat eröffnet, mit deren 
Gewinnen die früheren Verluste ggf. verrechnet werden könnten?


4. Falls die erste und die dritte Frage zu bejahen sind: Kommen als vom Ansässigkeitsstaat des Stammhauses zu 
berücksichtigende "finale" Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art auch jene Verluste der Betriebsstätte in 
Betracht, die nach dem Recht des Belegenheitsstaats der Betriebsstätte mindestens einmal in einen nachfolgenden 
Veranlagungszeitraum vorgetragen werden konnten?


5. Falls die erste und die dritte Frage zu bejahen sind: Ist die Pflicht zur Berücksichtigung der grenzüberschreitenden 
"finalen" Verluste der Höhe nach begrenzt durch diejenigen Verlustbeträge, die die Gesellschaft in dem betreffenden 
Belegenheitsstaat der Betriebstätte hätte ansetzen können, wenn nicht die Verlustberücksichtigung dort ausgeschlossen 
wäre?


Tenor


I. Das Verfahren wird ausgesetzt.


II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden folgende Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:


Seite 1 von 15







1. Sind Art. 43 i.V.m. Art. 48 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (jetzt Art. 49 i.V.m. Art. 54 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) dahin auszulegen, dass sie Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft verwehren, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn Verluste einer 
in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte abzuziehen, wenn die Gesellschaft zum einen alle Möglichkeiten 
zum Abzug dieser Verluste ausgeschöpft hat, die ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in dem diese Betriebsstätte 
belegen ist, und zum anderen über diese Betriebsstätte keine Einnahmen mehr erzielt, so dass keine Möglichkeit mehr 
besteht, dass die Verluste in diesem Mitgliedstaat berücksichtigt werden ("finale" Verluste), auch dann entgegenstehen, 
wenn es sich bei den betreffenden Rechtsvorschriften um die Freistellung von Gewinnen und Verlusten aufgrund eines 
bilateral zwischen den beiden Mitgliedstaaten vereinbarten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung handelt?


2. Falls die erste Frage zu bejahen ist: Sind Art. 43 i.V.m. Art. 48 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(jetzt Art. 49 i.V.m. Art. 54 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) dahin auszulegen, dass sie auch den 
Rechtsvorschriften des deutschen Gewerbesteuergesetzes entgegenstehen, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft 
verwehren, von ihrem steuerpflichtigen Gewerbeertrag "finale" Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art einer in 
einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte abzuziehen?


3. Falls die erste Frage zu bejahen ist: Können im Falle der Schließung der in dem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte "finale" Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art vorliegen, obgleich die zumindest theoretische 
Möglichkeit besteht, dass die Gesellschaft erneut eine Betriebsstätte in dem betreffenden Mitgliedstaat eröffnet, mit deren 
Gewinnen die früheren Verluste ggf. verrechnet werden könnten?


4. Falls die erste und die dritte Frage zu bejahen sind: Kommen als vom Ansässigkeitsstaat des Stammhauses zu 
berücksichtigende "finale" Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art auch jene Verluste der Betriebsstätte in 
Betracht, die nach dem Recht des Belegenheitsstaats der Betriebsstätte mindestens einmal in einen nachfolgenden 
Veranlagungszeitraum vorgetragen werden konnten?


5. Falls die erste und die dritte Frage zu bejahen sind: Ist die Pflicht zur Berücksichtigung der grenzüberschreitenden 
"finalen" Verluste der Höhe nach begrenzt durch diejenigen Verlustbeträge, die die Gesellschaft in dem betreffenden 
Belegenheitsstaat der Betriebstätte hätte ansetzen können, wenn nicht die Verlustberücksichtigung dort ausgeschlossen 
wäre?


Tatbestand


1 A. Sach- und Streitstand


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine Aktiengesellschaft (AG) mit Hauptsitz und Ort der Geschäftsleitung 
in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland), betreibt eine Wertpapierhandelsbank. Der 
Unternehmensgegenstand umfasst die Bereiche Anlagevermittlung, Abschlussvermittlung, Finanzportfolioverwaltung 
und Eigenhandel. Die Klägerin hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr, das jeweils zum 30. Juni endet.


3 Im August 2004 eröffnete die Klägerin eine Zweigniederlassung in X (Großbritannien) und übte dort Tätigkeiten in 
den Bereichen Aktienanalyse und Wertpapierhandel aus. Die Klägerin erzielte aus der Zweigniederlassung keine 
Gewinne. Deshalb beschloss ihr Vorstand im Februar 2007 deren unverzügliche Schließung. Die Einstellung des 
Betriebs der Zweigniederlassung wurde noch im ersten Halbjahr 2007 vollzogen und am ...2007 im englischen 
Handelsregister eingetragen.


4 Aufgrund der Schließung der Zweigniederlassung konnten die steuerlichen Verluste in Großbritannien nicht mehr 
vorgetragen werden. Die britische Finanzbehörde teilte der Klägerin mit, dass für das Wirtschaftsjahr 2007/2008 und 
spätere Wirtschaftsjahre keine Abgabe von Steuererklärungen für die Betriebsstätte mehr notwendig sei.
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5 Die Klägerin war der Auffassung, die der Zweigniederlassung zuzuordnenden Verluste von insgesamt … € (2004/2005: 
… €; 2005/2006: … €; 2006/2007: … €) seien trotz abkommensrechtlicher Freistellung der Einkünfte der 
Zweigniederlassung von der inländischen Besteuerung aus unionsrechtlichen Gründen als "finale" Verluste bei der 
Einkommensermittlung des Veranlagungszeitraums 2007 (Streitjahr) zu berücksichtigen. Der Beklagte und 
Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) hat die Verluste hingegen im Rahmen der Festsetzung von Körperschaftsteuer 
und Gewerbesteuermessbetrag für 2007 unberücksichtigt gelassen.


6 Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das Hessische Finanzgericht (FG) hat die angefochtenen Bescheide mit 
Urteil vom 04.09.2018 - 4 K 385/17 (Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 1876) dahingehend geändert, dass das 
zu versteuernde Einkommen sowie der Gewerbeertrag um … € herabgesetzt werden.


7 Gegen das FG-Urteil richtet sich die auf Verletzung materiellen Rechts gestützte Revision des FA.


8 Das FA beantragt (sinngemäß), das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


10 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Revisionsverfahren gemäß § 122 Abs. 2 der 
Finanzgerichtsordnung (FGO) beigetreten. Es stellt keinen förmlichen Antrag, unterstützt in der Sache aber den 
Standpunkt des FA.


Entscheidungsgründe


B.


11 Der Senat legt dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die in der Entscheidungsformel bezeichneten 
Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vor und setzt das Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH aus.


12 I. Beurteilung nach nationalem Recht


13 Auf der Grundlage des nationalen Rechts ist die Revision begründet; das FG-Urteil ist aufzuheben und die Klage ist 
als unbegründet abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO). Die in der britischen Zweigniederlassung der Klägerin 
im Zeitraum zwischen 2004 und 2007 entstandenen Verluste mindern die Bemessungsgrundlagen der 
Körperschaftsteuer und des Gewerbesteuermessbetrags für das Streitjahr nicht.


14 1. Die Klägerin hat Sitz und Ort ihrer Geschäftsleitung im Inland und ist hier deshalb gemäß § 1 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (KStG) mit ihren sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Jedoch sind die der Klägerin durch die in Großbritannien gelegene 
Betriebsstätte entstandenen Verluste aufgrund des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung vom 26.11.1964 (Bundesgesetzblatt --BGBl-- II 1966, 359, Bundessteuerblatt --BStBl-- I 1966, 
730) in der Fassung (i.d.F.) des Revisionsprotokolls vom 23.03.1970 (BGBl II 1971, 46, BStBl I 1971, 140) --DBA-
Großbritannien 1964/1970-- von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer ausgenommen.
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15 a) Art. III Abs. 1 Satz 1 DBA-Großbritannien 1964/1970 bestimmt, dass gewerbliche Gewinne eines Unternehmens 
eines der Gebiete nur in diesem Gebiete besteuert werden, es sei denn, dass das Unternehmen in dem anderen 
Gebiet eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt. Übt das Unternehmen durch eine 
Betriebstätte in dem anderen Gebiet eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so 
können die Gewinne in dem anderen Gebiete besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte 
zugerechnet werden können (Art. III Abs. 1 Satz 2 DBA-Großbritannien 1964/1970). Nach Art. XVIII Abs. 2 Buchst. a 
Satz 1 DBA-Großbritannien 1964/1970 werden im Falle einer in Deutschland ansässigen Person von der 
Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer die Einkünfte aus Quellen innerhalb des Vereinigten Königreichs 
(Großbritannien) und die innerhalb Großbritanniens gelegenen Vermögensteile ausgenommen, die in 
Übereinstimmung mit diesem Abkommen in Großbritannien besteuert werden können, es sei denn, dass --was 
vorliegend allerdings nicht zum Tragen kommt-- Art. XVIII Abs. 2 Buchst. b DBA-Großbritannien 1964/1970 gilt. 
Deutschland behält aber das Recht, die so ausgenommenen Einkünfte und Vermögensteile bei der Festsetzung des 
Steuersatzes zu berücksichtigen (Art. XVIII Abs. 2 Buchst. a Satz 2 DBA-Großbritannien 1964/1970).


16 b) Obwohl in Art. III Abs. 1 Satz 1 DBA-Großbritannien 1964/1970 ausdrücklich nur gewerbliche Gewinne erwähnt 
werden, sind nach Art. XVIII Abs. 2 Buchst. a Satz 1 DBA-Großbritannien 1964/1970 auch negative Einkünfte --so die 
im Streitfall in Rede stehenden Verluste-- im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen von der Bemessungsgrundlage 
der Körperschaftsteuer ausgenommen. Es entspricht ständiger Rechtsprechung (zum Beispiel --z.B.-- Senatsurteil 
vom 28.03.1973 - I R 59/71, BFHE 109, 127, BStBl II 1973, 531; Senatsbeschlüsse vom 29.11.2006 - I R 45/05, BFHE 
216, 149, BStBl II 2007, 398; vom 11.03.2008 - I R 116/04, BFH/NV 2008, 1161), dass auch dann, wenn sich der in 
einer abkommensrechtlichen Verteilungsnorm verwendete Einkünftebegriff auf einen Nettobetrag bezieht, Verluste 
ebenfalls aus der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind (sogenannte --sog.-- 
Symmetriethese).


17 2. Auch im Rahmen der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für den Erhebungszeitraum 2007 sind die der 
britischen Zweigniederlassung der Klägerin zuzuordnenden Verluste nicht zu berücksichtigen.


18 a) Bei der Berechnung der Gewerbesteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen, der durch Anwendung eines 
Prozentsatzes (Steuermesszahl) auf den Gewerbeertrag zu ermitteln ist (§ 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 des 
Gewerbesteuergesetzes in der für den Erhebungszeitraum 2007 geltenden Fassung --GewStG--). Gewerbeertrag ist 
gemäß § 7 Satz 1 GewStG der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder des 
Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens 
für den dem Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, 
vermehrt und vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Beträge.


19 b) Für die Klägerin als unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtiger AG, bei der gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit 
(i.V.m.) § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln sind, ist Ausgangspunkt 
für die Ermittlung des Gewerbeertrags mithin der nach den Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes für das Jahr 
2007 zu ermittelnde Gewinn. Einkünfte --auch solche negativer Art--, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung (DBA) von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer auszunehmen sind, sind folglich 
von vornherein nicht Bestandteil des Gewerbeertrags im Sinne (i.S.) von § 7 Satz 1 GewStG (Senatsurteil vom 
09.06.2010 - I R 107/09, BFHE 230, 35, Rz 28). Eines Rückgriffs auf die Vorschrift des § 9 Nr. 3 GewStG, der zufolge 
die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer eines inländischen Unternehmens um den Teil des Gewerbeertrags zu 
kürzen ist, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt (siehe -s.-- unten II.2.a cc), bedarf es in den 
Fällen der abkommensrechtlichen Freistellung von der Besteuerung nicht.


20 II. Vereinbarkeit mit Unionsrecht
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21 Fraglich ist jedoch, ob die Verluste, die die Klägerin mit ihrer britischen Betriebsstätte in den Wirtschaftsjahren 
2004/2005 bis 2006/2007 erwirtschaftet hat, gleichwohl im Streitjahr in Deutschland bei der Gewinnermittlung (§ 4 
Abs. 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG) zu berücksichtigen sind, weil sie sich in Großbritannien zu keinem Zeitpunkt 
ausgewirkt haben. Eine derartige Pflicht Deutschlands zur Berücksichtigung "finaler" Verluste einer im Ausland der 
Europäischen Union (EU) belegenen Betriebsstätte könnte sich gegebenenfalls (ggf.) aus der unionsrechtlich 
gewährleisteten Niederlassungsfreiheit nach Art. 43 i.V.m. Art. 48 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte --EG-- (Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften 2002, Nr. C 325, 1), jetzt Art. 49 i.V.m. Art. 54 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft --AEUV-- (Amtsblatt der Europäischen Union 2008, 
Nr. C 115, 47) ergeben. Trotz mehrerer Entscheidungen des EuGH zur Problematik der "finalen" Verluste ist aus Sicht 
des vorlegenden Senats die Grundsatzfrage der Berücksichtigungspflicht solcher Verluste in der hier vorliegenden 
Konstellation der auf den Vereinbarungen eines DBA beruhenden Freistellung des Ergebnisses von in anderen 
Mitgliedstaaten belegenen Betriebsstätten noch nicht hinreichend geklärt. Gleiches gilt für einige mit der 
Beurteilung der Kriterien der "Finalität" und der Höhe der ggf. zu berücksichtigenden Verluste zusammenhängende 
Fragen.


22 1. Zur ersten Vorabentscheidungsfrage


23 a) Zu in anderen EU-Mitgliedstaaten ansässigen Tochter-Kapitalgesellschaften hat der EuGH (Urteil Marks & Spencer 
vom 13.12.2005 - C-446/03, EU:C:2005:763, Sammlung --Slg.-- 2005, I-10837) entschieden, dass eine Regelung 
eines Mitgliedstaats, die es einer gebietsansässigen Muttergesellschaft allgemein verwehrt, von ihrem 
steuerpflichtigen Gewinn Verluste abzuziehen, die einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Tochtergesellschaft dort entstanden sind, während sie einen solchen Abzug für Verluste einer gebietsansässigen 
Tochtergesellschaft zulässt, die durch Art. 43 i.V.m. Art. 48 EG gewährleistete Niederlassungsfreiheit beschränkt. Die 
Beschränkung kann jedoch grundsätzlich durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sein, die Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu wahren und der Gefahr einer doppelten 
Verlustberücksichtigung entgegenzuwirken, mit denen zusammengenommen berechtigte und mit dem Vertrag zu 
vereinbarende Ziele verfolgt werden und die daher zwingende Gründe des Allgemeininteresses darstellen, wenn die 
Regelung in angemessenem Verhältnis zu diesen Zielen steht. Diese Verhältnismäßigkeit ist nicht gewahrt, wenn


-    die gebietsfremde Tochtergesellschaft die im Staat ihres Sitzes für den von dem Abzugsantrag erfassten 
Steuerzeitraum sowie frühere Steuerzeiträume vorgesehenen Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Verlusten 
ausgeschöpft hat, ggf. durch Übertragung dieser Verluste auf einen Dritten oder ihre Verrechnung mit Gewinnen, 
die die Tochtergesellschaft in früheren Zeiträumen erwirtschaftet hat, und


-  keine Möglichkeit besteht, dass die Verluste der ausländischen Tochtergesellschaft im Staat ihres Sitzes für 
künftige Zeiträume von ihr selbst oder von einem Dritten, insbesondere im Fall der Übertragung der 
Tochtergesellschaft auf ihn, berücksichtigt werden.


24 b) In Bezug auf Verluste im EU-Ausland belegener Betriebsstätten, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, 
hat der EuGH in dem auf ein Vorabentscheidungsersuchen des vorlegenden Senats zurückgehenden Urteil Lidl 
Belgium vom 15.05.2008 - C-414/06 (EU:C:2008:278, BStBl II 2009, 692) entschieden, dass Art. 43 EG dem nicht 
entgegensteht, dass eine in einem Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft von ihrer Steuerbemessungsgrundlage nicht 
die Verluste einer Betriebsstätte abziehen kann, die ihr gehört und in einem anderen Mitgliedstaat belegen ist, 
sofern nach einem DBA die Einkünfte dieser Betriebsstätte im letztgenannten Mitgliedstaat besteuert werden, in dem 
die genannten Verluste bei der Besteuerung der Einkünfte dieser Betriebsstätte für künftige Steuerzeiträume 
berücksichtigt werden können. Weiter hat der EuGH sodann auf der Stufe der Prüfung der Verhältnismäßigkeit die 
oben zitierten Kriterien seines Urteils Marks & Spencer (EU:C:2005:763, Slg. 2005, I-10837) in Bezug auf die 
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bestehenden Möglichkeiten zur Verlustnutzung in dem anderen Mitgliedstaat angesprochen, ist aber zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Verluste im Fall Lidl Belgium (EU:C:2008:278, BStBl II 2009, 692) nicht in jenem Sinne 
"final" gewesen sind, weil sich im Verlauf der Verhandlung vor dem EuGH herausgestellt hatte, dass die (in 
Luxemburg belegene) Betriebsstätte die Verluste in Luxemburg nutzen durfte und später auch tatsächlich genutzt 
hatte.


25 c) Der vorlegende Senat hat aus dem EuGH-Urteil Lidl Belgium (EU:C:2008:278, BStBl II 2009, 692) abgeleitet, dass in 
der Konstellation der in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte ein auf der abkommensrechtlichen 
Symmetriethese beruhender Ausschluss der Verlustberücksichtigung zwar die unionsrechtliche 
Niederlassungsfreiheit einschränkt, jedoch grundsätzlich gerechtfertigt ist. Falls der Steuerpflichtige jedoch 
nachweist, dass die Verluste im Betriebsstättenstaat steuerlich unter keinen Umständen anderweitig verwertbar (das 
heißt "final") sind, würde der Ausschluss des Verlustabzugs den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzen, so dass der 
Ansässigkeitsstaat die Verluste gleichwohl zu berücksichtigen hat. Der Senat hat eine derartige "Finalität" 
angenommen, wenn die Verluste im Quellenstaat aus tatsächlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden 
können oder ihr Abzug in jenem Staat zwar theoretisch noch möglich, aus tatsächlichen Gründen aber so gut wie 
ausgeschlossen ist und ein wider Erwarten dennoch erfolgter späterer Abzug im Inland verfahrensrechtlich noch 
rückwirkend nachvollzogen werden könnte (Senatsurteile vom 17.07.2008 - I R 84/04, BFHE 222, 398, BStBl II 2009, 
630; in BFHE 230, 35; vom 05.02.2014 - I R 48/11, BFHE 244, 371; Senatsbeschluss vom 22.09.2015 - I B 83/14, 
BFH/NV 2016, 375). Als "tatsächliche" Umstände, die im Betriebsstättenfall zur "Finalität" führen können, hat der 
Senat insbesondere die Umwandlung der Betriebsstätte in eine Kapitalgesellschaft, ihre entgeltliche oder 
unentgeltliche Übertragung oder ihre endgültige Aufgabe angesehen (Senatsurteile in BFHE 230, 35, und in BFHE 
244, 371).


26 d) Dem auf Ersuchen des FG Köln ergangenen EuGH-Urteil Timac Agro Deutschland vom 17.12.2015 - C-388/14 
(EU:C:2015:829, BStBl II 2016, 362) lag in Bezug auf die zweite Vorabentscheidungsfrage (Rz 59 folgende --ff.-- des 
Urteils) erneut die Konstellation des auf einem von Deutschland mit einem anderen Mitgliedstaat der EU (Österreich) 
abgeschlossenen DBA beruhenden "symmetrischen" Ausschlusses sowohl der Gewinne als auch der Verluste der in 
dem jeweils anderen Staat erzielten Betriebsstättengewinne zugrunde. Die 3. Kammer des EuGH hat in diesem Fall 
entschieden, dass Art. 49 AEUV einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, die einer 
gebietsansässigen Gesellschaft im Fall der Veräußerung einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte an eine gebietsfremde, zum gleichen Konzern wie die veräußernde Gesellschaft gehörende 
Gesellschaft die Möglichkeit verwehrt, die Verluste der veräußerten Betriebsstätte in die Bemessungsgrundlage der 
Steuer einzubeziehen, sofern aufgrund eines DBA die ausschließliche Befugnis zur Besteuerung der Ergebnisse dieser 
Betriebsstätte dem Mitgliedstaat zusteht, in dem sie belegen ist. In der Urteilsbegründung hat die 3. Kammer des 
EuGH hierzu ausgeführt, dass die Versagung der Verlustberücksichtigung für den Fall, dass die Verluste aus einer 
Betriebsstätte stammen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem des Sitzes der Gesellschaft belegen ist, eine 
Beschränkung darstellt, die nach den Bestimmungen des Vertrags über die Niederlassungsfreiheit grundsätzlich 
unzulässig und nur statthaft ist, wenn sie Situationen betrifft, die nicht objektiv miteinander vergleichbar sind, oder 
wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist (Rz 62 f. des Urteils). Zur 
Vergleichbarkeit der Situationen heißt es in dem Urteil weiter, dass eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene 
Betriebsstätte sich in Bezug auf Maßnahmen eines Mitgliedstaats, die zur Vermeidung oder Abschwächung einer 
Doppelbesteuerung der Gewinne einer gebietsansässigen Gesellschaft dienen, sich grundsätzlich nicht in einer mit 
der Situation einer gebietsansässigen Betriebsstätte vergleichbaren Situation befindet (Rz 64 des Urteils). Sodann hat 
der EuGH in dem Urteil festgestellt, dass die Situation einer in Österreich belegenen Betriebsstätte, über deren 
Ergebnisse die Bundesrepublik Deutschland keine Steuerhoheit ausübt und deren Verluste in Deutschland nicht mehr 
abzugsfähig sind, in Bezug auf Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung oder Abschwächung 
einer Doppelbesteuerung der Gewinne einer gebietsansässigen Gesellschaft nicht mit der Situation einer in 
Deutschland belegenen Betriebsstätte vergleichbar ist (Rz 65 des Urteils). Eine Prüfung dahingehend, ob die 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, hat der EuGH --anders als in seinem 
Urteil Lidl Belgium (EU:C:2008:278, BStBl II 2009, 692)-- nicht mehr vorgenommen.
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27 e) Der vorlegende Senat hat in seinem Urteil vom 22.02.2017 - I R 2/15 (BFHE 257, 120, BStBl II 2017, 709) die 
Vorgaben des EuGH-Urteils Timac Agro Deutschland (EU:C:2015:829, BStBl II 2016, 362) übernommen und seine an 
das EuGH-Urteil Lidl Belgium (EU:C:2008:278, BStBl II 2009, 692) angelehnte frühere Rechtsprechung geändert. Der 
vom Senat entschiedene Fall betraf die Frage, ob ein der italienischen Betriebsstätte einer deutschen Gesellschaft 
zuzuordnender Verlust, der aufgrund des mit Italien bestehenden DBA von der Besteuerung in Deutschland 
ausgenommen ist, aufgrund des Art. 43 EG als finaler Verlust gleichwohl die steuerliche Bemessungsgrundlage 
mindert. Der Senat hat dies verneint, weil im Fall der abkommensrechtlichen Freistellung der ausländischen 
Einkünfte im Sitzstaat wegen der fehlenden Besteuerungsbefugnis bei der Prüfung eines Verstoßes gegen die 
Niederlassungsfreiheit schon tatbestandlich eine Vergleichbarkeit mit der Behandlung reiner Inlandsfälle abzulehnen 
sei. Dies habe zur Folge, dass die Prüfungsebene der Rechtfertigungsgründe als "Standort" der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung und der Rechtsfigur der finalen Verluste entfallen sei.


28 f) Ob an dieser Rechtsprechung festzuhalten ist, erscheint indessen nach dem Urteil der Großen Kammer des EuGH 
Bevola und Jens W. Trock vom 12.06.2018 - C-650/16 (EU:C:2018:424, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2018, 1353) 
wieder zweifelhaft. Jenes Urteil betraf eine dänische Kapitalgesellschaft (Bevola), die eine Zweigniederlassung in 
Finnland unterhielt, die im Jahr 2009 geschlossen worden war und deren Verluste nach dem Vortrag der Bevola in 
Finnland nicht abgezogen werden konnten und können. Die dänische Steuerverwaltung lehnte den Antrag der 
Bevola, die Verluste ihrer finnischen Zweigniederlassung im Steuerjahr 2009 von ihrem in Dänemark zu 
besteuernden Einkommen abzuziehen, ab, weil die Bevola nicht gemäß § 31 A des dänischen 
Körperschaftsteuergesetzes (DK-KStG) die internationale gemeinsame Besteuerung gewählt habe, weshalb das 
steuerpflichtige Einkommen der Bevola nach § 8 Abs. 2 DK-KStG nicht Einnahmen und Ausgaben einer im Ausland 
belegenen Betriebsstätte umfasse. Der Verlustausschluss beruhte in diesem Fall folglich nicht auf einer (bilateralen) 
DBA-Vereinbarung zwischen Dänemark und Finnland, sondern auf einer auf dem Territorialprinzip (als Gegensatz 
zum Welteinkommensprinzip) beruhenden unilateralen Bestimmung des nationalen dänischen Steuerrechts, die in 
ihrer Wirkung jedoch der abkommensbasierten Symmetriethese entspricht.


29 Die Große Kammer des EuGH hat in dieser Sache entschieden, dass Art. 49 AEUV Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats entgegensteht, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft, die nicht eine Regelung der 
internationalen gemeinsamen Besteuerung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende gewählt hat, auch dann 
verwehren, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn Verluste einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte abzuziehen, wenn sie zum einen alle Möglichkeiten zum Abzug dieser Verluste ausgeschöpft hat, die 
ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in dem diese Betriebsstätte belegen ist, und zum anderen über diese 
Betriebsstätte keine Einnahmen mehr erzielt, so dass keine Möglichkeit mehr besteht, dass die Verluste in diesem 
Mitgliedstaat berücksichtigt werden.


30 In der Begründung seiner Entscheidung führt der EuGH zur Prüfung des Merkmals der Vergleichbarkeit u.a. aus, dass 
nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Vergleichbarkeit eines grenzüberschreitenden Sachverhalts mit einem 
innerstaatlichen Sachverhalt unter Berücksichtigung des mit den fraglichen nationalen Bestimmungen verfolgten 
Ziels zu prüfen sei (Rz 32 des Urteils) und dass weder das EuGH-Urteil Timac Agro Deutschland (EU:C:2015:829, 
BStBl II 2016, 362) noch das EuGH-Urteil Nordea Bank Danmark vom 17.07.2014 - C-48/13 (EU:C:2014:2087, 
Internationales Steuerrecht --IStR-- 2014, 563) eine Abkehr des Gerichtshofs von dieser Methode der Würdigung der 
Vergleichbarkeit der Sachverhalte darstellten (Rz 33 des Urteils). Die Urteile Nordea Bank Danmark und Timac Agro 
Deutschland könnten aber nicht dahin verstanden werden, dass zwei Sachverhalte, die das nationale Steuerrecht 
unterschiedlich behandelt, nicht als vergleichbar angesehen werden können. Der Gerichtshof habe nämlich 
entschieden, dass die Anwendung unterschiedlicher Steuerregelungen auf eine inländische Gesellschaft, je nachdem, 
ob sie eine gebietsansässige oder eine gebietsfremde Betriebsstätte hat, kein zulässiges Kriterium für die 
Beurteilung der objektiven Vergleichbarkeit der Situationen sein kann. Im Übrigen würde Art. 49 AEUV seines Sinnes 
entleert, wenn ein Mitgliedstaat in jedem Fall eine Ungleichbehandlung allein deshalb vornehmen könnte, weil sich 
die Betriebsstätte einer gebietsansässigen Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat befindet. Mithin sei die 
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Vergleichbarkeit der Situationen unter Berücksichtigung des Zwecks der fraglichen nationalen Bestimmungen zu 
prüfen.


31 Zur Anwendung dieser Vorgaben auf den Ausgangsfall (Bevola und Jens W. Trock, EU:C:2018:424, DStR 2018, 1353) 
führt der EuGH weiter aus (Rz 36 bis 38 des Urteils), dass mit § 8 Abs. 2 DK-KStG bei dänischen Gesellschaften mit 
ausländischen Betriebsstätten eine Doppelbesteuerung der Gewinne und --symmetrisch dazu-- ein doppelter Abzug 
der Verluste vermieden werden solle. Zu vergleichen sei daher die Situation dieser Gesellschaften mit der Situation 
dänischer Gesellschaften, die Betriebsstätten in Dänemark hätten. Insoweit habe der Gerichtshof zu Maßnahmen 
eines Mitgliedstaats, die der Vermeidung oder Abschwächung der Doppelbesteuerung der Gewinne einer 
gebietsansässigen Gesellschaft dienen, entschieden, dass sich Gesellschaften mit einer Betriebsstätte in einem 
anderen Mitgliedstaat grundsätzlich nicht in einer Situation befinden, die mit der Situation von Gesellschaften mit 
einer gebietsansässigen Betriebsstätte vergleichbar wäre. In Bezug auf Verluste einer gebietsfremden Betriebsstätte, 
die jede Tätigkeit eingestellt hat und deren Verluste nicht von ihrem steuerpflichtigen Gewinn in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie tätig war, abgezogen werden konnten und nicht mehr abgezogen werden können, unterscheide sich die 
Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft, die eine solche Betriebsstätte habe, in Anbetracht des Ziels, den 
doppelten Abzug der Verluste zu vermeiden, jedoch nicht von der Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft mit 
einer gebietsansässigen Betriebsstätte.


32 Schließlich hebt der Gerichtshof noch hervor, dass die fraglichen nationalen Bestimmungen, die die 
Doppelbesteuerung der Gewinne und den doppelten Abzug der Verluste einer gebietsfremden Betriebsstätte 
vermeiden sollten, ganz allgemein darauf abzielten, sicherzustellen, dass die Besteuerung einer Gesellschaft mit 
einer solchen Betriebsstätte der Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaft entspreche. Die Leistungsfähigkeit einer 
Gesellschaft mit einer gebietsfremden Betriebsstätte, die endgültige Verluste erlitten habe, sei aber in gleicher Weise 
beeinträchtigt wie die einer Gesellschaft, deren gebietsansässige Betriebsstätte Verluste erlitten habe. Beide 
Situationen seien somit auch in dieser Hinsicht vergleichbar.


33 g) Es könnte einiges dafür sprechen, dass auf der Grundlage der Ausführungen des Urteils Bevola und Jens W. Trock 
(EU:C:2018:424, DStR 2018, 1353) auch in der im vorliegenden Fall zu beurteilenden Konstellation des auf der 
abkommensrechtlichen Symmetriethese basierenden Ausschlusses der Verlustberücksichtigung eine unbeschränkt 
steuerpflichtige Gesellschaft, die eine gebietsfremde Zweigniederlassung mit endgültigen Verlusten unterhält, mit 
der Situation einer unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschaft, deren inländische Zweigniederlassung solche 
Verluste erlitten hat, vergleichbar ist (in diesem Sinne z.B. das vorinstanzliche Urteil des Hessischen FG; Heckerodt, 
IStR 2019, 171; Kraft, IStR 2018, 508; Kopec/Wellmann, Internationale Steuer-Rundschau --ISR-- 2019, 7; 
Kahlenberg, Die Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2018, 470; Kahle/Braun/Burger, Finanz-Rundschau --FR-- 2018, 
717, 723; Schlücke, FR 2018, 648; Müller, ISR 2018, 281; Schönfeld/Häck in Schönfeld/Ditz, DBA, 2. Aufl., Systematik 
Rz 141; tendenziell auch Brandis, DStR 2018, 2051). Allein die Anwendung unterschiedlicher Steuerregelungen des 
nationalen Rechts auf eine inländische Gesellschaft, je nachdem, ob sie eine gebietsansässige oder eine 
gebietsfremde Betriebsstätte hat, ist kein zulässiges Kriterium für die Beurteilung der objektiven Vergleichbarkeit der 
Situationen.


34 Ein Teil der deutschen Literatur (Ismer/Kandel, IStR 2019, 717; Schulz-Trieglaff, IStR 2018, 777; Mitschke, Ubg 2018, 
467; Behrens, Betriebs-Berater --BB-- 2018, 2983) und auch das dem vorliegenden Verfahren beigetretene BMF 
sehen hingegen einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Sachverhalt, der dem EuGH-Urteil Bevola und Jens W. 
Trock (EU:C:2018:424, DStR 2018, 1353) zugrunde liegt, und der Konstellation des auf der abkommensrechtlichen 
Symmetriethese basierenden Ausschlusses der Verlustberücksichtigung in dem Umstand, dass es sich bei der 
dänischen Regelung des § 8 Abs. 2 DK-KStG im Fall Bevola und Jens W. Trock um eine unilaterale Bestimmung des 
dänischen nationalen Steuerrechts handelt, wohingegen die abkommensrechtliche Zuordnung der 
Betriebsstätteneinkünfte nach dem DBA-Methodenartikel eine bilaterale Regelung zum Zweck der 
zwischenstaatlichen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse ist. Im hier vorliegenden Fall der Vereinbarung der 
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Freistellungsmethode gemäß Art. XVIII Abs. 2 Buchst. a Satz 1 DBA-Großbritannien 1964/1970 verzichtet 
Deutschland gegenüber Großbritannien auf die Ausübung seines Besteuerungsrechts in Bezug auf die Einkünfte, die 
durch die in Großbritannien belegenen Betriebsstätten erzielt werden.


35 Ob dieser Umstand im Hinblick auf die Prüfung des Merkmals der objektiven Vergleichbarkeit eine unterschiedliche 
Beurteilung im Vergleich zu der dem Ausgangsfall des EuGH-Urteils Bevola und Jens W. Trock (EU:C:2018:424, DStR 
2018, 1353) zugrunde liegenden Konstellation rechtfertigt, ist aus Sicht des vorlegenden Senats offen.


36 h) Da der EuGH für das Merkmal der objektiven Vergleichbarkeit maßgeblich auf das mit den fraglichen nationalen 
Bestimmungen verfolgte Ziel abstellt (z.B. EuGH-Urteil Bevola und Jens W. Trock, EU:C:2018:424, DStR 2018, 1353, 
Rz 32), weist der vorlegende Senat auf Folgendes hin:


37 aa) Bei Art. XVIII DBA-Großbritannien 1964/1970 handelt es sich um den sog. Methodenartikel des Abkommens, 
dessen Regelungsgegenstand die Festlegung des im konkreten Fall jeweils anzuwendenden Verfahrens (Methode) 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ist. Im Falle der hier vorliegenden Betriebsstätteneinkünfte haben die 
Vertragsstaaten gemäß Art. XVIII Abs. 2 Buchst. a DBA-Großbritannien 1964/1970 zur Erreichung dieses Ziels die 
Freistellungsmethode gewählt, durch die das Besteuerungsrecht (nur) einem der Vertragsstaaten --nämlich dem 
Staat, in dem sich die Betriebsstätte befindet-- zugewiesen wird. Da Art. XVIII Abs. 2 Buchst. a DBA-Großbritannien 
1964/1970 nach der abkommensrechtlichen Symmetriethese auch die Betriebsstättenverluste der 
Freistellungsmethode unterwirft, ist als weiterer Zweck der Abkommensregelung die Verhinderung der doppelten 
Verlustberücksichtigung anzusehen.


38 Anders als bei der Anrechnungsmethode, bei der beide Vertragsstaaten ihre jeweiligen Besteuerungsbefugnisse 
behalten und der Ansässigkeitsstaat sich lediglich dazu verpflichtet, die im Quellenstaat angefallene Steuer auf die 
eigene Steuer anzurechnen, verzichtet der Ansässigkeitsstaat im Rahmen der Freistellungsmethode vollständig auf 
sein in eigener Souveränität begründetes Besteuerungsrecht. Der Verzicht des Ansässigkeitsstaats auf sein 
Besteuerungsrecht ist umfassend und nicht von der tatsächlichen Besteuerung im Quellenstaat abhängig. Er gilt 
deshalb auch dann, wenn der Quellenstaat die Einkünfte nicht besteuert (Abwehr der sog. virtuellen 
Doppelbesteuerung, dazu z.B. Senatsbeschluss vom 10.01.2012 - I R 66/09, BFHE 236, 304, Rz 22; Lehner in 
Vogel/Lehner, DBA, 6. Aufl., Grundlagen Rz 69). Die Freistellungsmethode beruht auf der Vorstellung, dass der Staat, 
aus dem die Einkünfte stammen, ein "besseres" Recht zur Besteuerung habe; der freistellende Staat tritt daher 
zurück. Wirtschaftlich soll die Freistellungsmethode zur Wettbewerbsgleichheit unter den Investoren verschiedener 
Länder im Quellenstaat führen (Kapitalimportneutralität, vergleiche --vgl.-- Ismer in Vogel/Lehner, am angegebenen 
Ort, Art. 23 Rz 6; Wassermeyer in Wassermeyer MA Art. 23 A Rz 4).


39 bb) Soweit der EuGH im Rahmen seines Urteils Bevola und Jens W. Trock (EU:C:2018:424, DStR 2018, 1353, Rz 39) 
auch auf das Ziel der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zu sprechen gekommen ist, so ist dieses allgemeine, 
abstrakte Besteuerungsprinzip aus Sicht des vorlegenden Senats nicht geeignet, der abkommensrechtlichen 
Freistellungsmethode einen zusätzlichen Normzweck beizugeben, der nicht bereits in den konkreten Zielen der 
Vermeidung von Doppelbesteuerung und doppelter Verlustberücksichtigung zum Ausdruck kommt.


40 i) Die erste Vorabentscheidungsfrage ist entscheidungserheblich. Wäre sie zu bejahen, wäre die Revision des FA 
--vorbehaltlich der Beantwortung der dritten, vierten und fünften Vorabentscheidungsfrage-- in Bezug auf die 
Festsetzung der Körperschaftsteuer unbegründet. Wäre die erste Vorabentscheidungsfrage zu verneinen, wäre die 
Revision des FA begründet; die Klage wäre insgesamt abzuweisen.
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41 2. Zur zweiten Vorabentscheidungsfrage


42 Falls die erste Vorabentscheidungsfrage zu bejahen ist, ist die weitere Frage zu beantworten, ob die aus der 
Niederlassungsfreiheit nach Art. 43 i.V.m. Art. 48 EG abzuleitende Pflicht des Ansässigkeitsstaats des Stammhauses 
der Gesellschaft zur Berücksichtigung "finaler" Verluste einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte sich auch auf die deutsche Gewerbesteuer erstreckt.


43 a) Rechtsnatur und Besteuerungsgegenstand der Gewerbesteuer


44 aa) Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine auf der Grundlage von Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 72 Abs. 2 des 
Grundgesetzes (GG) durch Bundesgesetz geregelte Gemeindesteuer, die gemäß § 1 GewStG von den Gemeinden 
erhoben wird. Den Gemeinden steht gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 2 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG das Recht zur 
Bestimmung des Hebesatzes zu, der gemäß § 16 Abs. 4 GewStG mindestens 200 % des Gewerbesteuermessbetrags 
betragen muss. Bei einem Hebesatz von 400 % beträgt die Belastung der Unternehmensgewinne mit Gewerbesteuer 
nominal 14,83 % (vgl. Drucksachen des Deutschen Bundestages 16/4841, S. 31) und ist damit in etwa gleich hoch 
wie die Belastung mit Körperschaftsteuer, deren Steuersatz einheitlich 15 % beträgt. Das Gewerbesteueraufkommen 
steht den Gemeinden zu (Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG); die Gemeinden haben gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 4 GG i.V.m. § 6 
des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) i.d.F. der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 10.03.2009 (BGBl I 2009, 502) eine zwischen dem Bund und dem jeweiligen Bundesland 
aufzuteilende Gewerbesteuerumlage abzuführen.


45 Anders als bei der Einkommen- und der Körperschaftsteuer handelt es sich bei der Gewerbesteuer nicht um eine 
Personen-, sondern um eine Realsteuer (§ 3 Abs. 2 der Abgabenordnung), die auch als Objektsteuer bezeichnet wird. 
Steuergegenstand ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben 
wird. Maßgeblich sind dabei die Merkmale und Verhältnisse des jeweiligen Gewerbebetriebs, unabhängig von der 
Person des Inhabers und dessen persönlichen Verhältnissen. Steuerschuldner ist der jeweilige Unternehmer, für 
dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GewStG). Die Tätigkeit einer Kapitalgesellschaft 
--wie vorliegend die Klägerin-- gilt gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG stets und in vollem Umfang als Gewerbebetrieb.


46 Die Erhebung der Gewerbesteuer als objektbezogener Gemeindesteuer, die zusätzlich zur Einkommensteuer 
beziehungsweise (bzw.) Körperschaftsteuer zu entrichten ist, ist historisch auf den Äquivalenzgedanken 
zurückzuführen, wonach die Gewerbesteuer einen Ausgleich für die von Industrie, Handel und Handwerk 
verursachten besonderen Lasten der Gemeinden, wie z.B. Erschließung von Bauland, Schaffung von Verkehrsflächen, 
Betreiben des Personennahverkehrs, Bau und Unterhaltung von Straßen, Krankenhäusern, kulturellen und anderen 
kommunalen Einrichtungen, schaffen soll (vgl. Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 
15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1; vom 15.02.2016 - 1 BvL 8/12, BStBl II 2016, 557). Ursprünglich setzte sich 
die Gewerbesteuer aus den Komponenten Lohnsumme, Gewerbekapital und Gewerbeertrag zusammen. Die beiden 
erstgenannten Komponenten sind 1980 bzw. 1988 entfallen, so dass es sich seitdem bei der Gewerbesteuer um eine 
vornehmlich auf den Ertrag gerichtete Objektsteuer handelt.


47 Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer ist gemäß § 7 Satz 1 GewStG der nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, 
erhöht durch die in § 8 GewStG bezeichneten Hinzurechnungen und vermindert um die in § 9 GewStG bezeichneten 
Kürzungen. Durch die genannten Gewinnkorrekturen ergeben sich Abweichungen von dem nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes ermittelten Gewinn und damit auch Abweichungen 
vom subjektiven Leistungsfähigkeitsgedanken (BVerfG-Beschluss in BStBl II 2016, 557‚ Rz 35). Das objektive 
Nettoprinzip des Einkommensteuerrechts bildet nicht den Maßstab für die verfassungsrechtliche Prüfung der 


Seite 10 von 15







gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnungsvorschriften (Senatsurteil vom 04.06.2014 - I R 70/12, BFHE 246, 67, BStBl 
II 2015, 289, Rz 18). Der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit tritt insoweit zurück (Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 14.06.2018 - III R 35/15, BFHE 261, 558, BStBl II 2018, 662). Die Besonderheiten der 
Gewerbesteuer als Objektsteuer können dazu führen, dass ertraglose Betriebe belastet werden, indem z.B. 
Gewerbesteuer allein durch Hinzurechnungen ausgelöst wird; auch eine mögliche Substanzbesteuerung liegt in der 
Natur einer ertragsorientierten Objektsteuer (BFH-Urteil in BFHE 261, 558, BStBl II 2018, 662).


48 bb) Ergibt sich bei der Ermittlung des Gewerbeertrags ein Fehlbetrag (Verlust), so ist dieser gesondert festzustellen 
und vorzutragen (§ 10a Satz 6 und 7 GewStG). Der maßgebende Gewerbeertrag eines Erhebungszeitraums wird bis zu 
einem Betrag in Höhe von 1 Mio. € um die Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden 
Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume ergeben haben (§ 10a Satz 1 GewStG). Der 1 Mio. € 
übersteigende maßgebende Gewerbeertrag ist bis zu 60 % um nach § 10a Satz 1 GewStG nicht berücksichtigte 
Fehlbeträge der vorangegangenen Erhebungszeiträume zu kürzen (§ 10a Satz 2 GewStG).


49 cc) Im Inland betrieben wird ein Gewerbebetrieb, soweit für ihn im Inland oder auf einem in einem inländischen 
Schiffsregister eingetragenen Kauffahrteischiff eine Betriebsstätte unterhalten wird (§ 2 Abs. 1 Satz 3 GewStG). Die 
(positiven wie negativen) Erträge im Ausland belegener Betriebsstätten, für die auf der Grundlage eines DBA die 
Freistellung von der Besteuerung des Ansässigkeitsstaats des Stammhauses vereinbart ist (wie im Streitfall durch 
Art. XVIII Abs. 2 Buchst. a Satz 1 i.V.m. Art. III Abs. 1 Satz 1 DBA-Großbritannien 1964/1970), fallen schon aufgrund 
des Verweises des § 7 Satz 1 GewStG auf die einkommen- bzw. körperschaftsteuerliche Gewinnermittlung nicht in 
die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer (s. oben I.2.b). Für die Erträge ausländischer Betriebsstätten, für die in 
dem jeweils einschlägigen DBA die Anrechnungsmethode vereinbart ist oder die von keinem von Deutschland 
abgeschlossenen DBA erfasst werden, greift die Regelung des § 9 Nr. 3 Satz 1 GewStG. Danach wird die zur 
Berechnung des Gewerbeertrags führende Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um den Teil des 
Gewerbeertrags des inländischen Unternehmens gekürzt, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte 
entfällt. Die Erträge dieser ausländischen Betriebsstätten werden somit aus dem Gewerbeertrag ausgenommen und 
sind daher ebenfalls nicht Bestandteil der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage.


50 b) Berücksichtigung "finaler" Verluste ausländischer Betriebsstätten bei der Gewerbesteuer?


51 aa) Unter der Prämisse, die unionsrechtlich gewährleistete Niederlassungsfreiheit erfordere im Rahmen der 
körperschaftsteuerlichen Gewinnermittlung die Berücksichtigung "finaler" Verluste aus in anderen EU-
Mitgliedstaaten belegenen Betriebsstätten, hat der vorlegende Senat die Auffassung vertreten, dass die durch die 
ausländischen Betriebsstätten verursachten "finalen" Verluste auch die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer 
mindern müssten (Senatsurteil in BFHE 230, 35; ebenso z.B. Schön, IStR 2004, 289, 294; Braunagel, IStR 2010, 313; 
Kessler/Philipp, IStR 2010, 865; Roser in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 3 Rz 4a). Es sei kein Grund 
dafür ersichtlich, die gemeinschaftlichen Erfordernisse und deren Anwendungsvorrang nicht auch auf die 
Gewerbesteuer durchschlagen zu lassen. Der strukturelle Inlandsbezug der Gewerbesteuer und damit das 
Territorialitätsprinzip widersprächen dem schon deswegen nicht, weil sich die Ausgangslagen dort und bei 
zwischenstaatlicher Vereinbarung der Freistellungsmethode nicht unterschieden. Denn hier wie dort würden 
Auslandseinkünfte prinzipiell "symmetrisch" bei der Einkünfte- und Gewerbeertragsermittlung abgeschirmt; 
dementsprechend seien sowohl die Körperschaft- als auch die Gewerbesteuer gleichermaßen in den sachlichen 
Geltungsbereich der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung --so für den Streitfall Art. I Abs. 1 Buchst. a 
DBA-Großbritannien 1964/1970-- einbezogen. Vor diesem Hintergrund gehe es darum, die "finalen" Auslandsverluste 
unbeschadet ihrer Freistellung --gleichviel, auf welcher Rechtsgrundlage diese beruhe, ob auf einer DBA-Freistellung 
oder gewinnkorrigierend durch Kürzung gemäß § 9 Nr. 3 GewStG-- einmal zum Abzug zuzulassen.


52
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bb) Diese Rechtsprechung ist von der deutschen Finanzverwaltung und Teilen des Schrifttums kritisiert worden, so 
dass der Senat es für geboten hält, die Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen.


53 Gegen die Berücksichtigung "finaler" Verluste im Rahmen der Gewerbesteuer wird vor allem der strukturelle 
Inlandsbezug (Territorialitätsprinzip) und der Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer ins Feld geführt. Anders als 
für die Körperschaftsteuer, der das Welteinkommensprinzip zugrunde liege, bedürfe es für die Gewerbesteuer keiner 
symmetrischen Abschirmung des Gewerbeertrags durch eine bilaterale DBA-Freistellung (vgl. z.B. 
Gebhardt/Quilitzsch, FR 2011, 359, 363 ff.; Herbst in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, § 9 Nr. 3 
Rz 16). Verstoße die Gewerbesteuer insgesamt nicht gegen Unionsrecht, verstießen auch kohärente, insbesondere 
sich aus dem Inlandsbezug der Gewerbesteuer ergebende Vorschriften nicht dagegen (Güroff in Glanegger/Güroff, 
GewStG, 9. Aufl., § 9 Nr. 3 Rz 4b). Diese Sichtweise wird im vorliegenden Rechtsstreit auch vom BMF vertreten. Es 
verneint aufgrund des der Gewerbesteuer immanenten strukturellen Inlandsbezugs die objektive Vergleichbarkeit 
von Unternehmen mit nur inländischen Betriebsstätten mit solchen Unternehmen, die daneben auch über 
ausländische Betriebsstätten verfügen.


54 Das FA weist im vorliegenden Fall ferner auf den Umstand hin, dass es in Großbritannien und der Stadt X keine mit 
der deutschen Gewerbesteuer vergleichbare Realsteuer gebe. Hieraus leitet es ab, der Ausschluss des Verlustabzugs 
bei der Gewerbesteuer beruhe in erster Linie darauf, dass der Quellenstaat Großbritannien einen Verlustabzug zur 
Gewerbesteuer von vornherein nicht zulasse. Unter Bezugnahme auf das EuGH-Urteil Krankenheim Ruhesitz am 
Wannsee-Seniorenheimstatt vom 23.10.2008 - C-157/07 (EU:C:2008:588, BStBl II 2009, 566) vertritt das FA die 
Auffassung, Deutschland sei nicht aufgrund Unionsrechts verpflichtet, die Folgen dieser Entscheidung des 
Quellenstaats zu tragen.


55 c) Entscheidungserheblichkeit


56 Die zweite Vorabentscheidungsfrage ist im Hinblick auf die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags 
entscheidungserheblich. Wäre sie zu bejahen, wäre die Revision des FA --vorbehaltlich der Beantwortung der dritten, 
vierten und fünften Vorabentscheidungsfrage-- in Bezug auf die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags 
unbegründet. Wäre die zweite Vorabentscheidungsfrage zu verneinen, wäre die Revision des FA im Hinblick auf die 
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags begründet; die Klage wäre in diesem Punkt als unbegründet 
abzuweisen.


57 3. Zur dritten Vorabentscheidungsfrage:


58 a) Davon ausgehend, die unionsrechtlich gewährleistete Niederlassungsfreiheit erfordere im Rahmen der 
steuerlichen Gewinnermittlung die Berücksichtigung "finaler" Verluste aus in anderen EU-Mitgliedstaaten belegenen 
Betriebsstätten, war der vorlegende Senat der Auffassung, die Verluste einer ausländischen Betriebsstätte seien dann 
"final" i.S. der Rechtsprechung des EuGH, wenn die Verluste im Quellenstaat aus tatsächlichen Gründen nicht mehr 
berücksichtigt werden können oder ihr Abzug in jenem Staat zwar theoretisch noch möglich, aus tatsächlichen 
Gründen aber so gut wie ausgeschlossen ist und ein wider Erwarten dennoch erfolgter späterer Abzug im Inland 
verfahrensrechtlich noch rückwirkend nachvollzogen werden könnte (Senatsurteile in BFHE 222, 398, BStBl II 2009, 
630; in BFHE 230, 35; in BFHE 244, 371; Senatsbeschluss in BFH/NV 2016, 375). Als "tatsächliche" Umstände, die im 
Betriebsstättenfall zur Finalität führen können, hat der Senat insbesondere die Umwandlung der Betriebsstätte in 
eine Kapitalgesellschaft, ihre entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung oder ihre endgültige Aufgabe angesehen 
(Senatsurteile in BFHE 230, 35, und in BFHE 244, 371).
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59 Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung hat das FG im vorliegenden Fall, in dem die Klägerin die in Großbritannien 
belegene Betriebsstätte geschlossen hat, das Vorliegen endgültiger Verluste bejaht. Die Klägerin habe durch 
Entlassung der Mitarbeiter und Übertragung des Mietvertrags über die gemieteten Räumlichkeiten alles getan, um 
die Tätigkeit in Großbritannien zu beenden und um das Gericht davon zu überzeugen, dass voraussichtlich keine 
Einnahmen und erst recht keine Gewinne aus einer Niederlassung in Großbritannien mehr erzielt würden, von denen 
die bis zur Schließung entstandenen Verluste zukünftig abgezogen werden könnten.


60 b) Ob an den zuvor genannten Kriterien für die "Finalität" der Verluste festgehalten werden kann, erscheint indessen 
auf der Grundlage der neueren EuGH-Rechtsprechung nicht frei von Zweifeln.


61 In den EuGH-Urteilen Memira Holding vom 19.06.2019 - C-607/17 (EU:C:2019:510, IStR 2019, 597) --dort Rz 25 ff.-- 
und Holmen vom 19.06.2019 - C-608/17 (EU:C:2019:511, IStR 2019, 603) --dort Rz 37 ff.--, die zu Verlusten 
ausländischer Tochtergesellschaften ergangen sind, hat der Gerichtshof entschieden, dass die Verluste auch dann 
nicht als endgültig anzusehen sind, wenn weiterhin eine Möglichkeit besteht, diese Verluste wirtschaftlich zu nutzen, 
indem sie auf einen Dritten übertragen werden. Es könne nämlich nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass 
ein Dritter die Verluste der Tochtergesellschaft in deren Sitzstaat steuerlich berücksichtigen könne, etwa nachdem 
diese gegen einen Preis, der den Wert des in der künftigen Abzugsfähigkeit der Verluste bestehenden Steuervorteils 
einbeziehe, übertragen wurde. Der Gerichtshof bezieht sich insoweit auf die Ausführungen von Generalanwältin 
Kokott in deren Schlussanträgen vom 10.01.2019 (zum Verfahren Memira Holding, C-607/17, EU:C:2019:8, Rz 65 ff., 
und zum Verfahren Holmen, C-608/17, EU:C:2019:9, Rz 57 ff.), mit denen in Zweifel gezogen wird, dass es rechtlich 
verwertbare, aber faktisch nicht verwertbare Verluste überhaupt geben könne. Wenn die jeweilige Rechtsordnung 
eine Übertragung der Verluste auf andere Personen ermögliche, dann sei eine Verwertung dieser Verluste immer 
auch faktisch möglich.


62 Bei Übertragung dieser Erwägungen auf die Situation der Schließung einer ausländischen Betriebsstätte könnte sich 
nicht nur ergeben, dass auch hier vor Bejahung der Endgültigkeit der Verluste zu prüfen ist, ob nicht nach dem im 
Belegenheitsstaat der Betriebsstätte geltenden Recht eine Verlustverwertung durch Dritte --etwa nach Einbringung 
der Betriebsstätte in eine Kapitalgesellschaft und anschließender Veräußerung der Geschäftsanteile-- denkbar 
gewesen wäre (vgl. Heckerodt, IStR 2019, 600, 602). Vielmehr könnte bereits die theoretische Möglichkeit, dass die 
Gesellschaft jederzeit erneut eine Betriebsstätte in dem betreffenden Mitgliedstaat eröffnen kann, mit deren 
Gewinnen die früheren Verluste ggf. verrechnet werden könnten, einer Beurteilung als "finale" Verluste 
entgegenstehen.


63 Die Beantwortung der dritten Frage ist entscheidungserheblich. Im Falle ihrer Bejahung wäre die Revision des FA --
vorbehaltlich der Beantwortung der vierten und fünften Vorabentscheidungsfrage-- unbegründet. Wäre die dritte 
Vorabentscheidungsfrage zu verneinen, wäre die Revision des FA begründet; die Klage wäre abzuweisen.


64 4. Zur vierten Vorabentscheidungsfrage


65 Die Klägerin macht neben den im Veranlagungszeitraum der Schließung (Liquidation) der Betriebsstätte 
(Veranlagungszeitraum 2007, Wirtschaftsjahr 2006/2007) entstandenen Verlusten auch die Berücksichtigung jener 
Verluste geltend, die in den vorangegangenen Veranlagungszeiträumen (2005 und 2006, Wirtschaftsjahre 2004/2005 
und 2005/2006) entstanden sind und von denen anzunehmen ist, dass sie nach britischem Steuerrecht in den jeweils 
nachfolgenden Veranlagungszeitraum vorgetragen werden konnten.


66
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Das BMF ist der Auffassung, als zu berücksichtigende "finale" Verluste der ausländischen Betriebsstätte kämen 
lediglich die dem letzten Veranlagungszeitraum (hier 2007) zuzuordnenden Verluste in Betracht, die aufgrund der 
Schließung der Betriebsstätte nicht in einen nachfolgenden Veranlagungszeitraum vorgetragen werden konnten. Es 
beruft sich dabei auf das EuGH-Urteil Kommission/Vereinigtes Königreich vom 03.02.2015 - C-172/13 (EU:C:2015:50, 
IStR 2015, 137), dem zufolge es unionsrechtskonform ist, wenn über die Endgültigkeit der Verluste einer 
gebietsfremden Tochtergesellschaft unmittelbar nach Ende des Steuerzeitraums, in dem die Verluste entstanden 
sind, entschieden wird. Die Argumentation des BMF entspricht derjenigen von Generalanwältin Kokott im Verfahren 
Memira Holding (Schlussanträge vom 10.01.2019 - C-607/17, EU:C:2019:8, Rz 57 ff.) und Holmen (Schlussanträge 
vom 10.01.2019 - C-608/17, EU:C:2019:9, Rz 50 ff.). Danach ist jeder vortragsfähige Verlust nicht "final" und kann 
nicht deshalb später zu einem "finalen" Verlust werden, weil aufgrund der Liquidation ein weiterer Verlustvortrag 
ausscheidet.


67 Die Streitfrage wäre im Falle der Bejahung der ersten und der dritten Vorabentscheidungsfrage für den vorliegenden 
Fall entscheidungserheblich, weil auf der Grundlage der Auffassung des BMF die in den Wirtschaftsjahren 2004/2005 
und 2005/2006 entstandenen Verluste von vornherein nicht zu berücksichtigen wären. Die Revision des FA wäre 
insoweit begründet; die diesbezügliche Klage wäre als unbegründet abzuweisen.


68 5. Zur fünften Vorabentscheidungsfrage


69 a) Die Klägerin hat die geltend gemachten Verluste der britischen Zweigniederlassung auf der Grundlage der 
deutschen steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften ermittelt. Wie hoch die Verluste der Zweigniederlassung 
unter Zugrundelegung der britischen Gewinnermittlungsvorschriften waren, ist vom vorinstanzlichen Gericht nicht 
festgestellt worden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei Anwendung der 
Gewinnermittlungsvorschriften des britischen Steuerrechts geringere Verluste ergeben würden, als bei Anwendung 
der deutschen Gewinnermittlungsregeln.


70 b) Das vorinstanzliche Gericht hat die deutschen steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften als maßgeblich für die 
Ermittlung der aufgrund der unionsrechtlichen Niederlassungsfreiheit zu berücksichtigenden "finalen" Verluste der 
britischen Betriebsstätte angesehen. Dies entspricht der Rechtsprechung des EuGH (vgl. EuGH-Urteil A vom 
21.02.2013 - C-123/11, EU:C:2013:84, IStR 2013, 239, Rz 59) und auch des vorlegenden Senats (Senatsurteile in 
BFHE 230, 35, und in BFHE 244, 371). Die Maßgeblichkeit der inländischen Gewinnermittlungsvorschriften 
rechtfertigt sich aus dem Umstand, dass die unionsrechtlich begründete Pflicht zur ausnahmsweisen 
Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Verluste abzuleiten ist aus der gebotenen Gleichbehandlung von nur im 
Inland aktiven Gesellschaften mit solchen Gesellschaften, die Betriebsstätten auch in anderen Mitgliedstaaten 
unterhalten.


71 c) Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Pflicht zur Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Verluste nicht der 
Höhe nach begrenzt wird durch diejenigen Verlustbeträge, die die Gesellschaft in dem betreffenden 
Belegenheitsstaat der Betriebsstätte hätte ansetzen können, wenn nicht die Verlustberücksichtigung dort 
ausgeschlossen wäre. Denn im Falle einer Berücksichtigungsmöglichkeit der Verluste im Belegenheitsstaat der 
Betriebsstätte wäre der Ansässigkeitsstaat des Stammhauses nicht aus Gründen der Gleichbehandlung verpflichtet 
gewesen, den Differenzbetrag zu dem sich aus den eigenen Gewinnermittlungsvorschriften ergebenden (höheren) 
Verlustbetrag zum Verlustabzug zuzulassen. Es kann bezweifelt werden, dass die Niederlassungsfreiheit den 
Ansässigkeitsstaat des Stammhauses verpflichtet, die Gesellschaft im Falle des Vorliegens "finaler" Verluste besser 
zu stellen, als sie gestanden hätte, wenn die Verluste in dem Belegenheitsstaat der Betriebsstätte hätten geltend 
gemacht werden können.
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72 Die Beantwortung der fünften Vorabentscheidungsfrage wäre im Falle der Bejahung der ersten und der dritten 
Vorabentscheidungsfrage entscheidungserheblich. Denn im Falle einer Begrenzung der zu berücksichtigenden 
Verluste durch den sich nach den britischen Gewinnermittlungsvorschriften ergebenden Verlustbetrag müsste der 
Rechtsstreit an das FG zurückverwiesen werden, damit dieses die erforderlichen Feststellungen zur 
Gewinnermittlung nach britischem Steuerrecht treffen kann.


73 III. Die Aussetzung des Verfahrens beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 74 FGO.
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer)


12. Juni 2018(*)(i)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 49 AEUV – Körperschaftsteuer – 
Niederlassungsfreiheit – Gebietsansässige Gesellschaft – Steuerpflichtiger Gewinn – 


Steuerliche Entlastung – Abzug der Verluste gebietsansässiger Betriebsstätten – 
Bewilligung – Abzug der Verluste gebietsfremder Betriebsstätten – Ausschluss – 


Ausnahme – Fakultative Regelung der internationalen gemeinsamen Besteuerung“


In der Rechtssache C-650/16


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Østre 
Landsret (Landgericht der Region Ost, Dänemark) mit Entscheidung vom 12. Dezember 
2016, beim Gerichtshof eingegangen am 19. Dezember 2016, in dem Verfahren


A/SBevola,


Jens W. Trock ApS


gegen


Skatteministeriet


erlässt


DER GERICHTSHOF (Große Kammer)


unter Mitwirkung des Präsidenten K. Lenaerts, des Vizepräsidenten A. Tizzano, der 
Kammerpräsidenten M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Rosas und J. Malenovský, der Richter 
J.-C. Bonichot (Berichterstatter), M. Safjan und D. Šváby, der Richterin A. Prechal und der 
Richter C. Lycourgos, M. Vilaras und E. Regan,


Generalanwalt: M. Campos Sánchez-Bordona,


Kanzler: R. Schiano, Verwaltungsrat,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 
2017,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der A/S Bevola und der Jens W. Trock ApS, vertreten durch H. Peytz, advokat,


–        des Skatteministerium, vertreten durch S. Morsbøe Jensen, advokat,


–        der dänischen Regierung, vertreten durch C. Thorning als Bevollmächtigter im 
Beistand von S. Horsbøl Jensen, advokat,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze als Bevollmächtigten,
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–        der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigten im 
Beistand von G. De Socio, avvocato dello Stato,


–        der österreichischen Regierung, vertreten durch F. Koppensteiner, G. Eberhard und 
E. Lachmayer als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch W. Roels, R. Lyal und S. Maaløe als 
Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 17. Januar 2018


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 49 AEUV.


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen den nach dänischem Recht gegründeten 
Gesellschaften A/S Bevola und Jens W. Trock ApS einerseits und dem Skatteministerium 
(Finanzministerium, Dänemark) andererseits über die Weigerung der dänischen Behörden, 
Bevola zu gestatten, die Verluste ihrer finnischen Zweigniederlassung von ihrem 
steuerpflichtigen Einkommen abzuziehen.


Dänisches Recht


3        § 8 Abs. 2 des Selskabsskattelov (Körperschaftsteuergesetz) in der durch das Gesetz 
Nr. 426 vom 6. Juni 2005 geänderten Fassung (im Folgenden: Körperschaftsteuergesetz) 
bestimmt:


„Vorbehaltlich des § 31 A umfasst das steuerpflichtige Einkommen nicht Einnahmen und 
Ausgaben von in einem anderen Staat, auf den Färöern oder in Grönland belegenen 
Betriebsstätten oder Liegenschaften. …“


4        § 31 dieses Gesetzes sieht vor:


„(1)      Verbundene Gesellschaften und Verbände usw. … werden gemeinsam besteuert 
(nationale gemeinsame Besteuerung). Als ‚verbundene Gesellschaften und Verbände usw.‘ 
gelten Gesellschaften und Verbände usw., die zu irgendeinem Zeitpunkt im Verlauf eines 
Steuerjahrs zu derselben Unternehmensgruppe gehören (siehe § 31 C). In den Abs. 2 bis 7 
werden Liegenschaften den Betriebsstätten gleichgestellt. Als ‚oberste Muttergesellschaft‘ 
gilt die Gesellschaft, die Muttergesellschaft ist, ohne Tochtergesellschaft zu sein (siehe 
§ 31 C).


(2)      Für gemeinsam besteuerte Gesellschaften ist eine gemeinsame 
Einkommensteuererklärung bestehend aus der Summe der zu versteuernden Einkommen der 
der gemeinsamen Besteuerung unterliegenden Gesellschaften zu erstellen, die in 
Übereinstimmung mit den allgemeinen steuerrechtlichen Bestimmungen, einschließlich der 
für gemeinsam besteuerte Gesellschaften geltenden Ausnahmen, berechnet werden. Verluste 
einer Betriebsstätte können mit dem Einkommen anderer Gesellschaften nur verrechnet 
werden, wenn nach den Vorschriften des ausländischen Staats, auf den Färöern oder in 
Grönland, wo die Gesellschaft ansässig ist, Verluste bei der Veranlagung der Gesellschaft 
zur Körperschaftssteuer in diesem ausländischen Staat, auf den Färöern oder in Grönland, 


Seite 2 von 13







wo die Gesellschaft ansässig ist, nicht berücksichtigt werden können oder wenn die 
internationale gemeinsame Besteuerung gemäß § 31 A gewählt wurde. Das gemeinsam zu 
besteuernde Einkommen wird ermittelt, nachdem zunächst für jede einzelne Gesellschaft 
vortragbare Verluste aus früheren Einkommensperioden verrechnet werden. Ist das 
gemeinsam zu besteuernde Einkommen positiv, wird der Gewinn anteilig auf die Gewinn 
erzielenden Gesellschaften verteilt. Ist das gemeinsam zu versteuernde Einkommen für ein 
Steuerjahr negativ, wird der Verlust anteilig auf die Verlust verzeichnenden Gesellschaften 
aufgeteilt und bei der betreffenden Gesellschaft auf das folgende Steuerjahr vorgetragen. 
Verluste einer Gesellschaft, die sich auf Zeiträume der gemeinsamen Besteuerung beziehen, 
können nur gegen Gewinne derselben Gesellschaft verrechnet werden. Bei Verlustvorträgen 
werden zunächst die ältesten Verluste ausgeglichen. Verluste einer Gesellschaft aus früheren 
Steuerjahren können mit Gewinnen einer anderen Gesellschaft nur dann verrechnet werden, 
wenn die Verluste in einem Steuerjahr eingetreten sind, in dem die betreffenden 
Gesellschaften gemeinsam besteuert wurden und die gemeinsame Besteuerung danach nicht 
beendet wurde.


…


(4)      Bei der nationalen gemeinschaftlichen Besteuerung wird die oberste 
Muttergesellschaft, die an der gemeinsamen Besteuerung teilnimmt, als 
Verwaltungsgesellschaft für die Zwecke der gemeinsamen Besteuerung bestimmt. Gibt es 
keine dänische steuerpflichtige Muttergesellschaft, sondern mehrere gleichgestellte dänische 
steuerpflichtige Schwestergesellschaften, wird eine dieser Gesellschaften, die an der 
gemeinsamen Besteuerung teilnehmen, als Verwaltungsgesellschaft bestimmt. … Die 
Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der gesamten Körperschaftssteuer 
verantwortlich. …


(5)      Alle gemeinsam besteuerten Gesellschaften ermitteln das steuerpflichtige Einkommen 
für den gleichen Zeitraum wie die Verwaltungsgesellschaft unabhängig vom Rechnungsjahr 
nach den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften (siehe § 10 Abs. 5).


…


(7)      Bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens kann eine gemeinsam 
besteuerte Gesellschaft wählen, Verluste, auch aus früheren Steuerjahren vorgetragene, 
unberücksichtigt zu lassen. Verluste, die dem steuerpflichtigen Einkommen einer 
gemeinsam besteuerten Betriebsstätte in Dänemark oder einer gemeinsam besteuerten 
Tochtergesellschaft in Dänemark entsprechen, können unberücksichtigt gelassen werden, 
wenn das Einkommen der Betriebsstätte bzw. der Tochtergesellschaft in der Gewinn- und 
Verlustrechnung im Ausland berücksichtigt wird, und zwar unter der Voraussetzung, dass 
der von dem betreffenden Staat zu Lasten der dänischen Besteuerung vorgenommene 
Steuerabzug der Methode entspricht, die gemäß § 33 des Ligningslov 
(Steuerveranlagungsgesetz) für Abzüge anzuwenden ist. Der nicht berücksichtigte Betrag 
wird stattdessen nach § 15 des Steuerveranlagungsgesetzes auf nachfolgende Steuerjahre 
vorgetragen. Wird ein unter den Gesamtverlusten liegender Betrag nicht berücksichtigt, wird 
er anteilig auf die einzelnen Verlustquellen verteilt.“


5        In § 31 A Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes heißt es:


„Die oberste Muttergesellschaft kann entscheiden, dass die gemeinsame Besteuerung für die 
nach § 31 gemeinsam besteuerten verbundenen Gesellschaften und Verbände usw. auch für 
alle verbundenen ausländischen Gesellschaften und Verbände usw. gilt, bei denen keiner der 
Beteiligten persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet und die die Gewinne 
im Verhältnis zum gezeichneten Kapital auf die Beteiligten verteilen (internationale 
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gemeinsame Besteuerung). Diese Entscheidung erstreckt sich auch auf alle im Ausland 
belegenen Betriebsstätten und Liegenschaften, die zu den gemeinschaftlich besteuerten 
dänischen und ausländischen Gesellschaften und Verbänden usw. gehören. § 31 über die 
nationale gemeinsame Besteuerung gilt entsprechend für die internationale gemeinsame 
Besteuerung mit den Ergänzungen und Ausnahmen nach den Abs. 2 bis 14. …“


6        § 31 A Abs. 3 dieses Gesetzes lautet:


„An die Wahl der internationalen gemeinsamen Besteuerung ist die Muttergesellschaft 
vorbehaltlich Satz 6 und 7 zehn Jahre gebunden. … Die oberste Muttergesellschaft kann 
innerhalb der Bindungsfrist die gemeinsame Besteuerung beenden, was eine vollständige 
Nachversteuerung zur Folge hat (siehe Satz 11).“


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage


7        Bevola hat ihren Sitz in Dänemark. Sie bietet Produkte für Aufbauten auf Lastkraftwagen, 
Anhängern und Aufliegern für die Großhandelsbranche an. Sie ist die Tochtergesellschaft 
und Enkelgesellschaft dänischer Gesellschaften, die wiederum von Jens W. Trock, der 
ebenfalls in Dänemark ansässigen Muttergesellschaft des Konzerns, kontrolliert werden.


8        Die finnische Zweigniederlassung von Bevola wurde im Lauf des Jahres 2009 geschlossen. 
Nach Angaben von Bevola konnten und können die Verluste ihrer Zweigniederlassung in 
Höhe von etwa 2,8 Mio. dänischen Kronen (DKK) (etwa 375 000 Euro) seit dieser 
Schließung in Finnland nicht abgezogen werden.


9        Deshalb beantragte Bevola, diese Verluste im Steuerjahr 2009 in Dänemark von ihrem 
steuerpflichtigen Einkommen abziehen zu dürfen.


10      Die Steuerverwaltung lehnte diesen Antrag mit der Begründung ab, dass das 
steuerpflichtige Einkommen nach § 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes nicht 
Einnahmen und Ausgaben einer im Ausland belegenen Betriebsstätte oder Liegenschaft 
umfasse, sofern die Gesellschaft nicht gemäß § 31 A dieses Gesetzes die internationale 
gemeinsame Besteuerung gewählt habe.


11      Da die ablehnende Entscheidung der Steuerverwaltung mit Entscheidung des Landsskatteret 
(Nationale Steuerkommission, Dänemark) vom 20. Januar 2014 bestätigt wurde, fochten 
Bevola und Jens W. Trock letztere Entscheidung vor dem vorlegenden Gericht an. Sie 
machten geltend, dass Bevola die Möglichkeit gehabt hätte, die betreffenden Verluste 
abzuziehen, wenn sie einer dänischen Zweigniederlassung entstanden wären, und dass diese 
Ungleichbehandlung eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 AEUV 
darstelle. Diese Beschränkung gehe über das hinaus, was in einem Fall wie dem von Bevola, 
in dem es keinerlei Möglichkeit der Berücksichtigung der Verluste ihrer finnischen 
Zweigniederlassung gebe, zur Wahrung der ausgewogenen Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich sei. Der vom Gerichtshof 
in seinem Urteil vom 13. Dezember 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), 
verfolgte Ansatz sei auf die Situation von Bevola übertragbar. In diesem Urteil habe der 
Gerichtshof festgestellt, dass es unionsrechtswidrig sei, einer gebietsansässigen 
Muttergesellschaft die Möglichkeit zu verwehren, die Verluste ihrer gebietsfremden 
Tochtergesellschaft abzuziehen, wenn diese die Möglichkeiten zur Berücksichtigung ihrer 
Verluste in dem Land, in dem sie niedergelassen sei, ausgeschöpft habe.
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12      Das vorlegende Gericht möchte wissen, welche Relevanz dieser Präzedenzfall insbesondere 
angesichts der vom nationalen Recht eingeräumten Möglichkeit hat, eine Regelung der 
„internationalen gemeinsamen Besteuerung“ zu wählen, die einen solchen Abzug zuließe.


13      Unter diesen Umständen hat das Østre Landsret (Landgericht der Region Ost) das 
Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt:


Steht Art. 49 AEUV einer nationalen Steuerregelung wie der im Ausgangsverfahren 
streitigen entgegen, die einen Abzug für Verluste von gebietsansässigen 
Zweigniederlassungen zulässt, einen Abzug für Verluste von in anderen Mitgliedstaaten 
ansässigen Zweigniederlassungen aber auch dann verwehrt, wenn die im Urteil des 
Gerichtshofs vom 13. Dezember 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763, Rn. 55 
und 56), angeführten Voraussetzungen vorliegen, sofern der Konzern nicht unter den im 
Ausgangsverfahren beschriebenen Bedingungen die internationale gemeinsame Besteuerung 
gewählt hat?


Zur Vorlagefrage


14      Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 49 AEUV dahin 
auszulegen ist, dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegensteht, die es einer 
gebietsansässigen Gesellschaft auch dann verwehren, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn 
Verluste abzuziehen, die ihrer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte 
entstanden sind, wenn diese Verluste in diesem anderen Mitgliedstaat endgültig nicht mehr 
berücksichtigt werden können, sofern diese gebietsansässige Gesellschaft nicht eine 
Regelung der internationalen gemeinsamen Besteuerung wie die im Ausgangsverfahren in 
Rede stehende gewählt hat.


Vorbemerkungen


15      Mit der Niederlassungsfreiheit, die Art. 49 AEUV den Staatsagehörigen der Europäischen 
Union zuerkennt, ist gemäß Art. 54 AEUV für die nach den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre 
Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, das Recht 
verbunden, ihre Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat durch eine Tochtergesellschaft, 
Zweigniederlassung oder Agentur auszuüben.


16      Auch wenn die Bestimmungen des Unionsrechts über die Niederlassungsfreiheit nach ihrem 
Wortlaut die Inländerbehandlung im Aufnahmemitgliedstaat sicherstellen sollen, verbieten 
sie es ebenfalls, dass der Herkunftsmitgliedstaat die Niederlassung eines seiner 
Staatsangehörigen oder einer nach seinem Recht gegründeten Gesellschaft in einem anderen 
Mitgliedstaat behindert (Urteil vom 23. November 2017, A, C-292/16, EU:C:2017:888, 
Rn. 24).


17      Diese Erwägungen gelten auch dann, wenn eine in einem Mitgliedstaat ansässige 
Gesellschaft über eine Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat tätig ist (Urteil vom 
15. Mai 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, Rn. 20).


18      Wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat, begründet eine Bestimmung, die die 
Berücksichtigung von Verlusten einer Betriebsstätte für die Ermittlung des steuerpflichtigen 
Gewinns der Gesellschaft, der diese Betriebsstätte gehört, erlaubt, einen Steuervorteil (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 15. Mai 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, 
Rn. 23).


Seite 5 von 13







19      Dass ein solcher Vorteil gewährt wird, wenn die Verluste von einer in dem Mitgliedstaat 
der gebietsansässigen Gesellschaft belegenen Betriebsstätte stammen, nicht aber, wenn sie 
von einer Betriebsstätte stammen, die in einem anderem Mitgliedstaat als dem der 
gebietsansässigen Gesellschaft belegen ist, hat zur Folge, dass die steuerliche Situation einer 
gebietsansässigen Gesellschaft, der eine Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat 
gehört, weniger günstig ist als die, in der sie sich befände, wenn diese Betriebsstätte in 
demselben Mitgliedstaat belegen wäre wie sie selbst. Diese Ungleichbehandlung könnte eine 
gebietsansässige Gesellschaft davon abhalten, ihre Tätigkeiten über eine in einem anderen 
Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte auszuüben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Mai 
2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, Rn. 24 und 25).


20      Eine Ungleichbehandlung, die sich aus einer mitgliedstaatlichen Steuerregelung zulasten 
von Gesellschaften ergibt, die ihre Niederlassungsfreiheit ausüben, stellt jedoch dann keine 
Beschränkung dieser Freiheit dar, wenn sie Situationen betrifft, die nicht objektiv 
miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie durch einen zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zu diesem Ziel 
steht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Februar 2010, X Holding, C-337/08, 
EU:C:2010:89, Rn. 20).


Zur Ungleichbehandlung


21      Nach § 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes umfasst das steuerpflichtige Einkommen 
vorbehaltlich des § 31 A dieses Gesetzes nicht Einnahmen und Ausgaben von in einem 
anderen Staat, auf den Färöern oder in Grönland belegenen Betriebsstätten oder 
Liegenschaften. Gemäß diesem § 31 A kann die oberste Muttergesellschaft die Regelung der 
internationalen gemeinsamen Besteuerung wählen, d. h. entscheiden, dass alle – ansässigen 
oder nicht ansässigen – verbundenen Gesellschaften, einschließlich ihrer im Inland oder im 
Ausland belegenen Betriebsstätten und Liegenschaften, in Dänemark steuerpflichtig sind.


22      Als Erstes ist zu prüfen, ob § 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes eine 
Ungleichbehandlung begründet zwischen dänischen Gesellschaften, die eine Betriebsstätte 
in Dänemark haben, und solchen, deren Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat 
belegen ist.


23      Hierzu ist festzustellen, dass dieser § 8 Abs. 2 vom steuerpflichtigen Einkommen dänischer 
Gesellschaften sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben ihrer in einem anderen Land 
belegenen Betriebsstätten ausschließt. Dass das Königreich Dänemark darauf verzichtet, von 
seiner Besteuerungszuständigkeit für die im Ausland belegenen Betriebsstätten dänischer 
Gesellschaften Gebrauch zu machen, ist für diese aber nicht unbedingt nachteilig und kann 
sogar einen Steuervorteil darstellen, und zwar dann, wenn die von der Betriebsstätte 
erzielten Einkünfte weniger hoch besteuert werden als in Dänemark.


24      Dem vorlegenden Gericht zufolge stellt sich die Sachlage jedoch anders dar, wenn wie im 
Fall von Bevola die gebietsfremde Betriebsstätte ihre Tätigkeit eingestellt hat und ihre 
Verluste in dem Mitgliedstaat, in dem sie belegen ist, nicht abgezogen werden konnten und 
auch nicht mehr abgezogen werden können. Nach § 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
kann die dänische Gesellschaft dann nämlich die Verluste dieser gebietsfremden 
Betriebsstätte nicht abziehen, während sie diesen Abzug vornehmen könnte, wenn ihre 
Betriebsstätte in Dänemark belegen wäre. Unter diesen Umständen wird eine dänische 
Gesellschaft, die eine Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat hat, gegenüber einer 
Gesellschaft, die eine solche Betriebsstätte in Dänemark hat, benachteiligt.


25      Als Zweites ist zu prüfen, ob die Feststellung dieser Ungleichbehandlung dadurch in Frage 
gestellt werden kann, dass den dänischen Gesellschaften, die Tochtergesellschaften, 
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Zweigniederlassungen oder Liegenschaften in anderen Mitgliedstaaten haben, in § 31 A des 
Körperschaftsteuergesetzes die Möglichkeit eingeräumt wird, die Regelung der 
internationalen gemeinsamen Besteuerung zu wählen.


26      Im Rahmen dieser fakultativen Regelung kann eine dänische Gesellschaft zwar die Verluste 
ihrer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte ebenso wie die Verluste ihrer 
in Dänemark belegenen Betriebsstätten von ihrem steuerpflichtigen Einkommen in 
Dänemark abziehen.


27      Der Vorteil der internationalen gemeinsamen Besteuerung unterliegt jedoch zwei 
Voraussetzungen, die eine schwere Bürde darstellen. Zum einen setzt er voraus, dass die 
gesamten Einkünfte des Konzerns, unabhängig davon, ob sie von Tochtergesellschaften, 
Betriebsstätten oder Liegenschaften in Dänemark oder in einem anderen Land stammen, in 
diesem Mitgliedstaat körperschaftsteuerpflichtig sind. Zum anderen gilt die Wahl dieser 
Regelung gemäß § 31 A des Körperschaftsteuergesetzes grundsätzlich für einen 
Mindestzeitraum von zehn Jahren.


28      Nach alledem begründet das Körperschaftsteuergesetz eine Ungleichbehandlung zwischen 
dänischen Gesellschaften, die eine Betriebsstätte in Dänemark haben, und solchen, deren 
Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat belegen ist.


29      Diese Ungleichbehandlung kann es für eine dänische Gesellschaft weniger attraktiv 
machen, von ihrer Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen, indem sie Betriebsstätten in 
anderen Mitgliedstaaten gründet. Allerdings ist, wie in Rn. 20 des vorliegenden Urteils 
ausgeführt, zu prüfen, ob sie Situationen betrifft, die nicht objektiv vergleichbar sind.


Zur Vergleichbarkeit der Situationen


30      Die dänische, die deutsche und die österreichische Regierung machen geltend, dass sich die 
in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Zweigniederlassung einer dänischen Gesellschaft 
nicht in einer Situation befinde, die objektiv mit der einer dänischen Zweigniederlassung 
einer solchen Gesellschaft vergleichbar sei, da sie nicht der Steuerhoheit des Königreichs 
Dänemark unterliege. Der Gerichtshof habe in den Urteilen vom 17. Juli 2014, Nordea Bank 
Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087), und vom 17. Dezember 2015, Timac Agro 
Deutschland (C-388/14, EU:C:2015:829), entschieden, dass sich eine Betriebsstätte, die in 
einem anderen Mitgliedstaat belegen ist als dem des Sitzes der Gesellschaft, der sie gehört, 
nur dann in derselben Situation befinde wie eine in dem Mitgliedstaat des Sitzes belegene 
Betriebsstätte, wenn dieser letztere Staat sein Steuerrecht auch auf die gebietsfremde 
Betriebsstätte erstreckt und somit deren Einkünfte besteuert.


31      Die Europäische Kommission teilt zwar diese Lesart der Urteile vom 17. Juli 2014, Nordea 
Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087), und vom 17. Dezember 2015, Timac Agro 
Deutschland (C-388/14, EU:C:2015:829), ist aber der Ansicht, dass diese der früheren 
Rechtsprechung des Gerichtshofs widersprächen, die dem Grund für die 
Ungleichbehandlung keine Bedeutung zugemessen habe. Dieser Grund dürfe bei der 
Prüfung der Vergleichbarkeit des grenzüberschreitenden und des innerstaatlichen 
Sachverhalts keine Berücksichtigung finden. Ansonsten würden zwei Sachverhalte allein 
deshalb als nicht vergleichbar angesehen, weil der Mitgliedstaat entschieden habe, sie 
unterschiedlich zu behandeln.


32      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die 
Vergleichbarkeit eines grenzüberschreitenden Sachverhalts mit einem innerstaatlichen 
Sachverhalt unter Berücksichtigung des mit den fraglichen nationalen Bestimmungen 
verfolgten Ziels zu prüfen ist (Urteile vom 18. Juli 2007, Oy AA, C-231/05, 
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EU:C:2007:439, Rn. 38, vom 25. Februar 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, 
Rn. 22, und vom 12. Juni 2014, SCA Group Holding u. a., C-39/13 bis C-41/13, 
EU:C:2014:1758, Rn. 28).


33      Entgegen dem Vorbringen der Kommission stellen die Urteile vom 17. Juli 2014, Nordea 
Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087), und vom 17. Dezember 2015, Timac Agro 
Deutschland (C-388/14, EU:C:2015:829), keine Abkehr des Gerichtshofs von dieser 
Methode der Würdigung der Vergleichbarkeit der Sachverhalte dar, die im Übrigen in 
späteren Urteilen ausdrücklich angewandt wurde (Urteile vom 21. Dezember 2016, Masco 
Denmark und Daxima, C-593/14, EU:C:2016:984, Rn. 29, vom 22. Juni 2017, Bechtel, 
C-20/16, EU:C:2017:488, Rn. 53, und vom 22. Februar 2018, X und X, C-398/16 und 
C-399/16, EU:C:2018:110, Rn. 33).


34      In den Urteilen vom 17. Juli 2014, Nordea Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087), und 
vom 17. Dezember 2015, Timac Agro Deutschland (C-388/14, EU:C:2015:829), hat der 
Gerichtshof lediglich festgestellt, dass für ihn keine Notwendigkeit besteht, sich mit dem 
Zweck der fraglichen nationalen Bestimmungen zu befassen, wenn diese für die im Ausland 
belegenen und für die im Inland belegenen Betriebsstätten dieselbe steuerliche Behandlung 
vorsehen. Der Gesetzgeber eines Mitgliedstaats erkennt nämlich dadurch, dass er diese 
beiden Niederlassungsformen bei der Besteuerung der von ihnen erzielten Gewinne gleich 
behandelt, an, dass zwischen ihnen in Bezug auf die Modalitäten und Voraussetzungen 
dieser Besteuerung kein Unterschied in der objektiven Situation besteht, der eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
28. Januar 1986, Kommission/Frankreich, 270/83, EU:C:1986:37, Rn. 20).


35      Die Urteile vom 17. Juli 2014, Nordea Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087), und 
vom 17. Dezember 2015, Timac Agro Deutschland (C-388/14, EU:C:2015:829), können 
aber nicht dahin verstanden werden, dass zwei Sachverhalte, die das nationale Steuerrecht 
unterschiedlich behandelt, nicht als vergleichbar angesehen werden können. Der Gerichtshof 
hat nämlich entschieden, dass die Anwendung unterschiedlicher Steuerregelungen auf eine 
inländische Gesellschaft, je nachdem, ob sie eine gebietsansässige oder eine gebietsfremde 
Betriebsstätte hat, kein zulässiges Kriterium für die Beurteilung der objektiven 
Vergleichbarkeit der Situationen sein kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Januar 
2009, STEKO Industriemontage, C-377/07, EU:C:2009:29, Rn. 33). Im Übrigen würde 
Art. 49 AEUV seines Sinnes entleert, wenn ein Mitgliedstaat in jedem Fall eine 
Ungleichbehandlung allein deshalb vornehmen könnte, weil sich die Betriebsstätte einer 
gebietsansässigen Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat befindet (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 25. Februar 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, Rn. 23). Mithin 
ist die Vergleichbarkeit der Situationen entsprechend der in den Rn. 32 und 33 des 
vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung unter Berücksichtigung des Zwecks der 
fraglichen nationalen Bestimmungen zu prüfen.


36      Vorliegend schließt § 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes Gewinne und Verluste einer 
in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte vom steuerpflichtigen Einkommen 
der dänischen Gesellschaften aus, sofern die betreffende Gesellschaft nicht die in § 31 A 
dieses Gesetzes vorgesehene Regelung der internationalen gemeinsamen Besteuerung 
gewählt hat. Mit dieser Regelung soll bei dänischen Gesellschaften mit solchen 
Betriebsstätten eine Doppelbesteuerung der Gewinne und – symmetrisch dazu – ein 
doppelter Abzug der Verluste vermieden werden. Zu vergleichen ist daher die Situation 
dieser Gesellschaften mit der Situation dänischer Gesellschaften, die Betriebsstätten in 
Dänemark haben.
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37      Insoweit hat der Gerichtshof zu Maßnahmen eines Mitgliedstaats, die der Vermeidung oder 
Abschwächung der Doppelbesteuerung der Gewinne einer gebietsansässigen Gesellschaft 
dienen, entschieden, dass sich Gesellschaften mit einer Betriebsstätte in einem anderen 
Mitgliedstaat grundsätzlich nicht in einer Situation befinden, die mit der Situation von 
Gesellschaften mit einer gebietsansässigen Betriebsstätte vergleichbar wäre (vgl. in diesem 
Sinne Urteile vom 17. Juli 2014, Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 24, 
und vom 17. Dezember 2015, Timac Agro Deutschland, C-388/14, EU:C:2015:829, Rn. 27).


38      In Bezug auf Verluste einer gebietsfremden Betriebsstätte, die jede Tätigkeit eingestellt hat 
und deren Verluste nicht von ihrem steuerpflichtigen Gewinn in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie tätig war, abgezogen werden konnten und nicht mehr abgezogen werden können, 
unterscheidet sich die Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft, die eine solche 
Betriebsstätte hat, in Anbetracht des Ziels, den doppelten Abzug der Verluste zu vermeiden, 
jedoch nicht von der Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft mit einer 
gebietsansässigen Betriebsstätte.


39      Schließlich ist hervorzuheben, dass die fraglichen nationalen Bestimmungen, die die 
Doppelbesteuerung der Gewinne und den doppelten Abzug der Verluste einer 
gebietsfremden Betriebsstätte vermeiden sollen, ganz allgemein darauf abzielen, 
sicherzustellen, dass die Besteuerung einer Gesellschaft mit einer solchen Betriebsstätte der 
Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaft entspricht. Die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft 
mit einer gebietsfremden Betriebsstätte, die endgültige Verluste erlitten hat, ist aber in 
gleicher Weise beeinträchtigt wie die einer Gesellschaft, deren gebietsansässige 
Betriebsstätte Verluste erlitten hat. Wie der Generalanwalt in Nr. 59 seiner Schlussanträge 
ausgeführt hat, sind beide Situationen somit auch in dieser Hinsicht vergleichbar.


40      Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die im Ausgangsverfahren fragliche 
Ungleichbehandlung objektiv vergleichbare Situationen betrifft.


Zur Rechtfertigung der Beschränkung


41      Das Königreich Dänemark macht geltend, dass diese Ungleichbehandlung erstens mit der 
Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den 
Mitgliedstaaten gerechtfertigt werden könne.


42      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es zur Wahrung der Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich sein kann, auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit der in einem dieser Staaten niedergelassenen Gesellschaften 
sowohl in Bezug auf Gewinne als auch auf Verluste nur dessen Steuerrecht anzuwenden 
(Urteil vom 25. Februar 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, Rn. 28).


43      Würde das Königreich Dänemark im vorliegenden Fall den gebietsansässigen 
Gesellschaften das Recht einräumen, die Verluste ihrer in anderen Mitgliedstaaten 
belegenen Betriebsstätten entweder in Dänemark oder in dem Mitgliedstaat, in dem sich die 
Betriebsstätte befindet, abzuziehen, auch wenn sie nicht die internationale gemeinsame 
Besteuerung gewählt haben, wäre die ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis 
zwischen den Mitgliedstaaten erheblich gefährdet, da die Steuerbemessungsgrundlage nach 
Wahl der Gesellschaft in einem Staat erweitert und in dem anderen Staat entsprechend 
verringert würde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Februar 2010, X Holding, C-337/08, 
EU:C:2010:89, Rn. 29 und die angeführte Rechtsprechung).


44      Die dänische Regierung rechtfertigt die im Ausgangsverfahren fragliche 
Ungleichbehandlung zweitens mit der Notwendigkeit, die Kohärenz des Steuersystems zu 
wahren.
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45      Insoweit hat der Gerichtshof bereits anerkannt, dass die Notwendigkeit, die Kohärenz eines 
Steuersystems zu wahren, eine Beschränkung der Ausübung der vom AEU-Vertrag 
gewährleisteten Verkehrsfreiheiten rechtfertigen kann. Jedoch ist eine solche Rechtfertigung 
nur zulässig, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem betreffenden 
steuerlichen Vorteil und dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung 
dargetan ist, wobei die Unmittelbarkeit dieses Zusammenhangs anhand des Ziels der 
fraglichen Regelung beurteilt werden muss (Urteil vom 30. Juni 2016, Max-Heinz Feilen, 
C-123/15, EU:C:2016:496, Rn. 30 und die angeführte Rechtsprechung).


46      Im vorliegenden Fall besteht der in Rede stehende steuerliche Vorteil darin, dass eine 
gebietsansässige Gesellschaft, die eine ebenfalls gebietsansässige Betriebsstätte hat, deren 
Verluste mit ihrem steuerpflichtigen Ergebnis verrechnen kann. Nach § 8 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes kommt dieser Vorteil nicht Gesellschaften zugute, deren 
Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat belegen ist, sofern sie nicht die in § 31 A 
dieses Gesetzes vorgesehene Regelung der internationalen gemeinsamen Besteuerung 
gewählt haben.


47      Diesem steuerlichen Vorteil steht als direktes Gegenstück die Einbeziehung etwaiger 
Gewinne der gebietsansässigen Betriebsstätte in das steuerpflichtige Ergebnis der 
gebietsansässigen Gesellschaft gegenüber. Umgekehrt sind gemäß § 8 Abs. 2 dieses 
Gesetzes die von einer in einem anderen Mitgliedstadt belegenen Betriebsstätte erzielten 
Gewinne von der Körperschaftsteuer befreit, sofern die Gesellschaft, der diese Betriebsstätte 
gehört, nicht die in § 31 A dieses Gesetzes vorgesehene Regelung der internationalen 
gemeinsamen Besteuerung gewählt hat.


48      Folglich begründet § 8 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes schon seinem Wortlaut nach 
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem betreffenden steuerlichen Vorteil und 
dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung.


49      Dieser unmittelbare Zusammenhang ist angesichts des Ziels der im Ausgangsverfahren 
fraglichen nationalen Bestimmungen, die, wie in Rn. 39 des vorliegenden Urteils ausgeführt, 
insbesondere darauf abzielen, sicherzustellen, dass die Besteuerung einer Gesellschaft mit 
einer gebietsfremden Betriebsstätte der Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaft entspricht.


50      Könnte eine Gesellschaft mit einer Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat deren 
Verluste mit ihrem Ergebnis verrechnen, ohne die Gewinne der Betriebsstätte versteuern zu 
müssen, würde ihre Leistungsfähigkeit systematisch unterbewertet.


51      Die Wahrung der Kohärenz des Steuersystems stellt daher eine überzeugende 
Rechtfertigung der in Rede stehenden Ungleichbehandlung dar.


52      Darüber hinaus kann auch die Vermeidung der Gefahr einer doppelten 
Verlustberücksichtigung, auch wenn sich die dänische Regierung nicht ausdrücklich darauf 
berufen hat, eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit wie die in der vorliegenden 
Rechtssache fragliche rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Februar 2015, 
Kommission/Vereinigtes Königreich, C-172/13, EU:C:2015:50, Rn. 24).


53      Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung lässt sich daher mit zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses rechtfertigen, nämlich der ausgewogenen Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten, der Kohärenz des dänischen 
Steuersystems und der Notwendigkeit, der Gefahr einer doppelten Verlustberücksichtigung 
vorzubeugen.
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54      Es ist jedoch noch zu prüfen, ob diese Rechtsvorschriften nicht über das hinausgehen, was 
zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist.


Zur Verhältnismäßigkeit


55      Wie in den Rn. 26 und 27 des vorliegenden Urteils ausgeführt, kann eine dänische 
Gesellschaft mit einer gebietsfremden Betriebsstätte deren Verluste nicht abziehen, es sei 
denn, sie nimmt nach Maßgabe der entsprechenden Bedingungen die Regelung der 
internationalen gemeinsamen Besteuerung in Anspruch.


56      Insoweit ist festzustellen, dass eine gebietsansässige Gesellschaft, wenn sie den Umfang 
dieser gemeinsamen Besteuerung frei bestimmen könnte, nach Belieben entscheiden könnte, 
dass davon nur gebietsfremde Betriebsstätten erfasst werden, die Verluste erlitten haben, die 
ihr steuerpflichtiges Einkommen in Dänemark verringern würden, nicht aber solche, die 
Gewinne erzielt haben und die in ihrem eigenen Mitgliedstaat möglicherweise mit einem 
niedrigeren Steuersatz besteuert werden als in Dänemark. Ebenso liefe eine der 
gebietsansässigen Gesellschaft eingeräumte Möglichkeit, den Umfang der internationalen 
gemeinsamen Besteuerung von einem Jahr zum anderen zu verändern, darauf hinaus, dass 
sie frei entscheiden könnte, in welchem Mitgliedstaat die Verluste der gebietsfremden 
Betriebsstätte zu berücksichtigen sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Februar 2010, X 
Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, Rn. 31 und 32). Solche Möglichkeiten würden sowohl 
die ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten als 
auch die mit der dänischen Steuerregelung angestrebte Symmetrie zwischen dem Recht zur 
Besteuerung der Gewinne und der Möglichkeit, Verluste in Abzug zu bringen, gefährden.


57      Allerdings ist, ohne dass es erforderlich wäre, allgemein auf die Verhältnismäßigkeit der in 
Rn. 27 des vorliegenden Urteils genannten Voraussetzungen der internationalen 
gemeinsamen Besteuerung im Hinblick auf die in den Rn. 41 bis 53 des vorliegenden Urteils 
angeführten Ziele einzugehen, darauf hinzuweisen, dass das vorlegende Gericht vorliegend 
wissen möchte, ob die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ungleichbehandlung in dem 
besonderen Fall erforderlich ist, in dem die Verluste der gebietsfremden Betriebsstätte 
endgültig sind.


58      Ist ein Abzug der Verluste der gebietsfremden Betriebsstätte in dem Mitgliedstaat, in dem 
diese belegen ist, nicht mehr möglich, besteht nämlich auch keine Gefahr einer doppelten 
Verlustberücksichtigung.


59      In einem solchen Fall geht eine Regelung wie die im Ausgangsverfahren fragliche über das 
hinaus, was erforderlich ist, um die in den Rn. 41 bis 53 des vorliegenden Urteils 
angeführten Ziele zu erreichen. Die Entsprechung von Besteuerung und Leistungsfähigkeit 
der Gesellschaft ist nämlich besser gewährleistet, wenn die Gesellschaft, die eine 
Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat hat, in diesem konkreten Fall von ihrem 
steuerpflichtigen Ergebnis die endgültigen Verluste dieser Betriebsstätte abziehen darf.


60      Um die Kohärenz des dänischen Steuersystems nicht zu gefährden, zu deren Wahrung die 
in Rede stehende Regelung insbesondere erlassen wurde, kann der Abzug solcher Verluste 
jedoch nur dann zugelassen werden, wenn die gebietsansässige Gesellschaft den Beweis 
erbringt, dass die Verluste, deren Verrechnung mit ihrem Ergebnis sie fordert, endgültig sind 
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Dezember 2005, Marks & Spencer, C-446/03, 
EU:C:2005:763, Rn. 56, und vom 3. Februar 2015, Kommission/Vereinigtes Königreich, 
C-172/13, EU:C:2015:50, Rn. 27).


61      Insoweit muss sie nachweisen, dass die in Rede stehenden Verluste den vom Gerichtshof in 
Rn. 55 des Urteils vom 13. Dezember 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), 
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aufgestellten Anforderungen genügen, auf die das vorlegende Gericht in seiner Vorlagefrage 
zu Recht verweist.


62      So hat der Gerichtshof in Rn. 55 dieses Urteils entschieden, dass die Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit durch eine mitgliedstaatliche Regelung unverhältnismäßig ist, wenn 
zum einen die gebietsfremde Tochtergesellschaft die im Staat ihres Sitzes für den von dem 
Abzugsantrag erfassten Steuerzeitraum sowie für frühere Steuerzeiträume vorgesehenen 
Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Verlusten ausgeschöpft hat und zum anderen keine 
Möglichkeit besteht, dass diese Verluste im Staat ihres Sitzes für künftige Zeiträume von ihr 
selbst oder von einem Dritten, insbesondere im Fall der Übertragung der Tochtergesellschaft 
auf ihn, berücksichtigt werden.


63      Die Voraussetzung der Endgültigkeit der Verluste im Sinne von Rn. 55 des Urteils vom 
13. Dezember 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), wurde in Rn. 36 des 
Urteils vom 3. Februar 2015, Kommission/Vereinigtes Königreich (C-172/13, 
EU:C:2015:50), erläutert. Danach kann nur dann festgestellt werden, dass die Verluste einer 
gebietsfremden Tochtergesellschaft endgültig sind, wenn diese Tochtergesellschaft im 
Mitgliedstaat ihres Sitzes keine Einnahmen mehr erzielt. Solange sie nämlich weiterhin – 
wenn auch minimale – Einnahmen erzielt, besteht noch die Möglichkeit, die Verluste mit 
künftigen Gewinnen, die im Mitgliedstaat ihres Sitzes erzielt werden, zu verrechnen.


64      Aus dieser Rechtsprechung, die auf die Verluste gebietsfremder Betriebsstätten übertragbar 
ist, ergibt sich, dass die Verluste einer gebietsfremden Betriebsstätte endgültig werden, 
wenn die Gesellschaft, der sie gehört, zum einen alle Möglichkeiten zum Abzug dieser 
Verluste ausgeschöpft hat, die ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in dem diese 
Betriebsstätte belegen ist, und zum anderen über diese Betriebsstätte keine Einnahmen mehr 
erzielt, so dass keine Möglichkeit mehr besteht, dass die Verluste in diesem Mitgliedstaat 
berücksichtigt werden.


65      Es ist Sache des nationalen Gerichts, festzustellen, ob diese Voraussetzungen im Fall der 
finnischen Zweigniederlassung von Bevola erfüllt sind.


66      Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 49 AEUV dahin auszulegen 
ist, dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegensteht, die es einer 
gebietsansässigen Gesellschaft, die nicht eine Regelung der internationalen gemeinsamen 
Besteuerung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende gewählt hat, auch dann 
verwehren, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn Verluste einer in einem anderen 
Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte abzuziehen, wenn sie zum einen alle Möglichkeiten 
zum Abzug dieser Verluste ausgeschöpft hat, die ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in 
dem diese Betriebsstätte belegen ist, und zum anderen über diese Betriebsstätte keine 
Einnahmen mehr erzielt, so dass keine Möglichkeit mehr besteht, dass die Verluste in 
diesem Mitgliedstaat berücksichtigt werden, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts 
ist.


Kosten


67      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses 
Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem 
Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt:
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Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
entgegensteht, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft, die nicht eine Regelung der 
internationalen gemeinsamen Besteuerung wie die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende gewählt hat, auch dann verwehrt, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn 
Verluste einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte abzuziehen, 
wenn sie zum einen alle Möglichkeiten zum Abzug dieser Verluste ausgeschöpft hat, 
die ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in dem diese Betriebsstätte belegen ist, und 
zum anderen über diese Betriebsstätte keine Einnahmen mehr erzielt, so dass keine 
Möglichkeit mehr besteht, dass die Verluste in diesem Mitgliedstaat berücksichtigt 
werden, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist.


Unterschriften


*      Verfahrenssprache: Dänisch.


i      Der Tenor der vorliegenden Sprachfassung ist gegenüber der ursprünglich online gestellten 
Fassung geändert worden.
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)


17. Dezember 2015(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Körperschaftsteuer – 
Niederlassungsfreiheit – Gebietsfremde Betriebsstätte – Vermeidung der Doppelbesteuerung 
durch Steuerbefreiung der Einkünfte der gebietsfremden Betriebsstätte – Berücksichtigung 
der Verluste einer solchen Betriebsstätte – Hinzurechnung der zuvor abgezogenen Verluste 


im Fall der Veräußerung der gebietsfremden Betriebsstätte – Endgültige Verluste“


In der Rechtssache C-388/14


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom 
Finanzgericht Köln (Deutschland) mit Entscheidung vom 19. Februar 2014, beim 
Gerichtshof eingegangen am 14. August 2014, in dem Verfahren


Timac Agro Deutschland GmbH


gegen


Finanzamt Sankt Augustin


erlässt


DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)


unter Mitwirkung des Präsidenten der Zweiten Kammer M. Ilešič in Wahrnehmung der 
Aufgaben des Präsidenten der Dritten Kammer, der Richterin C. Toader sowie der Richter 
A. Rosas, E. Jarašiūnas und C. G. Fernlund (Berichterstatter),


Generalanwalt: M. Wathelet,


Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 2015,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        des Finanzamts Sankt Augustin, vertreten durch U. Strake und H. Brandenberg als 
Bevollmächtigte,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und K. Petersen als 
Bevollmächtigte,


–        der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas, J.-S. Pilczer und S. Ghiandoni 
als Bevollmächtigte,


–        der österreichischen Regierung, vertreten durch C. Pesendorfer, E. Lachmayer, 
A. Wild und M. Klamert als Bevollmächtigte,


–        der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch J. Kraehling als 
Bevollmächtigte im Beistand von S. Ford und N. Saunders, Barristers,
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–        der Europäischen Kommission, vertreten durch W. Roels und M. Wasmeier als 
Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 3. September 
2015


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 49 AEUV.


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Timac Agro Deutschland GmbH (im 
Folgenden: Timac Agro), einer Kapitalgesellschaft deutschen Rechts, und dem Finanzamt 
Sankt Augustin über die Nachversteuerung zuvor abgezogener Verluste einer 
gebietsfremden Betriebsstätte von Timac Agro aus den Veranlagungszeiträumen 1997 und 
1998 durch das Finanzamt anlässlich der Veräußerung dieser Betriebsstätte an eine 
gebietsfremde Schwestergesellschaft sowie über die Weigerung des Finanzamts, die nach 
der Veräußerung in den Veranlagungszeiträumen ab 1999 entstandenen Verluste dieser 
Betriebsstätte zu berücksichtigen.


Rechtlicher Rahmen


 Deutsches Recht


3        § 2a Abs. 3 Sätze 1 bis 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in seiner in den 
Veranlagungszeiträumen 1997 und 1998 anwendbaren Fassung sieht vor:


„Sind nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei einem 
unbeschränkt Steuerpflichtigen aus einer in einem ausländischen Staat belegenen 
Betriebsstätte stammende Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit von der Einkommensteuer 
zu befreien, so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen ein Verlust, der sich nach den 
Vorschriften des inländischen Steuerrechts bei diesen Einkünften ergibt, bei der Ermittlung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte abzuziehen, soweit er vom Steuerpflichtigen ausgeglichen 
oder abgezogen werden könnte, wenn die Einkünfte nicht von der Einkommensteuer zu 
befreien wären, und soweit er nach diesem Abkommen zu befreiende positive Einkünfte aus 
gewerblicher Tätigkeit aus anderen in diesem ausländischen Staat belegenen Betriebsstätten 
übersteigt. Soweit der Verlust dabei nicht ausgeglichen wird, ist bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 10d der Verlustabzug zulässig. Der nach den Sätzen 1 und 2 
abgezogene Betrag ist, soweit sich in einem der folgenden Veranlagungszeiträume bei den 
nach diesem Abkommen zu befreienden Einkünften aus gewerblicher Tätigkeit aus in 
diesem ausländischen Staat belegenen Betriebsstätten insgesamt ein positiver Betrag ergibt, 
in dem betreffenden Veranlagungszeitraum bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der 
Einkünfte wieder hinzuzurechnen. Satz 3 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige 
nachweist, dass nach den für ihn geltenden Vorschriften des ausländischen Staates ein 
Abzug von Verlusten in anderen Jahren als dem Verlustjahr allgemein nicht beansprucht 
werden kann.“


4        § 52 Abs. 3 Sätze 3 und 5 EStG in der 2005 anwendbaren Fassung bestimmt:


„§ 2a Abs. 3 Satz 3, 5 und 6 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 
(BGBl. I S. 821) ist für die Veranlagungszeiträume 1999 bis 2008 weiter anzuwenden, 
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soweit sich ein positiver Betrag im Sinne des § 2a Abs. 3 Satz 3 ergibt oder soweit eine in 
einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte im Sinne des § 2a Abs. 4 in der Fassung 
des Satzes 5 in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt, übertragen oder aufgegeben wird … 
§ 2a Abs. 4 ist für die Veranlagungszeiträume 1999 bis 2008 in der folgenden Fassung 
anzuwenden:


‚(4)      Wird eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte


1.      in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder


2.      entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder


3.      aufgegeben, …


so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2 abgezogener Verlust, soweit er nach Absatz 3 Satz 3 
nicht wieder hinzugerechnet worden ist oder nicht noch hinzuzurechnen ist, im 
Veranlagungszeitraum der Umwandlung, Übertragung oder Aufgabe in entsprechender 
Anwendung des Absatzes 3 Satz 3 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen.‘“


 Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung


5        Art. 4 Abs. 1 des am 4. Oktober 1954 geschlossenen Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern (BGBl. 1955 II S. 749) in der durch das 
Abkommen vom 8. Juli 1992 (BGBl. 1994 II S. 122) geänderten Fassung sieht vor:


„Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten als Unternehmer oder 
Mitunternehmer Einkünfte aus einem gewerblichen Unternehmen, dessen Wirkung sich auf 
das Gebiet des anderen Staates erstreckt, so hat der andere Staat das Besteuerungsrecht für 
diese Einkünfte nur insoweit, als sie auf eine dort befindliche Betriebsstätte des 
Unternehmens entfallen.“


6        Art. 7 Abs. 1 des Abkommens vom 24. August 2000 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 2000 II S. 734, im 
Folgenden: deutsch-österreichisches Abkommen) bestimmt:


„Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch 
eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit auf diese Weise 
aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch 
nur insoweit, als sie dieser Betriebsstätte zugerechnet werden können.“


7        In Art. 23 Abs. 1 des deutsch-österreichischen Abkommens heißt es:


„Bei einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Person wird die Steuer wie folgt 
festgesetzt:


a)      Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden die Einkünfte aus der 
Republik Österreich sowie die in der Republik Österreich gelegenen Vermögenswerte 
ausgenommen, die nach diesem Abkommen in der Republik Österreich besteuert 
werden dürfen und nicht unter Buchstabe b fallen.“
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8        Art. 12 Buchst. b des Protokolls zum deutsch-österreichischen Abkommen bestimmt zu 
Art. 24 dieses Abkommens:


„Erleiden in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Personen ab dem Wirtschaftsjahr 
1990 (1989/90) Verluste in österreichischen Betriebsstätten, werden bis einschließlich des 
Wirtschaftsjahres 1997 (1996/97) entstandene Verluste nach den Vorschriften des § 2a 
Absatz 3 [EStG] berücksichtigt. Ab der Veranlagung 1994 unterbleiben Hinzurechnungen 
gemäß § 2a Absatz 3 dritter Satz [EStG]. Soweit eine steuerliche Verwertung nach diesen 
Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgenommen werden kann, weil 
bereits Rechtskraft eingetreten und eine Verfahrenswiederaufnahme wegen Ablaufs der 
Festsetzungsfrist nicht mehr möglich ist, ist eine Berücksichtigung in der Republik 
Österreich im Wege des Verlustabzugs zulässig. Ab dem Wirtschaftsjahr 1998 (1997/98) 
entstehende Verluste sind auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im Betriebsstättenstaat zu 
berücksichtigen. Die vorstehenden Regelungen sind nur insoweit wirksam, als dies nicht zu 
einer Doppelberücksichtigung der Verluste führt.“


Ausgangsverfahren und Vorlagefragen


9        Timac Agro ist eine Kapitalgesellschaft deutschen Rechts und gehört zu einer französischen 
Unternehmensgruppe. Sie unterhielt seit 1997 eine Betriebsstätte in Österreich. Diese wurde 
zum 31. August 2005 entgeltlich auf eine in Österreich ansässige Gesellschaft übertragen, 
die zum gleichen Konzern wie Timac Agro gehört.


10      Damit stellte sich die Frage der Behandlung der Verluste dieser gebietsfremden 
Betriebsstätte, denn zwischen 1997 und 2005 hatte sie in jedem Veranlagungszeitraum – mit 
Ausnahme der Jahre 2000 und 2005 – Verluste erwirtschaftet.


11      Im Anschluss an eine Steuerprüfung wurden die steuerlichen Bemessungsgrundlagen von 
Timac Agro für die Jahre 1997 bis 2004 berichtigt. Zum einen wurden die Verluste der 
österreichischen Betriebsstätte, die ursprünglich von den Einkünften von Timac Agro in den 
Veranlagungszeiträumen 1997 und 1998 abgezogen worden waren, ihrem steuerlichen 
Ergebnis im Veranlagungszeitraum 2005 hinzugerechnet. Zum anderen wurde die 
Einbeziehung der Verluste dieser Betriebsstätte in die steuerliche Bemessungsgrundlage von 
Timac Agro für die Veranlagungszeiträume 1999 bis 2004 abgelehnt.


12      Timac Agro focht diese Berichtigungen an und erhob beim Finanzgericht Köln Klage. Zur 
Stützung ihrer Klage machte sie geltend, dass sowohl die Hinzurechnung der in ihrer 
österreichischen Betriebsstätte in den Veranlagungszeiträumen 1997 und 1998 angefallenen 
Verluste als auch die Versagung der Möglichkeit, die Verluste dieser Betriebsstätte in den 
Veranlagungszeiträumen 1999 bis 2004 in Abzug zu bringen, mit der Niederlassungsfreiheit 
unvereinbar seien.


13      Hinsichtlich der streitigen Verlusthinzurechnung meint das vorlegende Gericht, der 
Gerichtshof habe noch nicht geklärt, ob eine solche Hinzurechnung im Anschluss an die 
Veräußerung einer gebietsfremden Betriebsstätte mit dem Unionsrecht vereinbar sei.


14      Zwar sei der Sachverhalt, der dem Urteil Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-
Seniorenheimstatt (C-157/07, EU:C:2008:588) zugrunde liege, teilweise mit dem des 
Ausgangsverfahrens vergleichbar; in diesem Urteil sei es aber darum gegangen, dass die 
Verluste der Bemessungsgrundlage bis zur Höhe der Gewinne der gebietsfremden 
Betriebsstätte hinzugerechnet worden seien. Im vorliegenden Fall sei die Hinzurechnung der 
Verluste hingegen wegen der Veräußerung der gebietsfremden Betriebsstätte ohne 
Zusammenhang mit etwaigen Gewinnen dieser Betriebsstätte erfolgt.
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15      Für den Fall, dass der Gerichtshof die sich aus dem genannten Urteil ergebenden 
Grundsätze auch auf einen Fall wie den vorliegenden für anwendbar halten sollte, wirft das 
vorlegende Gericht die Frage auf, ob die vom Gerichtshof in den Rn. 55 und 56 des Urteils 
Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763) zu endgültigen Verlusten aufgestellten 
Grundsätze auf die Verluste in den Veranlagungszeiträumen 1997 und 1998 Anwendung 
finden könnten, die, nachdem sie wieder hinzugerechnet worden seien, in Deutschland nicht 
mehr berücksichtigt würden.


16      Hinsichtlich der Weigerung, die Verluste der in Österreich belegenen Betriebsstätte für die 
Veranlagungszeiträume 1999 bis 2004 zu berücksichtigen, weist das vorlegende Gericht 
darauf hin, dass der Republik Österreich nach dem deutsch-österreichischen Abkommen das 
ausschließliche Recht zur Besteuerung der Einkünfte dieser Betriebsstätte zustehe. Die 
Regelung dieses Doppelbesteuerungsabkommens erfasse nicht nur die Gewinne, sondern 
auch die Verluste. Die Klage von Timac Agro könnte daher nur Erfolg haben, wenn das 
deutsch-österreichische Abkommen gegen die Niederlassungsfreiheit verstieße.


17      Das vorlegende Gericht möchte außerdem wissen, ob in der bei ihm anhängigen 
Rechtssache endgültige Verluste im Sinne der in den Rn. 55 und 56 des Urteils Marks & 
Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763) aufgestellten Grundsätze vorliegen. Es vermag bislang 
nicht zu erkennen, nach welchen Kriterien sich die Anwendbarkeit dieser Grundsätze richtet.


18      Unter diesen Umständen hat das Finanzgericht Köln beschlossen, das Verfahren 
auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:


1.      Ist Art. 49 AEUV so zu verstehen, dass er einer Regelung wie § 52 Abs. 3 EStG 
entgegensteht, soweit Ursache der Hinzurechnung in Höhe zuvor bei der 
gebietsansässigen Muttergesellschaft steuermindernd berücksichtigter Verluste aus 
einer gebietsfremden Betriebsstätte die Veräußerung dieser Betriebsstätte an eine 
andere Kapitalgesellschaft, die zu dem gleichen Konzern wie die Veräußerin gehört, 
und nicht die Erzielung von Gewinnen ist?


2.      Ist Art. 49 AEUV so zu verstehen, dass er einer Regelung wie Art. 23 Abs. 1 Buchst. a 
des deutsch-österreichischen Abkommens, wonach von der Bemessungsgrundlage der 
deutschen Steuer Einkünfte aus Österreich ausgenommen werden, wenn diese in 
Österreich besteuert werden dürfen, entgegensteht, wenn in einer österreichischen 
Betriebsstätte einer deutschen Kapitalgesellschaft angefallene Verluste deshalb nicht 
mehr in Österreich berücksichtigt werden können, weil die Betriebsstätte an eine 
österreichische Kapitalgesellschaft, die zu dem gleichen Konzern gehört wie die 
deutsche Kapitalgesellschaft, veräußert wird?


Zu den Vorlagefragen


 Zur ersten Frage


19      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 49 AEUV dahin 
auszulegen ist, dass er einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats wie der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, wonach, wenn eine gebietsansässige 
Gesellschaft eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte an eine 
gebietsfremde, zum gleichen Konzern wie die veräußernde Gesellschaft gehörende 
Gesellschaft veräußert, die zuvor abgezogenen Verluste der veräußerten Betriebsstätte dem 
steuerlichen Ergebnis der veräußernden Gesellschaft wieder hinzugerechnet werden, sofern 
die Einkünfte einer solchen Betriebsstätte aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der 
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Doppelbesteuerung im Mitgliedstaat des Sitzes der Gesellschaft, zu der diese Betriebsstätte 
gehörte, von der Steuer befreit sind.


20      Die Niederlassungsfreiheit schließt für die im Einklang mit den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre 
Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Europäischen Union haben, 
das Recht ein, ihre Tätigkeit im betreffenden Mitgliedstaat durch eine Tochtergesellschaft, 
Zweigniederlassung oder Agentur auszuüben (Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, 
EU:C:2014:2087, Rn. 17 und die dort angeführte Rechtsprechung).


21      Auch wenn die Bestimmungen des AEU-Vertrags über die Niederlassungsfreiheit die 
Inländerbehandlung im Aufnahmemitgliedstaat sichern sollen, verbieten sie es doch 
ebenfalls, dass der Herkunftsmitgliedstaat die Niederlassung einer nach seinem Recht 
gegründeten Gesellschaft – insbesondere durch eine Betriebsstätte – in einem anderen 
Mitgliedstaat behindert (Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 18 
und die dort angeführte Rechtsprechung).


22      Die Niederlassungsfreiheit wird behindert, wenn nach der Steuerregelung eines 
Mitgliedstaats eine gebietsansässige Gesellschaft, die eine Tochtergesellschaft oder eine 
Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat unterhält, steuerlich ungünstiger behandelt 
wird als eine gebietsansässige Gesellschaft mit einer Betriebsstätte oder einer 
Tochtergesellschaft im erstgenannten Mitgliedstaat (Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, 
EU:C:2014:2087, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).


23      Die Berücksichtigung von Verlusten einer gebietsfremden Betriebsstätte bei der Ermittlung 
des Ergebnisses und der Berechnung der steuerpflichtigen Einkünfte der Gesellschaft, zu der 
diese Betriebsstätte gehört, stellt, wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, einen 
Steuervorteil dar (Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 20 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).


24      Darüber hinaus ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass eine nur im Fall 
der Veräußerung einer gebietsfremden Betriebsstätte stattfindende Hinzurechnung solcher 
Verluste dazu führt, dass einer Gesellschaft mit einer Betriebsstätte in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem ihres Sitzes, anders als eine Gesellschaft mit einer Betriebsstätte im 
selben Mitgliedstaat, dieser Steuervorteil genommen wird, und dass sie somit eine 
ungünstigere Behandlung darstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil Nordea Bank Danmark, 
C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 21).


25      Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich außerdem, dass diese ungünstigere Behandlung 
geeignet ist, eine gebietsansässige Gesellschaft davon abzuhalten, ihre Tätigkeit über eine 
Betriebsstätte auszuüben, die in einem anderen Mitgliedstaat belegen ist als dem, in dem 
sich ihr Sitz befindet, und folglich eine Beschränkung darstellt, die nach den Bestimmungen 
des Vertrags über die Niederlassungsfreiheit grundsätzlich unzulässig ist (vgl. in diesem 
Sinne Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 22).


26      Eine solche Beschränkung ist nur statthaft, wenn sie Situationen betrifft, die nicht objektiv 
miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie durch einen zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt ist (Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, 
EU:C:2014:2087, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).


27      Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Situationen ist darauf hinzuweisen, dass sich 
Betriebsstätten, die in einem anderen als dem betreffenden Mitgliedstaat belegen sind, in 
Bezug auf Maßnahmen dieses Mitgliedstaats, die zur Vermeidung oder Abschwächung einer 
Doppelbesteuerung der Gewinne einer gebietsansässigen Gesellschaft dienen, grundsätzlich 
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nicht in einer mit der Situation gebietsansässiger Betriebsstätten vergleichbaren Situation 
befinden (Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 24).


28      Die Bundesrepublik Deutschland hat jedoch dadurch, dass sie den Abzug von Verlusten 
einer in Österreich belegenen Betriebsstätte zugelassen hat, der gebietsansässigen 
Gesellschaft, zu der diese Betriebsstätte gehörte, in gleicher Weise einen Steuervorteil 
gewährt, wie wenn die Betriebsstätte in Deutschland belegen gewesen wäre, und sie somit 
einer gebietsansässigen Betriebsstätte im Hinblick auf den Verlustabzug gleichgestellt (vgl. 
in diesem Sinne Urteile Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C-157/07, 
EU:C:2008:588, Rn. 35, und Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 24). 
Unter diesen Umständen ist daher die Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft, die 
eine Betriebsstätte in Österreich besitzt, mit der einer gebietsansässigen Gesellschaft, die 
eine Betriebsstätte in Deutschland besitzt, vergleichbar.


29      Eine Rechtfertigung der Beschränkung kann sich deshalb nur aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses ergeben. In diesem Fall muss die Beschränkung zudem geeignet sein, 
die Erreichung des verfolgten Ziels zu gewährleisten, und darf nicht über das hinausgehen, 
was hierzu erforderlich ist (Urteil Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 25 
und die dort angeführte Rechtsprechung).


30      Die Bundesrepublik Deutschland hebt hervor, dass die Einkünfte aus einer in Österreich 
belegenen Betriebsstätte sowohl während des Zeitraums, in dem die Betriebsstätte zu einer 
in Deutschland ansässigen Gesellschaft gehört habe, als auch zum Zeitpunkt der 
Veräußerung dieser Betriebsstätte in Deutschland von der Steuer befreit seien, da die 
Befugnis zur Besteuerung dieser Einkünfte nach dem deutsch-österreichischen Abkommen 
der Republik Österreich zustehe.


31      Sie führt weiter aus, die im Ausgangsverfahren streitige Hinzurechnung entspreche dem 
Betrag der zuvor abgezogenen Verluste. Diese Hinzurechnung stelle somit den steuerlichen 
Ausgleich des Teils der Gewinne der gebietsansässigen Gesellschaft dar, der zuvor nicht 
besteuert worden sei.


32      Mit der im Ausgangsverfahren streitigen Steuerregelung solle zudem verhindert werden, 
dass Steuerpflichtige durch die Vereinbarung unter dem Marktpreis liegender 
Verkaufspreise oder andere Gestaltungen die Hinzurechnungsregelung umgehen und die 
Nachversteuerung vereiteln könnten.


33      Die im Ausgangsverfahren streitige Steuerregelung sei daher durch zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt, die sich aus dem Erfordernis, eine ausgewogene 
Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, 
sowie dem Erfordernis der Kohärenz des Steuersystems und der Verhinderung von 
Steuerumgehung ergäben.


34      Was zunächst das Erfordernis angeht, eine ausgewogene Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten zu wahren, so handelt es sich dabei 
um ein vom Gerichtshof anerkanntes legitimes Ziel, aufgrund dessen es erforderlich sein 
kann, auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten der in einem dieser Mitgliedstaaten ansässigen 
Steuerpflichtigen, sowohl was Gewinne als auch was Verluste betrifft, nur dessen 
Steuerregeln anzuwenden (Urteil K, C-322/11, EU:C:2013:716, Rn. 50 und die dort 
angeführte Rechtsprechung).


35      Dieses Ziel bezweckt, wie der Gerichtshof bereits hervorgehoben hat, u. a. die Wahrung der 
Symmetrie zwischen dem Recht zur Besteuerung der Gewinne und der Möglichkeit, 
Verluste in Abzug zu bringen, um insbesondere zu verhindern, dass der Steuerpflichtige den 
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Mitgliedstaat, in dem er solche Gewinne oder Verluste geltend macht, frei wählt (Urteil K, 
C-322/11, EU:C:2013:716, Rn. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).


36      Im Ausgangsverfahren stünde der Bundesrepublik Deutschland, wenn das deutsch-
österreichische Abkommen nicht zur Anwendung käme, das Recht zu, die Einkünfte aus 
einer in Österreich belegenen Betriebsstätte, die zu einer in Deutschland ansässigen 
Gesellschaft gehört, zu besteuern.


37      Infolge der Anwendung des deutsch-österreichischen Abkommens hat die Bundesrepublik 
Deutschland aber keine Steuerhoheit über diese Einkünfte ausgeübt. Würde der 
Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit versagt, dem steuerlichen Ergebnis der 
gebietsansässigen Gesellschaft die zuvor abgezogenen Verluste der in Österreich ansässigen 
Betriebsstätte wieder hinzuzurechnen, wenn die Betriebsstätte veräußert wird, liefe dies 
darauf hinaus, der gebietsansässigen Gesellschaft zu gestatten, den Mitgliedstaat, in dem sie 
diese Verluste geltend macht, frei zu wählen (vgl. in diesem Sinne Urteil Lidl Belgium, 
C-414/06, EU:C:2008:278, Rn. 34).


38      Unter diesen Umständen erlaubt die im Ausgangsverfahren streitige Hinzurechnung die 
Wahrung der Symmetrie zwischen dem Recht zur Besteuerung der Gewinne und der 
Möglichkeit zum Abzug von Verlusten und somit die Gewährleistung einer ausgewogenen 
Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten.


39      Ferner handelt es sich auch bei der Rechtfertigung, die auf das Erfordernis gestützt wird, die 
Kohärenz des nationalen Steuersystems zu wahren, um ein vom Gerichtshof anerkanntes 
legitimes Ziel. Ein auf eine solche Rechtfertigung gestütztes Argument kann nur dann 
durchgreifen, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem betreffenden 
steuerlichen Vorteil und dem Ausgleich dieses Vorteils durch eine bestimmte steuerliche 
Belastung nachgewiesen ist, wobei die Unmittelbarkeit dieses Zusammenhangs anhand des 
mit der fraglichen Regelung verfolgten Ziels beurteilt werden muss (Urteil K, C-322/11, 
EU:C:2013:716, Rn. 65 und 66).


40      Im Zusammenhang mit der Hinzurechnung zuvor abgezogener Verluste einer 
gebietsfremden Betriebsstätte hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Hinzurechnung dieser 
Verluste nicht von ihrer vorangegangenen Berücksichtigung getrennt werden darf. Der 
Gerichtshof hat ausgeführt, dass eine solche Hinzurechnung im Fall einer Gesellschaft, die 
eine in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihres Sitzes belegene Betriebsstätte hat, für die 
dem Mitgliedstaat des Sitzes dieser Gesellschaft kein Besteuerungsrecht zusteht, einer 
spiegelbildlichen Logik folgt. Somit bestand ein direkter, persönlicher und sachlicher 
Zusammenhang zwischen den beiden Komponenten der Steuerregelung, da die 
Hinzurechnung das untrennbare Pendant zum zuvor gewährten Abzug darstellte (vgl. in 
diesem Sinne Urteil Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C-157/07, 
EU:C:2008:588, Rn. 42).


41      Im Ausgangsverfahren genügt die Feststellung, dass, da die Bundesrepublik Deutschland 
kein Recht zur Besteuerung der Einkünfte aus einer in Österreich belegenen Betriebsstätte 
ausübt, die Hinzurechnung der betreffenden Verluste zum steuerlichen Ergebnis der 
gebietsansässigen Gesellschaft, zu der diese Betriebsstätte gehörte, einer spiegelbildlichen 
Logik folgt und das untrennbare Pendant zum zuvor gewährten Abzug darstellt. Folglich ist 
eine Steuerregelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende auch durch das 
Erfordernis gerechtfertigt, die Kohärenz des deutschen Steuersystems zu gewährleisten.


42      Schließlich handelt es sich auch bei der Verhinderung von Steuerumgehung um ein Ziel, 
das geeignet ist, eine Beschränkung der durch den Vertrag garantierten 
Niederlassungsfreiheit zu rechtfertigen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss, 
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damit ein auf eine solche Rechtfertigung gestütztes Argument durchgreifen kann, das 
spezifische Ziel einer solchen Beschränkung die Verhinderung von Verhaltensweisen sein, 
die darin bestehen, rein künstliche, jeder wirtschaftlichen Realität bare Konstruktionen zu 
errichten, um die Steuer zu umgehen, die normalerweise auf die durch Tätigkeiten im Inland 
erzielten Gewinne zu zahlen ist (Urteil K, C-322/11, EU:C:2013:716, Rn. 61 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). 


43      Zur Relevanz dieser Rechtfertigung angesichts von Umständen wie denen des 
Ausgangsverfahrens ist festzustellen, dass die Gefahr besteht, dass ein Konzern seine 
Tätigkeiten so organisiert, dass er von seinen in Deutschland steuerpflichtigen Einkünften 
die Verluste einer in Österreich belegenen defizitären Betriebsstätte abzieht, um sodann, 
nachdem diese Betriebsstätte wieder Gewinne erzielt, ihre Tätigkeiten auf eine andere 
Gesellschaft des gleichen Konzerns zu übertragen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
steuerpflichtig ist.


44      Werden die insoweit abgezogenen Verluste bei einer Veräußerung der in Österreich 
belegenen Betriebsstätte dem steuerlichen Ergebnis der in Deutschland ansässigen 
veräußernden Gesellschaft wieder hinzugerechnet, können mit der in Rede stehenden 
Steuerregelung somit Praktiken verhindert werden, mit denen die normalerweise auf die 
durch Tätigkeiten im deutschen Hoheitsgebiet erzielten Gewinne zu zahlende Steuer 
umgangen werden soll.


45      In Anbetracht dieser Erwägungen ist festzustellen, dass eine Steuerregelung wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt sein kann, die sich aus dem Erfordernis ergeben, eine ausgewogene Aufteilung 
der Besteuerungsbefugnisse zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Österreich sowie die Kohärenz des Steuersystems zu gewährleisten und Steuerumgehung zu 
verhindern.


46      Gleichwohl ist noch zu prüfen, ob diese Regelung nicht über das hinausgeht, was zur 
Erreichung ihrer Ziele erforderlich ist.


47      Vorab ist darauf hinzuweisen, dass sich die Anliegen der ausgewogenen Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnisse und der steuerlichen Kohärenz decken (Urteil National Grid Indus, 
C-371/10, EU:C:2011:785, Rn. 80). Außerdem sind die Ziele der Wahrung einer 
ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Vermeidung von Steuerumgehung miteinander verknüpft (Urteil Oy AA, C-231/05, 
EU:C:2007:439, Rn. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).


48      Zur Verhältnismäßigkeit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Steuerregelung ist 
darauf hinzuweisen, dass die ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse darauf 
abzielt, die Symmetrie zwischen dem Recht zur Besteuerung der Gewinne und der 
Möglichkeit des Abzugs von Verlusten zu wahren. Das Erfordernis der Wahrung dieser 
Symmetrie verlangt, dass die abgezogenen Verluste einer Betriebsstätte durch die 
Besteuerung ihrer unter der Steuerhoheit des betreffenden Mitgliedstaats erwirtschafteten 
Gewinne ausgeglichen werden können, und zwar sowohl der im gesamten Zeitraum, in dem 
die Betriebsstätte zur gebietsansässigen Gesellschaft gehörte, realisierten Gewinne als auch 
der zum Zeitpunkt ihrer Veräußerung realisierten Gewinne (Urteil Nordea Bank Danmark, 
C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 32 und 33).


49      Mit einem solchen Ausgleich kann außerdem die steuerliche Kohärenz gewährleistet 
werden, da er das untrennbare Pendant zur vorangegangenen Berücksichtigung dieser 
Verluste ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-
Seniorenheimstatt, C-157/07, EU:C:2008:588, Rn. 54). 
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50      Überdies lässt sich mit ihm auch eine Steuerumgehung verhindern, weil er die Gefahr von 
Verhaltensweisen ausschließt, mit denen die normalerweise im Sitzstaat der Gesellschaft, zu 
der die Betriebsstätte gehört, zu zahlende Steuer umgangen werden soll.


51      Im Ausgangsverfahren steht fest, dass die Einkünfte aus einer in Österreich belegenen 
Betriebsstätte, die einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft gehört, sowohl vor der 
Veräußerung dieser Betriebsstätte als auch zum Zeitpunkt ihrer Veräußerung in Deutschland 
von der Steuer befreit sind. Demzufolge können die zuvor abgezogenen Verluste der 
veräußerten Betriebsstätte nicht durch die Besteuerung ihrer Einkünfte ausgeglichen werden. 
Daher ist die Hinzurechnung derartiger Verluste zum steuerlichen Ergebnis der 
veräußernden Gesellschaft eine in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen – 
Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse sowie der 
steuerlichen Kohärenz und Verhinderung von Steuerumgehung – stehende Maßnahme.


52      Schließlich ist auf die Frage des vorlegenden Gerichts nach den in den Rn. 55 und 56 des 
Urteils Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763) in Bezug auf endgültige Verluste 
aufgestellten Grundsätzen zu antworten, dass die Bejahung der Verhältnismäßigkeit der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Hinzurechnung nicht bedeutet, dass der Mitgliedstaat, 
in dem die veräußernde Gesellschaft ansässig ist, die in den genannten Randnummern 
aufgestellten Grundsätze nicht beachten müsste. Die Hinzurechnung hat nämlich keine 
Auswirkung auf die Einstufung des betreffenden Verlusts.


53      Sofern die veräußernde gebietsansässige Gesellschaft nachweist, dass die hinzugerechneten 
Verluste endgültige Verluste im Sinne von Rn. 55 des Urteils Marks & Spencer (C-446/03, 
EU:C:2005:763) sind, verstößt es gegen Art. 49 AEUV, wenn es dieser Gesellschaft 
verwehrt wird, im Mitgliedstaat ihres Sitzes von ihrem steuerpflichtigen Gewinn die 
Verluste einer gebietsfremden Betriebsstätte abzuziehen (Urteil Kommission/Vereinigtes 
Königreich, C-172/13, EU:C:2015:50, Rn. 27).


54      Zur Endgültigkeit eines Verlusts ist zum einen darauf hinzuweisen, dass sie sich nicht 
daraus ergeben kann, dass der Mitgliedstaat, in dem die betreffende Betriebsstätte belegen 
ist, jede Möglichkeit des Verlustvortrags ausschließt (Urteil Kommission/Vereinigtes 
Königreich, C-172/13, EU:C:2015:50, Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung). 


55      Zum anderen kann die Endgültigkeit eines Verlusts nur dann festgestellt werden, wenn die 
betreffende Betriebsstätte in dem Mitgliedstaat, in dem sie belegen ist, keine Einnahmen 
mehr hat, denn solange sie weiterhin – auch nur minimale – Einnahmen hat, besteht die 
Möglichkeit, die Verluste mit künftigen Gewinnen, die sie selbst oder ein Dritter in diesem 
Mitgliedstaat erzielt, zu verrechnen (Urteil Kommission/Vereinigtes Königreich, C-172/13, 
EU:C:2015:50, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).


56      Hinsichtlich der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Verluste hat die Republik 
Österreich angegeben, dass nicht alle Möglichkeiten zur Berücksichtigung dieser Verluste in 
Österreich ausgeschöpft worden seien.


57      Es obliegt jedoch dem vorlegenden Gericht, zu klären, ob Timac Agro tatsächlich den 
Beweis erbracht hat, dass die betreffenden Verluste endgültig sind.


58      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 49 AEUV dahin auszulegen ist, 
dass er einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden nicht entgegensteht, wonach, wenn eine gebietsansässige Gesellschaft eine in 
einem anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte an eine gebietsfremde, zum gleichen 
Konzern wie die veräußernde Gesellschaft gehörende Gesellschaft veräußert, die zuvor 
abgezogenen Verluste der veräußerten Betriebsstätte dem steuerlichen Ergebnis der 
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veräußernden Gesellschaft wieder hinzugerechnet werden, sofern die Einkünfte einer 
solchen Betriebsstätte aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
im Mitgliedstaat des Sitzes der Gesellschaft, zu der diese Betriebsstätte gehörte, von der 
Steuer befreit sind.


 Zur zweiten Frage


59      Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass infolge einer Änderung der deutschen 
Steuerregelung die Verluste einer gebietsfremden Betriebsstätte ab dem 
Veranlagungszeitraum 1999 – anders als in den Veranlagungszeiträumen 1997 und 1998 – 
in Deutschland nicht mehr berücksichtigt werden, falls der Mitgliedstaat, in dem die 
betreffende Betriebsstätte belegen ist, die ausschließliche Befugnis zur Besteuerung der 
Ergebnisse dieser Betriebsstätte hat.


60      Aus der Vorlageentscheidung geht außerdem hervor, dass diese Befugnis nach dem 
deutsch-österreichischen Abkommen der Republik Österreich zusteht.


61      Daher ist davon auszugehen, dass das vorlegende Gericht mit seiner zweiten Frage wissen 
möchte, ob Art. 49 AEUV dahin auszulegen ist, dass er einer Steuerregelung eines 
Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, die einer 
gebietsansässigen Gesellschaft im Fall der Veräußerung einer in einem anderen 
Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte an eine gebietsfremde, zum gleichen Konzern wie die 
veräußernde Gesellschaft gehörende Gesellschaft die Möglichkeit verwehrt, die Verluste der 
veräußerten Betriebsstätte in die Bemessungsgrundlage der Steuer einzubeziehen, sofern 
aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die ausschließliche 
Befugnis zur Besteuerung der Ergebnisse dieser Betriebsstätte dem Mitgliedstaat zusteht, in 
dem sie belegen ist.


62      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass eine Steuerregelung, die es gestattet, Verluste einer 
im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats belegenen Betriebsstätte bei der 
Ermittlung der Ergebnisse und der Berechnung der steuerpflichtigen Einkünfte der 
gebietsansässigen Gesellschaft, zu der diese Betriebsstätte gehört, zu berücksichtigen, einen 
Steuervorteil darstellt, und dass die Versagung dieses Steuervorteils für den Fall, dass die 
Verluste aus einer Betriebsstätte stammen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem des 
Sitzes der Gesellschaft belegen ist, geeignet ist, eine gebietsansässige Gesellschaft davon 
abzuhalten, ihre Tätigkeiten über eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene 
Betriebsstätte auszuüben, und somit eine Beschränkung darstellt, die nach den 
Bestimmungen des Vertrags über die Niederlassungsfreiheit grundsätzlich unzulässig ist 
(vgl. in diesem Sinne Urteil Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, Rn. 23 bis 26).


63      Nach der in Rn. 26 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung ist eine solche 
Beschränkung nur statthaft, wenn sie Situationen betrifft, die nicht objektiv miteinander 
vergleichbar sind, oder wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt ist.


64      Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Situationen ist in Rn. 27 des vorliegenden Urteils 
darauf hingewiesen worden, dass sich eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene 
Betriebsstätte in Bezug auf Maßnahmen eines Mitgliedstaats, die zur Vermeidung oder 
Abschwächung einer Doppelbesteuerung der Gewinne einer gebietsansässigen Gesellschaft 
dienen, grundsätzlich nicht in einer mit der Situation einer gebietsansässigen Betriebsstätte 
vergleichbaren Situation befindet.


65      Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Situation einer in Österreich belegenen 
Betriebsstätte, über deren Ergebnisse die Bundesrepublik Deutschland keine Steuerhoheit 
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ausübt und deren Verluste in Deutschland nicht mehr abzugsfähig sind, in Bezug auf 
Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung oder Abschwächung einer 
Doppelbesteuerung der Gewinne einer gebietsansässigen Gesellschaft nicht mit der Situation 
einer in Deutschland belegenen Betriebsstätte vergleichbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil 
Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 24 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


66      Unter diesen Umständen ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 49 AEUV dahin 
auszulegen ist, dass er einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats wie der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht entgegensteht, die einer gebietsansässigen 
Gesellschaft im Fall der Veräußerung einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte an eine gebietsfremde, zum gleichen Konzern wie die veräußernde 
Gesellschaft gehörende Gesellschaft die Möglichkeit verwehrt, die Verluste der veräußerten 
Betriebsstätte in die Bemessungsgrundlage der Steuer einzubeziehen, sofern aufgrund eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die ausschließliche Befugnis zur 
Besteuerung der Ergebnisse dieser Betriebsstätte dem Mitgliedstaat zusteht, in dem sie 
belegen ist.


Kosten


67      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses 
Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem 
Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt:


1.      Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Steuerregelung eines 
Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht 
entgegensteht, wonach, wenn eine gebietsansässige Gesellschaft eine in einem 
anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte an eine gebietsfremde, zum 
gleichen Konzern wie die veräußernde Gesellschaft gehörende Gesellschaft 
veräußert, die zuvor abgezogenen Verluste der veräußerten Betriebsstätte dem 
steuerlichen Ergebnis der veräußernden Gesellschaft wieder hinzugerechnet 
werden, sofern die Einkünfte einer solchen Betriebsstätte aufgrund eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im Mitgliedstaat des Sitzes 
der Gesellschaft, zu der diese Betriebsstätte gehörte, von der Steuer befreit sind.


2.      Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Steuerregelung eines 
Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht 
entgegensteht, die einer gebietsansässigen Gesellschaft im Fall der Veräußerung 
einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte an eine 
gebietsfremde, zum gleichen Konzern wie die veräußernde Gesellschaft 
gehörende Gesellschaft die Möglichkeit verwehrt, die Verluste der veräußerten 
Betriebsstätte in die Bemessungsgrundlage der Steuer einzubeziehen, sofern 
aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die 
ausschließliche Befugnis zur Besteuerung der Ergebnisse dieser Betriebsstätte 
dem Mitgliedstaat zusteht, in dem sie belegen ist.


Unterschriften
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 20/2247 – 


Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung  
von Verbrauchsteuergesetzen 


b) zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU 
– Drucksache 20/1727 – 


Beibehaltung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie 
und der ermäßigten Biersteuersätze 


A. Problem 


Zu Buchstabe a 


Mit dem Gesetzentwurf sollen im Wesentlichen die Richtlinie 2020/262 des Rates 
vom 19. Dezember 2019 zur Festlegung des allgemeinen Verbrauchsteuersystems 
(Neufassung) (ABl. L 58 vom 27. Februar 2020, S. 4 bis 42) – im Weiteren Sys-
temrichtlinie – sowie die Richtlinie (EU) 2020/1151 des Rates vom 29. Juli 2020 
zur Änderung der Richtlinie 92/83/EWG zur Harmonisierung der Struktur der 
Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke (ABl. L 256 vom 5. 
August 2020, S. 1 bis 9) – im Weiteren Alkoholstrukturrichtlinie – im Biersteuer-
recht umgesetzt werden. 


Die Systemrichtlinie regelt das Verfahren zur Besteuerung, Beförderung und La-
gerung von Tabakwaren, Alkohol und alkoholischen Getränken sowie von Ener-
gieerzeugnissen und elektrischem Strom. Wesentliche Neuerungen der System-
richtlinie sind Regelungen zur Abwicklung von Beförderungen verbrauchsteuer-
pflichtiger Waren im steuerrechtlich freien Verkehr über das EDV-gestützte Be-
förderungs- und Kontrollsystem für verbrauchsteuerpflichtige Waren – Excise 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/3590 – 2 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 
Movement and Control System (EMCS). Bislang fanden diese Beförderungen auf 
Grundlage von Begleitdokumenten in Papierform statt. 


Daneben sieht die Systemrichtlinie eine Steuerbegünstigung für die Streitkräfte 
anderer Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheitsund 
Verteidigungspolitik (GSVP) vor. 


Im Übrigen umfasst die Systemrichtlinie unter anderem die nachstehenden In-
halte: 


– Anpassungen der verbrauchsteuerrechtlichen Regelungen an zollrechtliche 
Vorschriften 


– Angleichung des Steueraussetzungsverfahrens an Zollverfahren 


– Eröffnung einer Steuerbefreiungsmöglichkeit bei (Teil-)Verlust der Ware 


– Möglichkeit zur Regelung von Mehrmengen bei der Beförderung unter Steu-
eraussetzung 


Die Alkoholstrukturrichtlinie regelt die Harmonisierung der Struktur der Ver-
brauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke. Die Überarbeitung der Al-
koholstrukturrichtlinie macht folgende geringfügige Anpassungen im Biersteuer-
gesetz erforderlich: 


– Aktualisierung der Verweise auf europäische Rechtsvorschriften 


– Einführung eines Zertifizierungssystems für rechtlich und wirtschaftlich un-
abhängige (Klein-)Produzenten zur Inanspruchnahme eines ermäßigten 
Steuersatzes in einem anderen Mitgliedstaat 


– Einführung der Regelung, dass alle Zutaten von Bier, einschließlich die nach 
Abschluss der Gärung hinzugefügten Zutaten, bei der Messung des Grades 
Plato berücksichtigt werden 


Darüber hinaus werden im Biersteuergesetz und in der Biersteuerverordnung ver-
schiedene Änderungen vorgenommen, für die ein rechtlicher oder praktischer 
Handlungsbedarf besteht. Diese dienen im Wesentlich dem Bürokratieabbau und 
bewirken Erleichterungen für Wirtschaft und Verwaltung. 


Zusätzlich werden zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts vereinzelt 
auch verfahrensrechtliche Regelungen bezüglich der Besteuerung der sonstigen 
Genussmittel geändert. Zudem werden zur Korrektur einzelner redaktioneller 
Fehler das Siebte Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen und die 
Siebte Verordnung zur Änderung von Verbrauchsteuerverordnungen geändert. 


Daneben wird § 13b des Umsatzsteuergesetzes dahingehend geändert, dass die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Umkehr der Steuerschuldner-
schaft oder Reverse-Charge-Verfahren) auf die Übertragung von Emissionszerti-
fikaten, die im nationalen System nach dem Gesetz über einen nationalen Zertifi-
katehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz – 
BEHG – BGBl. I S. 2728) vom 12. Dezember 2019 gehandelt werden, an einen 
Unternehmer erweitert wird. 


Des Weiteren wird durch die Änderung das Stabilisierungsfondsgesetzes die 
rechtliche Grundlage zur Refinanzierung der Zuweisungsgeschäfte der Bundesre-
gierung zur Liquiditätssicherung von Energieunternehmen und Energiehandels-
unternehmen zu schaffen. Durch die Gesetzesänderung wird der Wirtschaftssta-
bilisierungsfonds befugt, der KfW Darlehen zur Refinanzierung der Zuweisungs-
geschäfte zu gewähren. Das zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Coronavirus-Pandemie errichtete Sondervermögen Wirtschaftsstabilisie-
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rungsfonds wird damit ermächtigt, durch die Darlehensgewährung einen partiel-
len Beitrag zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen 
Angriffskrieges gegen die Ukraine auf die Energiewirtschaft in Deutschland zu 
leisten. 


Zu Buchstabe b 


Die Fraktion der CDU/CSU führt aus, für Restaurant- und Verpflegungsdienst-
leistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken werde seit dem 1. Juli 2020 
bis gegenwärtig Ende 2022 der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in Höhe von 7 Pro-
zent gewährt. Anfang 2021 wurde auch die Biersteuer für kleine und mittlere 
Brauereien bis Ende 2022 befristet gesenkt 


Nun drohen beide Ermäßigungen Ende des Jahres auszulaufen. Dies bedroht nach 
Ansicht der Antragsteller die Erholung der Gastronomie in den Innenstädten und 
den Fortbestand vieler kleiner Brauereien in der derzeit weiter fortwirkenden 
Wirtschaftskrise. 


B. Lösung 


Zu Buchstabe a 


Das Biersteuergesetz, das Tabaksteuergesetz, das Schaumwein- und Zwischener-
zeugnissteuergesetz, das Kaffeesteuergesetz, das Alkoholsteuergesetz, das Siebte 
Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen, das Umsatzsteuergesetz, die 
Biersteuerverordnung, die Tabaksteuerverordnung, die Schaumwein- und Zwi-
schenerzeugnissteuerverordnung, die Kaffeesteuerverordnung, die Alkoholsteu-
erverordnung, die Siebte Verordnung zur Änderung von Verbrauchsteuerverord-
nungen sowie die Verordnung zur elektronischen Übermittlung von Daten für die 
Verbrauchsteuern und die Luftverkehrsteuer werden geändert. 


Die Umstellung der Beförderung von Bier im steuerrechtlich freien Verkehr von 
einem papiergebundenen zu einem elektronischen Verfahren auf Grund der Vor-
gaben der Systemrichtlinie führt zu Bürokratieabbau und berücksichtigt Nachhal-
tigkeitsaspekte. Auch weitere Maßnahmen des Vorhabens bewirken den Abbau 
bürokratischer Regularien und bringen Erleichterungen für Wirtschaft und Ver-
waltung. 


In Umsetzung der Alkoholstrukturrichtlinie wird in das Biersteuergesetz aufge-
nommen, dass ab dem 1. Januar 2031 alle Zutaten von Bier, einschließlich die 
nach Abschluss der Gärung hinzugefügten Zutaten, bei der Messung des Grades 
Plato berücksichtigt werden. 


Bei der Beantragung von biersteuerrechtlichen Erlaubnissen werden regelmäßige 
Vorlagepflichten gestrichen. 


Erleichterungen werden im Biersteuerrecht auch durch die Streichung der Entlas-
tungsabschnitte geschaffen. Bislang ist im Grundsatz vorgesehen, dass Unterneh-
men Entlastungsanmeldungen zur Beantragung von Steuerentlastungen nach der 
Beförderung von Bier in einen anderen Mitgliedstaat nur kalendervierteljährlich 
abgeben dürfen. Künftig dürfen Entlastungsanmeldungen ohne bürokratische 
Hemmnisse auch monatlich eingereicht werden. 


Heilungstatbestände, die eine Steuerentstehung verhindern, sofern diese lediglich 
auf Grund von formalen Verstößen entstanden wäre, werden aus dem Energies-
teuergesetz auch in das Biersteuergesetz übertragen. Diese Heilungstatbestände 
werden darüber hinaus in allen Verbrauchsteuerverordnungen des Genussmittel-
bereichs verfahrensrechtlich konkretisiert. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/3590 – 4 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 


Ferner wird klarstellend aufgenommen, dass Bierwürze, welche zur Herstellung 
von alkoholsteuerpflichtigen Waren verwendet wird, von der Biersteuer befreit 
wird. 


Für Unternehmen, die Bier, Kaffee, Schaumwein oder Zwischenerzeugnisse ohne 
Steuerlagererlaubnis herstellen, wird die Möglichkeit zur monatsweisen Abgabe 
von Steueranmeldungen geschaffen. Die beabsichtigte Herstellung von Bier au-
ßerhalb des Steuerlagers wird im Zuge dessen zur Vereinheitlichung des Ver-
brauchsteuerrechts unter einen Anmeldevorbehalt gestellt. 


Weiterhin fördert das Gesetz Wissenschaft und Forschung durch Implementie-
rung eines Steuerbefreiungstatbestandes in das Biersteuergesetz, sofern Bier zu 
wissenschaftlichen Zwecken verwendet wird. 


Zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts und zur Entlastung der Wirt-
schaft im Biersteuerrecht entfällt die zwingende Rechtsfolge, dass verbrauchsteu-
errechtliche Erlaubnisse erlöschen, sofern die Verlegung des Betriebssitzes nicht 
fristgemäß angezeigt wird. 


Zur Unterstützung von kleinen Brauereien wird im Biersteuergesetz geregelt, dass 
der Einsatz von Färbebier der Inanspruchnahme der ermäßigten Biersteuersätze 
nicht entgegensteht. 


Durch eine redaktionelle Änderung der Biersteuerverordnung wird klargestellt, 
dass bei der Bemessung der steuerbaren Biersteuermenge auf die Nennfüllmenge 
abgestellt wird. Dieser Bezugspunkt der Steuerbemessung entspricht bereits jetzt 
der biersteuerrechtlichen Praxis. 


Es wird durch eine Ergänzung des Biersteuergesetzes erreicht, dass ermäßigte 
Biersteuersätze lediglich von Brauereien beansprucht werden können, die auch 
im Besitz eines Biersteuerlagers sind. 


Im Kaffeesteuergesetz wird zur Vereinheitlichung der Verbrauchsteuergesetze 
zusätzlich ein Steuerentstehungstatbestand geschaffen, der als Auffangtatbestand 
fungiert und an den Besitz von unversteuertem Kaffee im steuerrechtlich freien 
Verkehr im Steuergebiet anknüpft. 


Durch die Änderung im Tabaksteuergesetz erfolgt in Bezug auf Substitute für Ta-
bakwaren eine Klarstellung des Verweises auf geltende Vorschriften des Kaffee-
steuerrechts. Durch die Änderungen der Tabaksteuerverordnung erfolgt für Be-
förderungen von erhitztem Tabak aus dem steuerrechtlich freien Verkehr anderer 
Mitgliedstaaten zu privaten Zwecken die Festsetzung einer Richtmenge. Darüber 
hinaus ermöglichen die Änderungen das Weiterbestehen derzeitiger Angebotsfor-
men von Substituten für Tabakwaren. 


Die Verordnung zur elektronischen Übermittlung von Daten für die Verbrauch-
steuern und die Luftverkehrsteuer wird redaktionell geändert, um die Bestimmun-
gen des Onlinezugangsgesetzes auch im Biersteuerrecht wirksam werden zu las-
sen. 


Die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers im Umsatz-
steuergesetz dient der Bekämpfung von Umsatzsteuerhinterziehung und damit der 
Sicherung des Steueraufkommens. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


- Entfristung der Höhe der derzeit geltenden ermäßigten Steuersätze der Biersteu-
ermengenstaffel nach § 2 Absatz 1a BierStG. 
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- Verlängerung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken bis Ende des 
Jahres 2023. 


- Anpassung des Durchschnittssatzes und der Vorsteuerpauschale für Landwirte 
ab 1. Januar 2023 auf 9,0 Prozent durch die Änderung des § 24 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 und Satz 3 UStG. 


- Klarstellende Regelungen im Tabaksteuerrecht. 


- Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes 


Marktseitig ist die Aufnahme zusätzlicher Liquidität für den Bund über die Bun-
desrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH (nachfolgende Finanzagentur) 
problemlos möglich, es fehlt aber die gesetzliche Kreditermächtigung zur Auf-
nahme von Mitteln und für deren Weitergabe an die KfW. 


Für den Ernstfall ist daher zeitnah eine belastbare gesetzliche Kreditermächtigung 
erforderlich, damit die KfW handlungsfähig bleibt und damit das Vertrauen von 
Wirtschaft und Öffentlichkeit in die Maßnahmenpakete der Bundesregierung kei-
nen Schaden nimmt. 


- Änderungen am Inkrafttreten. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/2247 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung 
der Fraktionen AfD und DIE LINKE. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 
die Bundesregierung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auffordert, 


1. den bestehenden ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen über den 31. Dezember 2022 dauerhaft fortgelten 
zu lassen, 


2. die bestehende ermäßigte Biersteuermengenstaffel des § 2 Absatz 1a 
BierStG für kleine und mittlere Brauereien über den 31. Dezember 2022 dau-
erhaft fortgelten zu lassen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 20/1727 mit den Stimmen der Frak-
tionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE 
LINKE. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Zu Buchstabe a 


Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch das Gesetz die nachstehend aufge-
führten Haushaltsausgaben: 
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Jahr Einmalige Personal- 
und Sachausgaben  


in 1.000 Euro 


Laufende Personal- und 
Sachausgaben  
in 1.000 Euro 


2022 26 - 


2023 406 324 


2024 - 702 


2925 - 754 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


 


Die Haushaltswirkungen einschließlich der vom Finanzausschuss empfohlenen 
Änderungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


 Volle Jah-
reswir-


kung1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


Insgesamt -3345 - -2845 -500 - - 


Bund -1766 - -1502 -264 - - 


Länder -1512 - -1286 -226 - - 


Gemein-
den 


-67 - -57 -10 - - 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Das Gesetz wirkt sich nicht auf den Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und 
Bürger aus. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Wirtschaft entsteht durch das Gesetz einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe 
von rund 167.900 Euro. 


Zudem entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von 
rund 127.300 Euro, von dem ein Betrag in Höhe von rund 90.000 Euro Bürokra-
tiekosten aus Informationspflichten darstellen. Demgegenüber entsteht ein jährli-
cher Minderaufwand für die Wirtschaft durch den Verzicht auf regelmäßige Vor-
lagepflichten und durch die künftige, aus der Systemrichtlinie vorgegebene, elekt-
ronische Abwicklung des bisherigen papiergestützten Beförderungsverfahrens im 
freien Verkehr in Höhe von rund 3.500 Euro. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Erfüllungsaufwand für den Bund: 


Für die Zollverwaltung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 
rund 586.000 Euro sowie ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
388.000 Euro. 


Erfüllungsaufwand für die Länder und Kommunen: 


Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Länder und Kommunen. 


F. Weitere Kosten 


Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU diskutiert keine Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/2247 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Antrag auf Drucksache 20/1727 abzulehnen. 


Berlin, den 21. September 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


 
 


Carlos Kasper 
Berichterstatter 


Sebastian Brehm 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 


des Entwurfs eines Achten Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen 
– Drucksache 20/2247 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Achten Gesetzes zur 
Änderung von Verbrauchsteuerge-


setzen 


Entwurf eines Achten Gesetzes zur 
Änderung von Verbrauchsteuerge-


setzen 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Tabaksteuergesetzes Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Biersteuergesetzes Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Schaumwein- und 
Zwischenerzeugnissteuergesetzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Kaffeesteuergesetzes Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Alkoholsteuergesetzes Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Änderung der Tabaksteuerverord-
nung 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung der Biersteuerverordnung Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung der Schaumwein- und 
Zwischenerzeugnissteuerverordnung 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 9 Änderung der Kaffeesteuerverord-
nung 


Artikel 9 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 10 Änderung der Alkoholsteuerverord-
nung 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 11 Änderung der Verordnung zur elekt-
ronischen Übermittlung von Daten 
für die Verbrauchsteuern und die 
Luftverkehrsteuer 


Artikel 11 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 12 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Weitere Änderung des Biersteuerge-
setzes 


Artikel 13 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 14 Weitere Änderung der Biersteuerver-
ordnung 


Artikel 14 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 15 Änderung des Siebten Gesetzes zur 
Änderung von Verbrauchsteuerge-
setzen 


Artikel 15 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 16 Änderung der Siebten Verordnung 
zur Änderung von Verbrauchsteuer-
verordnungen 


Artikel 16 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 17 Änderung des Gesetzes zur Moderni-
sierung des Tabaksteuerrechts 


Artikel 17 Änderung des Stabilisierungsfonds-
gesetzes 


Artikel 18 Inkrafttreten Artikel 18 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Tabaksteuergesetzes Änderung des Tabaksteuergesetzes 


§ 35 Absatz 1 des Tabaksteuergesetzes vom 
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3411) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Tabaksteuergesetz vom 15. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 3411) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In den Nummern 4 und 5 wird jeweils das Se-
mikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt 
und wird jeweils folgender Halbsatz angefügt: 


1. § 1b Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Hierbei sind das Datum der Veröffentli-
chung, die Bezugsquelle und eine Stelle zu be-
zeichnen, bei der die Veröffentlichung archiv-
mäßig gesichert niedergelegt ist;“. 


„Für die Beförderung von Substituten für 
Tabakwaren unter Steueraussetzung im 
und aus dem Steuergebiet, sowie für die Be-
förderung von Substituten für Tabakwa-
ren des zollrechtlich freien Verkehrs aus 
anderen, in andere oder über andere Mit-
gliedstaaten mit Ausnahme des Versand-
handels gelten die diesbezüglichen Vor-
schriften für die Kaffeesteuer nach dem 
Kaffeesteuergesetz sowie den dazu ergan-
genen Durchführungsbestimmungen sinn-
gemäß.“ 


2. In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch 
ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 8 
wird angefügt: 


2. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Das die Nummern 4 und 5 jeweils ab-
schließende Semikolon wird durch ei-
nen Punkt ersetzt und jeweils nachfol-
gender Halbsatz wird eingefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „Hierbei sind das Datum der Veröf-
fentlichung, die Bezugsquelle und eine 
Stelle zu bezeichnen, bei der die Ver-
öffentlichung archivmäßig gesichert 
niedergelegt ist;“. 


 b) Der Nummer 7 abschließende Punkt 
wird durch ein Semikolon ersetzt und 
folgende Nummer 8 wird angefügt: 


„8. zur Verfahrensvereinfachung, zur Ver-
meidung unangemessener wirtschaftli-
cher Belastungen sowie zur Sicherung 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
und des Steueraufkommens Bestim-
mungen zu den §§ 15 und 32 zu erlas-
sen.“ 


„8. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Biersteuergesetzes Änderung des Biersteuergesetzes 


Das Biersteuergesetz vom 15. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1870, 1908), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1259) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Biersteuergesetz vom 15. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1870, 1908), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1259) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie 
folgt gefasst: 


 


„Abschnitt 3 
 


Einfuhr oder unrechtmäßiger Eingang 


von Bier aus Drittländern oder Drittge-


bieten“. 


 


b) Die Angaben zu den §§ 16 und 17 wer-
den wie folgt gefasst: 


 


„§ 16 (weggefallen)  


§ 17 (weggefallen)“.  


c) Die Angabe zu Abschnitt 4 wird wie 
folgt gefasst:  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Abschnitt 4 
 


Beförderung von Bier des steuerrecht-


lich freien Verkehrs aus anderen, in an-


dere oder über andere Mitgliedstaaten“. 


 


d) Die Angabe zu § 20 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 20 Lieferung zu gewerblichen 
Zwecken“. 


 


e) Nach der Angabe zu § 20 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„§ 20a Zertifizierte Empfänger  


§ 20b Zertifizierte Versender  


§ 20c Beförderungen“.  


f) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 22 Unregelmäßigkeiten während der 
Beförderung von Bier des steu-
errechtlich freien Verkehrs“. 


 


g) Nach der Angabe zu § 22 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„§ 22a Steuerentstehung, Steuer-
schuldner 


 


§ 22b Steueranmeldung, Fälligkeit“.  


h) Die Angabe zu § 25 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 25 Steuerentlastung bei der Beför-
derung von Bier des steuerrecht-
lich freien Verkehrs“. 


 


2. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(3) Kombinierte Nomenklatur im Sinn 
dieses Gesetzes ist die Warennomenklatur 
nach Artikel 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über 
die zolltarifliche und statistische Nomenkla-
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 
256 vom 7.9.1987, S. 1; L 341 vom 
3.12.1987, S. 38; L 378 vom 31.12.1987, 
S. 120; L 130 vom 26.5.1988, S. 42; L 151 
vom 8.6.2016, S. 22) in der durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1602 (ABl. L 
273 vom 31.10.2018, S. 1) geänderten, am 1. 
Januar 2019 geltenden Fassung.“ 


 


3. § 2 wird wie folgt geändert: 3. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„Ab dem 1. Januar 2031 werden bei der 
Berechnung des Grades Plato alle Zuta-
ten des Bieres, einschließlich derer, die 
nach Abschluss der Gärung hinzugefügt 
werden, berücksichtigt.“ 


 


b) Absatz 1a wird aufgehoben. b) u n v e r ä n d e r t  


c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 aaa) Die Wörter „ab dem 1. 
Januar 2023“ werden ge-
strichen. 


 bbb) In Nummer 1 wird die 
Angabe „84,0“ durch die 
Angabe „75“ ersetzt. 


 ccc) In Nummer 2 wird die 
Angabe „78,4“ durch die 
Angabe „70“ ersetzt. 


 ddd) In Nummer 3 wird die 
Angabe „67,2“ durch die 
Angabe „60“ ersetzt. 


 eee) In Nummer 4 wird die 
Angabe „56,0“ durch die 
Angabe „50“ ersetzt. 


 bb) In Satz 4 wird die Angabe „56“ 
durch die Angabe „50“ ersetzt. 


aa) Nach Satz 5 wird folgender Satz 
eingefügt: 


cc) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Die Zugabe von Röstmalzbier 
nach dem Brauvorgang ist unschäd-
lich für die Anwendung des ermä-
ßigten Steuersatzes.“ 


 


bb) Nach dem neuen Satz 7 wird fol-
gender Satz eingefügt: 


dd) u n v e r ä n d e r t  


„Zugaben nach Satz 6 sind der Ge-
samtjahreserzeugung zuzurech-
nen.“ 


 


d) Vor Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„Eine Brauerei ist ein Steuerlager, in 
dem Bier unter Steueraussetzung im 
Brauverfahren hergestellt und gelagert 
werden darf.“ 


 


e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: e) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach 
den Absätzen 1a bis 4“ durch die 
Wörter „nach den Absätzen 2 bis 4“ 
ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird aufgehoben.  


f) Die folgenden Absätze 6 und 7 werden 
angefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  


„(6) Wird Bier einer unabhängigen 
Brauerei eines anderen Mitgliedstaats 
mit einer Gesamtjahreserzeugung von 
weniger als 200 000 hl in das Steuerge-
biet geliefert, gilt die entsprechende 
Steuerermäßigung für den jeweiligen 
Steuerschuldner. Für die Inanspruch-
nahme des ermäßigten Steuersatzes nach 
Absatz 1a ist die Vorlage einer amtli-
chen Bescheinigung des anderen Mit-
gliedstaats erforderlich, aus der die Ge-
samtjahreserzeugung der Brauerei her-
vorgeht und die ihre Unabhängigkeit im 
Sinn des Absatzes 3 bestätigt. Absatz 4 
gilt entsprechend. 


 


(7) Auf Antrag stellt das Haupt-
zollamt einem unabhängigen Hersteller 
mit Sitz im Steuergebiet eine Bescheini-
gung entsprechend Absatz 6 Satz 2 zur 
Vorlage in anderen Mitgliedstaaten aus.“ 


 


4. § 3 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


a) Die Nummern 1 bis 3 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„1. Systemrichtlinie: die Richtlinie 
(EU) 2020/262 des Rates vom 19. 
Dezember 2019 zur Festlegung 
des allgemeinen Verbrauchsteuer-
systems (Neufassung) (ABl. L 58 
vom 27.2.2020, S. 4), in der je-
weils geltenden Fassung; 


 


2. Verfahren der Steueraussetzung: 
steuerliches Verfahren, das auf die 
Herstellung, die Bearbeitung, die 
Verarbeitung, die Lagerung in 
Steuerlagern sowie die Beförde-
rung von Bier unter Aussetzung 
der Biersteuer anzuwenden ist; 


 


3. steuerrechtlich freier Verkehr: 
Verkehr, der Bier erfasst, das  


 


a) sich in keinem der folgenden 
Verfahren befindet: 


 


aa) in dem Verfahren der 
Steueraussetzung nach 
Nummer 2,  


 


bb) in dem externen Ver-
sandverfahren nach Ar-
tikel 226 des Unions-
zollkodex,  


 


cc) in dem Verfahren der 
Lagerung nach Titel VII 
Kapitel 3 des Unions-
zollkodex,  


 


dd) in dem Verfahren der 
vorübergehenden Ver-
wendung nach Arti-
kel 250 des Unionszoll-
kodex,  


 


ee) in dem Verfahren der 
aktiven Veredelung 
nach Artikel 256 des 
Unionszollkodex und 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) nicht der zollamtlichen Über-
wachung nach Artikel 134 
des Unionszollkodex oder 
dem Verfahren der Truppen-
verwendung nach dem Trup-
penzollgesetz vom 19. Mai 
2009 (BGBl. I S. 1090), das 
durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 15. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 1870) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fas-
sung unterliegt;“. 


 


b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils 
das Wort „Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Union“ ersetzt. 


 


c) Die Nummern 6 bis 8 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„6. Drittgebiete: die Gebiete nach Ar-
tikel 3 Nummer 4 der Systemricht-
linie; 


 


7. Drittländer: die Gebiete nach Arti-
kel 3 Nummer 5 der Systemrichtli-
nie; 


 


8. Zollgebiet der Union: das Gebiet 
nach Artikel 4 des Unionszollko-
dex;“. 


 


d) Nach Nummer 8 werden die folgenden 
Nummern 9 und 10 eingefügt: 


 


„9. Einfuhr: die Überlassung von Bier 
zum zollrechtlich freien Verkehr 
im Steuergebiet gemäß Arti-
kel 201 des Unionszollkodex; dies 
gilt sinngemäß für den Eingang 
von Bier aus einem der in Artikel 4 
Absatz 2 der Systemrichtlinie auf-
geführten Gebiete in das Steuerge-
biet; 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 17 – Drucksache 20/3590
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


10. unrechtmäßiger Eingang: liegt vor, 
wenn für Bier, das nicht gemäß Ar-
tikel 201 des Unionszollkodex in 
den zollrechtlich freien Verkehr 
überführt worden ist, nach Arti-
kel 79 Absatz 1 des Unionszollko-
dex im Steuergebiet eine Einfuhr-
zollschuld entstanden ist oder ent-
standen wäre, sofern es zollpflich-
tig gewesen wäre; dies gilt sinnge-
mäß für den Eingang von Bier aus 
einem der in Artikel 4 Absatz 2 der 
Systemrichtlinie aufgeführten Ge-
biete in das Steuergebiet;“. 


 


e) Die bisherigen Nummern 9 und 10 wer-
den die Nummern 11 und 12 und werden 
wie folgt gefasst: 


 


„11. Ort der Einfuhr: der Ort, an dem 
das Bier nach Artikel 201 des Uni-
onszollkodex in den zollrechtlich 
freien Verkehr überführt wird; 
beim Eingang aus Gebieten des 
Artikels 4 Absatz 2 der System-
richtlinie der Ort, an dem das Bier 
in sinngemäßer Anwendung von 
Artikel 139 des Unionszollkodex 
zu gestellen ist; 


 


12. Unionszollkodex: die Verordnung 
(EU) Nr. 952/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festle-
gung des Zollkodex der Union 
(ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1; 
L 287 vom 29.10.2013, S. 90; L 
267 vom 30.9.2016, S. 2), die zu-
letzt durch die Verordnung (EU) 
2019/632 (ABl. L 111 vom 
25.4.2019, S. 54) geändert worden 
ist, in der am 14. Dezember 2016 
geltenden Fassung;“. 


 


f) Die bisherige Nummer 11 wird Num-
mer 13, der abschließende Punkt wird 
durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gende Nummer 14 wird angefügt: 


 


„14. Steuerentlastung: der Erlass, die 
Erstattung und die Vergütung ei-
ner entstandenen Steuer.“ 


 


5. § 5 Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. 5. u n v e r ä n d e r t  
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6. § 8 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Nummer 5 wird der Punkt 
am Ende durch ein Semikolon ersetzt 
und wird folgende Nummer 6 wird ange-
fügt: 


 


„6. die Streitkräfte eines anderen Mit-
gliedstaats und deren ziviles Be-
gleitpersonal, wenn diese Streit-
kräfte an einer Verteidigungsan-
strengung im Steuergebiet teilneh-
men, die zur Durchführung einer 
Tätigkeit der Europäischen Union 
im Zusammenhang mit der Ge-
meinsamen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik unternommen 
wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 5 wird nach dem Wort 
„Einrichtungen“ ein Semikolon 
eingefügt und wird folgende Num-
mer 6 eingefügt: 


 


„6. im Fall des Absatzes 1 Num-
mer 6 im Zusammenhang mit 
der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspoli-
tik der Europäischen Union“. 


 


bb) In dem Wortlaut nach der Numme-
rierung werden die Wörter „(Arti-
kel 13 der Systemrichtlinie)“ durch 
die Wörter „(Artikel 12 der Sys-
temrichtlinie)“ ersetzt. 


 


7. § 9 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 wird die Angabe „Arti-
kel 21“ durch die Angabe „Artikel 20“ 
ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 wird die Angabe „Arti-
kels 12“ durch die Angabe „Artikels 11“ 
ersetzt. 


 


c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefügt: 
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„(3) Abgesehen von den Fällen, in 
denen Bier unmittelbar am Ort der Ein-
fuhr in ein Steuerlager aufgenommen 
wird, kann Bier nur dann mit einem 
elektronischen Verwaltungsdokument 
unter Steueraussetzung vom Ort der Ein-
fuhr befördert werden, wenn der Anmel-
der nach Artikel 5 Nummer 15 des Uni-
onszollkodex oder jede andere Person, 
die nach Artikel 15 des Unionszollkodex 
unmittelbar oder mittelbar an der Erfül-
lung von Zollformalitäten beteiligt ist, 
den zuständigen Behörden des Einfuhr-
mitgliedstaats Folgendes vorlegt: 


 


1. die Verbrauchsteuernummer des re-
gistrierten Versenders; 


 


2. die Verbrauchsteuernummer des 
Steuerlagerinhabers oder des re-
gistrierten Empfängers, an den das 
Bier versandt wird; 


 


3. im Fall von Beförderungen von 
Bier in andere Mitgliedstaaten den 
Nachweis, dass das eingeführte 
Bier aus dem Steuergebiet in das 
Gebiet eines anderen Mitgliedstaats 
versandt werden soll.“ 


 


d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 
und die Angabe „Artikeln 21“ wird 
durch die Angabe „Artikeln 20“ ersetzt. 


 


8. In § 10 Absatz 4 wird das Wort „übergeführt“ 
durch das Wort „überführt“ ersetzt und wird 
nach dem Wort „ist“ ein Komma eingefügt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 11 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c wer-
den die Wörter „im Sinn des Artikels 12 
Absatz 1“ durch die Wörter „im Sinn des 
Artikels 11 Absatz 1“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „über-
geführt“ durch das Wort „überführt“ er-
setzt. 


 


10. § 12 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
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„(1) Bier darf unter Steuerausset-
zung, aus Steuerlagern im Steuergebiet 
oder von registrierten Versendern vom 
Ort der Einfuhr im Steuergebiet zu ei-
nem Ort befördert werden, an dem das 
Bier 


 


1. das Verbrauchsteuergebiet der Eu-
ropäischen Union verlässt; 


 


2. in das externe Versandverfahren 
nach Artikel 226 des Unionszollko-
dex überführt wird, sofern dies nach 
Artikel 189 Absatz 4 der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2015/2446 
der Kommission vom 28. Juli 2015 
zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 952/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates mit 
Einzelheiten zur Präzisierung von 
Bestimmungen des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 
29.12.2015, S. 1; L 264 vom 
30.9.2016, S. 44; L 192 vom 
30.7.2018, S. 62), die zuletzt durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 
2021/1934 (ABl. L 396 vom 
10.11.2021, S. 10) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, vorgesehen ist. 


 


Satz 1 gilt auch, wenn das Bier über 
Drittländer oder Drittgebiete befördert 
wird.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) In den Fällen des Absatzes 1 
beginnt die Beförderung unter Steuer-
aussetzung, wenn das Bier das Steuerla-
ger verlässt oder am Ort der Einfuhr in 
den zollrechtlich freien Verkehr über-
führt worden ist. Die Beförderung unter 
Steueraussetzung endet 


 


1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1, wenn das Bier das Ver-
brauchsteuergebiet der Europäi-
schen Union verlässt; 


 


2. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2, wenn das Bier in das 
externe Versandverfahren über-
führt wird.“ 
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c) In Absatz 4 werden die Wörter „Für die 
Sicherheitsleistung“ durch die Wörter 
„Für die Verfahrensvorschriften, die Si-
cherheitsleistung und die Zulassung von 
Verfahrensvereinfachungen“ ersetzt. 


 


d) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  


„(5) Für den Ausgang von Bier in 
eines der in Artikel 4 Absatz 2 der Sys-
temrichtlinie aufgeführten Gebiete sind 
die in den zollrechtlichen Vorschriften 
der Europäischen Union vorgesehenen 
Formalitäten für den Ausgang von Wa-
ren aus dem Zollgebiet der Europäischen 
Union entsprechend anzuwenden.“ 


 


11. § 13 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 werden nach den Wörtern 
„Unregelmäßigkeiten ein,“ die Wörter 
„die eine Überführung des Bieres in den 
steuerrechtlich freien Verkehr zur Folge 
haben,“ eingefügt. 


 


b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Be-
förderung“ die Wörter „von Bier“ und 
nach den Wörtern „eingetreten ist“ ein 
Komma und die Wörter „die eine Über-
führung dieses Bieres in den steuerrecht-
lich freien Verkehr zu Folge hatte“ ein-
gefügt. 


 


c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „worden ist,“ die Wörter „die 
eine Überführung dieses Bieres in den 
steuerrechtlich freien Verkehr zu Folge 
hatte,“ eingefügt. 


 


12. § 14 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Eine Überführung in den steu-
errechtlich freien Verkehr findet nicht 
statt, wenn Bier in einem Verfahren der 
Steueraussetzung infolge unvorherseh-
barer Ereignisse oder höherer Gewalt  


 


1. vollständig zerstört ist oder   


2. vollständig oder teilweise unwie-
derbringlich verloren gegangen ist.  
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Dies gilt auch für die Fälle, in denen eine 
Zerstörung vorher angezeigt wurde. Bier 
gilt dann als vollständig zerstört oder 
vollständig oder teilweise unwieder-
bringlich verloren gegangen, wenn es 
nicht mehr als Bier genutzt werden kann. 
Die vollständige Zerstörung sowie der 
unwiederbringliche Gesamt- oder Teil-
verlust des Bieres sind hinreichend nach-
zuweisen. Eine Überführung in den steu-
errechtlich freien Verkehr findet nicht 
statt, wenn das Bier auf Grund seiner Be-
schaffenheit während des Verfahrens der 
Steueraussetzung teilweise verloren ge-
gangen ist.“ 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 
eingefügt: 


 


„(4) In den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 4 entsteht die Steuer nicht, 
wenn der Versender innerhalb einer Frist 
von vier Monaten nach Beginn der Be-
förderung im Sinn des § 9 nachweist, 
dass das Bier  


 


1. zu Personen befördert worden ist, 
die zum Empfang von Bier unter 
Steueraussetzung berechtigt sind, 
oder 


 


2. ordnungsgemäß ausgeführt worden 
ist. 


 


Die Steuer entsteht auch dann nicht, 
wenn das Bier das Steuergebiet auf 
Grund unvorhersehbarer Umstände nur 
kurzzeitig verlassen hat und im An-
schluss daran wieder an Personen im 
Sinn des Satzes 1 Nummer 1 im Steuer-
gebiet befördert worden ist oder das Bier 
zu einem anderen zugelassenen Ort be-
fördert worden ist als zu Beginn der Be-
förderung vorgesehen. Die Unregelmä-
ßigkeit darf nicht vorsätzlich oder leicht-
fertig durch den Steuerschuldner verur-
sacht worden sein und die Steueraufsicht 
muss gewahrt gewesen sein. Abwei-
chend von Satz 1 beginnt die Frist von 
vier Monaten für die Vorlage des Nach-
weises an dem Tag, an dem durch eine 
Steueraufsichtsmaßnahme oder Außen-
prüfung festgestellt wurde, dass eine Un-
regelmäßigkeit eingetreten ist.“ 
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c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden 
die Absätze 5 und 6. 


 


13. § 15 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 und 3 werden jeweils 
die Wörter „§ 14 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 erste Alternative“ durch die Wör-
ter „§ 14 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
erste Alternative“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 14 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 zweite Alter-
native“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 zweite Alternative“ er-
setzt. 


 


14. Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


14. u n v e r ä n d e r t  


„Abschnitt 3 


 


Einfuhr oder unrechtmäßiger Eingang von 
Bier aus Drittländern oder Drittgebieten“. 


 


15. Die §§ 16 und 17 werden aufgehoben. 15. u n v e r ä n d e r t  


16. § 18 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Die Steuer entsteht vorbehalt-
lich des Satzes 2 zum Zeitpunkt der 
Überführung des Bieres in den steuer-
rechtlich freien Verkehr durch die Ein-
fuhr oder durch den unrechtmäßigen 
Eingang. Die Steuer entsteht nicht, wenn 


 


1. das Bier unmittelbar am Ort der 
Einfuhr in ein Verfahren der Steu-
eraussetzung überführt wird, 


 


2. sich eine Steuerbefreiung an-
schließt oder 


 


3. die Einfuhrzollschuld nach Arti-
kel 124 Absatz 1 Buchstabe e, f, g 
oder Buchstabe k des Unionszoll-
kodex erlischt.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Steuerschuldner ist  


1. jede Person nach Artikel 77 Ab-
satz 3 des Unionszollkodex, 
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2. jede andere Person, die an einem 
unrechtmäßigen Eingang beteiligt 
ist. 


 


§ 14 Absatz 6 gilt entsprechend.“  


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Für die Fälligkeit, den Zah-
lungsaufschub, das Erlöschen in anderen 
Fällen als nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 sowie die Nacherhebung, den Er-
lass und die Erstattung in anderen Fällen 
als nach den Artikeln 119 und 120 des 
Unionszollkodex und das Steuerverfah-
ren gelten die Zollvorschriften sinnge-
mäß. Abweichend von Satz 1 bleiben die 
§§ 163 und 227 der Abgabenordnung 
unberührt.“ 


 


d) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz 
„(§ 16 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe 
e)“ gestrichen. 


 


e) Nach Absatz 4 werden die folgenden 
Absätze 5 und 6 eingefügt: 


 


„(5) Für den Eingang von Bier aus 
einem der in Artikel 4 Absatz 2 der Sys-
temrichtlinie aufgeführten Gebiete in das 
Steuergebiet sind die in den zollrechtli-
chen Vorschriften der Europäischen 
Union vorgesehenen Formalitäten für 
den Eingang von Waren in das Zollge-
biet der Europäischen Union entspre-
chend anzuwenden. 


 


(6) Für den unrechtmäßigen Ein-
gang gilt Artikel 87 des Unionszollko-
dex sinngemäß.“ 


 


f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7.  


17. Die Angabe zu Abschnitt 4 wird wie folgt ge-
fasst: 


17. u n v e r ä n d e r t  


„Abschnitt 4 


 


Beförderung von Bier des steuerrechtlich 
freien Verkehrs aus anderen, in andere oder 


über andere Mitgliedstaaten“. 


 


18. § 20 wird wie folgt gefasst: 18. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 25 – Drucksache 20/3590
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 20 


 


Lieferung zu gewerblichen Zwecken  


(1) Im Sinne dieses Abschnitts wird 
Bier zu gewerblichen Zwecken geliefert, 
wenn es aus dem steuerrechtlich freien Ver-
kehr eines Mitgliedstaats in einen anderen 
Mitgliedstaat befördert und 


 


1. an eine Person geliefert wird, die keine 
Privatperson ist, oder 


 


2. an eine Privatperson geliefert wird, so-
fern die Beförderung nicht unter § 19 o-
der § 21 fällt. 


 


Bei Lieferungen zu gewerblichen Zwecken 
darf Bier nur von einem zertifizierten Versen-
der zu einem zertifizierten Empfänger beför-
dert werden. Davon unbeschadet können zer-
tifizierte Empfänger außerhalb des Steuerge-
biets in Empfang genommenes Bier in das 
Steuergebiet verbringen oder verbringen las-
sen. 


 


(2) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates zur Siche-
rung des Steueraufkommens Vorschriften zu 
Absatz 1 zu erlassen.“ 


 


19. Nach § 20 werden die folgenden §§ 20a bis 
20c eingefügt: 


19. u n v e r ä n d e r t  


„§ 20a 


 


Zertifizierte Empfänger  


(1) Zertifizierte Empfänger sind Perso-
nen, die Bier, das aus dem steuerrechtlich 
freien Verkehr eines anderen Mitgliedstaats 
zu gewerblichen Zwecken geliefert wurde, in 
ihrem Betrieb im Steuergebiet oder an einem 
anderen Ort im Steuergebiet 


 


1. nicht nur gelegentlich oder  


2. im Einzelfall  


empfangen dürfen.   


Satz 1 gilt auch für  
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1. den Empfang von Bier aus dem Steuer-
gebiet, das über einen anderen Mitglied-
staat befördert wurde, oder 


 


2. den Empfang durch Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts. 


 


(2) Wer Bier als zertifizierter Empfän-
ger empfangen will, bedarf einer Erlaubnis. 
Die Erlaubnis wird auf Antrag unter Wider-
rufsvorbehalt Personen erteilt, 


 


1. gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen und 


 


2. die, soweit sie nach dem Handelsgesetz-
buch oder der Abgabenordnung dazu 
verpflichtet sind, ordnungsmäßig kauf-
männische Bücher führen und rechtzei-
tig Jahresabschlüsse aufstellen. 


 


(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 wird die Erlaubnis nur erteilt, 
wenn eine Sicherheit in Höhe der während ei-
nes Monats entstehenden Steuer geleistet 
worden ist. 


 


(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2 wird die Erlaubnis nur erteilt, 
wenn eine Sicherheit in Höhe der im Einzel-
fall entstehenden Steuer geleistet worden ist; 
zudem ist die Erlaubnis zu beschränken auf 


 


1. eine bestimmte Menge,  


2. einen einzigen zertifizierten Versender 
und 


 


3. einen bestimmten Zeitraum.  


(5) Die Sicherheit muss in allen Mit-
gliedstaaten gültig sein. Diese kann auf An-
trag auch durch den Beförderer, den Eigentü-
mer oder den zertifizierten Versender geleis-
tet werden. Die Voraussetzungen des Absat-
zes 2 Satz 2, der Absätze 3 und 4 erster Halb-
satz gelten nicht für die Erlaubnis, die einer 
Einrichtung des öffentlichen Rechts erteilt 
wird. Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 kann 
eine Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 auch Privatpersonen erteilt werden. 


 


(6) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, 
wenn 
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1. eine der in Absatz 2 Satz 2 genannten 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist o-
der 


 


2. eine geleistete Sicherheit nicht mehr aus-
reicht. 


 


(7) Steuerlagerinhaber oder registrierte 
Empfänger nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 werden nach entsprechender Anzeige 
als zertifizierte Empfänger zugelassen. Hin-
sichtlich der Sicherheit gelten die Absätze 3 
bis 5 entsprechend. 


 


§ 20b 


 


Zertifizierte Versender  


(1) Zertifizierte Versender sind Perso-
nen, die Bier des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs zu gewerblichen Zwecken aus ihrem 
Betrieb im Steuergebiet oder von einem ande-
ren Ort im Steuergebiet in einen anderen Mit-
gliedstaat 


 


1. nicht nur gelegentlich oder  


2. im Einzelfall  


liefern dürfen.   


Satz 1 gilt auch für  


1. Lieferungen über einen anderen Mit-
gliedstaat zu einem zertifizierten Emp-
fänger im Steuergebiet oder 


 


2. Lieferungen durch Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts. 


 


(2) Wer Bier nach Absatz 1 Satz 1 lie-
fern will, bedarf einer Erlaubnis. Die Erlaub-
nis wird auf Antrag unter Widerrufvorbehalt 
Personen erteilt, 


 


1. gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen und 


 


2. die, soweit sie nach dem Handelsgesetz-
buch oder der Abgabenordnung dazu 
verpflichtet sind, ordnungsmäßig kauf-
männische Bücher führen und rechtzei-
tig Jahresabschlüsse aufstellen. 


 


In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 2 ist die Erlaubnis zu beschränken auf 
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1. eine bestimmte Menge,  


2. einen einzigen zertifizierten Empfänger 
und 


 


3. einen bestimmten Zeitraum.  


Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Erlaub-
nis, die einer Einrichtung des öffentlichen 
Rechts erteilt wird. Unbeschadet des Absatzes 
1 Satz 1 kann eine Erlaubnis nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 auch Privatpersonen erteilt 
werden. 


 


(3) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, 
wenn eine der in Absatz 2 Satz 2 genannten 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist. 


 


(4) Steuerlagerinhaber oder registrierte 
Versender werden nach entsprechender An-
zeige als zertifizierte Versender zugelassen. 


 


§ 20c 


 


Beförderungen  


(1) Bier des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs gilt, soweit in diesem Gesetz oder in den 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen keine 
Ausnahmen vorgesehen sind, nur dann als 
ordnungsgemäß zu gewerblichen Zwecken 
nach diesem Abschnitt geliefert, wenn die Be-
förderung mit einem vereinfachten elektroni-
schen Verwaltungsdokument nach Artikel 36 
der Systemrichtlinie erfolgt. 


 


(2) Bier darf in den Fällen des § 20 Ab-
satz 1 befördert werden 


 


1. aus dem Steuergebiet in andere Mit-
gliedstaaten; 


 


2. aus anderen Mitgliedstaaten in das Steu-
ergebiet; 


 


3. durch das Steuergebiet.  


(3) Das Verfahren der Beförderung 
von einem zertifizierten Versender zu einem 
zertifizierten Empfänger nach diesem Ab-
schnitt ist auch dann anzuwenden, wenn Bier, 
das für einen anderen Bestimmungsort im 
Steuergebiet bestimmt ist, über einen anderen 
Mitgliedstaat befördert wird. 


 


(4) Das Bier ist unverzüglich  
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1. vom zertifizierten Versender oder vom 
zertifizierten Empfänger, wenn dieser im 
Steuergebiet Besitz am Bier erlangt hat, 
aus dem Steuergebiet in den anderen 
Mitgliedstaat zu befördern oder 


 


2. vom zertifizierten Empfänger in seinen 
Betrieb aufzunehmen oder an einem an-
deren zugelassenen Ort im Steuergebiet 
zu übernehmen. 


 


(5) In den Fällen des Absatzes 2 Num-
mer 1 beginnt die Beförderung, sobald das 
Bier den Betrieb des zertifizierten Versenders 
oder einen anderen zugelassenen Ort im Steu-
ergebiet verlässt. In den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 2 endet die Beförderung mit der 
Aufnahme durch den zertifizierten Empfän-
ger in seinem Betrieb oder an einem anderen 
zugelassenen Ort im Steuergebiet.“ 


 


20. § 21 wird wie folgt geändert: 20. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „wer Bier“ die Wörter „in Aus-
übung einer selbständigen wirtschaftli-
chen Tätigkeit“ eingefügt und werden 
die Wörter „der Ware“ durch die Wörter 
„des Bieres“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„(2) Wer als Versandhändler Bier 
in das Steuergebiet liefern will, bedarf 
einer Erlaubnis. Diese wird Personen er-
teilt, gegen deren steuerliche Zuverläs-
sigkeit keine Bedenken bestehen. Der 
Versandhändler hat für die entstehende 
Steuer Sicherheit zu leisten. Er hat Auf-
zeichnungen über seine Lieferungen in 
das Steuergebiet zu führen und jede Lie-
ferung unter Angabe der für die Besteu-
erung maßgebenden Merkmale dem 
Hauptzollamt vorher anzuzeigen. Wird 
Bier nicht nur gelegentlich im Versand-
handel geliefert, kann auf Antrag des 
Versandhändlers zugelassen werden, 
dass Sicherheit in Höhe der während ei-
nes Monats entstehenden Steuer geleistet 
wird. Der Versandhändler kann eine im 
Steuergebiet ansässige Person als Steu-
ervertreter benennen. Der Steuervertre-
ter bedarf einer Erlaubnis. Die Sätze 2 
bis 5 gelten für den Steuervertreter ent-
sprechend.“ 


 


c) Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.  


d) Absatz 6 wird Absatz 3 und wird wie 
folgt gefasst: 


 


„(3) Die Erlaubnis nach Absatz 2 
wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. 
Sie ist zu widerrufen, wenn die in Ab-
satz 2 Satz 2 genannte Voraussetzung 
nicht mehr erfüllt ist oder eine geleistete 
Sicherheit nicht mehr ausreicht.“ 


 


e) Absatz 7 wird Absatz 4.  


f) Absatz 8 wird Absatz 5 und wird wie 
folgt geändert: 


 


aa) Die Wörter „zu den Absätzen 1, 2, 
4 bis 7“ werden durch die Wörter 
„zu den Absätzen 1, 2 und 4“ er-
setzt. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Dabei kann es auf Grundlage von 
Vereinbarungen mit anderen Mit-
gliedstaaten ein abweichendes ver-
einfachtes Verfahren zulassen.“ 


 


21. § 22 wird wie folgt gefasst: 21. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 22 


 


Unregelmäßigkeiten während der Beförde-
rung von Bier des steuerrechtlich freien Ver-


kehrs 


 


(1) Als Unregelmäßigkeit gilt, mit 
Ausnahme der in § 22a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 geregelten Fälle, ein während der Be-
förderung von Bier des steuerrechtlich freien 
Verkehrs eintretender Fall, 


 


1. auf Grund dessen eine Beförderung oder 
ein Teil einer Beförderung nach § 20c o-
der nach § 21 nicht ordnungsgemäß be-
endet werden kann, 


 


2. in dem bei einer Beförderung nach § 20 
Absatz 1 dem Empfänger eine Erlaubnis 
nach § 20a Absatz 2 oder dem Versender 
eine Erlaubnis nach § 20b Absatz 2 fehlt,  


 


3. in dem einem Versandhändler oder des-
sen Steuervertreter eine Erlaubnis nach 
§ 21 Absatz 2 fehlt oder 


 


4. in dem eine Pflicht in Bezug auf eine Be-
förderung nach § 20c nicht eingehalten 
wurde. 


 


(2) Wird während einer Beförderung 
im Steuergebiet festgestellt, dass eine Unre-
gelmäßigkeit eingetreten ist und kann nicht 
ermittelt werden, wo die Unregelmäßigkeit 
eingetreten ist, so gilt sie als im Steuergebiet 
und zum Zeitpunkt der Feststellung eingetre-
ten.“ 


 


22. Nach § 22 werden die folgenden §§ 22a und 
22b eingefügt: 


22. u n v e r ä n d e r t  


„§ 22a 


 


Steuerentstehung, Steuerschuldner  


(1) Die Steuer entsteht vorbehaltlich 
des Absatzes 2 


 


1. in den Fällen der Lieferung von Bier zu 
gewerblichen Zwecken nach § 20 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 mit Beendigung der 
Beförderung; 
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2. in den Fällen der Lieferung von Bier zu 
gewerblichen Zwecken nach § 20 Ab-
satz 1 Satz 3 mit dem Verbringen oder 
Verbringenlassen des außerhalb des 
Steuergebietes in Empfang genomme-
nen Bieres in das Steuergebiet; 


 


3. in den Fällen des Versandhandels nach 
§ 21 zum Zeitpunkt der Lieferung des 
Bieres im Steuergebiet; 


 


4. bei Unregelmäßigkeiten nach § 22 wäh-
rend der Beförderung von Bier des steu-
errechtlich freien Verkehrs anderer Mit-
gliedstaaten im Steuergebiet zum Zeit-
punkt des Eintretens der Unregelmäßig-
keit;  


 


5. in anderen als den in den Nummern 1 bis 
4 und in § 19 genannten Fällen, in denen 
Bier des steuerrechtlich freien Verkehrs 
anderer Mitgliedstaaten in das Steuerge-
biet verbracht wird, durch den erstmali-
gen Besitz des Bieres im Steuergebiet; in 
allen anderen Fällen mit dem Inbesitz-
halten des Bieres des steuerrechtlich 
freien Verkehrs, wenn die Steuer im 
Steuergebiet noch nicht erhoben wurde. 


 


(2) Die Steuer entsteht nicht, wenn  


1. sich an die Lieferung zu gewerblichen 
Zwecken eine Steuerbefreiung an-
schließt;  


 


2. das Bier vollständig zerstört oder ganz o-
der teilweise unwiederbringlich verloren 
gegangen ist; 


 


3. das in Besitz gehaltene Bier für einen an-
deren Mitgliedstaat bestimmt ist und un-
ter zulässiger Verwendung eines verein-
fachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments nach Artikel 36 der System-
richtlinie durch das Steuergebiet beför-
dert wird; 


 


4. sich Bier an Bord eines Wasser- oder 
Luftfahrzeugs, das zwischen dem Steu-
ergebiet und einem anderen Mitglied-
staat verkehrt, befindet, aber nicht im 
Steuergebiet zum Verkauf steht. 


 


Für Satz 1 Nummer 2 gilt § 14 Absatz 3 ent-
sprechend. 
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(3) Steuerschuldner ist oder sind in den 
Fällen 


 


1. des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 der zer-
tifizierte Empfänger; 


 


2. des Absatzes 1 Nummer 3 der Versand-
händler oder der Steuervertreter, sofern 
dieser benannt wurde; 


 


3. des Absatzes 1 Nummer 4 in Verbin-
dung mit § 22 Absatz 1 Nummer 1, 2 
und 4 derjenige, der Sicherheit geleistet 
hat sowie jede Person, die an der Unre-
gelmäßigkeit beteiligt war; 


 


4. des Absatzes 1 Nummer 4 in Verbin-
dung mit § 22 Absatz 1 Nummer 3 der 
Empfänger des Bieres; 


 


5. des Absatzes 1 Nummer 5 derjenige, der 
das Bier in Besitz hält. 


 


§ 14 Absatz 6 gilt entsprechend.  


§ 22b 


 


Steueranmeldung, Fälligkeit  


(1) Die Steuerschuldner nach § 22a 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 haben bei 
Empfang im Einzelfall unverzüglich eine 
Steueranmeldung abzugeben. Die Steuer ist 
am 15. Tag des auf die Steuerentstehung fol-
genden Monats fällig. 


 


(2) Abweichend von Absatz 1 haben 
die Steuerschuldner nach § 22a Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 im Fall des nicht nur gele-
gentlichen Empfangs für Bier, für das in ei-
nem Monat die Steuer entstanden ist, eine 
Steueranmeldung abzugeben. Die Steueran-
meldung ist spätestens am siebten Tag des auf 
die Steuerentstehung folgenden Monats abzu-
geben. Die Steuer ist am 20. Tag des auf die 
Steuerentstehung folgenden Monats fällig. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 haben 
die Steuerschuldner nach § 22a Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 in Fällen des § 21 Absatz 2 
Satz 5 für Bier, für das in einem Monat die 
Steuer entstanden ist, eine Steueranmeldung 
abzugeben. Die Steueranmeldung ist spätes-
tens am siebten Tag des auf die Steuerentste-
hung folgenden Monats abzugeben. Die 
Steuer ist am 20. Tag des auf die Steuerentste-
hung folgenden Monats fällig. 


 


(4) Die Steuerschuldner nach § 22a 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 bis 5 haben unver-
züglich eine Steueranmeldung abzugeben. 
Die Steuer ist sofort fällig.“ 


 


23. § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 23. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 werden die Wörter „ausge-
nommen reine Alkohol-Wasser-Mi-
schungen,“ gestrichen. 


 


b) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und werden die 
folgenden Nummern 7 und 8 angefügt: 


 


„7. für wissenschaftliche Versuche 
und Untersuchungen auch außer-
halb des Steuerlagers oder 


 


8. zur Gewinnung von Alkohol nach 
§ 1 Absatz 2 Nummer 1 des Alko-
holsteuergesetzes durch einen Er-
laubnisinhaber nach § 5 oder § 10 
des Alkoholsteuergesetzes.“ 


 


24. § 24 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt: 


 


„(2) Die Steuer kann bei Entnahme 
aus einem Steuerlager ohne anschließen-
des Verfahren der Steueraussetzung auf 
Antrag des Steuerschuldners unter der 
Voraussetzung erlassen oder erstattet 
werden, dass der Steuerschuldner inner-
halb von vier Monaten ab der Entstehung 
der Steuer nach § 14 Absatz 2 Num-
mer 1 nachweist, dass  


 


1. das Bier in der Annahme befördert 
wurde, dass für dieses ein Steuer-
aussetzungsverfahren nach den 
§§ 10 bis 12 wirksam eröffnet wor-
den ist, und  
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2. dieses Bier  


a) zu Personen befördert worden 
ist, die zum Empfang von Bier 
unter Steueraussetzung be-
rechtigt sind, oder 


 


b) ordnungsgemäß ausgeführt 
worden ist. 


 


Die Unwirksamkeit des Steuerausset-
zungsverfahrens darf nicht vorsätzlich o-
der leichtfertig durch den Steuerschuld-
ner verursacht worden sein und die Steu-
eraufsicht muss gewahrt gewesen sein. 
Abweichend von Satz 1 beginnt die Frist 
für die Vorlage des Nachweises an dem 
Tag, an dem durch eine Steueraufsichts-
maßnahme oder Außenprüfung festge-
stellt wird, dass das Steueraussetzungs-
verfahren nach den §§ 10 bis 12 unwirk-
sam war. Die Steuer wird nur erlassen o-
der erstattet, soweit der Betrag 500 Euro 
je Beförderung übersteigt.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4, 
die Wörter „zu Absatz 1 und 2“ werden 
durch die Wörter „zu den Absätzen 1 bis 
3“ ersetzt und die Wörter „des Absatzes 
2“ werden durch die Wörter „des Absat-
zes 3“ ersetzt. 


 


25. § 25 wird wie folgt geändert: 25. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 25 


 


Steuerentlastung bei der Beförderung 
von Bier des steuerrechtlich freien Ver-


kehrs“. 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „zu ge-
werblichen Zwecken (einschließ-
lich Versandhandel)“ durch die 
Wörter „nach § 20c oder § 21“ er-
setzt. 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „der 
Beförderer“ gestrichen und wird 
das Wort „als“ durch das Wort 
„ein“ ersetzt. 


 


cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Entlastungsberechtigt ist der zerti-
fizierte Versender und in den Fällen 
des § 21 der Versandhändler.“ 


 


c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Die Steuerentlastung wird nur 
gewährt, wenn der Entlastungsberech-
tigte 


 


1. durch eine Eingangsmeldung zum 
vereinfachten elektronischen Ver-
waltungsdokument nachweist oder 
im Einzelfall auf andere Weise 
nachweisen kann, dass in einem an-
deren Mitgliedstaat  


 


a) das Bier von der Steuer befreit 
ist,  


 


b) das Bier in ein Steuerlager auf-
genommen wurde oder  


 


c) die fällige Steuer entrichtet 
worden ist oder 


 


2. im Fall des Versandhandels das 
Verfahren nach § 21 eingehalten 
hat und den Nachweis erbringt, dass 
die Steuer für das Bier in dem ande-
ren Mitgliedstaat entrichtet worden 
ist, oder 


 


3. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 den 
Nachweis erbringt, dass die Steuer 
für das Bier in einem anderen Mit-
gliedstaat entrichtet worden ist.“ 


 


d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Wörter „§ 22 Absatz 1 Satz 2“ 
werden durch die Wörter „§ 22 Ab-
satz 2“, die Wörter „nach Beginn 
der Beförderung“ werden durch die 
Wörter „ab dem Zeitpunkt des Er-
werbs“ und die Wörter „nach § 22 
Absatz 3“ werden durch die Wörter 
„auf der Grundlage des § 22a Ab-
satz 1 Nummer 4“ ersetzt. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  
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„Dies gilt nicht für die Fälle, in de-
nen das Bier im Rahmen einer Lie-
ferung zu gewerblichen Zwecken in 
das Steuergebiet verbracht wurde 
und verblieben ist.“ 


 


26. § 26 wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 wird das Wort „Beauftrag-
ten“ durch das Wort „Steuervertreters“ 
und werden die Wörter „§ 21 Absatz 4 
Satz 1“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 2 
Satz 6“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Bier kann über die in § 215 der 
Abgabenordnung genannten Fälle hin-
aus sichergestellt werden, wenn ein 
Amtsträger es im Steuergebiet in Men-
gen und unter Umständen vorfindet, die 
auf eine gewerbliche Zwecksetzung hin-
weisen und für die der Nachweis nicht 
geführt werden kann, dass 


 


1. das Bier sich in einem der in § 3 
Nummer 3 genannten Verfahren 
befindet, 


 


2. das Bier im Steuergebiet ordnungs-
gemäß versteuert wurde oder ord-
nungsgemäß zur Versteuerung an-
steht oder 


 


3. es sich um eine Durchfuhr von Bier 
des steuerrechtlich freien Verkehrs 
oder um Bier handelt, das sich an 
Bord eines zwischen dem Steuerge-
biet und einem anderen Mitglied-
staat verkehrenden Wasser- oder 
Luftfahrzeugs befindet, aber nicht 
im Steuergebiet zum Verkauf steht. 


 


Die §§ 215, 216 der Abgabenordnung 
finden entsprechende Anwendung.“ 


 


27. § 28 wird wie folgt geändert: 27. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Nummer 1 wird folgende Num-
mer 2 eingefügt: 
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„2. in Durchführung des Artikels 11 
der Systemrichtlinie die Steuerbe-
freiungen, die für Tätigkeiten der 
Europäischen Union im Zusam-
menhang mit der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik vorgesehen sind, näher zu re-
geln sowie das Steuerverfahren zu 
bestimmen und zur Sicherung des 
Steueraufkommens anzuordnen, 
dass bei einem Missbrauch der ge-
währten Steuerbefreiungen für alle 
daran Beteiligten die Steuer ent-
steht;“. 


 


b) Die bisherige Nummer 2 wird Num-
mer 3. 


 


c) Die bisherige Nummer 3 wird Num-
mer 4 und wird wie folgt geändert: 


 


aa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:  


„a) der Artikel 33 bis 46 der 
Richtlinie (EU) 2020/262 des 
Rates vom 19. Dezember 
2019 zur Festlegung des all-
gemeinen Verbrauchsteuer-
systems (Neufassung) (ABl. 
L 58 vom 27.2.2020, S. 4) das 
Verfahren bei der Beförde-
rung von Bier des steuer-
rechtlich freien Verkehrs und 
des Versandhandels näher zu 
regeln und dabei auch zuzu-
lassen, dass durch bilaterale 
Vereinbarungen mit den je-
weiligen Mitgliedstaaten ein 
vom Regelverfahren abwei-
chendes vereinfachtes Ver-
fahren zugelassen werden 
kann,“. 


 


bb) In Buchstabe b werden die Wörter 
„Artikel 14 und 41“ durch die Wör-
ter „Artikel 13 und 49“ ersetzt. 


 


d) Nach der neuen Nummer 4 wird fol-
gende Nummer 5 eingefügt: 
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„5. im Benehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern und für Hei-
mat alternativ zur qualifizierten 
elektronischen Signatur ein ande-
res sicheres Verfahren zuzulassen, 
das den Datenübermittler authenti-
fiziert und die Vertraulichkeit und 
Integrität des elektronisch über-
mittelten Datensatzes gewährleis-
tet. § 87a Absatz 6 Satz 2 der Ab-
gabenordnung gilt entsprechend. 
In der Rechtsverordnung können 
auch Ausnahmen von der Pflicht 
zur Verwendung des nach Satz 1 
zugelassenen Verfahrens vorgese-
hen werden. Die Datenübermitt-
lung kann in der Rechtsverord-
nung auch durch Verweis auf Ver-
öffentlichungen sachverständiger 
Stellen geregelt werden. Hierbei 
sind das Datum der Veröffentli-
chung, die Bezugsquelle und eine 
Stelle zu bezeichnen, bei der die 
Veröffentlichung archivmäßig ge-
sichert niedergelegt ist;“. 


 


e) Die bisherige Nummer 4 wird Num-
mer 6 und wird wie folgt gefasst: 


 


„6. zur Verfahrensvereinfachung zu 
bestimmen, dass in diesem Gesetz 
oder einer auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung vorge-
sehene Steuererklärungen oder 
sonstige Erklärungen, Steueran-
meldungen, Anträge, Anzeigen, 
Mitteilungen, Nachweise oder 
sonstige Daten, die für das Besteu-
erungsverfahren erforderlich sind, 
ganz oder teilweise durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln 
sind oder übermittelt werden kön-
nen, und dabei insbesondere Fol-
gendes zu regeln: 


 


a) die Voraussetzungen für die 
Anwendung des Verfahrens 
der Datenfernübertragung, 


 


b) das Nähere über Form, Inhalt, 
Verarbeitung und Sicherung 
der zu übermittelnden Daten, 
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c) die Art und Weise der Über-
mittlung der Daten, 


 


d) die Zuständigkeit für die Ent-
gegennahme der zu übermit-
telnden Daten, 


 


e) die Mitwirkungspflichten 
Dritter oder deren Haftung, 
wenn auf Grund unrichtiger 
Erhebung, Verarbeitung oder 
Übermittlung der Daten Steu-
ern verkürzt oder Steuervor-
teile erlangt werden, 


 


f) die Haftung des Datenüber-
mittlers für verkürzte Steuern 
oder für zu Unrecht erlangte 
Steuervorteile, wenn der Da-
tenübermittler sich keine Ge-
wissheit über die Identität des 
Auftraggebers verschafft hat, 


 


g) den Umfang und die Form 
der für dieses Verfahren er-
forderlichen besonderen Er-
klärungspflichten des Steuer-
pflichtigen oder Antragstel-
lers. 


 


Bei der Datenübermittlung ist ein 
sicheres Verfahren zu verwenden, 
das den Datenübermittler authenti-
fiziert und die Vertraulichkeit und 
Integrität des elektronisch über-
mittelten Datensatzes gewährleis-
tet. Die Datenübermittlung kann in 
der Rechtsverordnung auch durch 
Verweis auf Veröffentlichungen 
sachverständiger Stellen geregelt 
werden. Hierbei sind das Datum 
der Veröffentlichung, die Bezugs-
quelle und eine Stelle zu bezeich-
nen, bei der die Veröffentlichung 
archivmäßig gesichert niederge-
legt ist.“ 


 


28. § 29 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Nummer 1 wird folgende Num-
mer 2 eingefügt: 


 


„2. Vorschriften zur Steuerermäßi-
gung nach § 2 Absatz 1a bis 7 zu 
erlassen, insbesondere  
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a) zum Besteuerungsverfahren 
und dabei vorzusehen, dass 
ein Wechsel in der Abhängig-
keit oder Unabhängigkeit von 
Brauereien (§ 2 Absatz 3) 
erst zum Beginn des folgen-
den Kalenderjahres steuerlich 
wirksam wird sowie 


 


b) das Verfahren nach § 2 Ab-
satz 7 näher zu regeln,“. 


 


b) In Nummer 7 werden die Wörter „§ 10 
Absatz 1 bis 3“ durch die Wörter „§ 10 
Absatz 1 bis 4“ ersetzt. 


 


c) In Nummer 9 werden die Wörter „§ 22 
Absatz 1 und 3“ durch die Wörter „§ 22 
Absatz 1 und 2“ ersetzt. 


 


d) In Nummer 10 wird die Angabe „§ 14 
Absatz 3“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 3 und 4“ ersetzt. 


 


e) In Nummer 11 werden nach den Wörtern 
„des Kalenderjahres“ ein Komma und 
die Wörter „die Steueranmeldung in den 
Fällen des § 14 Absatz 2 Nummer 2“ 
eingefügt. 


 


f) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und wird das 
Wort „Zollkodex“ durch das Wort „Uni-
onszollkodex“ ersetzt.  


 


g) Die folgenden Nummern 14 bis 18 wer-
den angefügt: 


 


„14. Vorschriften zu § 20a Absatz 1 bis 
5 und Absatz 7, insbesondere zu 
dem Erlaubnisverfahren, zu den 
Sicherheitsleistungen sowie zu Er-
leichterungen, zu erlassen, 


 


15. Vorschriften zu § 20b Absatz 1, 2 
und 4, insbesondere zu dem Er-
laubnisverfahren sowie zu Erleich-
terungen, zu erlassen, 


 


16. Vorschriften zu § 20c Absatz 1 bis 
5 zu erlassen und dabei 


 


a) das Verfahren von § 20c Ab-
satz 1 abweichend zu bestim-
men, 
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b) durch Vereinbarungen mit 
anderen Mitgliedstaaten ein 
vom Regelverfahren abwei-
chendes vereinfachtes Ver-
fahren zuzulassen; dabei kön-
nen auch Ausnahmen von der 
verpflichtenden Verwendung 
des vereinfachten elektroni-
schen Verwaltungsdoku-
ments vorgesehen werden, 


 


c) das Verfahren der Beförde-
rung von Bier des steuer-
rechtlich freien Verkehrs ent-
sprechend den Artikeln 35 bis 
42 der Systemrichtlinie und 
den dazu ergangenen Verord-
nungen sowie das Verfahren 
der Übermittlung des verein-
fachten elektronischen Ver-
waltungsdokuments und den 
dazu erforderlichen Daten-
austausch zu regeln, 


 


17. Vorschriften zu § 22a Absatz 1 bis 
3 zu erlassen, 


 


18. Einzelheiten zur Steueranmeldung 
nach § 22b zu bestimmen.“ 


 


29. § 30 wird wie folgt geändert: 29. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 werden die Wörter „oder 
§ 12 Absatz 2“ durch ein Komma und 
die Wörter „§ 12 Absatz 2 oder § 20c 
Absatz 4“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 20 
Absatz 4 oder § 21 Absatz 4 Satz 1 und 
5 oder Absatz 7 Satz 1 eine Anzeige 
nicht“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 2 
Satz 4, auch in Verbindung mit Satz 8, 
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig“ ersetzt. 


 


30. § 31 wird wie folgt gefasst: 30. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 31 


 


Übergangsbestimmungen  


(1) Für Beförderungen von Bier des 
steuerrechtlich freien Verkehrs, die vor dem 
13. Februar 2023 begonnen worden sind, gilt 
dieses Gesetz in der am 12. Februar 2023 gel-
tenden Fassung bis zum 31. Dezember 2023 
fort. 


 


(2) Für Beförderungen unter Steuer-
aussetzung zur Ausfuhr kann die Mitteilung 
nach Artikel 21 Absatz 5 der Systemrichtlinie 
bis zum 13. Februar 2024 auf anderem Wege 
als über das EDV-gestützte System erfolgen.“ 


 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Schaumwein- und Zwischen-
erzeugnissteuergesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Schaumwein- und Zwischenerzeugnis-
steuergesetz vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870, 
1896), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 30. März 2021 (BGBI. I S. 607) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Kombinierte Nomenklatur im Sinn 
dieses Gesetzes ist die Warennomenklatur 
nach Artikel 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über 
die zolltarifliche und statistische Nomenkla-
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 
256 vom 7.9.1987, S. 1; L 341 vom 
3.12.1987, S. 38; L 378 vom 31.12.1987, 
S. 120; L 130 vom 26.5.1988, S. 42; L 151 
vom 8.6.2016, S. 22) in der durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1602 (ABl. L 
273 vom 31.10.2018, S. 1) geänderten, am 1. 
Januar 2019 geltenden Fassung.“ 


 


2. § 28 wird wie folgt geändert:  


a) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils 
das Semikolon am Ende durch einen 
Punkt ersetzt und wird jeweils folgender 
Halbsatz angefügt: 
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„Hierbei sind das Datum der Veröffent-
lichung, die Bezugsquelle und eine 
Stelle zu bezeichnen, bei der die Veröf-
fentlichung archivmäßig gesichert nie-
dergelegt ist;“. 


 


b) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 8 wird angefügt:  


„8. zur Verfahrensvereinfachung, zur 
Vermeidung unangemessener 
wirtschaftlicher Belastungen so-
wie zur Sicherung der Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung und des 
Steueraufkommens Bestimmun-
gen zu den §§ 14 und 24 zu erlas-
sen.“ 


 


3. § 30 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 werden die Wörter „des Ab-
satzes 2“ durch die Wörter „der Absätze 
2 und 3“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Vo-
lumenprozent“ die Wörter „in anderer 
Aufmachung als in Absatz 3“ eingefügt. 


 


c) In Absatz 3 werden die Wörter „Abwei-
chend von Absatz 2 beträgt die Steuer 
für die dort genannten Zwischenerzeug-
nisse“ durch die Wörter „Die Steuer be-
trägt für Zwischenerzeugnisse mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von nicht 
mehr als 15 Volumenprozent“ ersetzt. 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Kaffeesteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Kaffeesteuergesetz vom 15. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1870, 1919), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 30. März .2021 (BGBl. I 
S. 607) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. § 11 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 
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b) Nach Nummer 1 wird folgende Num-
mer 2 eingefügt: 


 


„2. zu Empfängern in anderen Mit-
gliedstaaten befördert worden ist 
oder“. 


 


c) Die bisherige Nummer 2 wird Num-
mer 3. 


 


2. Nach § 17 Absatz 2 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 


„In allen anderen Fällen entsteht die Steuer 
mit dem Inbesitzhalten des Kaffees, wenn die 
Steuer im Steuergebiet noch nicht erhoben 
wurde.“ 


 


3. § 21 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 1 werden die Wörter „oder 
die kaffeehaltige Ware“ gestrichen und 
wird das Wort „diese“ durch das Wort 
„diesen“ ersetzt. 


 


b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  


„2. dieser Kaffee  


a) zu Personen befördert wor-
den ist, die zum Empfang von 
Kaffee unter Steuerausset-
zung berechtigt sind, 


 


b) zu Empfängern in anderen 
Mitgliedstaaten befördert 
worden ist oder 


 


c) ordnungsgemäß ausgeführt 
worden ist.“ 


 


4. § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


a) In den Nummern 5 und 6 wird jeweils 
das Semikolon am Ende durch einen 
Punkt ersetzt und wird jeweils nachfol-
gender Halbsatz angefügt: 


 


„Hierbei sind das Datum der Veröffent-
lichung, die Bezugsquelle und eine 
Stelle zu bezeichnen, bei der die Veröf-
fentlichung archivmäßig gesichert nie-
dergelegt ist;“. 


 


b) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 8 wird angefügt:  
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„8. zur Verfahrensvereinfachung, zur 
Vermeidung unangemessener 
wirtschaftlicher Belastungen so-
wie zur Sicherung der Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung und des 
Steueraufkommens Bestimmun-
gen zu den §§ 11 und 21 zu erlas-
sen.“ 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Alkoholsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Alkoholsteuergesetz vom 21. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1650, 1651), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I 
S. 607) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. § 1 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Kombinierte Nomenklatur im Sinn 
dieses Gesetzes ist die Warennomenklatur 
nach Artikel 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über 
die zolltarifliche und statistische Nomenkla-
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 
256 vom 7.9.1987, S. 1; L 341 vom 
3.12.1987, S. 38; L 378 vom 31.12.1987, 
S. 120; L 130 vom 26.5.1988, S. 42; L 151 
vom 8.6.2016, S. 22) in der durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1602 (ABl. L 
273 vom 31.10.2018, S. 1) geänderten, am 1. 
Januar 2019 geltenden Fassung.“ 


 


2. § 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter 
„und die die Unabhängigkeit der Klein-
brennerei im Sinn des Absatzes 2 Satz 2 
bestätigt.“ durch die Wörter „und die be-
stätigt, dass die Voraussetzungen nach 
Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind.“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 4 werden nach den Wörtern 
„entsprechend Absatz 3 Satz 2“ die 
Wörter „zur Vorlage in anderen Mit-
gliedstaaten“ eingefügt. 


 


3. § 37 wird wie folgt geändert:  
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a) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils 
das Semikolon am Ende durch einen 
Punkt ersetzt und wird jeweils folgender 
Halbsatz angefügt: 


 


„Hierbei sind das Datum der Veröffent-
lichung, die Bezugsquelle und eine 
Stelle zu bezeichnen, bei der die Veröf-
fentlichung archivmäßig gesichert nie-
dergelegt ist;“. 


 


b) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 8 wird angefügt:  


„8. zur Verfahrensvereinfachung, zur 
Vermeidung unangemessener 
wirtschaftlicher Belastungen so-
wie zur Sicherung der Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung und des 
Steueraufkommens Bestimmun-
gen zu den §§ 18 und 29 zu erlas-
sen.“ 


 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung der Tabaksteuerverordnung Änderung der Tabaksteuerverordnung 


Die Tabaksteuerverordnung vom 5. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3262, 3263), die zuletzt durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 11. August 2021 
(BGBl. I S. 3602) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Die Tabaksteuerverordnung vom 5. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3262, 3263), die zuletzt durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 11. August 2021 
(BGBl. I S. 3602) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  


„Der Steuerlagerinhaber hat dem Hauptzoll-
amt jede Änderung der nach § 5 Absatz 1, 2 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 angegebenen Ver-
hältnisse vor der Änderung schriftlich anzu-
zeigen.“ 


 


2. Dem § 30 wird folgender Absatz 3 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(3) In den Fällen des § 15 Absatz 5 des 
Gesetzes gelten hinsichtlich der Nachweis-
führung die §§ 22 und 29 entsprechend. Die 
Frist nach § 15 Absatz 5 Satz 4 des Gesetzes 
beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der 
Feststellung der Unregelmäßigkeit gegenüber 
dem Steuerschuldner.“ 


 


3. § 31 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  
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a) Nach Absatz 4 Satz 1 werden die folgen-
den Sätze eingefügt: 


 


„Bei Substituten für Tabakwaren sind 
bei Packungsinhalten bis zu 5 Milliliter 
nur Packungen zulässig, deren Inhalte 
auf nicht mehr als eine Dezimalstelle 
lauten. Andere Packungen sind nur zu-
lässig, wenn deren Inhalte nicht auf 
Bruchteile eines Milliliters lauten.“ 


 


b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 4 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


bb) Folgende Nummer 5 wird ange-
fügt: 


 


„5. Substitute für Tabakwaren 
mit einer Menge von insge-
samt bis zu 5 Millilitern.“ 


 


4. § 33 wird wie folgt geändert: 4. § 33 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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 „(1) Der Steuerwert des einzel-
nen Steuerzeichens wird aus der 
Steuer für eine Zigarette, eine Zigarre, 
ein Zigarillo oder 1 Kilogramm 
Rauchtabak und aus der Mengenan-
gabe auf dem Steuerzeichen berech-
net. Für erhitzten Tabak wird der 
Steuerwert des einzelnen Steuerzei-
chens aus der Steuer nach § 2 Absatz 
1 Nummer 4 und 5 des Gesetzes und 
aus den Mengenangaben auf dem 
Steuerzeichen berechnet. Bei Substi-
tuten für Tabakwaren wird der Steu-
erwert des einzelnen Steuerzeichens 
aus der Steuer für einen Milliliter und 
der auf dem Steuerzeichen angegebe-
nen Mengenangabe berechnet. Dabei 
wird die Steuer in Cent eingesetzt, und 
zwar für die Zigarette bis auf fünf, für 
die Zigarre und den Zigarillo bis auf 
vier Dezimalstellen und für das Kilo-
gramm Rauchtabak bis auf eine Dezi-
malstelle. Bei Substituten für Tabak-
waren wird die Steuer in Cent einge-
setzt. Der Steuerwert wird in Cent bei 
Zigaretten und erhitztem Tabak bis 
auf vier, bei Zigarren, Zigarillos, 
Rauchtabak und Substituten für Ta-
bakwaren bis auf drei Dezimalstellen 
berechnet.“ 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t  


„(2) Der Steuerwert des Steuerzei-
chenbogens wird in Euro ausgedrückt 
und bei Steuerzeichen für Zigaretten und 
für erhitzten Tabak bis auf vier, für Zi-
garren, Zigarillos, Rauchtabak und Sub-
stitute für Tabakwaren bis auf drei Dezi-
malstellen gekürzt.“ 


 


b) In Absatz 3 werden die Wörter „Ab-
satz 1 Satz 2“ durch die Wörter „Ab-
satz 1 Satz 4“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


5. In § 39 Absatz 1 werden nach dem Wort „Zi-
garetten,“ die Wörter „800 Stück erhitzter Ta-
bak,“ eingefügt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. Dem § 48 wird folgender Absatz 6 angefügt: 6. u n v e r ä n d e r t  
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„(6) In den Fällen des § 32 Absatz 2 des 
Gesetzes gelten hinsichtlich der Nachweis-
führung die §§ 22 und 29 entsprechend. Die 
Frist nach § 32 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes 
beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der 
Feststellung der Unwirksamkeit gegenüber 
dem Steuerschuldner.“ 


 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung der Biersteuerverordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Biersteuerverordnung vom 5. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3262, 3319), die zuletzt durch Ar-
tikel 14 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1259) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  


a) Nach der Angabe zu § 1 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 1a Hauptzollamt, örtliche Zustän-
digkeit“. 


 


b) Die Angabe zu § 2 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 2 Steuerbare Menge“.  


c) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie 
folgt gefasst: 


 


„Abschnitt 3 
 


Zu den §§ 2, 4, 5 und 14 Absatz 3 des 


Gesetzes“. 


 


d) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 6a Überprüfung der Erlaubnis“.  


e) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 10 Vollständige Zerstörung, un-
wiederbringlicher Gesamt- oder 
Teilverlust und Vernichtung“. 


 


f) Nach der Angabe zu § 11 wird folgende 
Angabe eingefügt: 
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„§ 11a Amtliche Bescheinigung für un-
abhängige Hersteller“. 


 


g) Die Angaben zu den §§ 16 und 17 wer-
den wie folgt gefasst: 


 


„§ 16 Teilnahme am EDV-gestützten 
Beförderungs- und Kontrollsys-
tem; Ausfallverfahren 


 


§ 17 Erstellen des elektronischen 
Verwaltungsdokuments, Mit-
führen des eindeutigen Refe-
renzcodes“. 


 


h) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 21 Änderung des Bestimmungsorts 
oder des Empfängers von Bier 
bei Verwendung des elektroni-
schen Verwaltungsdokuments“. 


 


i) Die Angabe zu § 27 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 27 Änderung des Bestimmungsorts 
oder des Empfängers von Bier 
im Ausfallverfahren“. 


 


j) Die Angabe zu Abschnitt 8 wird wie 
folgt gefasst: 


 


„Abschnitt 8 
 


Zu den §§ 13 und 14 Absatz 3 und 4 des 


Gesetzes“. 


 


k) Nach der Angabe zu § 31 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 31a Herstellung von Bier außerhalb 
eines Steuerlagers“. 


 


l) Die Angabe zu Abschnitt 13 wird wie 
folgt gefasst: 


 


„Abschnitt 13 
 


Zu den §§ 20 bis 20c des Gesetzes“. 
 


m) Die Angabe zu § 35 wie folgt gefasst:  


„§ 35 Zertifizierter Empfänger“.  
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n) Nach der Angabe zu § 35 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„§ 35a Zertifizierter Versender  


§ 35b Teilnahme am EDV-gestützten 
Beförderungs- und Kontrollsys-
tem, Ausfallverfahren und ver-
einfachte Verfahren 


 


§ 35c Erstellen des vereinfachten 
elektronischen Verwaltungsdo-
kuments 


 


§ 35d Änderung des Bestimmungsorts 
bei Verwendung des verein-
fachten elektronischen Verwal-
tungsdokuments 


 


§ 35e Eingangsmeldung bei Verwen-
dung des vereinfachten elektro-
nischen Verwaltungsdokuments 


 


§ 35f Beförderung im Ausfallverfah-
ren 


 


§ 35g Ersatznachweise für die Beendi-
gung der Beförderung“. 


 


o) Die Angaben zu den §§ 36 bis 38 werden 
wie folgt gefasst: 


 


„§ 36 (weggefallen)  


§ 37 Versandhandel  


§ 38 Unregelmäßigkeiten während 
der Beförderung von Bier des 
steuerrechtlich freien Ver-
kehrs“. 


 


p) Nach der Angabe zu § 38 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„Abschnitt 15a 
 


Zu § 22b des Gesetzes 
 


§ 38a Steueranmeldung; Kleinbetrags-
regelung“. 


 


q) Die Angaben zu den §§ 42 und 43 wer-
den wie folgt gefasst: 


 


„§ 42 Steuerentlastung im Steuerge-
biet 
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§ 43 Steuerentlastung bei der Beför-
derung von Bier des steuerrecht-
lich freien Verkehrs“. 


 


r) Die Angaben zu Abschnitt 20 und § 45 
werden wie folgt gefasst: 


 


„Abschnitt 20 (weggefallen)  


§ 45 (weggefallen)“.  


s) Die Angaben zu Abschnitt 21 und den 
§§ 46 bis 51 werden wie folgt gefasst: 


 


„Abschnitt 21 
 


(weggefallen) 
 


§ 46 (weggefallen)  


§ 47 (weggefallen)  


§ 48 (weggefallen)  


§ 49 (weggefallen)  


§ 50 (weggefallen)  


§ 51 (weggefallen)“.  


2. § 1 wird wie folgt geändert:  


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  


„1. EMCS-Durchführungsverord-
nung: die Verordnung (EG) 
Nr. 684/2009 der Kommission 
vom 24. Juli 2009 zur Durchfüh-
rung der Richtlinie 2008/118/EG 
des Rates in Bezug auf die EDV-
gestützten Verfahren für die Be-
förderung verbrauchsteuerpflichti-
ger Waren unter Steueraussetzung 
(ABl. L 197 vom 29.7.2009, 
S. 24), die zuletzt durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 
2020/1811 (ABl. L 404 vom 
2.12.2020, S. 3) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung;“. 
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b) In Nummer 2 werden die Wörter „die an 
Beförderungen unter Steueraussetzung 
beteiligt sind“ durch die Wörter „die an 
Beförderungen von Bier unter Steuer-
aussetzung oder an Lieferungen von Bier 
zu gewerblichen Zwecken nach § 20 des 
Gesetzes beteiligt sind“ ersetzt. 


 


c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:  


„5. vereinfachtes elektronisches Ver-
waltungsdokument: Entwurf des 
vereinfachten elektronischen Ver-
waltungsdokuments nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz, der 
mit einem eindeutigen Referenz-
code versehen ist;“. 


 


d) Nummer 6 wird aufgehoben.  


e) Nummer 7 wird Nummer 6 und vor dem 
Wort „Verfahren“ wird das Wort „ein“ 
eingefügt und werden nach dem Wort 
„Steueraussetzung“ die Wörter „oder zu 
Beginn, während oder nach der Liefe-
rung von Bier zu gewerblichen Zwecken 
nach § 20 des Gesetzes“ eingefügt. 


 


f) Nummer 8 wird Nummer 7 und wird wie 
folgt gefasst: 


 


„7. Durchführungsverordnung zum 
Unionszollkodex: die Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/2447 
der Kommission vom 24. Novem-
ber 2015 mit Einzelheiten zur Um-
setzung von Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung des Zoll-
kodex der Union (ABl. L 343 vom 
29.12.2015, S. 558; L 101 vom 
13.4.2017, S. 166; L 157 vom 
20.6.2018, S. 27; L 387 vom 
19.11.2020, S. 31), die zuletzt 
durch die Durchführungsverord-
nung (EU) 2021/235 (ABl. L 63 
vom 23.2.2021, S. 386) geändert 
worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung;“. 


 


g) Nach der neuen Nummer 7 wird fol-
gende Nummer 8 eingefügt: 
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„8. Ausgangszollstelle: die nach Arti-
kel 329 der Durchführungsverord-
nung zum Unionszollkodex defi-
nierte Zollstelle;“. 


 


h) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:  


„9. Delegierte Verordnung zum Uni-
onszollkodex: die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2015/2446 der 
Kommission vom 28. Juli 2015 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit Ein-
zelheiten zur Präzisierung von 
Bestimmungen des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 
29.12.2015, S. 1; L 87 vom 
2.4.2016, S. 35; L 264 vom 
30.9.2016, S. 44; L 101 vom 
13.4.2017, S. 164), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2021/234 (ABl. L 63 vom 
23.2.2021, S. 1) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung.“ 


 


3. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:  


„§ 1a 


 


Hauptzollamt, örtliche Zuständigkeit  


Soweit in dieser Verordnung oder in der 
Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung 
nichts anderes bestimmt ist, ist für den An-
wendungsbereich dieser Verordnung 


 


1. das Hauptzollamt örtlich zuständig, von 
dessen Bezirk aus die in den einzelnen 
Vorschriften jeweils bezeichnete Person 
ihr Unternehmen betreibt oder, falls sie 
kein Unternehmen betreibt, in dessen 
Bezirk sie ihren Hauptwohnsitz hat, und  


 


2. für Unternehmen, die von einem Ort au-
ßerhalb des Steuergebiets betrieben wer-
den, oder für Personen ohne Hauptwohn-
sitz im Steuergebiet das Hauptzollamt 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk die 
Unternehmen oder Personen erstmals 
steuerlich in Erscheinung treten.“ 


 


4. § 2 wird wie folgt geändert:  
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 2 


 


Steuerbare Menge“.  


b) In Satz 1 wird das Wort „Füllmenge“ 
durch das Wort „Nennfüllmenge“ er-
setzt. 


 


5. In der Angabe zu Abschnitt 3 wird die Angabe 
„§§ 4, 5“ durch die Angabe „§§ 2, 4, 5“ er-
setzt. 


 


6. § 3 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Steuerlager (§ 4 des Gesetzes)“ durch 
die Wörter „Steuerlager nach § 4 des Ge-
setzes“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 5 wird das Wort „zuständige“ 
gestrichen. 


 


7. § 4 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen. 


 


bb) Satz 2 Nummer 1 wird aufgehoben.  


cc) Die Nummern 2 und 3 werden die 
Nummern 1 und 2. 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


c) Absatz 3 wird Absatz 2.  


d) Absatz 4 wird Absatz 3 und wird wie 
folgt gefasst: 


 


„(3) Im Antrag auf Erlaubnis als 
Steuerlagerinhaber ist, wenn erstmals 
mit der Herstellung von Bier begonnen 
wird, die voraussichtliche Jahreserzeu-
gung anzugeben. Soweit Biermengen in 
Lizenz gebraut oder zur Herstellung von 
Bier im Sinn des § 1 Absatz 2 Nummer 2 
des Gesetzes benutzt werden, ist die vo-
raussichtliche Gesamtjahreserzeugung 
nach § 2 Absatz 2 Satz 7 des Gesetzes 
anzugeben.“ 
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e) Absatz 5 wird Absatz 4 und in Satz 1 
wird das Wort „zuständigen“ gestrichen, 
werden die Wörter „zu machen,“ durch 
die die Wörter „zu machen oder zusätz-
liche Unterlagen vorzulegen,“ ersetzt 
und werden nach den Wörtern „wenn 
diese“ die Wörter „Angaben oder diese 
Unterlagen“ eingefügt. 


 


f) Absatz 6 wird Absatz 5 und die Wörter 
„Absätze 1, 3 und 5“ werden durch die 
Wörter „Absätze 1, 2 und 4“ ersetzt. 


 


8. § 5 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen und werden nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 3 werden die Wörter „nach 
einer Verwaltungsvorschrift des 
Bundesministeriums der Finanzen“ 
gestrichen. 


 


cc) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ 
durch die Wörter „mit Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abga-
benordnung versehen“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Nummer 1 wird das Komma 
am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


 


c) In Absatz 3 wird das Wort „zuständige“ 
gestrichen. 


 


d) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 4 Ab-
satz 6“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 5“ 
ersetzt. 


 


9. § 6 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Das Hauptzollamt legt die 
Höhe der Sicherheitsleistung unter Be-
rücksichtigung des § 5 Absatz 1 Satz 4 
des Gesetzes fest. Es überprüft regelmä-
ßig die Höhe der Sicherheitsleistung und 
passt diese gegebenenfalls an.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


V
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aa) In Satz 1 wird nach dem Wort 
„Hauptzollamt“ das Wort „eine“ 
und werden nach dem Wort „so-
wie“ die Wörter „bis zur Höhe“ ein-
gefügt. 


bb) Satz 2 wird aufgehoben. 


10. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:


„§ 6a 


Überprüfung der Erlaubnis 


Das Hauptzollamt überprüft unbescha-
det anlassbezogener Überprüfungsmaßnah-
men regelmäßig, ob die Verpflichtungen aus 
der Erlaubnis nach § 5 eingehalten werden. 
Zudem überprüft es regelmäßig, ob der Er-
laubnisinhaber die Bedingungen und Voraus-
setzungen für die Erlaubnis weiterhin erfüllt. 
Die regelmäßigen Überprüfungsmaßnahmen 
werden innerhalb von drei Jahren nach der 
letzten Überprüfungsmaßnahme oder der 
Neuerteilung durchgeführt.“ 


11. § 7 wird wie folgt gefasst:


„§ 7 


Änderung von Verhältnissen 


(1) Der Steuerlagerinhaber hat dem
Hauptzollamt jede Änderung der nach § 4 Ab-
satz 1, 2 und 4 Satz 1 angegebenen Verhält-
nisse vor der Änderung schriftlich anzuzei-
gen. Zu den anzuzeigenden Änderungen ge-
hört oder gehören auch 


1. eine Unternehmensumwandlung nach
den Vorschriften des Umwandlungsge-
setzes,


2. bei Personengesellschaften Änderungen
der Personen der Gesellschafter oder der
geschäftsführenden Personen,


3. die Verlegung des Hauptwohnsitzes so-
wie bei Unternehmen die Verlegung des
Unternehmenssitzes oder des Ortes, von
dem aus der Beteiligte sein Unterneh-
men betreibt, oder


4. die Auflösung des Unternehmens.
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Änderungen der räumlichen Ausdehnung des 
Steuerlagers oder der Steuerlager oder der an-
geordneten Sicherungsmaßnahmen bedürfen 
der Zustimmung des Hauptzollamts. 


 


(2) Der Steuerlagerinhaber hat dem 
Hauptzollamt andere Veränderungen als die 
nach Absatz 1 unverzüglich nach ihrem Ein-
tritt anzuzeigen. Hierzu gehören insbesondere 


 


1. seine Überschuldung, drohende oder 
eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder 
Zahlungseinstellung, 


 


2. die Stellung des Antrags auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens, 


 


3. die Anordnung vorläufiger Maßnahmen 
nach § 21 der Insolvenzordnung unter 
Beifügung des gerichtlichen Beschlusses 
und 


 


4. jede Änderung, die zur Eintragung ins 
Handels-, Genossenschafts-, Vereins- o-
der Partnerschaftsregister anzumelden 
ist. 


 


(3) Bevor der Betrieb eines Steuerla-
gers eingestellt wird oder mehr als sechs Wo-
chen ruht, hat der Steuerlagerinhaber dies 
dem Hauptzollamt schriftlich anzuzeigen. Die 
Wiederaufnahme des Betriebs hat der Steuer-
lagerinhaber spätestens eine Woche vorher 
schriftlich anzuzeigen. Das Hauptzollamt 
kann im Einzelfall zu den Anzeigepflichten 
Anordnungen treffen oder Ausnahmen zulas-
sen. Wird der Betrieb eines Steuerlagers ein-
gestellt, widerruft das Hauptzollamt die Er-
laubnis nach § 5. Sofern die Erlaubnis meh-
rere Steuerlager umfasst, wird sie geändert. 


 


(4) In den Fällen des § 8 Absatz 1 
Nummer 2, 4, 6 und 7 ist dem Hauptzollamt 
durch folgende Personen unverzüglich Fol-
gendes schriftlich anzuzeigen: 


 


1. der Tod des Erlaubnisinhabers von den 
Erben des Erlaubnisinhabers, dem Testa-
mentsvollstrecker oder dem Nachlass-
pfleger, 


 


2. die Übernahme des Unternehmens vom 
neuen Inhaber oder 
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3. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder die Abweisung der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens vom Insolvenzver-
walter oder, im Falle der angeordneten 
Eigenverwaltung, vom Erlaubnisinha-
ber; der gerichtliche Beschluss ist beizu-
fügen.“ 


 


12. § 8 wird wie folgt gefasst:  


„§ 8 


 


Erlöschen und Fortbestand der Erlaubnis  


(1) Die Erlaubnis nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 erlischt unbeschadet des § 124 Ab-
satz 2 der Abgabenordnung durch 


 


1. den Verzicht des Steuerlagerinhabers,  


2. den Tod des Steuerlagerinhabers,  


3. die Auflösung der juristischen Person o-
der Personenvereinigung ohne Rechts-
persönlichkeit, der die Erlaubnis erteilt 
worden ist, 


 


4. die Übergabe des Unternehmens an 
Dritte, 


 


5. eine Unternehmensumwandlung nach 
§ 1 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes, 


 


6. die Abweisung der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens mangels Masse oder 


 


7. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Steuerlagerinha-
bers. 


 


(2) Die Erlaubnis erlischt, sofern die 
folgenden Absätze zum Zeitpunkt des Erlös-
chens nichts anderes bestimmen, 


 


1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 
3, 4, 5 und 7 mit Ablauf von drei Mona-
ten nach dem maßgeblichen Ereignis, 


 


2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
und 6 mit dem maßgeblichen Ereignis. 
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(3) Teilen in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 2, 3 oder 7 die Erben, der Testa-
mentsvollstrecker, der Nachlasspfleger, die 
Liquidatoren, der Insolvenzverwalter oder im 
Falle der angeordneten Eigenverwaltung der 
Erlaubnisinhaber dem Hauptzollamt vor dem 
Erlöschen der Erlaubnis schriftlich mit, dass 
das Steuerlager bis zu seinem endgültigen 
Übergang auf einen anderen Inhaber oder bis 
zu Abwicklung des Unternehmens fortgeführt 
wird, gilt die Erlaubnis für die Rechtsnachfol-
ger, den Testamentsvollstrecker, den Nach-
lasspfleger, die Liquidatoren oder den Insol-
venzverwalter bis spätestens zum Ablauf ei-
ner vom Hauptzollamt festzusetzenden ange-
messenen Frist fort. 


 


(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 2, 4 und 5 vor dem Erlöschen eine 
neue Erlaubnis beantragt von 


 


1. den Erben,  


2. dem neuen Inhaber der Erlaubnis,  


3. dem Inhaber des neuen Unternehmens o-
der 


 


4. dem Inhaber des Unternehmens, das den 
bisherigen Rechtsträger übernommen 
hat, für den die Erlaubnis vor der Um-
wandlung erteilt wurde, 


 


so gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für 
die Antragsteller bis zur Bestandskraft der 
Entscheidung über den Antrag fort. Wird eine 
neue Erlaubnis beantragt, kann, soweit sich 
keine Änderungen ergeben haben, auf die An-
gaben und Unterlagen Bezug genommen wer-
den, die dem Hauptzollamt bereits vorliegen. 
Mit Zustimmung des Hauptzollamts kann bei 
Antragstellung auf die Verwendung des amt-
lich vorgeschriebenen Vordrucks verzichtet 
werden. 


 


(5) Die fortgeltende Erlaubnis erlischt  


1. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1, 
wenn auf die Fortführung des Steuerla-
gers oder der Steuerlager verzichtet 
wird, 


 


2. in den Fällen des Absatzes 4, wenn keine 
neue Erlaubnis erteilt wird. 
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(6) Bier, das sich zum Zeitpunkt des 
Erlöschens der Erlaubnis in einem Steuerlager 
befindet, gilt als zum Zeitpunkt des Erlös-
chens in den steuerrechtlich freien Verkehr 
überführt. Über die Bestände haben unver-
züglich nach der Überführung in den steuer-
rechtlich freien Verkehr eine Steueranmel-
dung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben: 


 


1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 
4, 5 und 6 der Steuerlagerinhaber, 


 


2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2  


a) bei einer Nachlasspflegschaft der 
Nachlasspfleger, 


 


b) bei angeordneter Testamentsvoll-
streckung der Testamentsvollstre-
cker und 


 


c) im Übrigen die Erben,   


3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 
die Liquidatoren und 


 


4. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 
der Insolvenzverwalter. 


 


Die Steuer ist sofort fällig. Das Hauptzollamt 
kann für die Räumung des Steuerlagers eine 
Frist gewähren. Die Erlaubnis gilt für die 
Zwecke der Räumung bis zum Fristablauf 
weiter.“ 


 


13. § 9 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 
wird jeweils das Wort „zuständige“ ge-
strichen. 


 


b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen und wird vor dem 
Wort „freien“ das Wort „steuerrechtlich“ 
eingefügt. 


 


14. § 10 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
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„§ 10 


 


Vollständige Zerstörung, unwieder-
bringlicher Gesamt- oder Teilverlust 


und Vernichtung“. 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 
„vollständig zerstört worden oder“ 
die Wörter „vollständig oder teil-
weise“ eingefügt und werden die 
Wörter „Hersteller ohne Erlaubnis 
nach § 5 oder der“ gestrichen und 
wird das Wort „zuständigen“ ge-
strichen. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Bier“ die Wörter „nach § 23 Ab-
satz 2 Nummer 4 des Gesetzes“ 
eingefügt und werden die Wörter 
„Hersteller ohne Erlaubnis nach § 5 
oder dem“ gestrichen. 


 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils 
das Wort „zuständige“ gestrichen. 


 


d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  


„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für 
die beabsichtigte Zerstörung von Bier 
nach § 14 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes 
entsprechend. Die Anzeige der beabsich-
tigten Zerstörung ist in den Fällen, in de-
nen das Bier unter Steueraussetzung be-
fördert wird, durch den Versender abzu-
geben. Sofern die vorgelegten Nach-
weise anerkannt werden, wird die nach 
§ 19 für die Beförderung geleistete Si-
cherheit freigegeben.“ 


 


15. § 11 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In den Sätzen 1 und 4 wird jeweils 
das Wort „zuständigen“ gestrichen. 


 


bb) In Satz 3 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 
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b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


c) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird jeweils das 
Wort „zuständigen“ gestrichen. 


 


d) In Absatz 4 wird das Wort „zuständige“ 
gestrichen. 


 


16. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:  


„§ 11a 


 


Amtliche Bescheinigung für unabhängige 
Hersteller 


 


(1) Die Ausstellung einer amtlichen 
Bescheinigung für unabhängige Hersteller zur 
Gewährung ermäßigter Steuersätze in ande-
ren Mitgliedstaaten gemäß § 2 Absatz 7 des 
Gesetzes ist beim Hauptzollamt nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 


 


(2) Für Bier nach § 1 Absatz 2 des Ge-
setzes stellt das Hauptzollamt die Bescheini-
gung nach Absatz 1 unter der Voraussetzung 
aus, dass die Gesamtjahreserzeugung des un-
abhängigen Herstellers im vorangegangenen 
Kalenderjahr 200 000 hl Bier nicht über-
schritten hat. Als Nachweis der Gesamtjah-
reserzeugung genügt grundsätzlich der Bier-
steuerjahresbescheid. Auf Verlangen des 
Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere 
Unterlagen vorzulegen. Sofern zwei oder 
mehrere Hersteller zusammenarbeiten und 
deren gemeinsame Gesamtjahreserzeugung 
200 000 hl Bier nicht überstiegen hat, können 
diese als ein einziger unabhängiger Hersteller 
behandelt werden. Satz 2 gilt entsprechend. 


 


(3) Als amtliche Bescheinigung im 
Sinn von § 2 Absatz 6 Satz 2 des Gesetzes gilt 
auch eine von einem Versender mit Sitz in ei-
nem anderen Mitgliedstaat selbst ausgestellte 
Bescheinigung, wenn 


 


1. der Mitgliedstaat, in dem die unabhän-
gige Brauerei ansässig ist, die Ausstel-
lung von Selbstbescheinigungen gestat-
tet und 


 


2. die Gesamtjahreserzeugung der unab-
hängigen Brauerei nicht mehr als 
200 000 hl Bier beträgt.“ 
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17. In § 12 Satz 2 wird das Wort „zuständige“ ge-
strichen. 


 


18. § 13 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „re-
gistrierter Empfänger (§ 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „registrierter 
Empfänger nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes“ er-
setzt und werden das Wort „zustän-
digen“ sowie der Klammerzusatz 
„(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aaa) Nummer 1 wird aufgeho-
ben. 


 


bbb) Die Nummern 2 bis 4 wer-
den die Nummern 1 bis 3. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 
„weitere Angaben zu machen“ die 
Wörter „oder zusätzliche Unterla-
gen vorzulegen“ eingefügt und 
werden die Wörter „wenn diese“ 
durch die Wörter „wenn diese An-
gaben oder diese Unterlagen“ er-
setzt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen und werden nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach 
einer Verwaltungsvorschrift des 
Bundesministeriums der Finanzen“ 
gestrichen. 


 


cc) In Satz 4 werden die Wörter „§ 6 
Absatz 1 Satz 2 gilt“ durch die 
Wörter „§ 6 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 19 gelten“ ersetzt. 
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dd) In Satz 5 wird das Wort „befristet“ 
durch die Wörter „mit Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abga-
benordnung versehen“ ersetzt. 


 


d) In Absatz 4 und Absatz 5 Satz 2 wird je-
weils das Wort „zuständige“ gestrichen. 


 


e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  


„(6) Für die Überprüfung der Er-
laubnis, die Änderung von Verhältnissen 
und das Erlöschen der Erlaubnis gelten 
die §§ 6a, 7 und 8 entsprechend.“ 


 


f) Absatz 7 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „(§ 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ge-
setzes)“ durch die Wörter „nach § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ge-
setzes“ ersetzt und werden die Wör-
ter „beim zuständigen Hauptzoll-
amt (§ 4 Absatz 2)“ durch die Wör-
ter „beim Hauptzollamt“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen und wird der 
Klammerzusatz „(§ 4 Absatz 2)“ 
gestrichen. 


 


cc) In Satz 4 werden die Wörter „§ 6 
Absatz 2 Satz 3“ durch die Wörter 
„§ 6 Absatz 2 Satz 4“ ersetzt. 


 


dd) Satz 5 wird aufgehoben.  


19. § 14 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz 
„(§ 7 Absatz 1 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „nach § 7 Ab-
satz 1 des Gesetzes“ ersetzt und 
werden die Wörter „beim zuständi-
gen Hauptzollamt (§ 4 Absatz 2)“ 
durch die Wörter „beim Hauptzoll-
amt“ ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aaa) Nummer 1 wird aufgeho-
ben.  
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bbb) Nummer 2 wird Num-
mer 1, das Wort „und“ 
wird durch das Wort „o-
der“ ersetzt und die Wörter 
„§ 3 Nummer 9 des Geset-
zes“ werden durch die 
Wörter „§ 3 Nummer 11 
des Gesetzes“ ersetzt. 


 


ccc) Nummer 3 wird Num-
mer 2. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 
„weitere Angaben zu machen“ die 
Wörter „oder zusätzliche Unterla-
gen vorzulegen“ eingefügt und 
werden die Wörter „wenn diese“ 
durch die Wörter „wenn diese An-
gaben oder diese Unterlagen“ er-
setzt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen und werden nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach 
einer Verwaltungsvorschrift des 
Bundesministeriums der Finanzen“ 
gestrichen. 


 


cc) In Satz 4 wird das Wort „befristet“ 
durch die Wörter „mit Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abga-
benordnung versehen“ ersetzt. 


 


d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach 
den Artikeln 263 bis 267 der Zoll-
kodex-Durchführungsverordnung 
oder aus einem Zolllager des Typs 
D im Sinn des Artikels 525 Ab-
satz 2 Buchstabe a der Zollkodex-
Durchführungsverordnung in den 
zollrechtlich freien Verkehr über-
geführt“ durch die Wörter „nach 
Artikel 182 des Unionszollkodex 
zum zollrechtlich freien Verkehr 
überlassen“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „das 
Hauptzollamt“ durch die Wörter 
„die Zollstelle nach Artikel 1 Num-
mer 15 der Delegierten Verordnung 
zum Unionszollkodex“ ersetzt. 


 


e) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


f) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  


„(6) Für die Überprüfung der Er-
laubnis, die Änderung von Verhältnissen 
und das Erlöschen der Erlaubnis gelten 
die §§ 6a, 7 und 8 entsprechend.“ 


 


20. § 15 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„mit Artikel 13 der Systemrichtlinie“ 
durch die Wörter „mit Artikel 12 der 
Systemrichtlinie“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) Nummer 2 wird aufgehoben.  


bb) Nummer 3 wird Nummer 2.  


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  
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„(6) Wird Bier, das nach den Ab-
sätzen 1 bis 5 von Begünstigten nach § 8 
Absatz 1 Nummer 4 bis 6 des Gesetzes 
unter Steueraussetzung empfangen 
wurde, an Dritte abgegeben, entsteht die 
Steuer nach § 14 Absatz 1 des Gesetzes. 
Steuerschuldner ist neben der Person, die 
das Bier an Dritte abgegeben hat, die 
Person, die dieses in Empfang genom-
men hat. Der Steuerschuldner hat unver-
züglich eine Steueranmeldung beim zu-
ständigen Hauptzollamt abzugeben. Für 
die Steueranmeldung gilt § 31 entspre-
chend. Die Steuer ist sofort fällig. Meh-
rere Steuerschuldner sind Gesamt-
schuldner.“ 


 


21. § 16 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 16 


 


Teilnahme am EDV-gestützten Beför-
derungs- und Kontrollsystem; Ausfall-


verfahren“. 


 


b) In Satz 1 werden das Wort „Bedingun-
gen“ durch die Wörter „nach welchen 
Rahmenbedingungen“ und der Klam-
merzusatz „(§ 9 Absatz 1 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „nach § 9 Absatz 1 des 
Gesetzes“ ersetzt. 


 


c) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Des Weiteren legt die Generalzolldirek-
tion in der Verfahrensanweisung für den 
Fall, dass das EDV-gestützte Beförde-
rungs- und Kontrollsystem nicht zur 
Verfügung steht, die Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen für die Inan-
spruchnahme des Ausfallverfahrens 
fest.“ 


 


d) In dem neuen Satz 5 wird das Wort „Be-
dingungen“ durch das Wort „Rahmenbe-
dingungen“ ersetzt. 


 


22. § 17 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


V
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„§ 17 


 


Erstellen des elektronischen Verwal-
tungsdokuments, 


Mitführen des eindeutigen Referenz-
codes“. 


 


b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 3 werden die Wörter 
„Gemeinschaft verlässt“ durch die 
Wörter „Union verlässt oder in das 
externe Versandverfahren nach Ar-
tikel 226 Absatz 2 des Unionszoll-
kodex überführt wird, sofern dies 
nach Artikel 189 Absatz 4 der De-
legierten Verordnung zum Unions-
zollkodex vorgesehen ist“ ersetzt. 


 


bb) In dem Satzteil nach Nummer 3 
werden die Wörter „der Steuerla-
gerinhaber als Versender oder der 
registrierte Versender dem zustän-
digen Hauptzollamt“ durch die 
Wörter „der Versender dem Haupt-
zollamt“ ersetzt und werden die 
Wörter „nach amtlich vorgeschrie-
benen Datensatz“ durch die Wörter 
„mit dem in Artikel 3 Absatz 1 der 
EMCS-Durchführungsverordnung 
vorgeschriebenen Datensatz“ er-
setzt. 


 


c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „einen 
Ausdruck des vom zuständigen 
Hauptzollamt übermittelten elekt-
ronischen Verwaltungsdokuments“ 
durch die Wörter „den eindeutigen 
Referenzcode“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „mitzuführen“ die 
Wörter „und auf Verlangen mitzu-
teilen“ eingefügt. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„Das Hauptzollamt kann die Vor-
lage eines Ausdrucks des elektroni-
schen Verwaltungsdokuments oder 
jedes anderen Handelspapiers ver-
langen.“ 


 


e) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständigen“ gestrichen. 


 


f) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „für 
diesen zuständige“ gestrichen. 


 


bb) In Satz 3 wird jeweils das Wort 
„zuständigen“ gestrichen. 


 


23. In § 18 Satz 1 wird das Wort „Begünstigte“ 
durch das Wort „Begünstigten“ ersetzt. 


 


24. In § 19 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


25. § 20 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 2 werden die Wörter „der 
Steuerlagerinhaber als Versender oder 
der registrierte Versender dem zuständi-
gen Hauptzollamt“ durch die Wörter 
„der Versender dem Hauptzollamt“ er-
setzt und die Wörter „nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz“ durch die 
Wörter „mit dem in Artikel 4 Absatz 1 
der EMCS-Durchführungsverordnung 
vorgeschriebenen Datensatz“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


26. § 21 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
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„§ 21 


 


Änderung des Bestimmungsorts oder 
des Empfängers von Bier bei Verwen-
dung des elektronischen Verwaltungs-


dokuments“. 


 


b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Steuerlagerinhaber als Versender oder 
der registrierte Versender den Bestim-
mungsort“ durch die Wörter „Versender 
den Bestimmungsort oder den Empfän-
ger des Bieres“ ersetzt und werden nach 
den Wörtern „zulässigen Bestimmungs-
ort“ die Wörter „oder einen anderen 
Empfänger“ eingefügt. 


 


c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Vor Änderung des Bestim-
mungsorts oder des Empfängers des Bie-
res hat der Versender dem Hauptzollamt 
unter Verwendung des EDV-gestützten 
Beförderungs- und Kontrollsystems den 
Entwurf der elektronischen Änderungs-
meldung mit dem in Artikel 5 Absatz 1 
der EMCS-Durchführungsverordnung 
vorgeschriebenen Datensatz zu übermit-
teln.“ 


 


d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


27. § 22 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen und werden die 
Wörter „nach amtlich vorgeschrie-
benem“ durch die Wörter „mit dem 
in Artikel 7 Absatz 1 der EMCS-
Durchführungsverordnung vorge-
schriebenen“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständigen“ gestrichen. 


 


d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 73 – Drucksache 20/3590
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(5) Das Hauptzollamt erstellt auf 
der Grundlage der von der Ausgangs-
zollstelle übermittelten Ausgangsbestäti-
gung eine Ausfuhrmeldung, mit der  


 


1. in den Fällen des § 12 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes bestätigt 
wird, dass das Bier das Verbrauch-
steuergebiet der Europäischen 
Union verlassen hat, oder 


 


2. in den Fällen des § 12 Absatz 1 
Nummer 2 des Gesetzes bestätigt 
wird, dass das Bier in das externe 
Versandverfahren nach Artikel 226 
Absatz 2 des Unionszollkodex 
überführt wurde, sofern dies nach 
Artikel 189 Absatz 4 der Delegier-
ten Verordnung zum Unionszollko-
dex vorgesehen war.  


 


Satz 1 gilt auch bei der Ausfuhr von 
Teilmengen. Das Hauptzollamt übermit-
telt die Ausfuhrmeldung an den Versen-
der im Steuergebiet. Ausfuhrmeldungen, 
die von den Behörden eines anderen Mit-
gliedstaats übermittelt wurden, werden 
durch das zuständige Hauptzollamt an 
den Versender im Steuergebiet weiterge-
leitet.“ 


 


e) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Ge-
meinschaft“ durch das Wort „Union“ er-
setzt und werden nach den Wörtern 
„nicht verlassen hat“ die Wörter „oder 
nicht in das externe Versandverfahren 
nach Artikel 226 Absatz 2 des Unions-
zollkodex überführt wurde, sofern dies 
nach Artikel 189 Absatz 4 der Delegier-
ten Verordnung zum Unionszollkodex 
vorgesehen war“ eingefügt. 


 


f) In Absatz 7 Satz 1 wird der Klammerzu-
satz „(§ 23a Absatz 1 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „nach § 23a Absatz 1 
des Gesetzes“ ersetzt und wird das Wort 
„zuständige“ gestrichen. 


 


g) Folgender Absatz 8 wird angefügt:  
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„(8) Darf Bier das Zollgebiet der 
Europäischen Union nicht verlassen, er-
stellt das Hauptzollamt eine Meldung 
auf der Grundlage der von der Aus-
gangszollstelle übermittelten Informati-
onen. Das Hauptzollamt erstellt auch 
eine Meldung, wenn Teilmengen das 
Zollgebiet der Europäischen Union nicht 
verlassen dürfen. Das Hauptzollamt 
übermittelt die Meldung über die nicht 
erfolgte Ausfuhr an den Steuerlagerinha-
ber als Versender im Steuergebiet oder 
an den registrierten Versender im Steu-
ergebiet. Meldungen über die nicht er-
folgte Ausfuhr, die von den Behörden ei-
nes anderen Mitgliedstaats übermittelt 
wurden, werden durch das Hauptzollamt 
an den Versender im Steuergebiet wei-
tergeleitet. Nach Eingang der Meldung 
über die nicht erfolgte Ausfuhr annulliert 
der Versender das elektronische Verwal-
tungsdokument, wenn die Beförderung 
noch nicht begonnen hat. Hat die Beför-
derung bereits begonnen, ändert der Ver-
sender den Bestimmungsort oder den 
Empfänger des Bieres.“ 


 


28. § 23 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 wird das Wort „zuständige“ 
gestrichen. 


 


b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In dem Wortlaut vor der Numme-
rierung werden die Wörter „Arti-
kel 786 der Zollkodex-Durchfüh-
rungsverordnung ein zollrechtli-
ches Ausfuhrverfahren durchge-
führt wird, das zuständige Haupt-
zollamt“ durch die Wörter „Arti-
kel 269 Absatz 1, 2 Buchstabe c 
und Absatz 3 des Unionszollkodex 
ein Ausfuhrverfahren durchgeführt 
wird, das Hauptzollamt“ ersetzt. 


 


bb) In Nummer 1 werden die Wörter 
„nach Artikel 285a Absatz 1a der 
Zollkodex-Durchführungsverord-
nung“ durch die Wörter „nach Arti-
kel 182 des Unionszollkodex“ er-
setzt. 
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cc) In Nummer 3 wird das Wort „Flug-
zeugen“ durch das Wort „Luftfahr-
zeugen“ ersetzt. 


 


c) Absatz 3 wird aufgehoben.  


29. § 24 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzu-
satz „(§ 23a Absatz 1 des Gesetzes)“ 
durch die Wörter „nach § 23a Absatz 1 
des Gesetzes“ ersetzt und die Wörter 
„Steuerlagerinhaber als Versender aus 
seinem Steuerlager im Steuergebiet oder 
der registrierte Versender vom Ort der 
Einfuhr“ durch das Wort „Versender“ er-
setzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „Dokument in vier Exempla-
ren“ die Wörter „vor Beginn der Beför-
derung“ eingefügt. 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden das Wort „zustän-
digen“ und der Klammerzusatz 
„(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 


 


bb) In Satz 4 wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen. 


 


d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz 
„(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 


 


bb) In Satz 3 wir das Wort „zuständige“ 
gestrichen. 


 


cc) In Satz 4 wird das Wort „zurückzu-
schicken“ durch das Wort „zurück-
zusenden“ ersetzt.  


 


dd) In Satz 5 wird das Wort „zurückge-
schickte“ durch das Wort „zurück-
gesandte“ ersetzt. 


 


e) In Absatz 5 Satz 1 und 2 werden die 
Wörter „verwendet werden. Der Versen-
der hat diese“ gestrichen und werden die 
Wörter „zu kennzeichnen“ durch die 
Wörter „verwendet werden“ ersetzt. 


 


f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen. 
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bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


30. § 25 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der 
Steuerlagerinhaber als Versender oder 
der registrierte Versender“ durch die 
Wörter „der Versender“ ersetzt und wer-
den nach dem Wort „Vordruck“ die 
Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 1 der 
EMCS-Durchführungsverordnung“ ein-
gefügt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „von 
der Zollverwaltung veranlassten“ 
durch die Wörter „durch das Infor-
mationstechnikzentrum Bund ver-
öffentlichten“ ersetzt. 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Ausfalldokument“ die Wörter 
„vor Beginn der Beförderung“ ein-
gefügt. 


 


bb) In Satz 3 werden die Wörter „für 
ihn zuständigen“ gestrichen und 
werden die Wörter „zu übermit-
teln“ durch das Wort „vorzulegen“ 
ersetzt. 


 


d) In Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das 
Wort „zuständigen“ gestrichen. 


 


e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a 
eingefügt: 
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„(4a) In den Fällen des § 12 Ab-
satz 1 des Gesetzes oder des Ausgangs 
von Bier in eines der in Artikel 4 Ab-
satz 2 der Systemrichtlinie aufgeführten 
Gebiete händigt der Versender dem An-
melder zur Ausfuhr die dritte Ausferti-
gung des Ausfalldokuments aus. Der 
Anmelder zur Ausfuhr legt diese Ausfer-
tigung oder die eindeutige Kennung des 
Ausfalldokuments der Ausgangszoll-
stelle vor. Die Angaben des Ausfalldo-
kuments müssen den Angaben der Aus-
fuhrmeldung für das angemeldete Bier 
entsprechen.“ 


 


f) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständigen“ gestrichen. 


 


g) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


h) Absatz 7 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird nach dem Wort 
„Versender“ das Wort „unverzüg-
lich“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Bieres“ das Wort „unverzüglich“ 
und nach dem Wort „diesem“ das 
Wort „unverzüglich“ eingefügt. 


 


cc) In Satz 3 wird das Wort „Papier“ 
durch das Wort „Nachweis“ ersetzt. 


 


31. § 26 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der 
Steuerlagerinhaber als Versender oder 
der registrierte Versender“ durch die 
Wörter „der Versender“ ersetzt, werden 
die Wörter „mit der Beförderung“ durch 
die Wörter „die Beförderung“ ersetzt 
und wird das Wort „wurde“ durch das 
Wort „hat“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Annullierungsdokument“ die 
Wörter „vor Beginn der Beförderung“ 
eingefügt. 


 


32. § 27 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
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„§ 27 


 


Änderung des Bestimmungsorts oder 
des Empfängers von Bier im Ausfall-


verfahren“. 


 


b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„der Steuerlagerinhaber als Versender o-
der der registrierte Versender den Be-
stimmungsort“ durch die Wörter „der 
Versender den Bestimmungsort oder den 
Empfänger des Bieres“ ersetzt und wer-
den nach dem Wort „Vordruck“ die 
Wörter „gemäß Artikel 8 Absatz 2 der 
EMCS-Durchführungsverordnung“ ein-
gefügt. 


 


c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der 
Versender hat“ durch die Wörter 
„Vor der Änderung des Bestim-
mungsorts oder des Empfängers 
des Bieres hat der Versender“ er-
setzt. 


 


bb) In Satz 3 wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen und werden die 
Wörter „zu übermitteln“ durch das 
Wort „vorzulegen“ ersetzt. 


 


cc) In Satz 5 werden nach dem Wort 
„wenn“ die Wörter „die Beförde-
rung bereits mit einem Ausfalldo-
kument begonnen und“ eingefügt. 


 


d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Bestimmungsorts“ die Wörter „o-
der des Empfängers des Bieres“ einge-
fügt und wird das Wort „zuständigen“ 
gestrichen. 


 


e) In Absatz 4 werden die Wörter „des Be-
stimmungsorts sowie die Übermittlung“ 
durch die Wörter „des Bestimmungsorts 
oder des Empfängers des Bieres sowie 
die Vorlage“ ersetzt. 


 


33. § 28 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Vordruck“ die Wörter „gemäß 
Artikel 8 Absatz 3 der EMCS-Durchfüh-
rungsverordnung“ eingefügt. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Ein-
gangsdokument“ das Wort „unver-
züglich“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „für 
den Empfänger zuständige“ gestri-
chen. 


 


c) In Absatz 3 wird das Wort „zuständigen“ 
gestrichen. 


 


d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „Gemein-
schaft“ durch das Wort „Union“ er-
setzt und werden nach den Wörtern 
„verlassen hat“ die Wörter „oder in 
das externe Versandverfahren nach 
Artikel 226 Absatz 2 des Unions-
zollkodex überführt wurde, sofern 
dies nach Artikel 189 Absatz 4 der 
Delegierten Verordnung zum Uni-
onszollkodex vorgesehen war“ ein-
gefügt. 


 


bb) In Satz 4 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a 
eingefügt: 
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„(4a) Darf Bier in den Fällen des 
§ 12 Absatz 1 des Gesetzes oder des 
Ausgangs von Bier in eines der in Arti-
kel 4 Absatz 2 der Systemrichtlinie auf-
geführten Gebiete das Zollgebiet der Eu-
ropäischen Union nicht verlassen, so er-
stellt das Hauptzollamt ein Ausfalldoku-
ment auf der Grundlage der von der Aus-
gangszollstelle übermittelten Informati-
onen. Das Hauptzollamt erstellt auch ein 
Ausfalldokument, wenn Teilmengen das 
Zollgebiet der Europäischen Union nicht 
verlassen dürfen. Das Hauptzollamt 
übermittelt das Ausfalldokument über 
die nicht erfolgte Ausfuhr an den Steuer-
lagerinhaber als Versender im Steuerge-
biet oder an den registrierten Versender 
im Steuergebiet. Ausfalldokumente über 
die nicht erfolgte Ausfuhr, die von den 
zuständigen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats übermittelt wurden, wer-
den an den Versender im Steuergebiet 
von dem Hauptzollamt weitergeleitet. 
Nach Eingang des Ausfalldokuments an-
nulliert der Versender das Ausfalldoku-
ment, wenn die Beförderung noch nicht 
begonnen hat. Hat die Beförderung be-
reits begonnen, ändert der Versender den 
Bestimmungsort oder den Empfänger 
des Bieres nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck.“ 


 


f) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen und werden nach 
den Wörtern „nach § 22 Absatz 5 
Satz 1“ die Wörter „oder eine Meldung 
nach § 22 Absatz 8“ eingefügt. 


 


34. § 29 wird wie folgt gefasst:  
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„§ 29 


 


Ersatznachweise für die Beendigung der Be-
förderung 


 


(1) Liegt kein Nachweis nach § 22 Ab-
satz 6 vor, bestätigt das für den Empfänger 
zuständige Hauptzollamt oder das Hauptzoll-
amt, in dessen Bezirk sich die Ausgangszoll-
stelle befindet, in den Fällen, in denen keine 
Eingangs- oder Ausfuhrmeldung nach § 28 
vorliegt, die Beendigung der Beförderung un-
ter Steueraussetzung, wenn durch einen Er-
satznachweis hinreichend belegt ist, dass das 
Bier 


 


1. den angegebenen Bestimmungsort er-
reicht hat oder 


 


2. das Verbrauchsteuergebiet der Europäi-
schen Union verlassen hat oder in das ex-
terne Versandverfahren nach Artikel 226 
Absatz 2 des Unionszollkodex überführt 
wurde, sofern dies nach Artikel 189 Ab-
satz 4 der Delegierten Verordnung zum 
Unionszollkodex vorgesehen war. 


 


(2) Als hinreichender Ersatznachweis 
nach Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere ein 
vom Empfänger vorgelegtes Dokument, das 
dieselben Angaben enthält wie eine Eingangs-
meldung und in dem der Empfänger den Emp-
fang des Bieres bestätigt. Als hinreichender 
Ersatznachweis nach Satz 1 Nummer 2 gilt 
insbesondere ein Sichtvermerk der Ausgangs-
zollstelle, der bestätigt, dass das Bier das Ver-
brauchsteuergebiet der Europäischen Union 
verlassen hat oder in das externe Versandver-
fahren nach Artikel 226 Absatz 2 des Unions-
zollkodex überführt wurde, sofern dies nach 
Artikel 189 Absatz 4 der Delegierten Verord-
nung zum Unionszollkodex vorgesehen war.“ 


 


35. Die Angabe zu Abschnitt 8 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„Abschnitt 8 


 


Zu den §§ 13 und 14 Absatz 3 und 4 des Ge-
setzes“. 


 


36. § 30 wird wie folgt geändert:  
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Werden beim Empfänger im Steu-
ergebiet Abweichungen festge-
stellt, entscheidet das Hauptzollamt 
über die steuerliche Behandlung 
von Fehlmengen.“ 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „Dabei 
kann es“ durch die Wörter „Es 
kann“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Geht der Rückschein in den 
Fällen des § 24 Absatz 3 Satz 3 oder Ab-
satz 4 Satz 4 nicht binnen zwei Monaten 
beim Versender ein, ist dies vom Versen-
der unverzüglich dem Hauptzollamt an-
zuzeigen.“ 


 


c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „o-
der“ die Wörter „vollständig oder teil-
weise“ eingefügt. 


 


d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  


„(4) In den Fällen des § 14 Ab-
satz 4 des Gesetzes gelten hinsichtlich 
der Nachweisführung die §§ 22 und 29 
entsprechend. Die Frist nach § 14 Ab-
satz 4 Satz 4 des Gesetzes beginnt mit 
der Bekanntgabe der Feststellung einer 
Unregelmäßigkeit gegenüber dem Steu-
erschuldner.“ 


 


37. § 31 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 5 wird der Klammerzu-
satz „(§ 13 Absatz 7)“ durch die Wörter 
„nach § 13 Absatz 7“ ersetzt und werden 
das Wort „zuständigen“ sowie der Klam-
merzusatz „(§ 4 Absatz 2)“ gestrichen. 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 wird der Klammerzu-
satz „(§ 4 Absatz 4)“ durch die Wörter 
„nach § 4 Absatz 3“ ersetzt. 


 


c) Absatz 3 wird aufgehoben.  


d) Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter 
„Drittländern, Drittgebieten oder ande-
ren Mitgliedstaaten“ werden durch die 
Wörter „Drittländern oder Drittgebie-
ten“ ersetzt. 
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e) Absatz 5 wird Absatz 4 und die folgen-
den Sätze werden angefügt: 


 


„Das Hauptzollamt kann Steuerschuld-
nern nach § 14 Absatz 5 Nummer 2 des 
Gesetzes auf Antrag die Abgabe einer 
für einen Kalendermonat zusammenge-
fassten Steueranmeldung widerruflich 
zulassen, soweit die in einem Kalender-
monat durchschnittlich hergestellte 
Menge 10 hl nicht übersteigt und Steuer-
belange nicht beeinträchtigt sind. Für die 
Frist zur Abgabe der zusammengefass-
ten Steueranmeldung gilt in diesen Fäl-
len § 15 Absatz 1 Satz 1 und für die Fäl-
ligkeit der Steuer § 15 Absatz 1 Satz 6 
des Gesetzes entsprechend.“ 


 


f) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  


„(5) Das Hauptzollamt überprüft 
die Steuererklärung nach Absatz 1 oder 
die Steueranmeldung nach Absatz 3. Art 
und Umfang der Überprüfung richten 
sich nach den Umständen des Einzelfalls 
sowie nach einheitlichen Prüfungskrite-
rien, die durch die Generalzolldirektion 
zur Sicherstellung der Gleichmäßigkeit, 
Gesetzesmäßigkeit und Verhältnismä-
ßigkeit der Besteuerung durch eine Ver-
fahrensanweisung vorgegeben werden. 
Das Hauptzollamt kann von dem Steuer-
schuldner weitere Angaben oder zusätz-
liche Unterlagen verlangen. Für die ein-
heitlichen Prüfungskriterien gilt § 88 
Absatz 3 Satz 3 der Abgabenordnung 
entsprechend.“ 


 


38. Nach § 31 wird folgender § 31a eingefügt:  


„§ 31a 


 


Herstellung von Bier außerhalb eines Steuer-
lagers 


 


(1) Wer Bier ohne Erlaubnis als Steu-
erlagerinhaber zu gewerblichen Zwecken her-
stellt oder herstellen will, hat dies vor dem ge-
planten Betriebsbeginn beim Hauptzollamt 
schriftlich in doppelter Ausfertigung anzu-
melden. Dabei ist anzugeben: 


 


1. der Name, der Geschäftssitz und die 
Rechtsform des Unternehmens, 
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2. die Steuernummer beim zuständigen Fi-
nanzamt, 


 


3. der Umfang der voraussichtlichen jährli-
chen Herstellung in Litern. 


 


Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der An-
meldepflichtige weitere Angaben zu machen, 
wenn diese zur Sicherung des Steueraufkom-
mens oder für die Steueraufsicht erforderlich 
erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf Anga-
ben verzichten, wenn Steuerbelange dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. 


 


(2) Der Hersteller ist verpflichtet, über 
das hergestellte Bier Aufzeichnungen zu füh-
ren. Das Hauptzollamt kann dazu Anordnun-
gen treffen. Es kann weitere Aufzeichnungen 
verlangen, wenn diese zur Sicherung des 
Steueraufkommens oder für die Steuerauf-
sicht erforderlich erscheinen. 


 


(3) Der Anmeldepflichtige hat dem 
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen: 


 


1. Änderungen der nach Absatz 1 Satz 1 
bis 3 angegebenen Verhältnisse und 


 


2. die Einstellung des Betriebs.  


(4) Das Hauptzollamt überprüft unbe-
schadet anlassbezogener Überprüfungsmaß-
nahmen regelmäßig, ob die Verpflichtungen 
aus den Absätzen 1 bis 3 erfüllt werden. Die 
regelmäßigen Überprüfungsmaßnahmen wer-
den innerhalb von drei Jahren nach der letzten 
Überprüfungsmaßnahme oder der Anmel-
dung durchgeführt.“ 


 


39. In § 32 wird das Wort „zuständigen“ gestri-
chen und werden die Wörter „mindestens 10 
Euro“ durch die Wörter „mindestens 25 Euro“ 
ersetzt. 


 


40. § 33 wird wie folgt geändert:  


a) In Satz 1 werden die Wörter „Drittlän-
dern und“ durch die Wörter „Drittlän-
dern oder“ ersetzt und werden die Wör-
ter „des § 18 Absatz 3 des Gesetzes“ 
durch die Wörter „der Einfuhr“ ersetzt. 


 


b) In Satz 2 werden die Wörter „oder nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ 
gestrichen. 
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41. § 34 wird wie folgt geändert:  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die 
Wörter „befördert wird (§ 20 des Geset-
zes)“ werden durch die Wörter „geliefert 
wird (§§ 20 bis 20c des Gesetzes)“ er-
setzt. 


 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Die Weitergabe von Bier, auch 
wenn sie unentgeltlich erfolgt, gilt unab-
hängig von der verbrachten Menge nicht 
als Eigenbedarf nach § 19 des Gesetzes.“ 


 


42. Die Angabe zu Abschnitt 13 wird wie folgt 
gefasst: 


 


„Abschnitt 13 


 


Zu den §§ 20 bis 20c des Gesetzes“.  


43. § 35 wird wie folgt gefasst:  


„§ 35 


 


Zertifizierter Empfänger  


(1) Wer als zertifizierter Empfänger 
nach § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes Bier des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs nicht nur gelegentlich empfangen will, 
hat die Erlaubnis im Voraus beim Hauptzoll-
amt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Dem Antrag sind in dop-
pelter Ausfertigung beizufügen: 


 


1. Lagepläne mit den jeweils beantragten 
Empfangsorten und Angabe der An-
schriften, 


 


2. eine Darstellung der Buchführung über 
den Empfang und den Verbleib des Bie-
res. 


 


Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für das 
Verbringen oder Verbringenlassen von Bier 
in das Steuergebiet, wenn dieses nach § 20 
Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes außerhalb des 
Steuergebiets in Empfang genommen wurde. 
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(2) Auf Verlangen des Hauptzollamts 
hat der Antragsteller weitere Angaben zu ma-
chen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen, 
wenn diese Angaben oder diese Unterlagen 
zur Sicherung des Steueraufkommens oder 
für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 
Das Hauptzollamt kann auf Anforderungen 
nach Absatz 1 Satz 2 verzichten, wenn Steu-
erbelange dadurch nicht beeinträchtigt wer-
den. 


 


(3) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich 
oder elektronisch unter Widerrufsvorbehalt 
die Erlaubnis als zertifizierter Empfänger für 
die beantragten Empfangsorte. Mit der Er-
laubnis wird für den zertifizierten Empfänger 
eine Verbrauchsteuernummer vergeben. Vor 
der Erteilung der Erlaubnis ist eine Sicherheit 
nach § 20a Absatz 3 des Gesetzes für die ent-
stehende Steuer zu leisten. § 6 Absatz 1 Satz 2 
und § 19 gelten entsprechend. Die Erlaubnis 
kann mit Nebenbestimmungen nach § 120 der 
Abgabenordnung versehen werden. 


 


(4) Beabsichtigt der zertifizierte Emp-
fänger, zusätzlich zu den bewilligten Emp-
fangsorten einen weiteren Empfangsort zu be-
treiben, hat er dies dem Hauptzollamt spätes-
tens vier Wochen vor Beginn der Beförderung 
anzuzeigen. Der Empfangsort gilt als geneh-
migt, wenn ihm nicht bis eine Woche vor Be-
ginn der Beförderung eine anderslautende 
Entscheidung des Hauptzollamts zugegangen 
ist. 


 


(5) Für den Inhaber einer Erlaubnis als 
Steuerlagerinhaber nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
des Gesetzes oder als registrierter Empfänger 
nach § 6 des Gesetzes gilt für die ihm bewil-
ligten Steuerlager oder Empfangsorte die Er-
laubnis als zertifizierter Empfänger als unter 
Widerrufsvorbehalt erteilt, sofern der Inhaber 


 


1. beim Hauptzollamt vor Beginn einer Be-
förderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben 
hat, 


 


2. die anfallende Sicherheit nach § 20a Ab-
satz 3 des Gesetzes geleistet hat und 


 


3. an dem Verfahren nach § 35b, auch in 
Verbindung mit § 16, teilnimmt.  
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Absatz 3 Satz 2 und 4 gilt entsprechend. Be-
absichtigt der Inhaber der Erlaubnis, zusätz-
lich zu den bewilligten Empfangsorten einen 
weiteren Empfangsort als zertifizierter Emp-
fänger zu betreiben, gilt Absatz 4 entspre-
chend. 


 


(6) Der zertifizierte Empfänger hat ein 
Belegheft sowie Aufzeichnungen über das im 
Rahmen einer Lieferung zu gewerblichen 
Zwecken empfangene Bier zu führen. Das 
Hauptzollamt kann dazu Anordnungen tref-
fen. Der Empfang des Bieres ist vom zertifi-
zierten Empfänger unverzüglich aufzuzeich-
nen. 


 


(7) Für die Überprüfung der Erlaubnis, 
die Änderung von Verhältnissen und das Er-
löschen der Erlaubnis gelten die §§ 6a, 7 und 
8 entsprechend. 


 


(8) Wer als zertifizierter Empfänger im 
Einzelfall nach § 20a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 des Gesetzes Bier des steuerrechtlich 
freien Verkehrs empfangen will, hat die Er-
laubnis im Voraus beim Hauptzollamt unter 
Angabe von Menge und Art sowie des zertifi-
zierten Versenders des Bieres nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 
Satz 1 gilt auch für das Verbringen oder Ver-
bringenlassen von Bier in das Steuergebiet, 
wenn es nach § 20 Absatz 1 Satz 3 des Geset-
zes außerhalb des Steuergebiets in Empfang 
genommen wurde. Das Hauptzollamt kann 
weitere Angaben sowie Aufzeichnungen über 
das im Rahmen der Lieferung zu gewerbli-
chen Zwecken empfangene Bier verlangen, 
wenn diese Angaben oder diese Aufzeichnun-
gen zur Sicherung des Steueraufkommens o-
der für die Steueraufsicht erforderlich erschei-
nen. Für die Erlaubnis gilt Absatz 3 Satz 1 
und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Erlaubnis auf die beantragte Menge, den an-
gegebenen Versender sowie auf eine Beförde-
rung und auf einen bestimmten Zeitraum zu 
beschränken ist. Vor der Erteilung der Erlaub-
nis ist Sicherheit nach § 20a Absatz 4 des Ge-
setzes für die entstehende Steuer zu leisten. 
Eine Erlaubnis als zertifizierter Empfänger im 
Einzelfall kann auch Privatpersonen erteilt 
werden, die Bier empfangen wollen, dessen 
Beförderung nicht unter § 34 oder § 37 fällt.“ 
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44. Nach § 35 werden die folgenden §§ 35a bis 
35g eingefügt: 


 


„§ 35a 


 


Zertifizierter Versender  


(1) Wer als zertifizierter Versender 
nach § 20b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes Bier des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs nicht nur gelegentlich versenden will, 
hat die Erlaubnis im Voraus beim Hauptzoll-
amt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu beantragen. Dem Antrag sind in dop-
pelter Ausfertigung beizufügen: 


 


1. eine Aufstellung mit den beantragten 
Versandorten und Angabe der Anschrif-
ten, 


 


2. eine Darstellung der Buchführung über 
den Versand und den Verbleib des Bie-
res. 


 


(2) Auf Verlangen des Hauptzollamts 
hat der Antragsteller weitere Angaben zu ma-
chen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen, 
wenn diese Angaben oder diese Unterlagen 
zur Sicherung des Steueraufkommens oder 
für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 
Das Hauptzollamt kann auf Anforderungen 
nach Absatz 1 verzichten, wenn Steuerbe-
lange dadurch nicht beeinträchtigt werden. 


 


(3) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich 
oder elektronisch unter Widerrufsvorbehalt 
die Erlaubnis als zertifizierter Versender für 
die beantragten Versandorte. Mit der Erlaub-
nis wird für den zertifizierten Versender eine 
Verbrauchsteuernummer vergeben. Die Er-
laubnis kann mit Nebenbestimmungen nach 
§ 120 der Abgabenordnung versehen werden. 


 


(4) Beabsichtigt der zertifizierte Ver-
sender, zusätzlich zu den bewilligten Ver-
sandorten einen weiteren Versandort zu be-
treiben, hat er dies dem Hauptzollamt spätes-
tens vier Wochen vor Beginn der Beförderung 
anzuzeigen. Der Versandort gilt als geneh-
migt, wenn ihm nicht bis spätestens eine Wo-
che vor Beginn der Beförderung eine anders-
lautende Entscheidung des Hauptzollamts zu-
gegangen ist. 
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(5) Für den Inhaber einer Erlaubnis als 
Steuerlagerinhaber nach § 5 des Gesetzes o-
der als registrierter Versender nach § 7 des 
Gesetzes gilt für die ihm bewilligten Steuerla-
ger oder Versandorte die Erlaubnis als zertifi-
zierter Versender als unter Widerrufsvorbe-
halt erteilt, sofern der Inhaber 


 


1. beim Hauptzollamt vor Beginn einer Be-
förderung eine Anzeige nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abgegeben 
hat und 


 


2. an dem Verfahren nach § 35b, auch in 
Verbindung mit § 16, teilnimmt. 


 


Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Beabsich-
tigt der Inhaber der Erlaubnis, zusätzlich zu 
den bewilligten Versandorten einen weiteren 
Versandort als zertifizierter Versender zu be-
treiben, gilt Absatz 4 entsprechend. 


 


(6) Der zertifizierte Versender hat ein 
Belegheft sowie Aufzeichnungen über das im 
Rahmen der Lieferung zu gewerblichen Zwe-
cken in andere Mitgliedstaaten versandte Bier 
zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu An-
ordnungen treffen. Der Versand des Bieres ist 
vom zertifizierten Versender unverzüglich 
aufzuzeichnen. 


 


(7) Für die Überprüfung der Erlaubnis, 
die Änderung von Verhältnissen und das Er-
löschen der Erlaubnis gelten die §§ 6a, 7 und 
8 entsprechend. 
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(8) Wer als zertifizierter Versender im 
Einzelfall nach § 20b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 des Gesetzes Bier des steuerrechtlich 
freien Verkehrs versenden will, hat die Er-
laubnis im Voraus beim Hauptzollamt unter 
Angabe von Menge und Art sowie des zertifi-
zierten Empfängers des Bieres nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 
Das Hauptzollamt kann weitere Angaben so-
wie Aufzeichnungen über das im Rahmen der 
Lieferung zu gewerblichen Zwecken in an-
dere Mitgliedstaaten versandte Bier verlan-
gen, wenn diese Angaben oder diese Auf-
zeichnungen zur Sicherung des Steuerauf-
kommens oder für die Steueraufsicht erfor-
derlich erscheinen. Für die Erlaubnis gilt Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Erlaubnis auf die beantragte 
Menge, den angegebenen Empfänger sowie 
auf eine Beförderung und auf einen bestimm-
ten Zeitraum zu beschränken ist. Eine Erlaub-
nis als zertifizierter Versender im Einzelfall 
kann auch Privatpersonen erteilt werden, die 
Bier versenden wollen, dessen Beförderung 
nicht unter § 34 oder § 37 fällt. 


 


§ 35b 


 


Teilnahme am EDV-gestützten Beförde-
rungs- und Kontrollsystem, Ausfallverfahren 


und vereinfachte Verfahren 


 


(1) Die Generalzolldirektion legt durch 
eine Verfahrensanweisung fest, unter welchen 
Voraussetzungen und nach welchen Rahmen-
bedingungen Personen, die für Beförderungen 
von Bier des steuerrechtlich freien Verkehrs 
das vereinfachte elektronische Verwaltungs-
dokument verwenden, mit den Zollbehörden 
elektronisch Nachrichten über das EDV-ge-
stützte Beförderungs- und Kontrollsystem 
nach § 20c Absatz 1 des Gesetzes austau-
schen. Weiter legt sie in der Verfahrensanwei-
sung für den Fall, dass das EDV-gestützte Be-
förderungs- und Kontrollsystem nicht zur 
Verfügung steht, die Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen für die Inanspruch-
nahme des Ausfallverfahrens fest. Im Übrigen 
gilt § 16. 
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(2) Für häufig und regelmäßig stattfin-
dende Beförderungen von Bier des steuer-
rechtlich freien Verkehrs kann das Bundesmi-
nisterium der Finanzen mit weiteren von den 
Beförderungen betroffenen Mitgliedstaaten 
Vereinbarungen schließen, um vereinfachte 
Verfahren festzulegen. Dabei können auch 
Ausnahmen für die verpflichtende Verwen-
dung eines vereinfachten elektronischen Ver-
waltungsdokuments vorgesehen werden. 


 


(3) Für die Beförderung von Bier des 
steuerrechtlich freien Verkehrs kann das 
Hauptzollamt auf Antrag und im Benehmen 
mit den zuständigen Steuerbehörden der be-
troffenen Mitgliedstaaten ein vereinfachtes 
Verfahren auch unter Verzicht auf die ver-
pflichtende Verwendung eines vereinfachten 
elektronischen Verwaltungsdokuments zulas-
sen. Die Zulassung erfolgt im Rahmen der je-
weiligen Erlaubnis. 


 


§ 35c 


 


Erstellen des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments 


 


(1) Soll Bier des steuerrechtlich freien 
Verkehrs nach diesem Abschnitt aus dem 
Steuergebiet befördert werden 


 


1. in einen anderen Mitgliedstaat oder  


2. in das Steuergebiet, wenn die Beförde-
rung durch das Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaats erfolgt, 


 


so hat der zertifizierte Versender dem Haupt-
zollamt vor Beginn der Beförderung unter 
Verwendung des EDV-gestützten Beförde-
rungs- und Kontrollsystems den Entwurf des 
vereinfachten elektronischen Verwaltungsdo-
kuments nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz zu übermitteln. 


 


(2) Für die Überprüfung der Angaben 
im Entwurf des vereinfachten elektronischen 
Verwaltungsdokuments gilt § 17 Absatz 2 
entsprechend. 
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(3) Während der Beförderung ist der 
eindeutige Referenzcode vom Beförderer mit-
zuführen und auf Anfrage mitzuteilen. Dies 
gilt auch bei der Beförderung von Bier aus an-
deren Mitgliedstaaten. In den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer 2 ist ein Ausdruck des ver-
einfachten elektronischen Verwaltungsdoku-
ments vom Beförderer mitzuführen. 


 


(4) Der zertifizierte Versender hat auf 
Verlangen des Hauptzollamts das Bier unver-
ändert vorzuführen. 


 


(5) Das Hauptzollamt leitet im Fall des 
Absatzes 1 Nummer 2 das vereinfachte elekt-
ronische Verwaltungsdokument an den zerti-
fizierten Empfänger weiter. Wird dem Haupt-
zollamt von den zuständigen Behörden eines 
anderen Mitgliedstaats ein vereinfachtes 
elektronisches Verwaltungsdokument über-
mittelt, so wird es vom Hauptzollamt an den 
zertifizierten Empfänger im Steuergebiet wei-
tergeleitet. 


 


§ 35d 


 


Änderung des Bestimmungsorts bei Verwen-
dung des vereinfachten elektronischen Ver-


waltungsdokuments 


 


(1) Während der Beförderung des Bie-
res kann der zertifizierte Versender den Be-
stimmungsort ändern, und zwar 


 


1. in einen Lieferort, der von demselben 
zertifizierten Empfänger in demselben 
Mitgliedstaat betrieben wird, oder 


 


2. in den Abgangsort.  


Die Änderung in den Abgangsort ist auch 
möglich, wenn der zertifizierte Empfänger die 
Übernahme des Bieres ablehnt.  


 


(2) Für die Änderung des Bestim-
mungsorts oder des Empfängers von Bier gilt 
§ 21 Absatz 2, 3 und 6 entsprechend. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 93 – Drucksache 20/3590
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 35e 


 


Eingangsmeldung bei Verwendung des ver-
einfachten elektronischen Verwaltungsdoku-


ments 


 


(1) Nach der Aufnahme des Bieres, 
auch von Teilmengen, an einem vom Erlaub-
nisumfang umfassten Bestimmungsort hat der 
zertifizierte Empfänger dem Hauptzollamt 
unter Verwendung des EDV-gestützten Be-
förderungs- und Kontrollsystems unverzüg-
lich, spätestens jedoch fünf Werktage nach 
Beendigung der Beförderung, eine Eingangs-
meldung nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz zu übermitteln. Das Verbringen oder 
Verbringenlassen von Bier in das Steuerge-
biet steht der Aufnahme nach Satz 1 gleich, 
sofern das Bier nach § 20 Absatz 1 Satz 3 des 
Gesetzes außerhalb des Steuergebiets in Emp-
fang genommen wurde. Das Hauptzollamt 
kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf 
Antrag des Empfängers die Frist nach Satz 1 
verlängern. 


 


(2) Für die Überprüfung der Angaben 
in der Eingangsmeldung gilt § 22 Absatz 2 
Satz 1 bis 3 entsprechend. Abweichend davon 
erfolgt die Mitteilung an den zertifizierten 
Empfänger, dass es keine Beanstandungen 
gibt, erst nach der Vorlage des Nachweises, 
dass 


 


1. das Bier in ein Steuerlager aufgenom-
men wurde, 


 


2. die Biersteuer angemeldet wurde oder  


3. sich an die Lieferung eine Steuerbefrei-
ung anschließt. 


 


(3) Der zertifizierte Empfänger hat auf 
Verlangen des Hauptzollamts das Bier unver-
ändert vorzuführen. 


 


(4) Unbeschadet des § 38 gilt die Ein-
gangsmeldung nach Absatz 1 als Nachweis, 
dass die Beförderung des Bieres beendet 
wurde. 
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§ 35f 


 


Beförderung im Ausfallverfahren  


Steht das EDV-gestützte Beförderungs- 
und Kontrollsystem nicht zur Verfügung und 
kann das vereinfachte elektronische Verwal-
tungsdokument somit nicht angewendet wer-
den, gelten für das Ausfallverfahren die 
§§ 25, 27 und 28 entsprechend. In diesem Fall 
sind Ausfalldokumente nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck zu verwenden. 


 


§ 35g 


 


Ersatznachweise für die Beendigung der Be-
förderung 


 


(1) Liegt bei einer Lieferung zu ge-
werblichen Zwecken in das Steuergebiet kein 
Nachweis nach § 35e Absatz 4 oder § 35f in 
Verbindung mit § 28 Absatz 1 vor, bestätigt 
das für den zertifizierten Empfänger zustän-
dige Hauptzollamt durch einen Sichtvermerk 
die Beendigung der Beförderung, wenn hin-
reichend belegt ist, dass das Bier den angege-
benen Bestimmungsort erreicht hat. 


 


(2) Ein Sichtvermerk der zuständigen 
Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats bei 
einer Beförderung aus dem Steuergebiet in ei-
nen anderen Mitgliedstaat gilt, sofern er vom 
Hauptzollamt akzeptiert wird, als hinreichen-
der Nachweis dafür, dass 


 


1. der zertifizierte Empfänger die dort an-
gefallene Verbrauchsteuer entrichtet hat, 


 


2. der zertifizierte Empfänger das Bier in 
ein Steuerlager aufgenommen hat oder 


 


3. das Bier von der Verbrauchsteuer befreit 
ist.“ 


 


45. § 36 wird aufgehoben.  


46. Die §§ 37 und 38 werden wie folgt gefasst:  
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„§ 37 


 


Versandhandel  


(1) Wer als Versandhändler nach § 21 
Absatz 1 des Gesetzes Bier an Privatpersonen 
im Steuergebiet liefern will, hat die Erlaubnis 
im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu 
beantragen. 


 


(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 gilt als 
unter Widerrufsvorbehalt erteilt, sobald 


 


1. das Hauptzollamt schriftlich oder elekt-
ronisch die Unternehmensnummer mit-
geteilt hat und 


 


2. der Versandhändler die erforderliche Si-
cherheit nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes 
geleistet hat. 


 


Für die Sicherheitsleistung gelten § 6 Ab-
satz 1 Satz 2 und § 19 entsprechend. Das 
Hauptzollamt kann auf die Sicherheitsleis-
tung verzichten, wenn Steuerbelange dadurch 
nicht gefährdet werden. 


 


(3) Beauftragt der Versandhändler 
nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes einen Steu-
ervertreter, hat er diesen vor der ersten Liefe-
rung mittels einer Anzeige nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck bei dem für den 
Steuervertreter zuständigen Hauptzollamt zu 
benennen. Ein Antrag nach Absatz 1 ist in 
diesem Fall nicht erforderlich. Ist der Ver-
sandhändler bei Benennung des Steuervertre-
ters bereits steuerlich in Erscheinung getreten, 
geht die Zuständigkeit auf das für den Steuer-
vertreter zuständige Hauptzollamt über. 


 


(4) Der Steuervertreter bedarf für seine 
Tätigkeit für den Versandhändler einer Er-
laubnis. Die Erlaubnis ist beim zuständigen 
Hauptzollamt nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zu beantragen. Auf Verlangen des 
Hauptzollamts hat er weitere Angaben zu ma-
chen oder zusätzliche Unterlagen vorzulegen, 
wenn diese Angaben oder diese Unterlagen 
zur Sicherung des Steueraufkommens oder 
für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. 
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(5) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich 
oder elektronisch unter Widerrufsvorbehalt 
die Erlaubnis als Steuervertreter. Vor der Er-
teilung der Erlaubnis ist eine Sicherheit nach 
§ 21 Absatz 2 des Gesetzes zu leisten. Für die 
Sicherheit gelten § 6 Absatz 1 Satz 2 und § 19 
entsprechend. Das Hauptzollamt kann auf die 
Sicherheitsleistung verzichten, wenn Steuer-
belange dadurch nicht gefährdet werden. Die 
Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen 
nach § 120 der Abgabenordnung versehen 
werden. Die Erlaubnis des Steuervertreters 
wird bei Erteilung auch dem Versandhändler 
schriftlich oder elektronisch bekanntgegeben. 
Die Erlaubnis gilt damit auch für den Ver-
sandhändler als unter Widerrufsvorbehalt er-
teilt. 


 


(6) Das Hauptzollamt kann zu den Auf-
zeichnungen nach § 21 Absatz 2 Satz 4 des 
Gesetzes Anordnungen treffen. Die Anzeige 
der Lieferung gilt mit dem Antrag auf Erlaub-
nis nach Absatz 1 als abgegeben. Bei nicht 
nur gelegentlichen Lieferungen nach § 21 Ab-
satz 2 Satz 5 des Gesetzes steht die fristge-
rechte Abgabe der Steueranmeldung der An-
zeige gleich. Die Sätze 1 bis 3 gelten für den 
Steuervertreter entsprechend. 


 


(7) Für die Überprüfung der Erlaubnis, 
die Änderung von Verhältnissen und das Er-
löschen der Erlaubnis gelten die §§ 6a, 7 und 
8 entsprechend. Die Erlaubnis des Steuerver-
treters erlischt, wenn die Erlaubnis des Ver-
sandhändlers erlischt. Die nach Absatz 5 
Satz 7 als erteilt geltende Erlaubnis des Ver-
sandhändlers erlischt, wenn die Erlaubnis des 
Steuervertreters erlischt. 


 


§ 38 


 


Unregelmäßigkeiten während der Beförde-
rung von Bier des steuerrechtlich freien Ver-


kehrs 


 


Für Fälle vollständiger Zerstörung oder 
unwiederbringlichen Gesamt- oder Teilver-
lusts von Bier gelten § 10 Absatz 2 und § 30 
entsprechend.“ 


 


47. Nach § 38 wird folgende Angabe eingefügt:  
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„Abschnitt 15a 


 


Zu § 22b des Gesetzes“.  


48. Nach der Angabe zu Abschnitt 15a wird fol-
gender § 38a eingefügt: 


 


„§ 38a 


 


Steueranmeldung; Kleinbetragsregelung  


(1) Die Steueranmeldung nach § 22b 
Absatz 1 bis 4 des Gesetzes ist nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 


 


(2) Für die Überprüfung der Steueran-
meldung und die Kleinbetragsregelung gelten 
§ 31 Absatz 4 und § 32 entsprechend.“ 


 


49. § 39 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „beim 
zuständigen Hauptzollamt (§ 4 Ab-
satz 2)“ durch die Wörter „beim 
Hauptzollamt“ ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aaa) Nummer 1 wird aufgeho-
ben.  


 


bbb) Die Nummern 2 und 3 wer-
den die Nummern 1 und 2. 


 


cc) Die folgenden Sätze werden ange-
fügt: 


 


„Auf Antrag des Verwenders kann 
in den Fällen des § 23 Absatz 1 
Nummer 3 des Gesetzes von einer 
Vergällung abgesehen werden. Die 
Erlaubnis zur steuerfreien Verwen-
dung kann im Rahmen einer Er-
laubnis als Steuerlagerinhaber er-
teilt werden, wenn mit dem Antrag 
die Unterlagen nach Satz 2 Num-
mer 1 und 2 vorgelegt werden.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/3590 – 98 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


aa) In Satz 1 wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen, werden nach dem 
Wort „machen“ die Wörter „oder 
zusätzliche Unterlagen vorzulegen“ 
eingefügt und wird das Wort „sie“ 
durch die Wörter „diese Angaben 
oder diese Unterlagen“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


50. § 39a wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen und nach dem 
Wort „schriftlich“ werden die Wör-
ter „oder elektronisch“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „befristet“ 
durch die Wörter „mit Nebenbe-
stimmungen nach § 120 der Abga-
benordnung versehen“ ersetzt. 


 


cc) Folgender Satz wird angefügt:  


„In den Fällen des § 23 Absatz 1 
Nummer 8 des Gesetzes wird eine 
Erlaubnis zur steuerfreien Verwen-
dung unabhängig vom voraussicht-
lichen Jahresbedarf und ausschließ-
lich zur erstmaligen Schaffung ei-
nes Steuergegenstandes nach § 1 
Absatz 2 Nummer 1 des Alkohol-
steuergesetzes erteilt.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „zu-
ständigen“ gestrichen. 


 


c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Für die Überprüfung der Er-
laubnis, die Änderung von Verhältnissen 
und das Erlöschen der Erlaubnis gelten 
die §§ 6a, 7 und 8 entsprechend.“ 


 


51. In § 39b Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, 4 
und 6 wird jeweils das Wort „zuständige“ ge-
strichen. 


 


52. § 39c wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „ange-
meldeten Orten lagern“ durch die 
Wörter „angemeldeten Orten emp-
fangen und lagern“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


cc) In Satz 4 wird das Wort „Verlust“ 
durch die Wörter „Gesamt- oder 
Teilverlust“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „und 
unversteuertes“ gestrichen und 
werden nach dem Wort „Bier“ die 
Wörter „und Bier, das sich in der 
steuerfreien Verwendung befin-
det,“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern 
„Der Verwender, der“ die Wörter 
„im Rahmen seiner Erlaubnis“ ein-
gefügt, wird das Wort „verwenden“ 
durch das Wort „verarbeiten“ er-
setzt und wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen. 


 


cc) In Satz 3 werden die Wörter „die 
Verwendung“ durch die Wörter 
„den Verbleib“ ersetzt. 


 


dd) In Satz 4 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


53. In § 39d Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


54. § 40 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 wird das Wort „zugelasse-
nen“ gestrichen. 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „zu-
ständige“ gestrichen. 


 


55. § 41 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „zuständi-
gen“ gestrichen. 


 


bb) In Satz 3 wird das Wort „zustän-
dige“ gestrichen. 


 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 
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„§ 15 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes 
gilt entsprechend.“ 


 


56. § 42 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift des § 42 wird wie folgt 
gefasst: 


 


„§ 42 


 


Steuerentlastung im Steuergebiet“.  


b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„im Biersteuerbuch“ durch die Wörter 
„in das Lagerbuch für Bier“ ersetzt. 


 


c) In Absatz 3 wird das Wort „zuständige“ 
gestrichen. 


 


d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 
eingefügt: 


 


„(5) In den Fällen des § 24 Ab-
satz 2 des Gesetzes gelten hinsichtlich 
der Nachweisführung die §§ 22 und 29 
entsprechend. Die Frist nach § 24 Ab-
satz 2 Satz 3 des Gesetzes beginnt mit 
der Bekanntgabe der Feststellung einer 
Unwirksamkeit gegenüber dem Steuer-
schuldner.“ 


 


e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 
und die Angabe „§ 24 Absatz 2“ wird 
durch die Angabe „§ 24 Absatz 3“ er-
setzt. 


 


f) Folgender Absatz 7 wird angefügt:  


„(7) Für die Überprüfung der Steu-
eranmeldung gilt § 31 Absatz 4 entspre-
chend.“ 


 


57. § 43 wird wie folgt gefasst:  
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„§ 43 


 


Steuerentlastung bei der Beförderung von 
Bier des steuerrechtlich freien Verkehrs 


 


 (1) In den Fällen des § 25 Absatz 1 des 
Gesetzes ist die Steuerentlastung mit einer 
Entlastungsanmeldung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck zu beantragen. Die 
Entlastungsanmeldung kann einmal im Monat 
zusammengefasst für das Bier, für das die Vo-
raussetzungen für eine Entlastung vorliegen, 
beim Hauptzollamt abgegeben werden. In der 
Entlastungsanmeldung sind alle für die Be-
messung der Steuerentlastung erforderlichen 
Angaben zu machen und der Entlastungsbe-
trag selbst zu berechnen. Der Nachweis der 
Versteuerung im Steuergebiet ist der Entlas-
tungsanmeldung beizufügen. 


 


(2) Mit der Entlastungsanmeldung ist 
ein Ausdruck der Eingangsmeldung des ver-
einfachten elektronischen Verwaltungsdoku-
ments als Nachweis nach § 25 Absatz 2 Num-
mer 1 des Gesetzes vorzulegen. Sofern die 
Eingangsmeldung mehrere Positionen ent-
hält, ist die Position, für die die Entlastung be-
antragt wird, zu benennen. Ein Nachweis nach 
§ 35g Absatz 2 kann als hinreichender Nach-
weis in den Fällen anerkannt werden, in denen 
keine Eingangsmeldung abgegeben wurde. In 
den Fällen des § 25 Absatz 2 Nummer 2 und 
3 des Gesetzes ist der Versteuerungsnachweis 
des anderen Mitgliedstaats vorzulegen.  


 


(3) Der Entlastungsberechtigte hat, so-
fern er das Bier nicht selbst versteuert hat, als 
Nachweis der Versteuerung im Steuergebiet 
nach § 25 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes dem 
Hauptzollamt eine Versteuerungsbestätigung 
des Herstellers oder Steuerschuldners oder 
anderen Verkäufers nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck vorzulegen. 


 


(4) Der Antrag auf Erlass oder Erstat-
tung der Steuer nach § 25 Absatz 3 des Geset-
zes ist mit einer Entlastungsanmeldung nach 
Absatz 1 Satz 1 bei dem Hauptzollamt zu stel-
len, das die Steuer nach § 22a Absatz 1 Num-
mer 4 des Gesetzes erhoben hat. Dem Antrag 
ist der Versteuerungsnachweis des anderen 
Mitgliedstaats beizufügen. 
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(5) Für die Überprüfung der Entlas-
tungsanmeldung gilt § 31 Absatz 4 entspre-
chend.“ 


 


58. In § 44 Satz 3 wird das Wort „zuständigen“ 
gestrichen. 


 


59. Die Abschnitte 20 und 21 werden aufgeho-
ben. 


 


60. § 52 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe a werden die 
Wörter „oder Satz 3 oder 
Absatz 2 Satz 1 oder 
Satz 2, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 6, 
§ 14 Absatz 6, § 35 Ab-
satz 2 Satz 2“ durch ein 
Komma und die Wörter 
„Absatz 3 Satz 1 oder 2 o-
der Absatz 4, jeweils auch 
in Verbindung mit § 13 
Absatz 6, § 14 Absatz 6, 
§ 35 Absatz 7, § 35a Ab-
satz 7, § 37 Absatz 7 
Satz 1“ ersetzt. 


 


bbb) Buchstabe b wird aufgeho-
ben. 


 


ccc) Buchstabe c wird Buch-
stabe b und wird wie folgt 
gefasst: 
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„b) § 10 Absatz 1 Satz 1, 
auch in Verbindung 
mit § 39c Absatz 1 
Satz 4, entgegen 
§ 11 Absatz 1 Satz 4, 
auch in Verbindung 
mit § 39c Absatz 3 
Satz 2, entgegen 
§ 30 Absatz 2 oder 3, 
jeweils auch in Ver-
bindung mit § 38, 
entgegen § 31a Ab-
satz 3, § 35 Absatz 4 
Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Ab-
satz 5 Satz 3, entge-
gen § 35a Absatz 4 
Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Ab-
satz 5 Satz 3, entge-
gen § 39a Absatz 2 
Satz 2 oder § 41 Ab-
satz 2 Satz 1 oder“. 


 


ddd) Buchstabe d wird Buch-
stabe c und nach der An-
gabe „§ 27 Absatz 4“ wer-
den ein Komma und die 
Wörter „jeweils auch in 
Verbindung mit § 35f 
Satz 1,“ eingefügt. 


 


bb) In Nummer 2 werden die Wörter 
„§ 8 Absatz 5 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 39a Absatz 4 oder 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 
Satz 2 oder § 39d Absatz 2 eine 
Anmeldung oder Erklärung“ durch 
die Wörter „§ 8 Absatz 6 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 39a Ab-
satz 4, entgegen § 11 Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 2 oder 
§ 31a Absatz 1 Satz 1 eine Anmel-
dung“ ersetzt. 


 


cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  
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„3. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 2 Satz 1, § 13 
Absatz 5 Satz 1 oder 3, § 14 
Absatz 5 Satz 1 oder 3, § 31a 
Absatz 2 Satz 1, § 35 Ab-
satz 6 Satz 1, § 35a Absatz 6 
Satz 1, § 39b Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 2 Satz 1 oder 
§ 39c Absatz 2 Satz 3 ein Be-
legheft, ein Lagerbuch, eine 
Aufzeichnung oder ein Ver-
wendungsbuch nicht, nicht 
richtig oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise führt,“. 


 


dd) Nach Nummer 3 wird folgende 
Nummer 4 eingefügt: 


 


„4. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 1, 
auch in Verbindung mit § 39b 
Absatz 2 Satz 5, entgegen 
§ 35 Absatz 6 Satz 3 oder 
§ 35a Absatz 6 Satz 3 eine 
Aufzeichnung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig fertigt,“. 


 


ee) Die bisherige Nummer 4 wird 
Nummer 5 und wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„5. entgegen § 17 Absatz 1 
Satz 1, § 20 Absatz 2, § 21 
Absatz 2, auch in Verbindung 
mit § 35d Absatz 2, entgegen 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 3 Satz 1, § 25 Ab-
satz 5 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit § 35f Satz 1, entge-
gen § 26 Absatz 3 Satz 1 oder 
entgegen § 27 Absatz 3 
Satz 1 oder § 28 Absatz 3 
Satz 1, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 35f Satz 1, 
eine Übermittlung nicht, 
nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht recht-
zeitig vornimmt,“. 


 


ff) Nach Nummer 5 wird folgende 
Nummer 6 eingefügt: 
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„6. entgegen § 17 Absatz 3 
Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 3, entgegen § 25 Ab-
satz 7 Satz 2 oder § 35c Ab-
satz 3 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, eine Mitte-
lung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht recht-
zeitig macht,“. 


 


gg) Die bisherige Nummer 5 wird 
Nummer 7 und wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„7. entgegen § 17 Absatz 3 
Satz 1, auch in Verbindung 
mit Absatz 3 Satz 3, entgegen 
§ 18 Satz 1, § 24 Absatz 2 
Satz 3, § 25 Absatz 3 Satz 4 
oder § 35c Absatz 3 Satz 1, 
auch in Verbindung mit 
Satz 2, einen Referenzcode o-
der eine Ausfertigung nicht 
mitführt,“. 


 


hh) Die bisherige Nummer 6 wird 
Nummer 8 und die Wörter „§ 22 
Absatz 4, § 24 Absatz 6 Satz 1 oder 
§ 35 Absatz 1 Satz 3 das Bier 
nicht“ werden durch die Wörter 
„entgegen § 22 Absatz 4, § 24 Ab-
satz 6 Satz 1, § 35c Absatz 4 oder 
§ 35e Satz 3 das Bier nicht, nicht 
richtig,“ ersetzt. 


 


ii) Die bisherige Nummer 7 wird 
Nummer 9 und wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„9. entgegen § 24 Absatz 2 
Satz 1, § 25 Absatz 3 Satz 1, 
auch in Verbindung mit § 35f 
Satz 1, entgegen § 26 Ab-
satz 2 Satz 1, entgegen § 27 
Absatz 2 Satz 1 oder § 28 
Absatz 2 Satz 1, jeweils auch 
in Verbindung mit § 35f, ein 
Dokument nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig ausfertigt,“. 


 


jj) Die bisherige Nummer 8 wird 
Nummer 10 und wird wie folgt ge-
fasst: 
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„10. entgegen § 24 Absatz 3 
Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2, 
§ 25 Absatz 3 Satz 3 oder 
Absatz 4 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 27 Absatz 4, 
entgegen § 27 Absatz 2 
Satz 3 oder § 28 Absatz 1 
Satz 1, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 35f Satz 1, 
eine Ausfertigung oder ein 
Dokument nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig vorlegt,“. 


 


kk) Die bisherige Nummer 9 wird 
Nummer 11 und die Wörter „als 
Rückschein“ werden gestrichen. 


 


ll) Die bisherige Nummer 10 wird 
Nummer 12 und wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„12. entgegen § 25 Absatz 2 
Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 27 Absatz 4 oder § 35f 
Satz 1, entgegen § 26 Ab-
satz 2 Satz 3 oder § 27 Ab-
satz 2 Satz 4, auch in Verbin-
dung mit § 35f Satz 1, eine 
Unterrichtung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig vornimmt,“. 


 


mm) Die bisherige Nummer 11 wird 
Nummer 13 und wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„13. entgegen § 25 Absatz 7 
Satz 1 oder 2, jeweils auch in 
Verbindung mit § 35f Satz 1, 
eine Eintragung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig vornimmt,“. 


 


nn) Nach der neuen Nummer 13 wird 
folgende Nummer 14 eingefügt: 


 


„14. entgegen § 27 Absatz 2 
Satz 5, auch in Verbindung 
mit § 35f Satz 1, eine Angabe 
nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig 
vermerkt,“. 
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oo) Die bisherige Nummer 12 wird 
Nummer 15. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Ordnungswidrig im Sinn des 
§ 381 Absatz 1 Nummer 2 der Abgaben-
ordnung handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig entgegen § 39d Absatz 1 
Satz 2 ein Handelspapier nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig beigibt.“ 


 


61. § 53 wird wie folgt gefasst:  


„§ 53 


 


Übergangsregelungen  


Für Beförderungen von Bier des steuer-
rechtlich freien Verkehrs aus anderen, in an-
dere oder über andere Mitgliedstaaten, die vor 
dem 13. Februar 2023 begonnen worden sind, 
gilt diese Verordnung in der am 12. Februar 
2023 geltenden Fassung bis zum 31. Dezem-
ber 2023 fort.“ 


 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung der Schaumwein- und Zwischen-
erzeugnissteuerverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Schaumwein- und Zwischenerzeugnis-
steuerverordnung vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3262, 3302), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 11. August 2021 (BGBl. I S. 3602) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  


a) Nach der Angabe zu § 11 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 11a Amtliche Bescheinigung für un-
abhängige Hersteller“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 43 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 43a Amtliche Bescheinigung für un-
abhängige Hersteller“. 
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c) Nach der Angabe zu § 47 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 47a Amtliche Bescheinigung für un-
abhängige Hersteller“. 


 


2. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:  


„§ 11a 


 


Amtliche Bescheinigung für unabhängige 
Hersteller 


 


(1) Die Ausstellung einer amtlichen 
Bescheinigung für unabhängige Hersteller zur 
Gewährung ermäßigter Steuersätze in ande-
ren Mitgliedstaaten gemäß § 2 Absatz 3 des 
Gesetzes ist beim Hauptzollamt nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 


 


(2) Für Schaumwein nach § 1 Absatz 2 
Nummer 1 des Gesetzes stellt das Hauptzoll-
amt die Bescheinigung nach Absatz 1 nur un-
ter der Voraussetzung aus, dass der unabhän-
gige Hersteller durchschnittlich im Weinwirt-
schaftsjahr (1. August eines Jahres bis 31. Juli 
des folgenden Jahres) insgesamt 


 


1. nicht mehr als 1 000 Hektoliter oder  


2. im Fall von Beförderungen in die Repub-
lik Malta, nicht mehr als 20 000 Hektoli-
ter  


 


dieses Schaumweins erzeugt hat.   


Zur Berechnung der durchschnittlichen Er-
zeugung sind die dem Antrag vorausgegange-
nen drei Weinwirtschaftsjahre heranzuziehen. 
Sofern zwei oder mehrere unabhängige Her-
steller zusammenarbeiten und ihre gemein-
same durchschnittliche Jahreserzeugung 
1 000 Hektoliter oder 20 000 Hektoliter nicht 
übersteigt, können sie als ein einziger unab-
hängiger Hersteller behandelt werden. Der 
Nachweis der durchschnittlichen Jahreserzeu-
gung erfolgt durch eine Bescheinigung der 
nach Weinrecht für den Antragsteller zustän-
digen Behörde. Hergestellte Mengen von 
Wein nach § 32 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes sind bei der Bemessung der Mengen 
nach Satz 1 zu berücksichtigen. 
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(3) Für anderen als in Absatz 2 genann-
ten Schaumwein stellt das Hauptzollamt die 
Bescheinigung nach Absatz 1 unter der Vo-
raussetzung aus, dass der unabhängige Her-
steller im vorangegangenen Kalenderjahr ins-
gesamt nicht mehr als 15 000 Hektoliter die-
ses Schaumweins oder Wein nach § 32 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 des Gesetzes herge-
stellt hat. Der Antragsteller hat dies anhand 
geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Das 
Hauptzollamt kann hierzu Anweisungen tref-
fen. Sofern zwei oder mehrere unabhängige 
Hersteller zusammenarbeiten und deren ge-
meinsame Herstellung 15 000 Hektoliter 
nicht übersteigt, können sie als ein einziger 
unabhängiger Hersteller behandelt werden. 
Hergestellte Mengen von Wein nach § 32 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 des Gesetzes sind bei 
der Bemessung der Mengen nach Satz 1 zu 
berücksichtigen.“ 


 


3. In § 23 Absatz 4 Satz 1 wird vor dem Wort 
„Hauptzollamt“ das Wort „zuständige“ einge-
fügt. 


 


4. Dem § 29 wird folgender Absatz 4 angefügt:  


„(4) In den Fällen des § 14 Absatz 4 des 
Gesetzes gelten hinsichtlich der Nachweis-
führung die §§ 21 und 28 entsprechend. Die 
Frist nach § 14 Absatz 4 Satz 4 des Gesetzes 
beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der 
Feststellung der Unregelmäßigkeit gegenüber 
dem Steuerschuldner.“ 


 


5. Dem § 30 Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


 


„Das Hauptzollamt kann Steuerschuldnern 
nach § 14 Absatz 5 Nummer 2 des Gesetzes 
auf Antrag die Abgabe einer für einen Kalen-
dermonat zusammengefassten Steueranmel-
dung widerruflich zulassen, soweit die in ei-
nem Kalendermonat durchschnittlich herge-
stellte Menge 75 Liter nicht übersteigt und 
Steuerbelange nicht beeinträchtigt sind. Für 
die Frist zur Abgabe der zusammengefassten 
Steueranmeldung gilt in diesen Fällen § 15 
Absatz 1 Satz 1 und für die Fälligkeit der 
Steuer § 15 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes ent-
sprechend.“ 


 


6. § 39 wird wie folgt geändert:  
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a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 
eingefügt: 


 


„(5) In den Fällen des § 24 Ab-
satz 2 des Gesetzes gelten hinsichtlich 
der Nachweisführung die §§ 21 und 28 
entsprechend. Die Frist nach § 24 Ab-
satz 2 Satz 3 des Gesetzes beginnt mit 
der schriftlichen Bekanntgabe der Fest-
stellung der Unwirksamkeit gegenüber 
dem Steuerschuldner.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.  


7. Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt:  


„§ 43a 


 


Amtliche Bescheinigung für unabhängige 
Hersteller 


 


Für unabhängige Hersteller von Zwi-
schenerzeugnissen, deren Herstellung im vo-
rangegangenen Kalenderjahr 250 Hektoliter 
nicht übersteigt, ist die Ausstellung einer amt-
lichen Bescheinigung zur Gewährung ermä-
ßigter Steuersätze in anderen Mitgliedstaaten 
gemäß § 30 Absatz 4 in Verbindung mit § 2 
Absatz 3 des Gesetzes beim Hauptzollamt 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu 
beantragen.“ 


 


8. Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt:  


„§ 47a 


 


Amtliche Bescheinigung für unabhängige 
Hersteller 


 


(1) Die Ausstellung einer amtlichen 
Bescheinigung für unabhängige Hersteller zur 
Gewährung ermäßigter Steuersätze in ande-
ren Mitgliedstaaten gemäß § 32 Absatz 2 
Nummer 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 
des Gesetzes ist beim Hauptzollamt nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu beantra-
gen. 


 


(2) Für Wein nach § 32 Absatz 1 Num-
mer 1 des Gesetzes gilt § 11a Absatz 2 ent-
sprechend. Für Wein nach § 32 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 des Gesetzes gilt § 11a Ab-
satz 3 entsprechend.“ 
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Artikel 9 Artikel 9 


Änderung der Kaffeesteuerverordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Kaffeesteuerverordnung vom 5. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3262, 3334), die zuletzt durch Ar-
tikel 3 der Verordnung vom 11. August 2021 
(BGBl. I S. 3602) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. Dem § 19 wird folgender Absatz 3 angefügt:  


„(3) In den Fällen des § 11 Absatz 4 des 
Gesetzes gelten hinsichtlich der Nachweis-
führung die §§ 14, 16, 17, 33 und 34 entspre-
chend. Die Frist nach § 11 Absatz 4 Satz 4 des 
Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Be-
kanntgabe der Feststellung der Unregelmä-
ßigkeit gegenüber dem Steuerschuldner.“ 


 


2. Dem § 20 Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


 


„Das Hauptzollamt kann Steuerschuldnern 
nach § 11 Absatz 5 Nummer 2 des Gesetzes 
auf Antrag die Abgabe einer für einen Kalen-
dermonat zusammengefassten Steueranmel-
dung widerruflich zulassen, soweit die in ei-
nem Kalendermonat hergestellte Menge 50 
Kilogramm nicht übersteigt und Steuerbe-
lange nicht beeinträchtigt sind. Für die Frist 
zur Abgabe der zusammengefassten Steuer-
anmeldung gilt in diesen Fällen § 12 Absatz 1 
Satz 1 und für die Fälligkeit der Steuer § 12 
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes entsprechend.“ 


 


3. In § 27 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter 
„nach § 18 Absatz 2 Satz 4“ durch die Wörter 
„nach § 18 Absatz 4 Satz 4“ ersetzt. 


 


4. Dem § 31 wird folgender Absatz 4 angefügt:  


„(4) In den Fällen des § 21 Absatz 4 des 
Gesetzes gelten hinsichtlich der Nachweis-
führung die §§ 14, 16, 17, 33 und 34 entspre-
chend. Die Frist nach § 21 Absatz 4 Satz 3 des 
Gesetzes beginnt mit der schriftlichen Be-
kanntgabe der Feststellung der Unwirksam-
keit gegenüber dem Steuerschuldner.“ 


 


5. In § 36 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„für den Betrieb“ gestrichen. 
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Artikel 10 Artikel 10 


Änderung der Alkoholsteuerverordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Alkoholsteuerverordnung vom 6. März 
2017 (BGBl. I S. 431), die zuletzt durch Artikel 5 
der Verordnung vom 11. August 2021 (BGBl. I 
S. 3602) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 15 folgende Angabe eingefügt: 


 


„§ 15a Amtliche Bescheinigung für unab-
hängige Hersteller“. 


 


2. § 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Der Steuerlagerinhaber hat dem Hauptzoll-
amt die Änderung der nach § 5 Absatz 1, 2 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 angegebenen Ver-
hältnisse vor der Änderung schriftlich anzu-
zeigen.“ 


 


3. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:  


„§ 15a 


 


Amtliche Bescheinigung für unabhängige 
Hersteller 


 


(1) Die Ausstellung einer amtlichen 
Bescheinigung für unabhängige Hersteller zur 
Gewährung ermäßigter Steuersätze in ande-
ren Mitgliedstaaten gemäß § 2 Absatz 4 des 
Gesetzes ist beim Hauptzollamt nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. 
Antragsberechtigt sind Steuerlagerinhaber 
nach § 5 des Gesetzes. 


 


(2) Für Alkohol nach § 1 Absatz 2 
Nummer 1 des Gesetzes stellt das Hauptzoll-
amt die Bescheinigung nach Absatz 1 nur un-
ter der Voraussetzung aus, dass die unabhän-
gige Verschlussbrennerei im vorangegange-
nen Kalenderjahr nicht mehr als 20 Hektoliter 
reinen Alkohol hergestellt hat. Der Antrag-
steller hat dies anhand geeigneter Unterlagen 
nachzuweisen. Das Hauptzollamt kann hierzu 
Anweisungen treffen. 
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(3) Als amtliche Bescheinigung im 
Sinne von § 2 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes 
gilt auch eine von einem Versender mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat selbst ausge-
stellte Bescheinigung, wenn 


 


1. der Mitgliedstaat, in dem die kleine un-
abhängige Brennerei ansässig ist, die 
Ausstellung von Selbstbescheinigungen 
gestattet und 


 


2. die Gesamtjahreserzeugung der kleinen 
unabhängigen Brennerei nicht mehr als 
fünf Hektoliter reiner Alkohol beträgt.“ 


 


4. Dem § 42 wird folgender Absatz 4 angefügt:  


„(4) In den Fällen des § 18 Absatz 4 des 
Gesetzes gelten hinsichtlich der Nachweis-
führung die §§ 33 und 40 entsprechend. Die 
Frist nach § 18 Absatz 4 Satz 4 des Gesetzes 
beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der 
Feststellung der Unregelmäßigkeit gegenüber 
dem Steuerschuldner.“ 


 


5. § 63 wird wie folgt geändert:  


a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 
eingefügt: 


 


„(6) In den Fällen des § 29 Ab-
satz 2 des Gesetzes gelten hinsichtlich 
der Nachweisführung die §§ 33 und 40 
entsprechend. Die Frist nach § 29 Ab-
satz 2 Satz 3 des Gesetzes beginnt mit 
der schriftlichen Bekanntgabe der Fest-
stellung der Unwirksamkeit gegenüber 
dem Steuerschuldner.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.  


Artikel 11 Artikel 11 


Änderung der Verordnung zur elektroni-
schen Übermittlung von Daten für die Ver-
brauchsteuern und die Luftverkehrsteuer 


u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Absatz 1 der Verbrauch-und-Luftverkehr-
steuerdaten-Übermittlungs-Verordnung vom 14. 
August 2020 (BGBl. I S. 1960, 1961), wird wie 
folgt geändert: 


 


1. Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefügt: 
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„5. Biersteuergesetz und Biersteuerverord-
nung“. 


 


2. Die bisherigen Nummern 5 bis 8 werden die 
Nummern 6 bis 9. 


 


Artikel 12 Artikel 12 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 13b Absatz 2 Nummer 6 des Umsatzsteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5250) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst: 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5250) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 12 Absatz 2 Nummer 15 wird die An-
gabe „2023“ durch die Angabe „2024“ er-
setzt. 


 2. § 13b Absatz 2 Nummer 6 wird wie folgt 
gefasst: 


„6. Übertragung von Berechtigungen nach § 3 
Nummer 3 des Treibhausgas-Emissionshan-
delsgesetzes, Emissionsreduktionseinheiten 
nach § 2 Nummer 20 des Projekt-Mechanis-
men-Gesetzes, zertifizierten Emissionsre-
duktionen nach § 2 Nummer 21 des Projekt-
Mechanismen-Gesetzes, Emissionszertifika-
ten nach § 3 Nummer 2 des Brennstoffemis-
sionshandelsgesetzes sowie von Gas- und 
Elektrizitätszertifikaten;“. 


„6. u n v e r ä n d e r t  


 3. In § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 
3 wird die Angabe „9,5“ jeweils durch die 
Angabe „9,0“ ersetzt. 


Artikel 13 Artikel 13 


Weitere Änderung des Biersteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Biersteuergesetz vom 15. Juli 2009, das 
zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 2 Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter 
„nach Absatz 1a“ durch die Wörter „nach Ab-
satz 2“ ersetzt. 
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2. In § 29 Absatz 3 Nummer 2 werden die Wör-
ter „nach § 2 Absatz 1a bis 7“ durch die Wör-
ter „nach § 2 Absatz 2 bis 7“ ersetzt. 


 


Artikel 14 Artikel 14 


Weitere Änderung der Biersteuerverord-
nung 


u n v e r ä n d e r t  


§ 31 der Biersteuerverordnung vom 5. Okto-
ber 2009, die zuletzt durch Artikel 7 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. Absatz 3 wird aufgehoben.  


2. Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 
und 4. 


 


Artikel 15 Artikel 15 


Änderung des Siebten Gesetzes zur Ände-
rung von Verbrauchsteuergesetzen 


u n v e r ä n d e r t  


Das Siebte Gesetz zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen vom 30. März 2021 (BGBl. I 
S. 607) wird wie folgt geändert: 


 


1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 20 wird § 23b Absatz 2 
Satz 4 wie folgt gefasst: 


 


„Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die 
Erlaubnis, die einer Einrichtung des öf-
fentlichen Rechts erteilt wird.“ 


 


b) Nummer 24 Buchstabe c wird wie folgt 
gefasst: 


 


‚c) Die bisherigen Nummern 4 bis 8 
werden die Nummern 5 bis 9 und 
in Nummer 8 wird das Wort „Zoll-
kodex“ durch das Wort „Unions-
zollkodex“ ersetzt.‘ 


 


2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 19 Buchstabe f Doppelbuch-
stabe bb werden die Wörter „abweichen-
des Verfahren“ durch die Wörter „ab-
weichendes vereinfachtes Verfahren“ er-
setzt. 
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b) Nummer 27 Buchstabe d wird wie folgt 
gefasst: 


 


„d) Die bisherigen Nummern 7 und 8 
werden die Nummern 8 und 9.“ 


 


c) Nummer 29 wird wie folgt geändert:  


aa) Buchstabe c wird wie folgt gefasst:  


„c) Die bisherige Nummer 2 
wird Nummer 3.“ 


 


bb) Folgender Buchstabe d wird ange-
fügt: 


 


‚d) In Nummer 3 werden die 
Wörter „die §§ 3 bis 9, 11 bis 
13, 16 und 17 und 21 Ab-
satz 7“ durch die Wörter „die 
§§ 3 bis 9, 11 bis 13, 20 bis 
20c und 21 Absatz 4“ ersetzt.‘ 


 


3. Artikel 5 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 17 wird § 24b Absatz 2 
Satz 4 wie folgt gefasst: 


 


„Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die 
Erlaubnis, die einer Einrichtung des öf-
fentlichen Rechts erteilt wird.“ 


 


b) Nummer 28 Buchstabe d wird wie folgt 
gefasst: 


 


„d) Die bisherigen Nummern 7 und 8 
werden die Nummern 8 und 9.“ 


 


4. In Artikel 12 Absatz 4 werden die Wörter 
„und 29 Buchstabe a“ durch die Wörter „und 
29 Buchstabe a, b und c“ ersetzt. 


 


Artikel 16 Artikel 16 


Änderung der Siebten Verordnung zur Än-
derung von Verbrauchsteuerverordnungen 


u n v e r ä n d e r t  


Die Siebte Verordnung zur Änderung von 
Verbrauchsteuerverordnungen vom 11. August 
2021 (BGBl. I S. 3602) wird wie folgt geändert: 


 


1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 54 werden die Wörter „Die 
§§ 1 bis 11 bis 32“ durch die Wörter 
„Die §§ 1 bis 11, 12 bis 32“ ersetzt. 
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b) In Nummer 62 werden in § 50 Absatz 1 
Satz 2 die Wörter „nach § 46 Absatz 2 
des Gesetzes“ durch die Wörter „nach 
§ 46 Absatz 3 des Gesetzes“ ersetzt. 


 


c) In Nummer 67 werden in § 53 Absatz 1 
Nummer 7 in dem Halbsatz nach Buch-
stabe c die Wörter „oder Wein“ gestri-
chen. 


 


2. In Artikel 5 Nummer 35 Buchstabe e werden 
in dem neuen Absatz 4a Satz 1 die Wörter 
„des § 12 Absatz 1 des Gesetzes“ durch die 
Wörter „des § 16 Absatz 1 des Gesetzes“ er-
setzt. 


 


Artikel 17 Artikel 17 


Änderung des Gesetzes zur Modernisierung 
des Tabaksteuerrechts 


Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes 


Das Gesetz zur Modernisierung des Tabak-
steuerrechts vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3411) wird wie folgt geändert: 


Das Stabilisierungsfondsgesetz vom 17. 
Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5247) geändert wurde, wird wie 
folgt geändert: 


1. Artikel 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 1. § 16 wird wie folgt geändert: 


‚3. Nach § 1a wird folgender § 1b eingefügt: a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefügt: 


„§ 1b „(3) Unabhängig von der Erfül-
lung der Voraussetzungen von Absatz 
2 Nummer 1 bis 3 gelten als Unterneh-
men der Realwirtschaft auch die in § 
23 Absatz 2 genannten Unterneh-
men.“ 


Substitute für Tabakwaren b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 wer-
den die Absätze 4 und 5. 
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Soweit nicht anders bestimmt, gelten 
die Vorschriften dieses Gesetzes für Ta-
bakwaren sowie die dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen auch für 
Substitute für Tabakwaren. Für die Be-
förderung von Substituten für Tabakwa-
ren unter Steueraussetzung im und aus 
dem Steuergebiet, sowie für die Beförde-
rung von Substituten für Tabakwaren des 
zollrechtlich freien Verkehrs aus ande-
ren, in andere oder über andere Mitglied-
staaten mit Ausnahme des Versandhan-
dels gelten die diesbezüglichen Vorschrif-
ten für die Kaffeesteuer nach dem Kaffee-
steuergesetz sowie den dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen sinnge-
mäß.“‘ 


2. § 23 wird wie folgt geändert: 


2. Artikel 4 wird wie folgt gefasst: a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 


‚Artikel 4 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


Weitere Änderung der Tabaksteuerverord-
nung 


„(2) Der Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds kann der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau Darlehen zur Refinan-
zierung der ihr von der Bundesregie-
rung aufgrund des § 2 Absatz 4 des 
Gesetzes über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zugewiesenen Ge-
schäfte zur Sicherung der Liquidität 
von Unternehmen der Energiewirt-
schaft, insbesondere zur Sicherung 
der Energieversorgung oder zum Er-
halt der dazu notwendigen Infrastruk-
tur, gewähren.“ 


§ 33 Absatz 1 der Tabaksteuerverord-
nung, die zuletzt durch Artikel 3 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst: 


entfällt 
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„(1) Der Steuerwert des einzelnen Steu-
erzeichens wird aus der Steuer für eine Ziga-
rette, eine Zigarre, ein Zigarillo oder 1 Kilo-
gramm Rauchtabak und aus der Mengenan-
gabe auf dem Steuerzeichen berechnet. Für 
erhitzten Tabak wird der Steuerwert des ein-
zelnen Steuerzeichens aus der Steuer nach § 2 
Absatz 1 Nummer 4 und 5 des Gesetzes und 
aus den Mengenangaben auf dem Steuerzei-
chen berechnet. Bei Substituten für Tabakwa-
ren wird der Steuerwert des einzelnen Steuer-
zeichens aus der Steuer für einen Milliliter 
und der auf dem Steuerzeichen angegebenen 
Mengenangabe berechnet. Dabei wird die 
Steuer in Cent eingesetzt, und zwar für die Zi-
garette bis auf fünf, für die Zigarre und den 
Zigarillo bis auf vier Dezimalstellen und für 
das Kilogramm Rauchtabak bis auf eine De-
zimalstelle. Bei Substituten für Tabakwaren 
wird die Steuer in Cent eingesetzt. Der Steu-
erwert wird in Cent bei Zigaretten und erhitz-
tem Tabak bis auf vier, bei Zigarren, Zigaril-
los, Rauchtabak und Substituten für Tabak-
waren bis auf drei Dezimalstellen berech-
net“‘ 


entfällt 


Artikel 18 Artikel 18 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 6 am 13. Februar 2023 in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 6 am 13. Februar 2023 in Kraft. 


(2) Artikel 1 Nummer 2, Artikel 2 Num-
mer 3 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa und Buch-
stabe f, Nummer 27 Buchstabe c Doppelbuchstabe 
aa, Buchstabe d und e, Nummer 28 Buchstabe a, 
Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b, Artikel 4 Num-
mer 4 Buchstabe b, Artikel 5 Nummer 2 und 3 
Buchstabe b, Artikel 6 Nummer 1, Artikel 7 Num-
mer 1 Buchstabe f und Nummer 16, Artikel 8 
Nummer 1 bis 3, 7 und 8, Artikel 9 Nummer 1 und 
3 bis 5, Artikel 10 Nummer 1 bis 3 und die Arti-
kel 11, 15 bis 17 treten am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


(2) Artikel 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe b, 
Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe e Doppelbuchstabe 
bb und Buchstabe f, Nummer 6 Buchstabe a und 
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa, Nummer 27 
Buchstabe c Doppelbuchstabe aa, Buchstabe d und 
e, Nummer 28 Buchstabe a, Artikel 3 Nummer 2 
Buchstabe b, Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe b, Ar-
tikel 5 Nummer 2 und 3 Buchstabe b, Artikel 6 
Nummer 1 und Nummer 3 bis 5, Artikel 7 Num-
mer 1 Buchstabe f, Nummer 16 und Nummer 20 
Buchstabe c, Artikel 8 Nummer 1 bis 3, 7 und 8, 
Artikel 9 Nummer 1 und 3 bis 5, Artikel 10 Num-
mer 1 bis 3 und die Artikel 11, 15 bis 17 treten am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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(3) Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe a und b 
Doppelbuchstabe aa, Artikel 6 Nummer 3 bis 5 und 
Artikel 7 Nummer 20 Buchstabe c treten am 1. Juli 
2022 in Kraft. 


entfällt 


(4) Artikel 1 Nummer 1, Artikel 2 Num-
mer 2, 3 Buchstabe a, c und d, Nummer 5, 8, 9 
Buchstabe b, Nummer 23 Buchstabe a, Num-
mer 28 Buchstabe e, Artikel 3 Nummer 1, 2 Buch-
stabe a und Nummer 3, Artikel 4 Nummer 1 bis 4 
Buchstabe a, Artikel 5 Nummer 1 und 3 Buchstabe 
a, Artikel 7 Nummer 1 Buchstabe a, b, d und k, 
Nummer 3, 4, 6 bis 14 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe bb und Buchstabe c, Nummer 15, 17, 18, 19 
Buchstabe a, bis d Doppelbuchstabe bb, Buchstabe 
e und f, Nummer 20 Buchstabe b, Nummer 22 
Buchstabe c, e und f, Nummer 23 bis 25 Buchstabe 
b, Nummer 26 Buchstabe d, Nummer 27 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe bb, Buchstabe b, c, und f, 
Nummer 28 Buchstabe a, b Doppelbuchstabe cc 
und Buchstabe c, Nummer 29, 30 Buchstabe b, c, 
d, f, g und h, Nummer 31, 33 Buchstabe b, c und d 
Doppelbuchstabe bb, Nummer 37 bis 41 Buchstabe 
b, Nummer 49, 50 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
aa und bb, Buchstabe b und c, Nummer 51, 52 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b, 
Nummer 53 bis 55 Buchstabe a, Nummer 56 Buch-
stabe a bis c und Nummer 58, Artikel 8 Nummer 5, 
Artikel 9 Nummer 2 und Artikel 12 treten am ers-
ten Tag des auf die Verkündung dieses Gesetzes 
folgenden Monats in Kraft. 


(3) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a, Arti-
kel 2 Nummer 2, Nummer 3 Buchstabe a, c Dop-
pelbuchstabe cc und dd und Buchstabe d, Num-
mer 5, 8, 9 Buchstabe b, Nummer 23 Buchstabe a, 
Nummer 28 Buchstabe e, Artikel 3 Nummer 1, 2 
Buchstabe a und Nummer 3, Artikel 4 Nummer 1 
bis 4 Buchstabe a, Artikel 5 Nummer 1 und 3 
Buchstabe a, Artikel 7 Nummer 1 Buchstabe a, b, 
d und k, Nummer 3, 4, 6 bis 14 Buchstabe b Dop-
pelbuchstabe bb und Buchstabe c, Nummer 15, 17, 
18, 19 Buchstabe a, bis d Doppelbuchstabe bb, 
Buchstabe e und f, Nummer 20 Buchstabe b, Num-
mer 22 Buchstabe c, e und f, Nummer 23 bis 25 
Buchstabe b, Nummer 26 Buchstabe d, Num-
mer 27 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buch-
stabe b, c, und f, Nummer 28 Buchstabe a, b Dop-
pelbuchstabe cc und Buchstabe c, Nummer 29, 30 
Buchstabe b, c, d, f, g und h, Nummer 31, 33 Buch-
stabe b, c und d Doppelbuchstabe bb, Nummer 37 
bis 41 Buchstabe b, Nummer 49, 50 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa und bb, Buchstabe b und c, 
Nummer 51, 52 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
und Buchstabe b, Nummer 53 bis 55 Buchstabe a, 
Nummer 56 Buchstabe a bis c und Nummer 58, 
Artikel 8 Nummer 5 und Artikel 9 Nummer 2 tre-
ten am ersten Tag des auf die Verkündung dieses 
Gesetzes folgenden Monats in Kraft. 


(5) Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b und e 
Doppelbuchstabe aa und Artikel 13 treten am 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft. 


(4) Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b, Buch-
stabe c Doppelbuchstabe aa und bb und e Dop-
pelbuchstabe aa, Artikel 12 und Artikel 13 treten 
am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(6) Artikel 14 tritt am 1. Mai 2023 in Kraft. (5) Artikel 14 tritt am 1. Mai 2023 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Carlos Kasper und Sebastian Brehm 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/2247 in seiner 44. Sitzung am 23. Juni 2022 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und 
dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zur Mitberatung überwie-
sen. Außerdem hat die Präsidentin am 21. September 2022 den Haushaltsausschuss nach § 96 Absatz 2 GO-BT 
beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 20/1727 in seiner 35. Sitzung am 13. Mai 2022 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Wirtschaftsausschuss, dem 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und dem Ausschuss für Tourismus zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Das Biersteuergesetz, das Tabaksteuergesetz, das Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz, das Kaffee-
steuergesetz, das Alkoholsteuergesetz, das Siebte Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen, das Um-
satzsteuergesetz, die Biersteuerverordnung, die Tabaksteuerverordnung, die Schaumwein- und Zwischenerzeug-
nissteuerverordnung, die Kaffeesteuerverordnung, die Alkoholsteuerverordnung, die Siebte Verordnung zur Än-
derung von Verbrauchsteuerverordnungen sowie die Verordnung zur elektronischen Übermittlung von Daten für 
die Verbrauchsteuern und die Luftverkehrsteuer werden geändert. 


Im Wesentlichen werden mit dem Gesetz die Systemrichtlinie und die Alkoholstrukturrichtlinie in nationales 
Recht umgesetzt. 


Die Systemrichtlinie regelt das Verfahren zur Besteuerung, Beförderung und Lagerung von Tabakwaren, Alkohol 
und alkoholischen Getränken sowie Energieerzeugnissen und elektrischem Strom. Wesentliche Neuerung der 
Systemrichtlinie sind Regelungen zur Abwicklung von grenzüberschreitende Beförderungen verbrauchsteuer-
pflichtiger Waren im steuerrechtlich freien Verkehr über EMCS. Bislang fanden diese Beförderungen auf Grund-
lage von Begleitdokumenten in Papierform statt. Daneben sieht die Systemrichtlinie eine Steuerbegünstigung für 
die Streitkräfte anderer Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der GSVP vor. 


Im Übrigen umfasst die Systemrichtlinie unter anderem die nachstehenden Inhalte: 


Anpassungen der verbrauchsteuerrechtlichen Regelungen an zollrechtliche Vorschriften 


Angleichung des Steueraussetzungsverfahrens an Zollverfahren 


Eröffnung einer Steuerbefreiungsmöglichkeit bei (Teil-)Verlust der Ware 


Möglichkeit zur Regelung von Mehrmengen bei der Beförderung unter Steueraussetzung 


Auf Grund der Neufassung der Systemrichtlinie wird das Biersteuergesetz umfassend geändert und die betreffen-
den Regelungen durch Anpassungen der Biersteuerverordnung konkretisiert. 
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Die Alkoholstrukturrichtlinie regelt die Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und al-
koholische Getränke. Die Überarbeitung der Alkoholstrukturrichtlinie macht geringfügige Anpassungen im Bier-
steuergesetz erforderlich. Einerseits wird ein Zertifizierungssystem für rechtlich und wirtschaftlich unabhängige 
(Klein-)Produzenten geschaffen. Ziel ist, kleinen Herstellern von Bier den Zugang zu Steuermäßigungen in ande-
ren Mitgliedstaaten zu erleichtern. Andererseits wird durch die Alkoholstrukturrichtlinie bestimmt, alle Zutaten 
von Bier, einschließlich die nach Abschluss der Gärung hinzugefügten Zutaten, bei der Messung der Grad Plato 
zu berücksichtigen sind. Da die Grad Plato Anknüpfungspunkt für die Bemessung der Biersteuer sind, führt diese 
Regelung zu höheren Biersteuereinnahmen auf Seiten der Länder und spiegelbildlich zu einer höheren Belastung 
der Brauereien. Die Alkoholstrukturrichtlinie eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Regelung zur Be-
steuerung von Biermischgetränken erst ab 1. Januar 2031 zur Anwendung zu bringen. Von diesem Übergangs-
zeitraum wird Gebrauch gemacht. 


Im Biersteuergesetz und in der Biersteuerverordnung werden verschiedene Änderungen zusätzlich vorgenommen, 
für die ein rechtlicher oder praktischer Handlungsbedarf besteht und die im Wesentlichen dem Bürokratieabbau 
und der Entlastung von Wirtschaft und Verwaltung dienen. 


Für Versandhändler mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat wird die Vorgabe, einen Beauftragten im Steuergebiet 
zu benennen, durch die fakultative Einsetzung eines Steuervertreters abgelöst. Entsprechende Änderungen sind 
in den übrigen Verbrauchsteuergesetzen bereits mit dem Siebten Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuerge-
setzen umgesetzt. 


Bei der Beantragung von biersteuerrechtlichen Erlaubnissen werden regelmäßige Vorlagepflichten, wie beispiels-
weise die Pflicht zur Einreichung von Handelsregisterauszügen, gestrichen. Diese Vorlagepflichten wurden in 
den anderen Bereichen des Verbrauchsteuerrechts bereits mit der Siebten Verordnung zur Änderung von Ver-
brauchsteuerverordnungen aufgehoben. 


Erleichterungen werden im Biersteuerrecht auch durch die Streichung der Entlastungsabschnitte geschaffen. Bis-
lang ist im Grundsatz vorgesehen, dass Unternehmen Entlastungsanmeldungen zur Beantragung von Steuerent-
lastungen nach der Beförderung von Bier in einen anderen Mitgliedstaat nur kalendervierteljährlich abgeben dür-
fen. Künftig dürfen Entlastungsanmeldungen ohne bürokratische Hemmnisse auch monatlich abgegeben werden. 


Die Änderung dient der Angleichung des Verbrauchsteuerrechts, da die Entlastungsabschnitte in den übrigen 
Verbrauchsteuerverordnungen bereits abgeschafft wurden. 


Heilungstatbestände, die eine Steuerentstehung verhindern, sofern diese lediglich auf Grund von formalen Ver-
stößen entstanden wäre, werden aus dem Energiesteuergesetz auch in das Biersteuergesetz übertragen. Auf diese 
Weise wird bei geringfügigen Verfahrensabweichungen im Rahmen des Steueraussetzungsverfahrens auch im 
Biersteuerrecht die Möglichkeit geschaffen, eine entstandene Steuer zu erstatten bzw. zu erlassen. Diese Hei-
lungstatbestände werden darüber hinaus in allen Verbrauchsteuerverordnungen des Genussmittelbereichs verfah-
rensrechtlich konkretisiert. 


Ferner wird klarstellend aufgenommen, dass Bierwürze, welche zur Herstellung alkoholsteuerpflichtiger Waren 
verwendet wird, von der Biersteuer befreit wird. 


Für Unternehmen, die Bier, Kaffee, Schaumwein oder Zwischenerzeugnisse ohne Steuerlagererlaubnis herstellen, 
wird die Möglichkeit zur monatsweisen Abgabe von Steueranmeldungen geschaffen. Bislang besteht für solche 
Hersteller die Rechtspflicht, die Steueranmeldung unverzüglich - mithin nach jedem Herstellungsakt - abzugeben. 
Die beabsichtigte Herstellung von Bier außerhalb des Steuerlagers wird im Zuge dessen zur Vereinheitlichung 
des Verbrauchsteuerrechts unter einen Anmeldevorbehalt gestellt. 


Weiterhin fördert das Gesetz Wissenschaft und Forschung durch die Implementierung eines Steuerbefreiungstat-
bestandes in das Biersteuergesetz, sofern Bier zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet wird. Eine entspre-
chende Regelung ist in den übrigen Verbrauchsteuergesetzen des Genussmittelbereichs bereits geschaffen wor-
den. 


Es entfällt zur Vereinheitlichung des Verbrauchsteuerrechts und zur Entlastung der Wirtschaft im Biersteuerrecht 
die zwingende Rechtsfolge, dass verbrauchsteuerrechtliche Erlaubnisse erlöschen, sofern die Verlegung des Be-
triebssitzes nicht fristgemäß angezeigt wird. 
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Zur Unterstützung von kleinen Brauereinen wird im Biersteuergesetz geregelt, dass der Einsatz von Färbebier 
nach Abschluss des Brauvorgangs der Inanspruchnahme der ermäßigten Biersteuersätze nicht entgegensteht. 
Durch die Verwendung von Färbebier können Brauereien ihre Produktpalette mit moderatem Aufwand erweitern. 
Nach aktueller Rechtslage schließt der Einsatz von Färbebier indessen die Anwendung der ermäßigten Biersteu-
ersätze aus, was zu einer ungerechtfertigten Schlechterstellung von kleinen Brauereien führt. 


Es wird durch eine Ergänzung des Biersteuergesetzes klargestellt, dass ermäßigte Biersteuersätze lediglich von 
Brauereien beansprucht werden können, die auch im Besitz eines Biersteuerlagers sind. Mit dieser Klarstellung 
wird auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes reagiert und die Fortführung der bisherigen Besteuerungs-
praxis ermöglicht (BFH, Urteil vom 23. März 2021, VII R 43/19). Insofern wird auch gewährleistet, dass Haus- 
und Hobbybrauer, die mehr als ihre steuerfreie Biermenge herstellen, die Mehrmenge nach dem Regelsteuersatz 
zu versteuern haben. 


Im Kaffeesteuergesetz wird - wie bereits in allen anderen Verbrauchsteuergesetzen - zusätzlich ein Steuerentste-
hungstatbestand geschaffen, der als Auffangtatbestand fungiert und an den Besitz von unversteuertem Kaffee im 
steuerrechtlich freien Verkehr im Steuergebiet anknüpft. 


Durch die Änderung im Tabaksteuergesetz erfolgt in Bezug auf Substitute für Tabakwaren eine Klarstellung des 
Verweises auf geltende Vorschriften des Kaffeesteuerrechts. Durch die Änderungen der Tabaksteuerverordnung 
erfolgt für Beförderungen von erhitztem Tabak aus dem steuerrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten 
zu privaten Zwecken die Festsetzung einer Richtmenge. Darüber hinaus ermöglichen die Änderungen das Wei-
terbestehen derzeitiger Angebotsformen von Substituten für Tabakwaren. 


Schließlich wird die Verordnung zur elektronischen Übermittlung von Daten für die Verbrauchsteuern und die 
Luftverkehrsteuer redaktionell geändert. Diese Anpassung ist erforderlich, um die Bestimmungen des Onlinezu-
gangsgesetzes auch im Biersteuerrecht wirksam werden zu lassen. 


Daneben wird § 13b des Umsatzsteuergesetzes dahingehend geändert, dass die Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers (Umkehr der Steuerschuldnerschaft oder Reverse-Charge-Verfahren) auf die Übertragung von 
Emissionszertifikaten, die im nationalen System nach dem Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für 
Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz - BEHG - BGBl. I S. 2728) vom 12. Dezember 2019 
gehandelt werden, an einen Unternehmer erweitert wird.  


Die seit Februar 2022 außerordentlich angespannte und durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ver-
schärfte Preissituation an den Energiemärkten ist von einer extremen Volatilität bei hohem Preisniveau gekenn-
zeichnet. Um die Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten, hat die Bundesregierung mehrere Unter-
stützungsmaßnahmen ergriffen. Die Unterstützung erfolgt dabei vielfach auch im Wege von Zuweisungsgeschäf-
ten an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die Stabilisierungsmaßnahmen, u.a. in Form von Kreditlinien 
für verschiedene Energieversorger bereitstellt. Dadurch soll verhindert werden, dass Unternehmen hinsichtlich 
ihrer Solvenz oder Liquidität in Schwierigkeiten geraten und weitere Verwerfungen an den Energiemärkten und 
damit auch Risiken für die Energieversorgung drohen. Zu den von der KfW abgewickelten Zuweisungsgeschäften 
zahlreiche Transaktionen, die zur Stabilisierung der Energieversorgung, insb. zur Auffüllung der Gasspeicher und 
dem Ausbau der Infrastruktur für Flüssiggas, beitragen. Ein weiteres Instrument sind Kreditlinien, um Sicherhei-
tenanforderungen an Gas- und Strommärkten bedienen zu können.   


Die Gesetzesänderung des Stabilisierungsfondsgesetzes schafft die rechtliche Grundlage zur Refinanzierung der 
Zuweisungsgeschäfte der Bundesregierung zur Liquiditätssicherung von Energieunternehmen und Energiehan-
delsunternehmen. . Durch die Gesetzesänderung wird der Wirtschaftsstabilisierungsfonds befugt, der KfW Dar-
lehen zur Refinanzierung der Zuweisungsgeschäfte zu gewähren. Das zur Abfederung der wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Coronavirus-Pandemie errichtete Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird damit er-
mächtigt, durch die Darlehensgewährung einen partiellen Beitrag zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswir-
kungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf die Energiewirtschaft in Deutschland zu leisten. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel auffordert, 
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1. den bestehenden ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen über den 
31. Dezember 2022 dauerhaft fortgelten zu lassen, 


2. die bestehende ermäßigte Biersteuermengenstaffel des § 2 Absatz 1a BierStG für kleine und mittlere Braue-
reien über den 31. Dezember 2022 dauerhaft fortgelten zu lassen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 17. Sitzung am 4. Juli 2022 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen durch-
geführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Bayerischer Brauerbund e.V. 


2. BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 


3. Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 


4. Deutscher Bauernverband e.V. 


5. Deutscher Brauer-Bund e.V. 


6. Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V. 


7. Ismer, Prof. Dr. Roland, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


8. Schröer-Schallenberg, Prof. Dr. Sabine, Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 15. Sitzung am 21. Sep-
tember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. An-
nahme. 


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf 
in seiner 18. Sitzung am 21. September 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Frak-
tionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner 24. Sitzung am 21. September 2022 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Antrag in seiner 18. Sitzung am 21. September 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Antrag in seiner 15. Sitzung am 21. September 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Ablehnung. 


Der Ausschuss für Tourismus hat den Antrag in seiner 18. Sitzung am 21. September 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
CDU/CSU und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen der AfD Ablehnung. 
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V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a  


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/2247 in seiner 16. Sitzung am 22. Juni 2022 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 4. Juli 2022 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 19. Sitzung am 6. Juli 
2022 fortgeführt und in seiner 21. Sitzung am 21. September 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/2247 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 20/1727 am 4. Juli 2022 eine öffentliche Anhörung durch-
geführt. Er hat die Beratung des Antrags in seiner 19. Sitzung am 6. Juli 2022 fortgeführt und in seiner 21. Sitzung 
am 21. September 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 20/1727. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP begrüßten den vorliegenden Gesetz-
entwurf und die enthaltene Harmonisierung, Digitalisierung und Entbürokratisierung des Verbrauchsteuerrechts. 
Er führe zu notwendigen Modernisierungen der Gesetze und implementiere EU-Recht. Die Koalitionsfraktionen 
hätten sich außerdem auf sechs Änderungsanträge geeinigt. 


Mit der reduzierten Biersteuermengenstaffel in Änderungsantrag 1 komme die Koalition einem Länderwunsch 
nach, was richtig sei, da es sich bei der Biersteuer um eine reine Ländersteuer handele. Die alte Regierungskoali-
tion unter Beteiligung der Fraktion der CDU/CSU habe die Biersteuermengenstaffel ursprünglich befristet. Die 
Ampelkoalition nehme nun nach Rücksprache mit den Ländern eine Entfristung vor. 


Die reduzierte Umsatzsteuer in der Gastronomie werde mit Änderungsantrag 2 um ein Jahr verlängert und nicht, 
wie von der Union gefordert, dauerhaft reduziert. In der Anhörung hätten insbesondere die Sachverständigen aus 
der Wissenschaft allenfalls eine Verlängerung um ein Jahr für sinnvoll gehalten. 


Die Anpassung des Umsatzsteuer-Durchschnittsatzes und der Vorsteuerpauschale für Landwirte in Änderungs-
antrag 4 entspreche dessen regelmäßiger Überprüfung und sei daher zu begrüßen. Man müsse dabei bedenken, 
dass die Festlegung eines höheren Satzes zwar gut für die landwirtschaftlichen Betriebe gewesen wäre, diese aber 
auch dem erheblichen Risiko ausgesetzt hätte, dass die EU-Kommission diesen Satz nicht akzeptiert hätte. Die 
Konsequenzen für die Betriebe wären in diesem Fall weitreichend gewesen. 


Zu den Ausweitungen der KfW-Kreditermächtigung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf Energieunternehmen 
in Änderungsantrag 6 führten die Koalitionsfraktionen aus, der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine habe eine 
Krise auf den europäischen Energiemärkten ausgelöst. Die Absicherung des Energiesektors sei dabei notwendig 
und richtig um die Versorgung von Haushalten und Unternehmen mit Wärme und Energie jederzeit zu gewähr-
leisten. Hierfür seien eine Reihe von Maßnahmen im Auftrag des Bundes im Rahmen von Zuweisungsgeschäften 
über die KfW beauftragt und abgewickelt worden. Hierfür übernehme der Bund die Gewährleistung. Ab einer 
relevanten Größenordnung müssten diese den Haushaltsausschuss passieren. Auf diese Weise sei eine parlamen-
tarische Kontrolle gegeben. 


Die Maßnahme, die der Finanzausschuss empfehle, bedeutete aber keine neuen Gewährleistungen oder Zuwei-
sungsgeschäfte. Sie ermögliche stattdessen der KfW den Zugang zu Liquidität, welche sie sich in dieser Größen-
ordnung und zu diesem Preis nicht selbst am Markt besorgen könnte. Sie ermögliche somit eine möglichst kos-
tengünstige und reibungslose Abwicklung bereits beschlossener Maßnahmen.  


Darüber hinaus könne die Krise weitere Maßnahmen notwendig machen. Auch diese würden durch diese Liqui-
ditätsbereitstellung vereinfacht und vergünstigt. Diese unterlägen aber ganz normal den regulären Verfahren, also 
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z. B. der Prüfung durch den Haushaltsauschuss. Die Kontrolle des Parlaments sei also auch bei weiteren Maßnah-
men gegeben. Es gehe mit den vorgelegten Änderungen darum, die Bunderegierung und das Parlament in die 
Lage zu versetzen, dass sie das Risiko eines Ausfalls prüfen könnten. Vom Beschluss des vorliegenden Ände-
rungsantrags allein gehe noch kein Risiko aus. Es gebe keine schnellere und bessere Möglichkeit, Energieunter-
nehmen am Markt zu halten. 


Die Situation im Energiesektor sei dynamisch. Es sei richtig, die KfW jetzt vorrausschauend mit der nötigen 
Liquidität auszustatten. So könne man in dieser Situation flexibel reagieren und den Energiesektor stabil halten. 
Dies werde durch die hier eingebrachte Änderung erreicht. 


Das Verfahren zur Beratung von Änderungsantrag 6 sei sehr kurzfristig gewesen. Man habe aber schnell und 
flexibel reagieren müssen. Die Koalitionsfraktionen bedankten sich bei der Fraktion der CDU/CSU, mit der man 
in mehreren Gesprächen die notwendigen Verfahrensvoraussetzungen zur Verabschiedung geschaffen habe. Ins-
besondere das Berichterstattergespräch am gestrigen Tag unter Einbeziehung des Bundesrechnungshofes und des 
Bundesministeriums der Finanzen sei konstruktiv verlaufen. Daher könne man nun ohne Verzögerungen voran-
schreiten. 


Die Fraktion der CDU/CSU kündigte ihre Ablehnung des Gesetzentwurfs an. Die Umsetzung des EU-Rechts 
im Verbrauchsteuerbereich und die damit verbundene Digitalisierung und Meldevereinfachung seien angemessen. 
Die Entfristung der Biersteuermengenstaffel in Änderungsantrag 1 sei ebenfalls richtig. Es sei gut, dass sich die 
Regierungskoalition nun, wie im vorliegenden Antrag der Fraktion der CDU/CSU gefordert, offen für die Notlage 
der kleinen und mittleren Brauereien gezeigt habe. Änderungsantrag 1 setze die entsprechende Forderung nach 
einer Entfristung aus dem vorliegenden Antrag der Fraktion der CDU/CSU um. Daher stimme man ihm zu. 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen bleibe hingegen hinter den Forderungen der Fraktion der CDU/CSU 
in ihrem vorliegenden Antrag zurück. Die Gastronomie sei weiterhin erheblichen Belastungen ausgesetzt. Daher 
fordere man eine dauerhafte Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurant und Verpflegungs-
dienstleistungen. Es zeige sich auch in Betriebsprüfungen immer wieder, dass die Unterscheidung zwischen dem 
regulären und dem ermäßigten Umsatzsteuersatz je nachdem, ob die Speisen vor Ort oder außer Haus verzehrt 
werden, in der Praxis äußerst problematisch sei. Änderungsantrag 2 verlängere die Anwendung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes lediglich um ein Jahr. Dies sei zu kurz. Man werde erleben, dass diese Regelung im Laufe 
des Jahres 2023 erneut verlängert werde. Ansonsten würden viele Gastronomiebetriebe nicht überleben. Die Be-
fristung der Regelung schaffe unnötige Unsicherheit. 


Die Anpassung des Durchschnittssatzes und der Vorsteuerpauschale für Landwirte auf 9 Prozent in Änderungs-
antrag 4 auf Grundlage eines Gutachtens des Bundesrechnungshofes sei unangemessen. Die dort verwendete Be-
rechnungsmethode sei falsch. Sie berücksichtige nicht, dass der Kreis der pauschalierenden Landwirte auf die 
Gruppe der Landwirte mit einem Umsatz von bis zu 600 000 Euro eingegrenzt sei. Außerdem sei die temporäre 
Umsatzsteuerermäßigung des Jahres 2020 bei der Berechnung nicht berücksichtigt worden. Durch diese beiden 
Fehler werde das Ergebnis der Kalkulation verfälscht. Im Rahmen der Anhörung im Finanzausschuss hätten die 
Experten einen Durchschnittsatz von ca. 9,7 Prozent als korrekt bezeichnet. Die Senkung auf 9,0 Prozent stelle 
eine weitere Belastung der kleinen Landwirte dar, die bei weiteren Belastungen auf Dauer dazu gezwungen wür-
den, ihr Geschäft aufzugeben. Die Fraktion der CDU/CSU stimme diesem Änderungsantrag nicht zu, da die Be-
rechnungsgrundlage falsch sei. Man warte auf die Antwort der Bundesregierung auf die Frage der Fraktion der 
CDU/CSU bezüglich ihrer Gespräche mit der EU-Kommission. Nach Ansicht der Fraktion der CDU/CSU wäre 
es möglich gewesen, dass die EU-Kommission einen Durchschnittssatz von 9,5 Prozent akzeptiert hätte. Darauf 
hätten die eignen Gespräche in dieser Sache hingedeutet. 


Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte das kurzfristige Verfahren zur Beratung des Änderungsantrags 6 der Koa-
litionsfraktionen. Immerhin habe es am gestrigen Dienstag ein ausführliches und gutes Berichterstattergespräch 
zur geplanten Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes gegeben. Dort seien alle Fragen der Fraktion der 
CDU/CSU diskutiert worden. Positiv sei auch, dass auf Bitten der Fraktion der CDU/CSU die Stellungnahmen 
des Bundesrechnungshofes und des Bundesministeriums der Finanzen nun zur abschließenden Beratung vorliegen 
und in den Bericht des Finanzausschusses aufgenommen würden. Damit sei den formalen Ansprüchen genügt. 
Inhaltlich habe sich die Einschätzung der Fraktion der CDU/CSU nicht geändert. Man sehe an der heute bekannt 
gewordenen Entscheidung zur Verstaatlichung der Firma Uniper, dass eine Stützung angeschlagener Unterneh-
men mit Hilfe von staatlich garantierten Krediten nicht in allen Fällen sinnvoll sei. 
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Die Fraktion der CDU/CSU bezeichnete folgende zwei Punkten als kritisch: In der Stellungnahme des Bundes-
ministeriums der Finanzen werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Ausfälle bei der KfW über den Bun-
deshaushalt abgesichert seien. Es sei nicht nachvollziehbar, weswegen eine Erweiterung der Kreditvergabemög-
lichkeiten der KfW nicht als Erweiterung des Risikos für den Bundeshaushalt eingestuft werde. Sie teile die Be-
denken des Bundesrechnungshofes: Für das Jahr 2023 seien Gewährleistungsermächtigungen in Höhe des dop-
pelten Volumens des Bundeshaushaltes vorgesehen. Dies könne dauerhaft nicht gutgehen. Man müsse dieses 
System neu überdenken und bei den Haushaltsberatungen berücksichtigen. Die Fraktion der CDU/CSU stimme 
dem vorliegenden Änderungsantrag 6 nicht zu, da sie die damit verbundenen Risiken als deutlich zu hoch ansehe. 
Es sei richtig, Energieunternehmen zu unterstützen, aber Gewährleistungen seien in der gegenwärtigen Situation 
nicht der richtige Weg. Die Unterstützung müsse im Bundeshaushalt abgebildet werden. 


Die Fraktion der AfD unterstrich, dass sie den vorliegenden Änderungsantrag 6 zum Stabilisierungsfondsgesetz 
ablehnt. Die Refinanzierung der KfW-Darlehen durch den Wirtschaftstabilisierungsfonds sei ordnungspolitisch 
heikel. Die fiskalische Uhr stehe bereits auf fünf vor zwölf. Eine staatliche Unterstützung der Konzerne wäre nur 
dann zu rechtfertigen, wenn die Ursachen der Probleme behoben würden. 


Die Energiekrise sei aber hausgemacht und das Ergebnis einer Reihe energiepolitischer Fehleinschätzungen der 
letzten Jahre. Alle der im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD trügen dafür Verantwortung. Die gesamte 
Energiepolitik habe ihre Ziele verfehlt: Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Dies 
finde seinen Niederschlag in den katastrophal hohen Energiepreisen in Deutschland. Es sei unredlich, die Ursa-
chen nur im schrecklichen Krieg in der Ukraine zu verorten. Durch die im Zuge des Kriegs Russlands gegen die 
Ukraine eingeleiteten Sanktionen gegen Russland habe die Bundesregierung die Energieknappheit in Deutschland 
nochmals verschärft. Dagegen gebe es nur drei Lösungen: Die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 müssten voll-
umfänglich in Funktion gesetzt werden. Die beschlossene Abschaltung der Kernkraftwerke müsste rückgängig 
gemacht werden, und die vom Netz genommenen Kernkraftwerke müssten wieder in Betrieb genommen werden. 
Man verweise in diesem Zusammenhang auf die Anträge der Fraktion der AfD auf Drucksachen 20/2032, 20/2034 
und 20/2021. 


Zum vorliegenden Antrag der Fraktion der CDU/CSU betonte die Fraktion der AfD, sie  unterstütze die Forderung 
einer Entfristung der Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurant- und Verpflegungsdienst-
leistungen. Insgesamt sei die Besteuerung in der Gastronomie ein Wirrwarr. Es gebe unterschiedliche Steuersätze 
für unterschiedliche Sachverhalte. Es sei für die Betriebe kaum noch überschaubar, wie sie ihre Umsätze steuer-
lich abrechnen sollten. Daher sei es notwendig, einen speziellen Umsatzsteuersatz für die Gastronomie zu finden, 
der alle Sachverhalte abdecke – sowohl für Getränke als auch für Speisen. Dazu werde die Fraktion der AfD einen 
eigenen Gesetzentwurf vorlegen. 


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte die vom Gesetzentwurf vorgesehene Abwicklung von grenzüberschreiten-
den Beförderungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren mittels eines IT-Systems anstelle der Papierform. Dies sei 
schon längst überfällig gewesen. Allerdings stelle sich wieder einmal die Frage, ob der berechnete Personalauf-
wand infolge der Neuregelungen nicht deutlich zu gering bemessen worden sei. 


Bei der Entfristung der Biersteuermengenstaffel in Änderungsantrag 1 schließe man sich gerne dem Petitum des 
Bundesrats an. Die kleinen und mittleren Brauereien seien ein Kulturgut und Garanten für die Braukunst in 
Deutschland. 


Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage spreche sich die Fraktion DIE LINKE. gegen eine Erhöhung der 
Umsatzsteuer auf Speisen zum Verzehr vor Ort in der Gastronomie aus. Eine zeitlich begrenzte Verlängerung des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes, wie von den Koalitionsfraktionen in Änderungsantrag 2 vorgesehen, sei daher 
sinnvoll. 


Änderungsantrag 6 zum Stabilisierungsfondsgesetz mache es möglich, dass der (zur Abfederung der Auswirkun-
gen der Corona-Krise) als Sondervermögen errichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Refinanzierungsge-
schäfte der Bundesregierung genutzt werden könne, um die Liquidität von Unternehmen der Energiewirtschaft zu 
sichern, die durch die Preissituation an den Energiemärkten hinsichtlich ihrer Solvenz oder Liquidität in Schwie-
rigkeiten geraten könnten. Die Fraktion DIE LINKE. halte eine solche Maßnahme für sinnvoll. Es bestehe zeitnah 
unverzüglicher Handlungsdruck zur Sicherung der Energieversorgung und der Abwendung volkswirtschaftlicher 
Schäden. In diesem Zusammenhang sei die Klarstellung des BMF wichtig, dass für jedes Vorhaben bzw. jeden 
Antrag eines Unternehmens ein entsprechendes Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingeholt werde, 
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um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Übernahme der Gewährleistung gegeben seien und ob mit einer 
schadensfreien Rückführung des KfW-Darlehens zu rechnen sei. Sie stimme dem Änderungsantrag zu, obwohl 
man die Kurzfristigkeit des Beratungsverfahrens kritisch sehe. 


 


Stellungnahme des Bundesrechnungshofes 


Die Fraktionen verwiesen auf folgende Stellungnahme des Bundesrechnungshofes vom 19. September 2022 auf 
Ausschussdrucksache 20(7)137: 


 


„1. Zum Änderungsantrag Nummer 6 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 


Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes (StFG) und hieraus resultierender Risiken 


– Aus dem Ermächtigungsrahmen nach § 23 StFG von 100 Mrd. Euro sind bisher ca. 34 Mrd. Euro für die der 
KfW von der Bundesregierung als Reaktion auf die so genannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderpro-
gramme eingesetzt worden. Somit verbleiben für die Refinanzierung der der KfW zugewiesenen Geschäfte 
zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen der Energiewirtschaft, insbesondere zur Sicherung der Ener-
gieversorgung oder zum Erhalt der dazu notwendigen Infrastruktur, noch 66 Mrd. Euro nach der beabsich-
tigten Änderung des § 23 StFG. 


– Wie aus der dem Bundesrechnungshof vorliegenden Begründung des Gesetzentwurfs ersichtlich, werden 
solche Geschäfte durch Bundesgarantien nach § 39 BHO abgesichert. Das soll auch hier der Fall sein. Die 
Absicherung mittels Bundesgarantien erfolgt aus dem Ermächtigungsrahmen für Binnenwirtschaft und sons-
tige Zwecke im Inland (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HG sowie die Vorbemerkungen und Verbindlichen Erläute-
rungen zu Kapitel 3208). Dieser Ermächtigungsrahmen beträgt 550 Mrd. Euro im Jahr 2022; durch die 
Änderung des § 23 StFG erhöht sich dieser Ermächtigungsrahmen für Garantien nicht, wohl aber dessen 
Inanspruchnahme, soweit der Bund für die den Unternehmen der Energiewirtschaft gewährte Kredite Ge-
währleistungen eingeht. 


– Risiken für den Bundeshaushalt können sich primär ergeben, wenn der Bund im Einzelfall aus seinen einge-
gangenen Gewährleistungen in Anspruch genommen wird. Die als Eventualverbindlichkeiten insgesamt ein-
gegangenen Gewährleistungen stellen hierbei die theoretisch maximale Obergrenze des Haushaltsrisikos 
dar. Der Charakter der Eventualverbindlichkeit heißt, es steht nicht fest, ob, wann und in welcher Höhe der 
Bund aus der Gewährleistung in Anspruch genommen wird. Solche Fälle müsste er im Falle des Eintritts 
aus dem Bundeshaushalt begleichen. 


– Für Unternehmen der Energiewirtschaft hat der Bund in den letzten Monaten nach Kenntnis des Bundes-
rechnungshofes mindestens 53,9 Mrd. Euro an Gewährleistungen übernommen (Stand: 6. September 2022), 
davon allein 42 Mrd. Euro für die beiden Unternehmen Uniper und Trading Hub Europe (THE). 


– Zwischenfazit: Durch die beabsichtigte Änderung des § 23 StFG und einhergehend mit weiteren Darlehen 
der KfW zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen der Energiewirtschaft wird sich voraussichtlich 
auch das Volumen an einzugehenden Gewährleistungen erhöhen. Dies wiederum erhöht die potenziellen 
Haushaltsrisiken daraus, sofern der Bund im Einzelfall gegenüber der KfW für die eingegangene Gewähr-
leistung einstehen muss. Insbesondere, wenn sich die Gewährleistungen für die Energiewirtschaft auf wenige 
Unternehmen konzentrieren, bedeutet das grundsätzlich auch eine Risikokonzentration. Für den Eintritt des 
Gewährleistungsfalls bei einem oder mehreren dieser Unternehmen könnte sich schnell ein sehr großer 
Schaden ergeben, der aus dem Bundeshaushalt beglichen werden müsste.  


– Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Bundesregierung im Einzelfall das Risiko für eine Inanspruch-
nahme des Bundes aus der eingegangenen Gewährleistung sorgfältig prüft und plausibel begründet, wenn 
sie nicht davon ausgeht, dass der Bund mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der eingegangenen Gewährleis-
tung in Anspruch genommen wird. Außerdem erwartet er eine sachgerechte Dotierung des Titels für Ent-
schädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung oder 
Minderung von Schäden. 


2. Zum weiteren Hintergrund und zur weiteren Einordnung finanzieller Risiken für den Bundeshaushalt:  
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– Wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme des Bundes gerechnet werden muss, darf 
der Bund keine Gewährleistung eingehen. Er muss dann Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen aus-
bringen (VV Nummer 5 zu § 39 BHO).  


– Von den acht Gewährleistungstatbeständen ist der Ermächtigungsrahmen für „Binnenwirtschaft und sons-
tige Zwecke im Inland“ (Inlandsgewährleistungen) mit 550 Mrd. Euro mit Abstand am höchsten. Er wurde 
während der Corona-Pandemie mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 von ursprünglich 130 Mrd. Euro auf 
430 Mrd. Euro und im Jahr 2022 nochmals auf 550 Mrd. Euro erhöht. Im Jahr 2023 soll dieses Volumen 
beibehalten werden. Die Erhöhung im Jahr 2022 wurde vor dem Hintergrund der sich aus dem völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ergebenden Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, 
sowie der Energiekrise vorgenommen. Mit dem Haushaltsgesetz 2022 wurden unter anderem zwei neue Un-
terkategorien für Inlandsgewährleistungen in die Verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 3208 des Bundes-
haushaltsplans aufgenommen. Diese sollen Gewährleistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Liquidität für die Energiewirtschaft zur Wahrung der Versorgungssicherheit mit Strom und Gas ermögli-
chen. Mit den Inlandsgewährleistungen werden außerdem unter anderem das KfW-Sonderprogramm UBR 
(Ukraine, Belarus, Russland) 2022 und KfW-Darlehen an Energieversorgungsunternehmen abgesichert. 


– In Kapitel 3208 Titel 871 01 (Entschädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleistungen, Zah-
lungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden) ist im Jahr 2022 ein Soll von 690 Mio. Euro veran-
schlagt. Im Entwurf zum Bundeshaushaltsplan 2023 ist dafür ein Soll von 550 Mio. Euro vorgesehen. 


Im Jahr 2023 sollen die Gewährleistungsermächtigungen etwa das doppelte Volumen des Bundeshaushalts 
umfassen. Allein für die Inlandsgewährleistungen ist der Ermächtigungsrahmen höher als der gesamte Bun-
deshaushalt. Angesichts der Höhe der Risiken, die sich für den Bundeshaushalt daraus ergeben können, sieht 
der Bundesrechnungshof diese Entwicklung mit großer Sorge.“ 


 


Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen 


Die Fraktionen verwiesen auf folgende Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. September 
2022 auf Ausschussdrucksache 20(7)138 zu den Voraussetzungen der Absicherung von Zuweisungsgeschäften an 
die KfW: 


 


„1. Risiken aus der Kreditermächtigung für den WSF zugunsten der Refinanzierung der KfW  


Die Kreditermächtigung zur Refinanzierung der KfW impliziert als solche keine zusätzlichen Risiken für den 
Bund. Denn die Zuweisungsgeschäfte, die die KfW mit den gewährten Darlehen refinanziert, sind jeweils einzeln 
über den Bundeshaushalt abgesichert. Bei Nichtrückzahlung von Mitteln aus Zuweisungsgeschäften seitens der 
Energieunternehmen an die KfW würde die KfW entsprechend mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt entschädigt 
und könnte daher die vom WSF aufgenommenen Mittel vollständig zurückzahlen. Die Zweckerweiterung der Kre-
ditermächtigung im §23 StFG ist daher nicht mit weiteren Risiken für den Bund behaftet. Im Übrigen haftet der 
Bund nach §1a KfW-Gesetz über die Anstaltslast für alle von der KfW aufgenommenen Darlehen. 


2. Risikomäßige Vertretbarkeit der Gewährleistungen des Bundes für die KfW-Zuweisungsgeschäfte nach § 
39 BHO  


a. Verfahren 


Vor Übernahme einer Garantie nach § 3 Haushaltsgesetz ist – neben der Rechtsgrundlage – im Einzelfall zu 
prüfen, ob mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme des Bundes zu rechnen ist – in diesem Fall 
wäre die Übernahme einer Gewährleistung unzulässig und zur Risikoabsicherung stattdessen im Bundeshaushalt 
eine Ausgabe oder Verpflichtungsermächtigung auszubringen (Nr. 5 VV-BHO zu § 39 BHO). 


Für jedes Vorhaben bzw. jeden Antrag eines Unternehmens wird ein entsprechendes Gutachten einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft eingeholt, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Übernahme der Gewährleistung 
gegeben sind und mit einer schadensfreien Rückführung des KfW-Darlehens zu rechnen ist. 
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Kommt das Gutachten zu einem positiven Votum, wird das Gutachten von BMWK (federführend) und BMF über-
prüft. Sollte diese Prüfung auf Arbeitsebene einvernehmlich zwischen beiden vorgenannten Ressorts ebenfalls 
positiv ausfallen, wird den Hausleitungen die Übernahme der Gewährleistung zur Entscheidung vorgelegt. Nach 
einer positiven Leitungsentscheidung beider Häuser und, bei Übernahme einer Eventualverpflichtung von 1 Mrd. 
€ oder mehr, nach vorheriger Unterrichtung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages (§ 3 Abs. 8 
HG), kann die Übernahme der Gewährleistung erfolgen. 


b. Risikomäßige Vertretbarkeit 


In den Gutachten ist darzustellen, in welcher Form und ob das Darlehen schadensfrei zurückgezahlt werden kann. 
Dies erfolgt über ein sog. Finanzierungsmodell, für das gewisse Annahmen getroffen werden. Die Annahmen 
selbst werden variiert und ihre Auswirkungen auf das Finanzierungsmodell untersucht. Erst wenn feststeht, dass 
auch unter verschiedenen Annahmen nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme des Bundes 
gerechnet werden muss, kann eine Gewährleistung übernommen werden (Nr. 5 VV-BHO zu § 39 BHO).“ 


 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/2247 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten 6 Änderungsanträge ein. 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Entfristung Biersteuermengenstaffel) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Verlängerung ermäßigter Umsatzsteuersatz für Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Inkrafttreten) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Anpassung des Durchschnittssatzes und der Vorsteuerpauschale für 
Landwirte) 
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Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Klarstellende Regelungen im Tabaksteuerrecht.) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Tabaksteuergesetzes) 


Aufgrund einer Zeitplanverschiebung des 8. Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen (im Folgenden: 
8. VStÄndG) ist eine Anpassung hinsichtlich der Änderungen des Gesetzes zur Modernisierung des Tabaksteu-
errechts (im Folgenden: TabStMoG) erforderlich. Das TabStMoG ist bereits verkündet und ist bereits in Teilen 
im Januar 2022 in Kraft getreten. Die übrigen Regelungen des TabStMoG traten am 1. Juli 2022 in Kraft. Eine 
Änderung des TabStMoG durch das 8. VStÄndG, wie im ursprünglichen Artikel 17 vorgesehen, ist daher nicht 
mehr möglich.  


Das 8. VStÄndG wird daher noch einmal angepasst. Artikel 17 wird aufgelöst und die materiellen Änderungen 
des TabStG (in Artikel 1) und der TabStV (in Artikel 6) werden in die Rechtsvorschriften selbst implementiert. 
Es handelt sich bei den Änderungen um klarstellende Regelungen. 


 


Zu Artikel 2 (Änderung des Biersteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 Buchstabe c (§ 2 Absatz 2) 


Um kleine und mittelständische Brauereibetriebe in der Corona-Krise zu unterstützen, führte die Bundesregierung 
im vergangenen Jahr die bis zum Jahr 2003 gültige Biersteuermengenstaffel - rückwirkend zum 1. Januar 2021 
und befristet bis zum 31. Dezember 2022 - wieder ein, § 2 Absatz 1a Biersteuergesetz.  


Die einzigartige Biervielfalt und Braukunst sowie die mittelständisch geprägte Brauereistruktur in Deutschland 
sollen weiter gestärkt werden. Brauereien sehen sich durch die andauernden Folgen der Corona-Pandemie in der 
Gastronomie bzw. auf Festen und Veranstaltungen sowie durch die gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie 
mit einer dramatischen Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. 


Als weitere Maßnahme für den Erhalt der mittelständischen Brauereistruktur ist daher die Höhe der derzeit gel-
tenden ermäßigten Steuersätze der Biersteuermengenstaffel nach § 2 Absatz 1a BierStG zu entfristen und dauer-
haft beizubehalten. 


Die Steuersätze des bisherigen Absatzes 1a werden daher strukturell in den Absatz 2 übernommen und treten mit 
Wirkung vom 1. Januar 2023 dauerhaft in Kraft. 


 


Zu Artikel 6 (Änderung der Tabaksteuerverordnung) 


Siehe Begründung zu Artikel 1. 


 


Zu Artikel 12 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummern 1 und 2 


Durch die Änderung des § 12 Absatz 2 Nummer 15 Umsatzsteuergesetz unterliegen Restaurations- und Verpfle-
gungsdienstleistungen, mit der Ausnahme der Abgabe von Getränken, auch nach dem 31. Dezember 2022 dem 
ermäßigten Umsatzsteuersatz.  


Durch Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) wurde der Umsatzsteuersatz für 
die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2021 erbrachten Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, 
mit Ausnahme der Abgabe von Getränken von 19 Prozent auf 7 Prozent abgesenkt. Die Maßnahme sollte den im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen besonders schwer und langanhaltend von der COVID-19-Pandemie 
betroffenen gastronomischen Betrieben über die Krise hinweghelfen. Da der Gesetzgeber davon ausging, dass 
sich die Situation bis Mitte des Jahres 2021 wieder normalisieren werde, hat er die Maßnahme bis 30. Juni 2021 
befristet. Infolge der bestehenden Schließung der Betriebe konnten diese aber nicht wie erhofft von der Steuer-
satzsenkung profitieren. Um diesen Betrieben eine wirtschaftliche Perspektive auch über den 30. Juni 2021 hinaus 
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zu eröffnen, hat der Gesetzgeber die Regelung befristet bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Durch die Corona-
Pandemie sind Verhaltensänderungen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern eingetreten, die eine stärkere 
Substituierbarkeit von geliefertem oder mitgenommenen Essen und z. B. gelieferten Kochboxen mit dem Essen 
in einem Gastronomiebetrieb nahelegen. Geliefertes oder mitgenommenes Essen unterliegt dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz. Ob die beschriebenen Verhaltensänderungen dauerhaft sind, bleibt abzuwarten. Um Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden, wird der ermäßigte Umsatzsteuersatz daher für Restaurant- und Verpflegungsdienst-
leistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Getränken, bis Ende des Jahres 2023 verlängert. Hierdurch entfallen 
auch weiterhin Abgrenzungsschwierigkeiten, die in der Vergangenheit daraus resultierten, dass Lieferungen von 
Lebensmitteln mit wesentlichen Dienstleistungselementen dem regulären Umsatzsteuersatz, ohne wesentliche 
Dienstleistungselemente jedoch dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterlagen.   


Zu Nummer 3 


Durch die Änderung des § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 UStG wird der Durchschnittssatz und die 
Vorsteuerpauschale für Landwirte ab 1. Januar 2023 auf 9,0 Prozent angepasst.  


Nach § 24 Absatz 5 Satz 1 UStG überprüft das Bundesministerium der Finanzen jährlich die Höhe des Durch-
schnittssatzes im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 und berichtet dem Deutschen Bundestag über 
das Ergebnis der Überprüfung. Die Überprüfung des Durchschnittssteuersatzes hat ergeben, dass nach den maß-
geblichen Daten der Jahre 2018 bis 2020 der Durchschnittssatz 9 Prozent beträgt. 


 


Zu Artikel 17  


Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes (neu) 


1. Allgemeines 


Die seit Februar 2022 außerordentlich angespannte und durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ver-
schärfte Preissituation an den Energiemärkten ist von einer extremen Volatilität bei hohem Preisniveau gekenn-
zeichnet. Um die Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten, hat die Bundesregierung mehrere Unter-
stützungsmaßnahmen ergriffen. Die Unterstützung erfolgt dabei vielfach auch im Wege von Zuweisungsgeschäf-
ten an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die Stabilisierungsmaßnahmen, u.a. in Form von Kreditlinien 
für verschiedene Energieversorger bereitstellt. Dadurch soll verhindert werden, dass Unternehmen hinsichtlich 
ihrer Solvenz oder Liquidität in Schwierigkeiten geraten und weitere Verwerfungen an den Energiemärkten und 
damit auch Risiken für die Energieversorgung drohen. Zu den von der KfW abgewickelten Zuweisungsgeschäften 
zahlreiche Transaktionen, die zur Stabilisierung der Energieversorgung, insb. zur Auffüllung der Gasspeicher und 
dem Ausbau der Infrastruktur für Flüssiggas, beitragen. Ein weiteres Instrument sind Kreditlinien, um Sicherhei-
tenanforderungen an Gas- und Strommärkten bedienen zu können.   


Die Gesetzesänderung schafft die rechtliche Grundlage zur Refinanzierung der Zuweisungsgeschäfte der Bundes-
regierung zur Liquiditätssicherung von Energieunternehmen und Energiehandelsunternehmen. . Durch die Geset-
zesänderung wird der Wirtschaftsstabilisierungsfonds befugt, der KfW Darlehen zur Refinanzierung der Zuwei-
sungsgeschäfte zu gewähren. Das zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
errichtete Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird damit ermächtigt, durch die Darlehensgewäh-
rung einen partiellen Beitrag zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges 
gegen die Ukraine auf die Energiewirtschaft in Deutschland zu leisten.  


2. Märkte 


Seit Februar 2022 besteht eine außerordentlich angespannte Preissituation an den Energiemärkten, gekennzeich-
net durch extreme Volatilität bei hohem Preisniveau.  


Seit Anfang August 2022 sind der Gas- und Strompreis erneut massiv gestiegen, mit dem Ergebnis einer höheren 
Inanspruchnahme der gewährten Kreditlinien. Perspektivisch ist mit der Notwendigkeit weiterer Zuweisungsge-
schäfte zu rechnen.  


3. Risiko der KfW 


Das Kreditrisiko für die KfW ist bei den Zuweisungsgeschäften durch eine 100% Garantie des Bundes abgedeckt. 
Für den Fall, dass die Unternehmen ein hohes Kreditvolumen zeitgleich ziehen, besteht jedoch unabhängig von 
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der Bundesgarantie die Gefahr, dass die KfW damit an die Grenzen ihrer eigenen Refinanzierungsmöglichkeiten 
stößt (Liquiditätsrisiko).  


Marktseitig ist die Aufnahme zusätzlicher Liquidität für den Bund über die Bundesrepublik Deutschland – Fi-
nanzagentur GmbH (nachfolgende Finanzagentur) problemlos möglich, es fehlt aber die gesetzliche Krediter-
mächtigung zur Aufnahme von Mitteln und für deren Weitergabe an die KfW. 


Für den Ernstfall ist daher zeitnah eine belastbare gesetzliche Kreditermächtigung erforderlich, damit die KfW 
handlungsfähig bleibt und damit das Vertrauen von Wirtschaft und Öffentlichkeit in die Maßnahmenpakete der 
Bundesregierung keinen Schaden nimmt.  


Zu Nummer 1 


Durch die Einfügung in Absatz § 16 Abs. 3 StFG wird klargestellt, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der 
KfW auch für solche Margining-Maßnahmen Darlehen gewähren darf, deren Empfänger nicht die Größenanfor-
derungen des § 16 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 StFG erfüllen.  


Zu Nummer 2 


Um ohne Zeitverzögerung die oben genannten Risiken vermeiden zu handeln zu können, ohne einen nur mit 
erheblicher zeitlicher Verzögerung zu erstellendem Nachtragshaushalt zu verabschieden, soll das bestehende Son-
dervermögen WSF für die Bereitstellung der Mittel genutzt werden. Das erscheint geboten, weil ein möglicher 
volkswirtschaftlicher Schaden und Auswirkungen auf die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland sehr hoch 
sein können. Dennoch sind der genaue Zeitpunkt des Eintritts bzw. die Eintrittswahrscheinlichkeit und der tat-
sächliche Umfang der o.g. Refinanzierungsschwierigkeiten weitgehend unbekannt. Daher kann weder von einem 
bestimmten Zeitpunkt noch von einer bestimmten Höhe der einzusetzenden Mittel ausgegangen werden. Der Mit-
telbedarf bleibt tatsächlich bis zum konkreten Eintritt oder dem unmittelbaren bevorstehenden Eintritt des kon-
kreten Schadens ungewiss. Die Refinanzierung über den WSF hat sich bereits in der Corona-Krise im Zuge der 
Refinanzierung der KfW-Sonderprogramme bewährt. Die in § 23 StFG bestehende Regelung zur Refinanzierung 
der Corona-Sonderprogramme soll daher um die Absicherung von Liquiditätsrisiken bei Zuweisungsgeschäften 
im Zusammenhang mit Liquiditätshilfen für Energieunternehmen inkl. der Margining-Fazilität erweitert werden.  


Zur Klarstellung, dass mit der Änderung nur die Refinanzierung des neuen KfW Programms zur Stützung derje-
nigen Unternehmen, die zur Sicherung der Energieversorgung und zum Erhalt der dazu notwendigen Infrastruktur 
dienen ermöglicht werden soll, sollte ein neuer Absatz 2 dem § 23 angefügt werden. In der gegenwärtigen Kri-
senlage ist es von hoher Bedeutung, dass diesen Unternehmen ermöglicht wird, kurzfristig ihre Liquidität und 
Solvenz aufrechtzuerhalten. 


Für die Festlegung der näheren Bedingungen der Darlehensgewährung ist die Finanzagentur gemäß § 18 Abs. 1 
Satz 1 StFG zuständig.  


Weiter ist zu berücksichtigen, dass das Kreditrisiko für die KfW jeweils durch eine 100% Garantie des Bundes 
abgedeckt ist. Damit liegt das Risiko für die Zuweisungsgeschäfte bereits beim Bund. 


Die Bereitstellung von Darlehen durch die KfW an Unternehmen im Sinne des § 23 Absatz 2 StFG (n. F.) dient 
zur Finanzierung von Zuweisungsgeschäften zur Sicherung der Energieversorgung der Bevölkerung, dem Erhalt 
der dazu notwendigen Infrastruktur sowie der Sicherung der Liquidität der in diesem Rahmen tätigen Unterneh-
men. Das beinhaltet auch Margins bei Termingeschäften mit Strom, Erdgas und Emissionszertifikaten im Falle 
außerordentlich hoher Preisniveau- und Preisvolatilitätssteigerungen und zur Vermeidung von Liquiditätsschwie-
rigkeiten bei den betroffenen Unternehmen. 


Der ursprüngliche Artikel 17 zur Änderung des Gesetzes zur Modernisierung des Tabaksteuerrechts wird 
aufgehoben (siehe Begründung zu Artikel 1). 


Zu Artikel 18 (Inkrafttreten) 


Aufgrund einer Zeitplanverschiebung des 8. Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen ist eine Anpas-
sung hinsichtlich des Inkrafttretens erforderlich. Der bisherige Absatz 3 wäre zum 1. Juli 2022 in Kraft getreten. 
Die teils belastenden Regelungen des bisherigen Absatzes 3 können nicht rückwirkend in Kraft treten und wurden 
daher in Absatz 2   übernommen. Zudem wurden Fehler korrigiert und Folgeänderungen aus den Änderungen am 
Gesetzentwurf nachvollzogen. 
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)


22. September 2022(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Art. 49 und 54 AEUV – Abzug von endgültigen 
Verlusten einer in einem Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte – Mitgliedstaat, der aufgrund eines 


Doppelbesteuerungsabkommens auf seine Besteuerungsbefugnis verzichtet hat – Vergleichbarkeit der Situationen“


In der Rechtssache C-538/20


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundesfinanzhof (Deutschland) 
mit Entscheidung vom 6. November 2019, beim Gerichtshof eingegangen am 21. Oktober 2020, in dem Verfahren


Finanzamt B


gegen


W AG


Beteiligter:


Bundesministerium der Finanzen


erlässt


DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. Lycourgos, der Richter S. Rodin und J.-C. Bonichot (Berichterstatter) 
sowie der Richterinnen L. S. Rossi und O. Spineanu-Matei,


Generalanwalt: A. M. Collins,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen:


–        der W AG, vertreten durch Rechtsanwalt P. Dodos,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch R. Kanitz und J. Möller als Bevollmächtigte,


–        der französischen Regierung, vertreten durch E. de Moustier und E. Toutain als Bevollmächtigte,


–        der finnischen Regierung, vertreten durch S. Hartikainen, A. Laine und H. Leppo als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch W. Roels und V. Uher als Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 10. März 2022


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Art. 49 und 54 AEUV.


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Finanzamt B (Deutschland) und der W AG, einer in 
Deutschland ansässigen Aktiengesellschaft, wegen der Weigerung des Finanzamts, die Verluste einer im Vereinigten 
Königreich belegenen und 2007 geschlossenen Betriebsstätte der W AG bei der Berechnung der von W für das 
Jahr 2007 geschuldeten Steuer zu berücksichtigen.


Rechtlicher Rahmen







Deutsches Recht


3        § 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung (im Folgenden: KStG) 
bestimmt:


„(1)      Unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind die folgenden Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben:


1.      Kapitalgesellschaften (insbesondere Europäische Gesellschaften, Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung);


…


(2)      Die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte.


…“


4        Nach § 8 Abs. 2 KStG sind bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 alle Einkünfte als 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln.


Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung


5        Art. III Abs. 1 des Abkommens vom 26. November 1964 zwischen dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung in der durch das Revisionsprotokoll vom 23. März 1970 geänderten Fassung (BGBl. 1966 II, 
S. 359; BGBl. 1967 II, S. 828 und BGBl. 1971 II, S. 46) (im Folgenden: DBA) sieht vor:


„Gewerbliche Gewinne eines Unternehmens eines der Gebiete werden nur in diesem Gebiete besteuert, es sei denn, 
dass das Unternehmen in dem anderen Gebiet eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte 
ausübt. Übt das Unternehmen durch eine Betriebstätte in dem anderen Gebiet eine gewerbliche Tätigkeit durch eine 
dort gelegene Betriebstätte aus, so können die Gewinne in dem anderen Gebiete besteuert werden, jedoch nur 
insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet werden können.“


6        Art. XVIII Abs. 2 DBA sieht vor:


„Im Falle einer in der Bundesrepublik ansässigen Person wird die Steuer wie folgt festgesetzt:


a)      Von der Besteuerungsgrundlage der Steuer der Bundesrepublik werden die Einkünfte aus Quellen innerhalb des 
Vereinigten Königreichs und die innerhalb des Vereinigten Königreichs gelegenen Vermögensteile ausgenommen, 
die … im Vereinigten Königreich besteuert werden können …; die in Artikel VIII Absatz 1 genannten Gewinne 
werden aber nur dann ausgenommen, wenn sie im Vereinigten Königreich steuerpflichtig sind. Deutschland behält 
aber das Recht, die so ausgenommenen Einkünfte und Vermögensteile bei der Festsetzung des Steuersatzes zu 
berücksichtigen.


…“


Ausgangsverfahren und Vorlagefragen


7        W ist eine Aktiengesellschaft, deren Hauptsitz und Ort der Geschäftsleitung in Deutschland liegen. Sie betreibt eine 
Wertpapierhandelsbank. Im August 2004 eröffnete W eine Zweigniederlassung im Vereinigten Königreich. Da diese 
keine Gewinne erzielte, wurde sie von W im ersten Halbjahr 2007 geschlossen, so dass die steuerlichen Verluste 
dieser Betriebsstätte im Vereinigten Königreich nicht mehr vorgetragen werden konnten.


8        Da das Finanzamt B diese Verluste bei der Festsetzung der von W in Deutschland geschuldeten Körperschaftsteuer 
und Gewerbesteuer für das Steuerjahr 2007 unberücksichtigt gelassen hatte, erhob W Klage beim Hessischen 
Finanzgericht (Deutschland). Mit Urteil vom 4. September 2018 gab das Finanzgericht der Klage statt.


9        Gegen dieses Urteil legte das Finanzamt B Revision beim Bundesfinanzhof (Deutschland), dem vorlegenden Gericht, 
ein.


10      Der Bundesfinanzhof führt aus, W sei zwar nach § 1 Abs. 1 und 2 KStG in Deutschland mit ihren sämtlichen 
Einkünften körperschaftsteuerpflichtig, doch seien die Verluste ihrer Betriebsstätte im Vereinigten Königreich nach 
Art. XVIII Abs. 2 DBA, wonach ausländische Einkünfte von der Körperschaftsteuer befreit seien, von der 
Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer ausgenommen. Gleiches gelte für die Gewerbesteuer, da in den 
Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes für die Berechnung der Bemessungsgrundlage dieser Steuer auf die 
Ermittlung der körperschaftsteuerpflichtigen Gewinne verwiesen werde. Auf dieser Grundlage müsse dem 
Rechtsmittel stattgegeben werden.







11      Das vorlegende Gericht fragt sich jedoch, ob bei der Berechnung der von W in Deutschland geschuldeten Steuer die 
Verluste der im Vereinigten Königreich belegenen Betriebsstätte von W nicht aufgrund der Niederlassungsfreiheit 
berücksichtigt werden müssten. Für den besonderen Fall, dass die Befreiung ausländischer Einkünfte in einem 
Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen sei, lasse sich aus der zuletzt auf das Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola 
und Jens W. Trock (C-650/16, EU:C:2018:424), zurückgehenden Rechtsprechung des Gerichtshofs nämlich keine 
eindeutige Antwort auf diese Frage entnehmen. Falls ja, möchte es auch wissen, unter welchen Voraussetzungen die 
Verluste der ausländischen Betriebsstätte als „endgültig“ im Sinne dieser Rechtsprechung anzusehen sind, wie die 
Höhe dieser Verluste zu bestimmen ist und ob die Pflicht zur Berücksichtigung dieser Verluste auch für die 
Gewerbesteuer gilt.


12      Vor diesem Hintergrund hat der Bundesfinanzhof das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt:


1.      Sind Art. 43 in Verbindung mit Art. 48 EG (jetzt Art. 49 in Verbindung mit Art. 54 AEUV) dahin auszulegen, 
dass sie Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft verwehren, von 
ihrem steuerpflichtigen Gewinn Verluste einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte 
abzuziehen, wenn die Gesellschaft zum einen alle Möglichkeiten zum Abzug dieser Verluste ausgeschöpft hat, 
die ihr das Recht des Mitgliedstaats bietet, in dem diese Betriebsstätte belegen ist, und zum anderen über diese 
Betriebsstätte keine Einnahmen mehr erzielt, so dass keine Möglichkeit mehr besteht, dass die Verluste in 
diesem Mitgliedstaat berücksichtigt werden („finale“ Verluste), auch dann entgegenstehen, wenn es sich bei den 
betreffenden Rechtsvorschriften um die Freistellung von Gewinnen und Verlusten aufgrund eines bilateral 
zwischen den beiden Mitgliedstaaten vereinbarten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
handelt?


2.      Falls die erste Frage zu bejahen ist: Sind Art. 43 in Verbindung mit Art. 48 EG (jetzt Art. 49 in Verbindung mit 
Art. 54 AEUV) dahin auszulegen, dass sie auch den Rechtsvorschriften des deutschen Gewerbesteuergesetzes 
entgegenstehen, die es einer gebietsansässigen Gesellschaft verwehren, von ihrem steuerpflichtigen 
Gewerbeertrag „finale“ Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art einer in einem anderen Mitgliedstaat 
belegenen Betriebsstätte abzuziehen?


3.      Falls die erste Frage zu bejahen ist: Können im Falle der Schließung der in dem anderen Mitgliedstaat 
belegenen Betriebsstätte „finale“ Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art vorliegen, obgleich die 
zumindest theoretische Möglichkeit besteht, dass die Gesellschaft erneut eine Betriebsstätte in dem betreffenden 
Mitgliedstaat eröffnet, mit deren Gewinnen die früheren Verluste gegebenenfalls verrechnet werden können?


4.      Falls die erste und die dritte Frage zu bejahen sind: Kommen als vom Ansässigkeitsstaat des Stammhauses zu 
berücksichtigende „finale“ Verluste der in der ersten Frage bezeichneten Art auch jene Verluste der 
Betriebsstätte in Betracht, die nach dem Recht des Belegenheitsstaats der Betriebsstätte mindestens einmal in 
einen nachfolgenden Veranlagungszeitraum vorgetragen werden konnten?


5.      Falls die erste und die dritte Frage zu bejahen sind: Ist die Pflicht zur Berücksichtigung der 
grenzüberschreitenden „finalen“ Verluste der Höhe nach begrenzt durch diejenigen Verlustbeträge, die die 
Gesellschaft in dem betreffenden Belegenheitsstaat der Betriebstätte hätte ansetzen können, wenn nicht die 
Verlustberücksichtigung dort ausgeschlossen wäre?


Zu den Vorlagefragen


Erste Frage


13      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Art. 49 und 54 AEUV dahin 
auszulegen sind, dass sie einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, nach der eine dort 
gebietsansässige Gesellschaft die endgültigen Verluste ihrer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte 
von ihrem steuerpflichtigen Gewinn nicht abziehen kann, wenn der Ansässigkeitsmitgliedstaat aufgrund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens auf seine Befugnis zur Besteuerung der Einkünfte dieser Betriebsstätte verzichtet 
hat.


14      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist mit der in den Art. 49 und 54 AEUV garantierten 
Niederlassungsfreiheit für die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren 
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Europäischen Union haben, 
das Recht verbunden, ihre Tätigkeit in anderen Mitgliedstaaten durch eine Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung 
oder Agentur auszuüben (Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola und Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424‚ Rn. 15).


15      Auch wenn die Bestimmungen des Unionsrechts über die Niederlassungsfreiheit ihrem Wortlaut nach die 
Inländerbehandlung im Aufnahmemitgliedstaat sicherstellen sollen, verbieten sie es ebenfalls, dass der 
Herkunftsmitgliedstaat die Niederlassung eines seiner Staatsangehörigen oder einer nach seinem Recht gegründeten 
Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat behindert. Diese Erwägungen gelten auch dann, wenn, wie hier, eine in 
einem Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft über eine Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat tätig ist (vgl. in 







diesem Sinne Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola und Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424‚ Rn. 16 und 17 sowie 
die dort angeführte Rechtsprechung).


16      Im vorliegenden Fall geht aus dem Vorabentscheidungsersuchen hervor, dass Gesellschaften mit Geschäftsleitung 
oder Sitz in Deutschland nach § 1 Abs. 1 und 2 KStG mit ihren gesamten Einkünften körperschaftsteuerpflichtig sind. 
Wenn eine Gesellschaft mit Geschäftsleitung oder Sitz in Deutschland eine gewerbliche Tätigkeit über eine 
Betriebsstätte im Vereinigten Königreich ausübt, sind jedoch nach den Bestimmungen des DBA die dieser 
Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne von der Bemessungsgrundlage der von dieser Gesellschaft in Deutschland 
geschuldeten Körperschaftsteuer ausgenommen, wobei Deutschland die Gewinne bei der Festsetzung des 
Steuersatzes berücksichtigen kann, sofern sie im Vereinigten Königreich steuerpflichtig sind. Dasselbe gilt 
entsprechend für die einer solchen Betriebsstätte zuzurechnenden Verluste.


17      In einer solchen Konstellation haben die gebietsansässigen Gesellschaften bei der Ermittlung ihres steuerpflichtigen 
Einkommens einen steuerlichen Vorteil, der darin besteht, dass sie die Verluste einer gebietsansässigen Betriebsstätte 
berücksichtigen können. Diese Möglichkeit für Verluste einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte auszuschließen, begründet eine Ungleichbehandlung, die eine gebietsansässige Gesellschaft davon 
abhalten könnte, ihre Tätigkeiten über eine solche Betriebsstätte auszuüben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juni 
2018, Bevola und Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424‚ Rn. 18 und 19 sowie die dort angeführte 
Rechtsprechung).


18      Zulässig ist eine solche Ungleichbehandlung nur, wenn sie objektiv nicht miteinander vergleichbare Situationen 
betrifft oder wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist und in einem 
angemessenen Verhältnis dazu steht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola und Jens W. Trock, 
C-650/16, EU:C:2018:424‚ Rn. 20 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


19      Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist die Vergleichbarkeit eines innerstaatlichen Sachverhalts mit einem 
grenzüberschreitenden Sachverhalt unter Berücksichtigung des mit den fraglichen nationalen Bestimmungen 
verfolgten Ziels zu prüfen (Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola und Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, Rn. 32 
sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


20      Was Maßnahmen eines Mitgliedstaats betrifft, die der Vermeidung oder Abschwächung der Doppelbesteuerung der 
Gewinne einer gebietsansässigen Gesellschaft dienen, befinden sich Gesellschaften mit einer Betriebsstätte in einem 
anderen Mitgliedstaat grundsätzlich nicht in einer Situation, die mit der Situation von Gesellschaften mit einer 
gebietsansässigen Betriebsstätte vergleichbar wäre (Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola und Jens W. Trock, C-650/16, 
EU:C:2018:424, Rn. 37 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


21      Anders verhält es sich, wenn das nationale Steuerrecht selbst diese beiden Arten von Betriebsstätten für die 
Berücksichtigung der von ihnen erzielten Verluste und Gewinne gleichstellt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 
17. Juli 2014, Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 24, und vom 17. Dezember 2015, Timac Agro 
Deutschland, C-388/14, EU:C:2015:829, Rn. 28).


22      Hat hingegen der Ansässigkeitsmitgliedstaat einer Gesellschaft aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens 
darauf verzichtet, seine Besteuerungsbefugnis hinsichtlich der Ergebnisse der gebietsfremden, in einem anderen 
Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte dieser Gesellschaft auszuüben, ist hinsichtlich der Maßnahmen, die der 
Ansässigkeitsmitgliedstaat zur Vermeidung oder Abschwächung der Doppelbesteuerung der Gewinne – und 
entsprechend des doppelten Verlustabzugs – bei den ansässigen Gesellschaften getroffen hat, die Situation einer 
gebietsansässigen Gesellschaft mit einer gebietsfremden Betriebsstätte nicht mit der einer gebietsansässigen 
Gesellschaft mit einer gebietsansässigen Betriebsstätte vergleichbar (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Dezember 
2015, Timac Agro Deutschland, C-388/14, EU:C:2015:829, Rn. 65).


23      Durch das vom vorlegenden Gericht angeführte Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola und Jens W. Trock (C-650/16, 
EU:C:2018:424), wurde dieses Ergebnis nicht in Frage gestellt.


24      In Bezug auf die Verluste einer gebietsfremden Betriebsstätte, die jede Tätigkeit eingestellt hatte und deren Verluste 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie tätig war, von ihrem steuerpflichtigen Gewinn nicht hatten abgezogen werden 
können und nicht mehr abgezogen werden konnten, hat der Gerichtshof in jenem Urteil zwar entschieden, dass sich in 
Anbetracht des Ziels, den doppelten Verlustabzug zu vermeiden, die Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft 
mit einer solchen Betriebsstätte von der Situation einer gebietsansässigen Gesellschaft mit einer gebietsansässigen 
Betriebsstätte nicht unterscheidet. Er hat hinzugefügt, dass die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft mit einer 
gebietsfremden Betriebsstätte, die endgültige Verluste erlitten hat, in gleicher Weise beeinträchtigt ist wie die einer 
Gesellschaft, deren gebietsansässige Betriebsstätte Verluste erlitten hat, so dass diese beiden Situationen in dieser 
Hinsicht vergleichbar sind (Urteil vom 12. Juni 2018, Bevola und Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, Rn. 38 
und 39).


25      In jener Rechtssache hatte jedoch der Ansässigkeitsmitgliedstaat der Gesellschaft, die die Berücksichtigung der 
endgültigen Verluste ihrer gebietsfremden Betriebsstätte beantragt hatte, nicht durch ein 
Doppelbesteuerungsabkommen auf seine Befugnis zur Besteuerung der Ergebnisse dieser Betriebsstätte verzichtet. 







Die Sache lag dort anders: Er hatte vielmehr unilateral entschieden, trotz seiner entsprechenden Befugnis die 
Gewinne und Verluste gebietsfremder Betriebsstätten gebietsansässiger Gesellschaften nicht zu berücksichtigen, es 
sei denn, die betreffende Gesellschaft war der fakultativen Regelung der internationalen gemeinsamen Besteuerung 
beigetreten.


26      Im vorliegenden Fall geht aus dem Vorabentscheidungsersuchen hervor, dass die Bundesrepublik Deutschland 
aufgrund des DBA auf ihre Befugnis zur Besteuerung der Gewinne verzichtet hat, die von im Vereinigten Königreich 
belegenen Betriebsstätten erzielt werden, über die in Deutschland gebietsansässige Gesellschaften gewerblich tätig 
sind. Dasselbe gilt entsprechend für die Berücksichtigung der Verluste dieser Betriebsstätten.


27      Da die Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens auf ihre Befugnis zur 
Besteuerung der Gewinne und Verluste einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte verzichtet hat, 
befindet sich eine gebietsansässige Gesellschaft mit einer solchen Betriebsstätte im Hinblick auf das Ziel der 
Vermeidung oder Abschwächung der Doppelbesteuerung der Gewinne – und entsprechend der doppelten 
Berücksichtigung von Verlusten – nicht in einer vergleichbaren Situation wie eine gebietsansässige Gesellschaft mit 
einer in Deutschland belegenen Betriebsstätte.


28      Folglich liegt in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens keine Beschränkung der in den Art. 49 und 54 AEUV 
gewährleisteten Niederlassungsfreiheit vor.


29      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass die Art. 49 und 54 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie 
einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, nach der eine dort gebietsansässige Gesellschaft die 
endgültigen Verluste ihrer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte von ihrem steuerpflichtigen 
Gewinn nicht abziehen kann, wenn der Ansässigkeitsmitgliedstaat aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens 
auf seine Befugnis zur Besteuerung der Einkünfte dieser Betriebsstätte verzichtet hat.


Fragen 2 bis 5


30      Angesichts der Antwort auf die erste Frage sind die Fragen 2 bis 5 nicht zu beantworten.


Kosten


31      Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen 
Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe 
von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt:


Die  Art. 49  und  54  AEUV  sind  dahin  auszulegen,  dass  sie  einer  Steuerregelung  eines  Mitgliedstaats  nicht 
entgegenstehen,  nach  der  eine  dort  gebietsansässige  Gesellschaft  die  endgültigen  Verluste  ihrer  in  einem 
anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte von ihrem steuerpflichtigen Gewinn nicht abziehen kann, wenn 
der  Ansässigkeitsmitgliedstaat  aufgrund  eines  Doppelbesteuerungsabkommens  auf  seine  Befugnis  zur 
Besteuerung der Einkünfte dieser Betriebsstätte verzichtet hat.


Lycourgos Rodin Bonichot


Rossi Spineanu-Matei


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. September 2022.


Der Kanzler
Der Präsident der Vierten 


Kammer


A. Calot Escobar C. Lycourgos


*      Verfahrenssprache: Deutsch.








Urteil vom 03. Mai 2022, IX R 22/19 
AfA-Berechtigung des Erwerbers nach entgeltlichem Erwerb eines Anteils an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft


ECLI:DE:BFH:2022:U.030522.IXR22.19.0


BFH IX. Senat


FGO § 48 Abs 1 Nr 5, EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 7, EStG § 21 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG VZ 2012 , FGO § 60, HGB § 255 Abs 1 


vorgehend FG Köln, 10. Oktober 2018, Az: 9 K 3049/15


Leitsätze


1. Ist nach dem entgeltlichen Erwerb eines Anteils an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft streitig, in 
welcher Höhe dem Erwerber auf die (anteilig miterworbenen) abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens 
AfA zusteht und in welchem Umfang der auf der Gesellschaftsebene ermittelte und ihm zugerechnete Ergebnisanteil 
deshalb korrigiert werden muss, ist der Erwerber zum Klageverfahren der Gesellschaft gegen den Feststellungsbescheid 
notwendig beizuladen.


2. Hat der Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft seinen Anteil entgeltlich erworben, kann er 
AfA auf die anteilig miterworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens nur nach Maßgabe seiner 
Anschaffungskosten und der Restnutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs 
beanspruchen.


3. Bei der Ermittlung der AfA-Berechtigung des Erwerbers nach entgeltlichem Anteilserwerb erhöhen die dem Anteil 
entsprechenden Gesellschaftsschulden die Anschaffungskosten des Erwerbers, soweit sie den anteilig miterworbenen 
abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens direkt zugeordnet werden können.


4. Die Anschaffungskosten des Anteilserwerbers sind, soweit sie den Buchwert der erworbenen Beteiligung übersteigen, 
den anteilig miterworbenen Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens nach dem Verhältnis der in ihnen ruhenden 
stillen Reserven einzeln zuzuordnen.


5. Beim anteiligen Miterwerb von bebauten Grundstücken des Gesamthandsvermögens ist --soweit es um die AfA des 
Anteilserwerbers geht-- eine erneute Aufteilung der anteiligen Anschaffungskosten auf Grund und Boden einerseits und 
Gebäude andererseits erforderlich.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 10.10.2018 - 9 K 3049/15 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.
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Streitig ist die Berechtigung zum Abzug von Absetzungen für Abnutzung (AfA) des Erwerbers nach entgeltlichem 
Erwerb eines Anteils an einer vermögensverwaltenden GbR.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GbR, verwaltet eigenes Grundvermögen. Sie ist Eigentümerin 
mehrerer bebauter Grundstücke, die sie vermietet. Ihre Einkünfte ermittelt sie durch Einnahmenüberschussrechnung.
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An der GbR waren ursprünglich die Brüder … (A) und … (B) zu je 50 % beteiligt. Mit privatschriftlichem Vertrag vom 
21.07.2011 veräußerte und übertrug A 16 % der Anteile an der GbR auf seinen Bruder B und 34 % der Anteile an der 
GbR auf dessen Ehefrau … (C). An der GbR waren danach B mit 66 % und C mit 34 % beteiligt. Gegenstand der 
Übertragung waren die Anteile mit allen damit verbundenen Gewinnbezugs- und sonstigen Nebenrechten 
einschließlich sämtlicher sich zum Übergangsstichtag ergebender Guthaben und Negativsalden auf den sonstigen 
Gesellschafterkonten (Verlustvortrags-, Darlehens- und Privatkonto). Stichtag war der 31.08.2011. 
Gesellschafterkonten waren gesellschaftsvertraglich nicht vorgesehen und wurden auch nicht geführt. Zum 
Gesellschaftsvermögen gehörten neben dem Grundbesitz Bankguthaben (Stand per 31.08.2011: 159.251,22 €) sowie 
Verbindlichkeiten aus Bankdarlehen (Stand per 31.08.2011: 2.045.362,96 €), welche die GbR im Rahmen ihrer 
Tätigkeit aufgenommen, mit dem eigenen Grundbesitz besichert und in der Vergangenheit aus den erzielten 
Mieteinnahmen auch bedient hatte. Die Parteien waren sich einig, dass mit der Zahlung des Kaufpreises alle 
Ansprüche des Verkäufers im Zusammenhang mit der Beteiligung abgegolten waren und Nachschusspflichten des 
Verkäufers nicht bestanden. Der Kaufpreis betrug für B 515.520 € und für C 1.095.480 €. Außerdem fielen 
Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 3.936,34 € an.
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In ihrer Feststellungserklärung für das Streitjahr (2012) ermittelte die Klägerin einen Gesamtüberschuss der 
Einnahmen über die Ausgaben aus ihrer vermietenden Tätigkeit in Höhe von 116.812 €. Der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) wich davon ab und ermittelte einen Gesamtüberschuss von 161.104 € 
(Feststellungsbescheid vom 02.07.2014).


4


Streitig ist, in welcher Höhe AfA auf die entgeltlich (hinzu) erworbenen Anteile zu berücksichtigen sind. Nach Ansicht 
der Klägerin gehören zu den Anschaffungskosten für die entgeltlich erworbenen Anteile an der GbR nicht nur die 
gezahlten Kaufpreise und die Anschaffungsnebenkosten, sondern erhöhend auch die gemeinschaftlichen 
Verbindlichkeiten aus Bankdarlehen und verringernd die gemeinschaftlichen Bankguthaben, jeweils zum Stichtag. 
Die Klägerin ermittelt auf diese Weise --im Einzelnen unstreitig-- Anschaffungskosten von 2.557.992,20 €. Nach 
Auffassung des FA sind dagegen nur Anschaffungskosten in Höhe von 1.614.936,34 € entstanden (Kaufpreise und 
Anschaffungsnebenkosten).
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Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, wie die Anschaffungskosten bezogen auf die einzelnen Objekte auf Gebäude 
bzw. Grund und Boden aufzuteilen sind. Die Klägerin ermittelte und erklärte danach im Streitjahr AfA auf die 
mittelbar erworbenen Gebäudeanteile in Höhe von insgesamt 32.355 €. Daneben erklärte sie jeweils AfA "wie 2011" 
in Höhe von insgesamt 64.764 €. Die geltend gemachte AfA belief sich danach in Summe auf 97.119 €. Das FA 
berücksichtigte davon abweichend AfA "wie 2011" nur in Höhe von 50 % mit 32.385 € und AfA auf die erworbenen 
Gebäudeanteile in Höhe von insgesamt 20.442 €, in Summe mithin AfA von 52.827 €.
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Nach erfolglosem Einspruchsverfahren (Einspruchsentscheidung vom 30.10.2015) hat die Klägerin Klage erhoben, 
die das Finanzgericht (FG) abgewiesen hat. Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung von Bundesrecht (§ 39 
Abs. 2 Nr. 2 der Abgabenordnung, § 255 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs --HGB--, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 des 
Einkommensteuergesetzes --EStG--).
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Entscheidungsgründe


II.


Die Klägerin beantragt zuletzt nur noch,
das angefochtene Urteil aufzuheben und den Feststellungsbescheid vom 02.07.2014 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 30.10.2015 mit der Maßgabe zu ändern, dass Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung in Höhe von 149.191 € festgestellt werden.
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Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
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Die Revision ist begründet. Sie führt gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zur 
Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung 
und Entscheidung. Das FG hat es rechtsfehlerhaft unterlassen, die Gesellschafter B und C zum Verfahren notwendig 
beizuladen (1.). Es hat außerdem die den Gesellschaftern B und C für ihre entgeltlich (hinzu) erworbenen 
Gesellschaftsanteile zustehende AfA nicht richtig bestimmt (2.).
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1. Die Revision ist schon deshalb begründet, weil es das FG unterlassen hat, die Gesellschafter B und C zum 
Verfahren notwendig beizuladen. Die unterbliebene notwendige Beiladung ist ein von Amts wegen zu beachtender 
Verstoß gegen die Grundordnung des Verfahrens (vgl. z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 13.04.2017 - 
IV R 25/15, BFH/NV 2017, 1182, Rz 7 f., m.w.N.).
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a) Sind an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derart beteiligt, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur 
einheitlich ergehen kann, so sind sie notwendig beizuladen. Das gilt nicht für Mitberechtigte, die nach § 48 FGO 
nicht klagebefugt sind (§ 60 Abs. 3 Satz 1 und 2 FGO).
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b) Ist nach dem entgeltlichen Erwerb eines Anteils an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft streitig, in 
welcher Höhe dem Erwerber auf die (anteilig miterworbenen) abnutzbaren Wirtschaftsgüter des 
Gesamthandsvermögens AfA zustehen und in welchem Umfang der auf der Gesellschaftsebene ermittelte und ihm 
zugerechnete Ergebnisanteil deshalb korrigiert werden muss, geht es verfahrensrechtlich um die Feststellung eines 
Korrekturbetrags im Ergänzungsbereich, der eine selbständig anfechtbare Feststellung bildet (vgl. BFH-Urteil vom 
16.12.2021 - IV R 7/19, BFHE 275, 179, Rz 26) und auch vorliegend von der Anfechtungsklage mit umfasst ist. Es 
handelt sich um eine Frage, die den Feststellungsbeteiligten persönlich angeht, denn der Korrekturbetrag bildet die 
persönlichen Verhältnisse des Gesellschafters ab (Anschaffungskosten) und berührt den Bereich der 
gemeinschaftlichen Einkünfteerzielung nicht, auch wenn er ihn korrigiert. Der Erwerber des Gesellschaftsanteils ist 
insoweit nach § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO klagebefugt (vgl. Senatsurteil vom 29.10.2019 - IX R 38/17, BFHE 267, 18, BStBl 
II 2021, 202, Rz 23). Zugleich kann die Entscheidung nur einheitlich ergehen, da sie notwendiger Gegenstand der 
einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung ist (§ 60 Abs. 3 Satz 1 FGO).
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c) Ob der BFH eine unterbliebene notwendige Beiladung selbst nachholt, steht in seinem Ermessen (§ 123 Abs. 1 
Satz 2, § 126 Abs. 3 Satz 2 FGO; Senatsurteil vom 04.12.2018 - IX R 13/17, BFH/NV 2019, 397). Der Senat hat sein 
Ermessen dahin ausgeübt, die Beiladung nicht selbst vorzunehmen, weil die Sache aus anderen Gründen an das FG 
zurückverwiesen werden muss.
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2. Das FG hat auch die AfA-Berechtigung des Erwerbers nach einem entgeltlichen Anteilserwerb fehlerhaft bestimmt. 
Sie bemisst sich nach seinen Anschaffungskosten und der Restnutzungsdauer der anteilig miterworbenen 
Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft erhöhen anteilig die 
Anschaffungskosten des Erwerbers, soweit sie den mittelbar erworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgütern des 
Gesamthandsvermögens einzeln zuzuordnen sind.
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a) Zu den Werbungskosten, die bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung i.S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG abgezogen werden, gehören gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG auch die AfA auf die zur Erzielung der 
Einkünfte eingesetzten abnutzbaren Wirtschaftsgüter, insbesondere das vermietete Gebäude. Bemessungsgrundlage 
sind insoweit die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 7 Abs. 4 und 5 EStG), soweit sie anteilig auf das 
entgeltlich zur Nutzung überlassene Gebäude entfallen.


16


b) Erwirbt eine GbR ein bebautes Grundstück zu Vermietungszwecken, bemisst sich die bei der Ermittlung der 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung auf der Gesellschaftsebene zu berücksichtigende AfA für das Gebäude 
nach den hierauf entfallenden Anschaffungskosten der Gesellschaft. Daran ändert sich nichts, wenn nachträglich ein 
Gesellschaftsanteil übertragen wird. Auf der Gesellschaftsebene, d.h. bei der Ermittlung der gemeinschaftlich 
erzielten Einkünfte, werden unverändert AfA in bisheriger Höhe erfolgswirksam abgezogen. Das gilt jedenfalls, 
soweit die Gesellschaft weiterhin die Anschaffungskosten trägt und insbesondere die zur Finanzierung von 
Anschaffungskosten aufgenommenen Darlehen bedient. Nur das um diese AfA geminderte Gesamtergebnis wird den 
Gesellschaftern nach Maßgabe ihrer Beteiligung anteilig zugerechnet, den bisherigen, wie auch dem 
Anteilserwerber.
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c) Hat ein Gesellschafter seinen Anteil entgeltlich erworben, kann er AfA auf die anteilig ("mittelbar") miterworbenen 
abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens nur nach Maßgabe seiner Anschaffungskosten und der 
Restnutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs beanspruchen.
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aa) Bei einer an der persönlichen Leistungsfähigkeit ausgerichteten Besteuerung kann der Steuerpflichtige nur die 
Anschaffungskosten geltend machen, die er auch getragen hat. Bei einem Gründungsgesellschafter ist anzunehmen, 
dass er die anteilig auf ihn entfallenden Anschaffungskosten der Gesellschaft letztlich tragen wird, da sie bis zu ihrer 
vollständigen Abschreibung seinen Gewinnanteil mindern. Beim derivativen Anteilserwerb ist die Situation anders. 
Zwar muss auch der Anteilskäufer die von der Gesellschaft noch nicht getilgten Darlehen "bezahlen". Seine 
Anschaffungskosten werden aber in der Regel von denjenigen des Gründungsgesellschafters abweichen. Auf die 
ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Gesellschaft kommt es dann nicht mehr an. Der 
derivative, entgeltliche Anteilserwerb überlagert den in der Gesellschaftsbilanz abgebildeten Vorgang und bildet 
eine Zäsur (zutreffend Tiede in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 15 EStG Rz 505).
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bb) Selbst wenn der entgeltliche Anteilserwerber genau die Anschaffungskosten des Gründungsgesellschafters 
aufwendet, kann er dessen AfA nicht einfach fortsetzen, denn für ihn beginnt mit dem entgeltlichen Erwerb eine 
neue AfA-Reihe, die sich nach der Restnutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des 
Anteilserwerbs bemisst (BFH-Urteil vom 20.11.2014 - IV R 1/11, BFHE 248, 28, BStBl II 2017, 34, zum Erwerb eines 
Mitunternehmeranteils an einer Personengesellschaft). Das ergibt sich daraus, dass der Anteilserwerber soweit wie 
möglich dem Erwerber eines Einzelunternehmens bzw. einem Direkterwerber gleich zu stellen ist (a.A. 
Blischke/Desens in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff --KSM--, EStG, § 15 Rz F 239). Der Senat schließt sich insoweit den 
Ausführungen des IV. Senats an (BFH-Urteil in BFHE 248, 28, BStBl II 2017, 34). Zwar leitet der IV. Senat seine 
Auffassung maßgeblich aus der Gleichstellung des Mitunternehmers mit dem Einzelunternehmer und mithin aus § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ab. Der Senat hat aber bereits entschieden, dass die für die 
Gewinnermittlung einer Mitunternehmerschaft geltenden Grundsätze beim entgeltlichen Erwerb eines Anteils an 
einer vermögensverwaltend tätigen Personengesellschaft entsprechend anzuwenden sind (Senatsurteil in BFHE 267, 
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18, BStBl II 2021, 202, Rz 30 ff.). Nichts anderes gilt für die diese Rechtsprechung tragenden Erwägungen. Es ist kein 
sachlicher Grund ersichtlich, weshalb die AfA-Berechtigung nach entgeltlichem Erwerb eines Anteils an einer 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft anders ermittelt werden sollte als nach dem Erwerb eines 
Mitunternehmeranteils.


cc) Für die Ermittlung der AfA-Berechtigung des Erwerbers nach entgeltlichem Anteilserwerb muss folglich auf die 
anteilig miterworbenen Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens abgestellt werden. Zwar vermittelt der 
Gesellschaftsanteil kein Bruchteilseigentum an den Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens. Eine 
Bruchteilsbetrachtung ist aber schon deshalb erforderlich, weil der (erworbene) Gesellschaftsanteil nach ständiger 
Rechtsprechung des BFH kein Wirtschaftsgut ist (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.02.1991 - GrS 7/89, 
BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691; BFH-Urteil vom 06.05.2010 - IV R 52/08, BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261; BFH-
Beschluss vom 26.07.2011 - X B 208/10, BFH/NV 2011, 1868).
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dd) Der Anteilskäufer kann danach regelmäßig die in seinem Ergebnisanteil quotal enthaltene AfA auf die 
Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens ertragsteuerlich nicht beanspruchen. Er muss vielmehr seinen 
Ergebnisanteil insoweit korrigieren, als die darin enthaltene AfA von der ihm zustehenden AfA abweicht. Das ist die 
AfA, die er geltend machen könnte, wenn er die Wirtschaftsgüter direkt erworben hätte.


22


ee) Die Fortsetzung der AfA des Rechtsvorgängers kann ein neuer Gesellschafter allerdings beanspruchen, wenn er 
den Anteil unentgeltlich erworben hat. Dann bedarf es keiner Ergebniskorrektur. Im Fall eines unentgeltlichen 
Direkterwerbs hat der Rechtsnachfolger die Rechtsvorgänger-AfA fortzuführen (§ 11d Abs. 1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung). Entsprechendes muss aus Gründen der Gleichbehandlung auch gelten, wenn der 
Steuerpflichtige einen Gesellschaftsanteil und mittelbar zu Vermietungszwecken genutzte Wirtschaftsgüter 
unentgeltlich erwirbt. Dem entspricht die Rechtslage bei § 23 EStG. Nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG wird dem 
unentgeltlichen Rechtsnachfolger die Anschaffung des Rechtsvorgängers zugerechnet. Nach § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG 
gilt der (entgeltliche) Erwerb eines Gesellschaftsanteils für Zwecke der Veräußerungsgewinnbesteuerung als 
Anschaffung der anteiligen Wirtschaftsgüter. Beim unentgeltlichen Erwerb einer Beteiligung wird dem 
Rechtsnachfolger die Anschaffung der anteiligen Wirtschaftsgüter durch den Rechtsvorgänger zugerechnet.
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ff) Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Rechtsprechung die individuelle AfA-Berechtigung des 
Gesellschafters nach entgeltlichem Anteilserwerb bisher --soweit ersichtlich-- nur unter dem Gesichtspunkt der 
Auflösung oder Fortschreibung von Ergänzungsbilanzen und -rechnungen thematisiert hat (vgl. insbesondere BFH-
Urteil in BFHE 248, 28, BStBl II 2017, 34; Senatsurteil in BFHE 267, 18, BStBl II 2021, 202, Rz 29 ff.; FG Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 19.11.2018 - 3 K 1280/18, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2019, 358). Der Senat weicht 
insbesondere nicht von dem Urteil des IV. Senats in BFHE 248, 28, BStBl II 2017, 34 ab.
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aaa) Der IV. Senat hat nicht entschieden, ob sich die von der Handhabung in der Gesamthandsbilanz (z.B. hinsichtlich 
der Restnutzungsdauer) abweichende Auflösung oder Fortschreibung von Mehr- oder Minderanschaffungskosten nur 
auf den in der Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Mehrbetrag (vgl. Blischke/Desens in KSM, EStG, § 15 Rz F 239; 
Krumm in Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 15 Rz 251) oder auf die gesamten Anschaffungskosten des Erwerbers 
bezieht (vgl. HHR/Tiede, § 15 EStG Rz 505; Schmidt/Wacker, EStG, 40. Aufl., § 15 Rz 465; Bolk, Deutsche Steuer-
Zeitung --DStZ-- 2015, 472, 474; Freikamp, Der Betrieb 2015, 1063; vgl. auch Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 19.12.2016, BStBl I 2017, 34, "Beispiel 1", zur Ergänzungsbilanz bei einer gewerblich tätigen 
Mitunternehmerschaft.
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bbb) Zu dieser Frage hat indes der erkennende Senat bereits entschieden, dass die gesamten Anschaffungskosten 
des Erwerbers nach individuellen Merkmalen abgeschrieben werden müssen und nicht nur das in der 
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Ergänzungsrechnung ausgewiesene Mehr- oder Minderkapital (Senatsurteil in BFHE 267, 18, BStBl II 2021, 202, 
Rz 36).


ccc) Dies zugrunde gelegt, ergibt sich nichts anderes, wenn man bei der Ermittlung der AfA-Berechtigung des 
Erwerbers vom Buchwert des anteilig miterworbenen Wirtschaftsguts ausgeht und die in der Ergänzungsbilanz oder 
-rechnung ausgewiesenen Mehr- oder Minder-Anschaffungskosten hinzuaddiert (vgl. Bolk, DStZ 2015, 472, 474). 
Auch auf diesem Weg werden sämtliche anteiligen Anschaffungskosten der Ermittlung der AfA-Berechtigung 
zugrunde gelegt.
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d) Bei der Ermittlung der AfA-Berechtigung des Erwerbers nach entgeltlichem Anteilserwerb erhöhen die dem Anteil 
entsprechenden Gesellschaftsschulden die Anschaffungskosten des Erwerbers, soweit sie den anteilig 
miterworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens direkt zugeordnet werden können.
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aa) Welche Aufwendungen zu den Anschaffungskosten zählen, bestimmt sich allgemein und mithin auch für die 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 255 Abs. 1 HGB (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 
04.07.1990 - GrS 1/89, BFHE 160, 466, BStBl II 1990, 830). Danach sind Anschaffungskosten die Aufwendungen, die 
geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen, ferner die Anschaffungsnebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten.
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bb) Wegen der Verweisung in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG auf die Gewinnermittlungsvorschrift des § 7 EStG, sind 
auch bei der Ermittlung der Überschusseinkünfte für den Abzug der AfA bilanzsteuerrechtliche Grundsätze 
maßgebend (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 26.11.1973 - GrS 5/71, BFHE 111, 242, BStBl II 1974, 132). 
Für den Bilanzansatz eines erworbenen Wirtschaftsguts mit den Anschaffungskosten ist es aber unerheblich, ob die 
Anschaffungskosten bezahlt sind. Dementsprechend kommt es auch für die AfA-Berechtigung nicht darauf an, ob die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Zeitpunkt der Vornahme von AfA bereits bezahlt sind (Senatsurteil vom 
16.04.2002 - IX R 53/98, BFH/NV 2002, 1152, m.w.N.). Insbesondere kommt es nicht darauf an, ob die zur 
Finanzierung der Anschaffungskosten aufgenommenen Darlehen bereits zurückgezahlt worden sind.
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cc) Anschaffungskosten können auch vorliegen, soweit der Erwerber Verbindlichkeiten des Veräußerers übernimmt. 
Das ist insbesondere der Fall, wenn der Anteilserwerber den Veräußerer von privaten Schulden unter Anrechnung auf 
den Kaufpreis freistellt (vgl. BFH-Urteil vom 22.09.1994 - IV R 61/93, BFHE 176, 350, BStBl II 1995, 367: Übernahme 
außerbetrieblicher Verbindlichkeiten des Übergebers aus Anlass einer ansonsten unentgeltlichen 
Betriebsübertragung). Ob das auch für die Übernahme von Gesellschaftsschulden oder den Eintritt in die persönliche 
Haftung für bestehende Verbindlichkeiten der Gesellschaft gilt, ist nicht abschließend geklärt.
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aaa) Für die Entgeltlichkeit des Anteilserwerbs kommt es darauf an, ob die "übernommene" Verbindlichkeit Teil der 
geschuldeten Gegenleistung ist (vgl. nur Schmidt/Wacker, a.a.O., § 16 Rz 272 ff.). Welche Voraussetzungen dafür 
erfüllt sein müssen, bedarf hier keiner Entscheidung. Zwischen den Beteiligten ist nicht streitig, dass die 
Gesellschafter B und C die von A übernommenen Teilanteile entgeltlich erworben haben. Das ergibt sich bereits 
daraus, dass sie im Zuge der Anteilsübertragung nicht nur in die persönliche Haftung für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft eingetreten sind, sondern darüber hinaus auch Barzahlungen geleistet haben. Der Senat hat insofern 
keinen Zweifel an der Entgeltlichkeit der Anteilserwerbe.
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bbb) Für die AfA-Berechtigung des eintretenden Gesellschafters kommt es hingegen darauf an, ob die 
Gesellschaftsschulden (teilweise) den abnutzbaren Wirtschaftsgütern einzeln zugeordnet werden können. Soweit es 
sich auf Gesellschaftsebene um Anschaffungskosten der GbR für bestimmte abnutzbare Wirtschaftsgüter handelt, 
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erhöht die noch bestehende Verbindlichkeit der GbR bei der Ermittlung der AfA-Berechtigung des eintretenden 
Gesellschafters auch dessen Anschaffungskosten. Wirtschaftlich finanziert der eintretende Gesellschafter dann (wie 
auch der Gründungsgesellschafter) einen Teil der Anschaffungskosten für die anteilig miterworbenen 
Wirtschaftsgüter "über die Gesellschaft". Beim Erwerb eines Einzelunternehmens oder -wirtschaftsguts macht es 
keinen Unterschied, ob der Erwerber die bestehenden Verpflichtungen übernimmt oder dem Veräußerer die zur 
Rückführung der Schulden erforderlichen Mittel zusätzlich entgilt (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 
05.07.1990 - GrS 4-6/89, BFHE 161, 317, BStBl II 1990, 847, unter C.II.3.; ständige Rechtsprechung vgl. nur 
Senatsurteil vom 06.09.2006 - IX R 25/06, BFHE 215, 465, BStBl II 2007, 265). Nichts anderes kann aus 
Gleichbehandlungsgründen für die Ermittlung der AfA-Berechtigung nach einem entgeltlichem Anteilserwerb gelten.


Im Streitfall steht fest, dass die von der GbR aufgenommenen Darlehen tatsächlich dazu verwendet worden sind, um 
die Anschaffungskosten der im Gesamthandsvermögen liegenden bebauten Grundstücke zu bezahlen. Die 
Darlehensverbindlichkeiten der Gesellschaft sind danach den Grundstückserwerben zuzuordnen. Einer 
weitergehenden Aufteilung bedarf es insoweit nicht.
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ccc) Zu Unrecht verweist die Vorinstanz in diesem Zusammenhang auf die sog. Nettobetrachtung. Eine Gleichstellung 
"vermögensverwaltender Einheiten" mit betrieblichen Einheiten (Betriebe, Teilbetriebe bzw. Mitunternehmeranteile) 
ist schon deshalb nicht geboten, weil es im Hinblick auf Anteile an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft an einer § 6 Abs. 3 EStG vergleichbaren Rechtsgrundlage fehlt.
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e) Die Anschaffungskosten des Anteilserwerbers sind, soweit sie den Buchwert der erworbenen Beteiligung 
übersteigen, den anteilig miterworbenen Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens nach dem Verhältnis der in 
ihnen ruhenden stillen Reserven einzeln zuzuordnen.
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aa) Nach der Rechtsprechung besteht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass der Anteilserwerber einen über dem 
Kapitalanteil liegenden Kaufpreis nur akzeptieren wird, wenn stille Reserven u.a. vorhanden sind (vgl. BFH-Urteil 
vom 18.02.1993 - IV R 40/92, BFHE 171, 422, BStBl II 1994, 224). Dies rechtfertigt es, die Mehranschaffungskosten 
des Anteilserwerbers den stillen Reserven der anteilig miterworbenen Wirtschaftsgüter direkt zuzuordnen.
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bb) Danach sind die Anschaffungskosten den anteilig miterworbenen Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens 
in einem ersten Schritt nach dem Verhältnis ihrer Buchwerte zuzuordnen. Verbleiben danach keine weiteren 
Anschaffungskosten, hat der Erwerber also zum Buchwert oder darunter erworben, ist die AfA-Berechtigung des 
Erwerbers nach Maßgabe dieser Aufteilung der Anschaffungskosten auf die abnutzbaren Wirtschaftsgüter und der 
jeweils anzusetzenden Restnutzungsdauer(n) zu bestimmen.
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cc) Übersteigen die Anschaffungskosten des Erwerbers die anteilig erworbenen Buchwerte des 
Gesamthandsvermögens (Mehranschaffungskosten), sind sie (nur noch) auf diejenigen Wirtschaftsgüter zu verteilen, 
in denen stille Reserven ruhen. Maßstab ist insoweit das Verhältnis der stillen Reserven zueinander. Die stillen 
Reserven ergeben sich als Differenz zwischen dem Verkehrswert des Wirtschaftsguts und seinem Buchwert im 
Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Die Aufteilung erfordert eine Einzelbewertung jedes in Betracht kommenden 
Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Welche stillen Reserven bestehen, kann nur im Einzelfall nach 
entsprechender Sachaufklärung beurteilt werden.
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dd) Eine (einheitliche) Aufteilung nach dem Verhältnis der Buchwerte würde der Vermutung nicht gerecht, wonach 
die Mehranschaffungskosten auf die stillen Reserven geleistet werden. Auch eine einheitliche Aufteilung nach dem 
Verhältnis der Verkehrswerte kommt deshalb nicht in Betracht. Sie würde zudem unterstellen, dass der Erwerber 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210170?
type=1646225765]


seine gesamten Anschaffungskosten für die Wirtschaftsgüter aufwendet, in denen stille Reserven ruhen, und 
entspräche ersichtlich nicht den wirtschaftlichen Gegebenheiten.


Die für die AfA-Berechtigung des Erwerbers maßgeblichen anteiligen Anschaffungskosten des einzelnen 
miterworbenen Wirtschaftsguts ergeben sich danach als Summe aus dem anteiligen Buchwert des Wirtschaftsguts 
zuzüglich der dem Wirtschaftsgut einzeln zuzuordnenden Mehranschaffungskosten.
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ee) Beim anteiligen Miterwerb von bebauten Grundstücken des Gesamthandsvermögens ist --soweit es um die AfA 
des Anteilserwerbers geht-- eine erneute Aufteilung der anteiligen Anschaffungskosten auf Grund und Boden 
einerseits und Gebäude andererseits erforderlich. Die ursprüngliche Aufteilung, die der AfA-Ermittlung auf 
Gesellschaftsebene zugrunde liegt, kann vom Anteilserwerber nicht übernommen werden. In die neue Aufteilung 
gehen die aktuellen Bodenrichtwerte ein. Damit wird sichergestellt, dass eventuell im nicht abnutzbaren 
Wirtschaftsgut Grund und Boden durch Wertsteigerung entstandene stille Reserven zutreffend erfasst werden.
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Im Streitfall kann die von den Beteiligten nicht streitig gestellte Aufteilung der Anschaffungskosten auf Gebäude und 
Grund und Boden aus diesem Grund nicht akzeptiert werden.
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ff) Hinsichtlich des anteilig miterworbenen Gebäudes ist die verbleibende Restnutzungsdauer grundsätzlich gemäß 
§ 7 Abs. 4 EStG zu bestimmen (ebenso Urteil des FG Rheinland-Pfalz in EFG 2019, 358). Das ergibt sich aus der 
gebotenen Gleichstellung des Anteilskäufers mit einem Direkterwerber. Eine geringere Restnutzungsdauer kann nach 
Maßgabe des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG aber im Einzelfall geltend gemacht werden (vgl. dazu Senatsurteil vom 
28.07.2021 - IX R 25/19, BFH/NV 2022, 108).
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3. Das FG ist von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Sein Urteil kann auch deshalb keinen Bestand haben.45


4. Die Sache ist nicht spruchreif. Zwar hat das FG die Anschaffungskosten, die B und C für die erworbenen Teilanteile 
aufgewendet haben, festgestellt. Es hat aber keine Feststellungen dazu getroffen, wie diese auf die Wirtschaftsgüter 
des Gesamthandsvermögens zu verteilen sind. Dies wird es unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats (§ 126 
Abs. 5 FGO) im zweiten Rechtsgang nachzuholen haben.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.47







